
 Umweltschädliche  Subventionen in Deutschland /// Einleitung

 Umweltschädliche 
 Subventionen 
in Deutschland
Aktualisierte Ausgabe 2016



2

 Umweltschädliche  Subventionen in Deutschland /// Einleitung

Impressum

Herausgeber:
Umweltbundesamt
Fachgebiet I 1.4
Postfach 14 06
06813 Dessau-Roßlau
Tel: +49 340-2103-0
info@umweltbundesamt.de
Internet: www.umweltbundesamt.de

 /umweltbundesamt.de

 /umweltbundesamt

Autoren:
Lea Köder
Dr. Andreas Burger

Redaktion:
Lea Köder

Gestaltung:
Atelier Hauer + Dörfler GmbH, Berlin

Publikationen als pdf:
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/
umweltschaedliche-subventionen-in-deutschland-2016

Bildquellen:
www.shutterstock.com

Stand: Dezember 2016

ISSN 2363-832X

http://www.umweltbundesamt.de
http://www.facebook.com/umweltbundesamt.de
http://www.twitter.com/umweltbundesamt
http://www.shutterstock.com


 Umweltschädliche 
 Subventionen 
in Deutschland
Aktualisierte Ausgabe 2016



2

 Umweltschädliche  Subventionen in Deutschland /// Inhalt

Inhalt

I. Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1 Weshalb der Abbau umweltschädlicher Subventionen  notwendig ist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 Subventionen und (nahe) Verwandte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 Internationale Initiativen zum  Abbau  umweltschädlicher Subventionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4 Wege zum Abbau umweltschädlicher Subventionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

4.1	 Öffentlichkeit	umfassend	beteiligen	und	Kommunikation	verbessern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4.2	 Den	ökologischen	Strukturwandel	unterstützen	und	wirtschaftliche	Härten	vermeiden . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4.3	 Soziale	Härten	vermeiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.4	 Gelegenheitsfenster	nutzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

5 Vorgehensweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

II. Die wichtigsten  umweltschädlichen  Subventionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1 Energiebereitstellung und -nutzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

1.1	 Wirkungen	auf	die	Umwelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.2	 Die	wichtigsten	umweltschädlichen	Subventionen	der	Energiebereitstellung	und	-nutzung . . . . . . . . . . . 20

1.2.1	 Strom-	und	Energiesteuer-Ermäßigungen	für	das	Produzierende	Gewerbe	und	
die	Land-	und		Forstwirtschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

1.2.2	 Spitzenausgleich	bei	der	Ökosteuer	für	das	Produzierende	Gewerbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.2.3	 Steuerentlastung	für	bestimmte		energieintensive	Prozesse	und	Verfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.2.4	 Steinkohlesubventionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.2.5	 Begünstigungen	für	die	Braunkohlewirtschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.2.6	 Energiesteuervergünstigungen	für	Kohle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.2.7	 Herstellerprivileg	für	die	Produzenten	von	Energieerzeugnissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.2.8	 Energiesteuerbefreiung	für	die	nicht-ener	getische	Verwendung	fossiler	Energieträger . . . . . . . . . . 27
1.2.9	 Kostenlose	Zuteilung	von	CO2-	Emissionsberechtigungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
1.2.10	 Zuschüsse	an	stromintensive		Unternehmen	zum	Ausgleich	emissionshandels	bedingter	

	Strompreiserhöhungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.2.11	 Besondere	Ausgleichsregelung	des	EEG	für	stromintensive	Unternehmen	

und		Schienenbahnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1.2.12	 Eigenstromprivileg	des	EEG	(Industrie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
1.2.13	 Begünstigungen	der	energieintensiven		Industrie	bei	den	Stromnetzentgelten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
1.2.14	 Privilegierung	von	Sondervertragskunden	bei	der	Konzessionsabgabe	für	Strom	und	Gas . . . . . . . . 35
1.2.15	 Ermäßigte	Sätze	für	Gewerbe	und		energieintensive	Industrie	bei	der	KWK-Umlage . . . . . . . . . . . . 36
1.2.16	 Subventionierung	der	Kernenergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
1.2.17	 Exportkreditgarantien	(Hermesdeckungen)	für	Kohlekraftwerke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

2 Verkehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.1	 Wirkungen	auf	die	Umwelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.2	 Die	wichtigsten	umweltschädlichen		Subventionen	im	Verkehrssektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

2.2.1	 Energiesteuervergünstigung	für		Dieselkraftstoff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.2.2	 Entfernungspauschale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.2.3	 Energiesteuerbefreiung	des	Kerosins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.2.4	 Mehrwertsteuerbefreiung	für		internationale	Flüge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.2.5	 Energiesteuerbefreiung	der	Binnenschifffahrt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.2.6	 Energiesteuerbegünstigung	von	Arbeits	maschinen	und	Fahrzeugen,	die	

	ausschließlich	dem	Güterumschlag	in	Seehäfen	dienen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.2.7	 Pauschale	Besteuerung	privat		genutzter	Dienstwagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.2.8	 Biokraftstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47



3

 Umweltschädliche  Subventionen in Deutschland /// Inhalt

3 Bau- und Wohnungswesen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.1	 Wirkungen	auf	die	Umwelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.2	 Die	wichtigsten	umweltschädlichen		Subventionen	im	Bau-	und	Wohnungswesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

3.2.1	 Eigenheimzulage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.2.2	 Bausparförderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.2.3	 Soziale	Wohnraumförderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3.2.4	 Gemeinschaftsaufgabe	„Verbesserung	der		regionalen	Wirtschaftsstruktur“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

4 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
4.1	 Wirkungen	auf	die	Umwelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
4.2	 Die	wichtigsten	umweltschädlichen	Subventionen	bei	Land-	und	Forstwirtschaft	sowie	Fischerei . . . . . . . . . 59

4.2.1	 Agrarförderung	der	Europäischen	Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.2.2	 Gemeinschaftsaufgabe	„Verbesserung	der	Agrarstruktur	und	des	Küstenschutzes“ . . . . . . . . . . . 62
4.2.3	 Steuervergütung	für	Agrardiesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
4.2.4	 Befreiung	landwirtschaftlicher	Fahrzeuge	von	der	Kraftfahrzeugsteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
4.2.5	 Subventionen	für	die	Branntweinproduktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
4.2.6	 Fischereiförderung	der	Europäischen	Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
4.2.7	 Umweltschädliche	Mehrwertsteuer	begünstigungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

III. Zusammenfassung: Stand und  Entwicklung  umweltschädlicher  Subventionen im Überblick . . . . 68
1 Die umweltschädlichen Subventionen 2012 und ihre  Wirkungen im Überblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
2 Entwicklung der umweltschädlichen Subventionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

IV. Wege zu einer  umweltverträglichen  Subventionspolitik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
1 Grundsätze für eine umweltorientierte Subventionspolitik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
2 Umweltbezogenes Subventionscontrolling: Der  „Umweltcheck“ für Subventionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

2.1	 Erste	Phase:	Screening	umwelt	schädlicher	Subventionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
2.2	 Zweite	Phase:	Umweltbezogene		Subventionsprüfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
2.3	 Dritte	Phase:	Umweltbezogene		Subventionssteuerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

3  Die Nachhaltigkeitsprüfung von Subventionen durch die Bundesregierung: ein erster 
Schritt zu  einem umwelt bezogenen Subventionscontrolling? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Anhang: Faktenblätter der  umweltschädlichen Subventionen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96



I .
Einleitung



1 Weshalb der Abbau umweltschädlicher 
 Subventionen notwendig ist  ///////////////////////////06

2 Subventionen und (nahe) Verwandte  /////////////08
3 Internationale Initiativen zum Abbau 

 umweltschädlicher Subventionen  //////////////////10
4 Wege zum Abbau umweltschädlicher 

 Subventionen  ///////////////////////////////////////////////////11
5 Vorgehensweise  //////////////////////////////////////////////14



6

 Umweltschädliche  Subventionen in Deutschland /// Einleitung

1 Weshalb der Abbau umweltschädlicher Subventionen 
 notwendig ist
Für	die	Deutschen	zählt	der	Umweltschutz	seit	Jahren	
zu	den	wichtigsten	politischen	Anliegen.	Eine	hohe	
Umweltqualität	leistet	aus	Sicht	der	Bevölkerung	einen	
wichtigen	Beitrag	für	ein	„gutes	Leben“.	Zudem	sieht	die	
überwiegende	Mehrheit	der	Bevölkerung	Umwelt-	und	
Klimaschutz	als	wichtigen	Erfolgsfaktor	für	die	Bewäl-
tigung	anderer	politischer	Aufgaben	–	z.	B.	die	Siche-
rung	der	Wettbewerbsfähigkeit	und	die	Schaffung	von	
Arbeitsplätzen1.

Von	einer	nachhaltigen	Haushaltspolitik	aus	einem	
Guss,	die	den	Umweltschutz	systematisch	fördert	und	
Umweltschutzbelange	bei	allen	staatlichen	Einnahme-	
und	Ausgabeentscheidungen	systematisch	berücksich-
tigt,	ist	Deutschland	jedoch	noch	weit	entfernt.	Staat	
und	Unternehmen	gaben	zwar	im	Jahr	2010	zusammen	
35,8	Mrd.	Euro	für	den	Umweltschutz	aus2	–	u.	a.	für	Ge-
wässerschutz,	Abfallentsorgung,	Luftreinhaltung	und	
Lärmbekämpfung.	Gleichzeitig	setzt	der	Staat	jedoch	
über	die	Subventionspolitik	in	erheblichem	Umfang	
ökonomische	Anreize,	die	umweltschädliche	Aktivitä-
ten	begünstigen.	Bereits	2001	kam	die	OECD	in	ihrem	
Umweltprüfbericht	für	Deutschland	zu	dem	Ergebnis,	
dass	hierzulande	etwa	35	%	der	Subventionen	potenziell	
umweltschädlich	sind3.

An	dieser	Situation	hat	sich	nichts	Grundlegendes	geän-
dert:	Nach	den	Berechnungen	des	Umweltbundesamtes	
im	vorliegenden	Bericht	sind	in	Deutschland	im	Jahr	
2012	Subventionen	im	Umfang	von	über	57	Mrd.	Euro4 
als	umweltschädlich	einzustufen.	Prominente	Beispiele	
sind	die	Befreiung	des	gewerblichen	Luftverkehrs	von	der	
Energiesteuer,	Energiesteuerermäßigungen	für	das	Pro-
duzierende	Gewerbe	und	die	Landwirtschaft,	sowie	die	
kostenfreie	Zuteilung	der	CO2-Emissionsberechtigungen.	
Die	OECD	rät	auch	im	aktuellen	Wirtschaftsausblick,	dass	
Deutschland	Steuervergünstigungen	für	umweltschädli-
che	Aktivitäten	schrittweise	abschafft5.

1 Scholl, G. u. a. (2015), S. 11.
2 Statistisches Bundesamt (2013).
3 OECD (2001), S. 129. Basis des Anteils der potenziell umweltschädlichen 

 Subventionen sind hier die Finanzhilfen und Steuervergünstigungen gemäß des 
17. Subventionsberichts der Bundesregierung (1999). Die Angabe bezieht sich 
auf das Subventionsvolumen.

4 Diese Summe setzt sich überwiegend aus Subventionen des Bundes zusammen. 
 Berücksichtigt sind außerdem Subventionen, die der Bund zusammen mit den 
Ländern–imRahmenvonGemeinschaftssteuernundKofinanzierungen–gewährt
oder an denen er über die Rahmengesetzgebung beteiligt ist. Die umweltschäd-
lichen Anteile einiger Subventionen sind im Rahmen dieses Berichts nicht 
quantifizierbarundsomitinderSummevonüber57Mrd.Euronichtenthalten
(vgl. Tabelle 3).

5 OECD (2016), S. 73f.

Umweltschädliche	Subventionen	laufen	dem	Verursa-
cherprinzip	zuwider6.	Sie	führen	dazu,	dass	die	Ver-
ursacher	einen	Teil	der	einzelwirtschaftlichen	Kosten	
der	Produktion	und	des	Konsums	nicht	selber	tragen,	
sondern	diesen	der	Gesellschaft	aufbürden.	Dies	ist	
nicht	nur	ungerecht,	sondern	hat	auch	zur	Folge,	dass	
umweltschädliche	Produkte,	Produktions-	und	Verhal-
tensweisen	günstiger	werden.	Dadurch	wird	verstärkt	zu	
Lasten	der	Umwelt	produziert	und	konsumiert.	

Umweltschädliche	Subventionen	konterkarieren	auf	
diese	Weise	die	Anstrengungen	für	den	Umweltschutz,	
den	die	Gesellschaft	an	anderen	Stellen	mit	großem	
Aufwand	betreibt.	So	verbilligen	z.	B.	einige	Subventi-
onen	den	Verbrauch	fossiler	Energieträger	–	wie	Kohle	
oder	Gas	–	und	behindern	dadurch	einen	wirksamen	
Klimaschutz.	Ein	Abbau	dieser	Subventionen	ist	daher	
sinnvoll,	allerdings	ist	zu	berücksichtigen,	dass	dieser	
auch	sozialverträglich	erfolgt,	z.B.	durch	die	Anpassung	
von	Sozialtransfers	oder	den	Ausbau	von	Energiespar-
beratungen.

Zudem	sind	Subventionen	zum	Teil	auch	deshalb	
abzubauen,	weil	sie	die	Wettbewerbsfähigkeit	um-
weltschädlicher	Techniken	stärken	und	zugleich	die	
Entwicklung	und	die	Verbreitung	umweltfreundlicher	
Techniken	hemmen.	So	weist	z.	B.	die	EU-Kommission	
darauf	hin,	dass	erst	der	Abbau	umweltschädlicher	
Subventionen	im	Energiesektor	gleiche	Wettbewerbs-
bedingungen	für	die	verschiedenen	Energieträger	
schaffen	würde7.	Dies	würde	vor	allem	die	Marktchan-
cen	erneuerbarer	Energien	verbessern.	Relevant	ist	
dies	auch	bei	der	Förderung	von	erneuerbaren	Energi-
en	in	Deutschland,	denn	ohne	umweltschädliche	Sub-
ventionen	für	fossile	Energien	wäre	der	Förderbedarf	
deutlich	niedriger.

Der	mit	dem	Abbau	umweltschädlicher	Subventionen	
einhergehende	Wandel	in	Richtung	umweltgerechterer	
Produktionsweisen	würde	langfristig	die	Wettbewerbs-
fähigkeit	der	Unternehmen	stärken.	Zudem	könnten	sich	
Unternehmen	und	private	Haushalte	durch	Preissignale,	
die	Anreize	für	ein	umweltförderndes	Verhalten	setzen,	
auch	frühzeitig	auf	knapper	werdende	natürliche	Res-

6 Dies gilt auch für die unzureichende Internalisierung von Umweltkosten, da nicht 
die gesamten Kosten bei Produktions- und Konsum berücksichtigt werden

7 EU-KOM(2005),S.6.
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sourcen	und	steigende	Rohstoffpreise	einstellen.	Dies	
stärkt	langfristig	die	Wettbewerbsfähigkeit	der	Unter-
nehmen	und	verringert	tendenziell	die	Verwundbarkeit	
privater	Haushalte	gegenüber	Energie-	und	Rohstoff-
preissteigerungen.	Vom	Abbau	umweltschädlicher	
Subventionen	würden	die	öffentlichen	Haushalte	sehr	
stark	profitieren,	und	neue	finanzielle	Freiräume	zur	
Gestaltung	einer	nachhaltigen	Politik	bekommen.	Denn	
umweltschädliche	Subventionen	belasten	den	Haus-
halt	mehrfach:	Heute	durch	Mehrausgaben	und	Min-
dereinnahmen	des	Staates	und	morgen	durch	erhöhte	
Kosten	für	die	Beseitigung	von	Schäden	an	Umwelt	und	
Gesundheit.	Darüber	hinaus	muss	der	Staat	in	erhöhtem	
Maße	umweltgerechte	Techniken	und	Produkte	fördern,	
damit	diese	im	Wettbewerb	eine	faire	Chance	haben	und	
sich	im	Markt	durchsetzen	können.	Der	Abbau	umwelt-
schädlicher	Subventionen	sollte	daher	eine	zentrale	
Rolle	bei	der	Neuausrichtung	der	Finanzpolitik	und	der	
Haushaltskonsolidierung	spielen.

Trotz	der	beschriebenen	Vorteile	und	verschiedener	
Absichtserklärungen	findet	in	Deutschland	jedoch	kein	
systematischer	Abbau	umweltschädlicher	Subventionen	
statt.	Hierfür	gibt	es	verschiedene	Gründe8.	Oft	betrifft	
der	Abbau	von	Subventionen	sehr	gut	informierte	und	
organisierte	Gruppen,	die	sich	z.	B.	durch	Lobbyarbeit	
wirksam	für	die	Beibehaltung	der	Subvention	einset-
zen.	Die	Nutzen	des	Subventionsabbaus	verteilen	sich	
dagegen	in	der	Regel	auf	eine	größere,	heterogenere	und	
zumeist	weniger	gut	organisierte	Gruppe	–	etwa	auf	die	
Gesamtheit	der	Steuerzahler,	die	durch	den	Abbau	um-
weltschädlicher	Subventionen	entlastet	werden	könnten	
oder	jene,	die	durch	eine	geringere	Umweltbelastung	
vom	Abbau	umweltschädlicher	Subventionen	profitieren	
würden.	Politiker	sind	daher	oftmals	zurückhaltend,	
den	Abbau	umweltschädlicher	Subventionen	durchzu-
setzen.	Zudem	gibt	es	auch	juristische	Gründe,	die	einen	
Subventionsabbau	behindern	können,	z.	B.	Regelungen	
auf	EU-Ebene.	Sie	können	den	nationalen	Handlungs-
spielraum	begrenzen,	wie	etwa	bei	der	Kerosinbesteue-
rung	(vgl.	Abschnitt	2.2.3).

Die	gegenwärtige	Subventionspraxis	fördert	Großteils	
nicht	eine	nachhaltige	Entwicklung,	weder	aus	ökolo-
gischer	noch	aus	ökonomischer	Sicht.	Daher	ist	es	zu	
begrüßen,	dass	der	aktuelle	Subventionsbericht	der	
Bundesregierung	zum	ersten	Mal	eine	Nachhaltigkeits-
prüfung	für	Subventionen	enthält.	Dies	ist	ein	erster	
Schritt	hin	zu	einer	verbesserten	Transparenz	über	die	

8 Vgl.OECD(2005),S.59ff.;Withana,S.u.a.(2012),S.44ff.

Wirkungen	von	Subventionen.	Jedoch	ist	es	erforderlich,	
die	Methodik	und	das	Verfahren	der	Nachhaltigkeits-
prüfung	deutlich	zu	verbessern	(vgl.	Teil	IV	Kapitel	3).	
Für	eine	wirkungsvolle	Subventionssteuerung	wäre	eine	
systematische	Überprüfung	der	Wirkungen	auf	Um-
weltgüter	wie	Klima,	Luft,	Wasser,	Boden,	Artenvielfalt	
und	Landschaft	sowie	auf	Gesundheit	und	Rohstoff-
verbrauch	erforderlich.	Sie	sollte	auch	bei	der	Einfüh-
rung	neuer	Finanzhilfen,	Steuervergünstigungen	oder	
anderer	Begünstigungen	erfolgen9.	In	der	Praxis	erfolgt	
dies	jedoch	nur	unzureichend,	würde	aber	wesentlich	
zu	einer	nachhaltigen	Finanzpolitik	beitragen.	Deshalb	
ist	ein	umweltbezogenes	Subventionscontrolling	(vgl.	
Teil	IV,	Kapitel	2)	erforderlich,	das	–	neben	der	Überprü-
fung	des	Subventionserfolgs	–	bei	allen	Subventionen	
mögliche	negative	Wirkungen	auf	Umwelt,	Gesundheit	
und	Rohstoffverbrauch	systematisch	untersucht.

9 In den Leitlinien der Subventionspolitik der Bundesregierung ist festgelegt, 
dass sich die Subventionspolitik neben wachstums-, verteilungs- und wettbewerbs-
politischenauchanumweltpolitischenWirkungenorientiert.
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2 Subventionen und (nahe) Verwandte

Weder	in	der	finanzwissenschaftlichen	Literatur	noch	in	
der	Praxis	ist	der	Begriff	„Subvention“	einheitlich	und	
eindeutig	definiert.	Jede	Definition,	jede	Erweiterung	oder	
Einschränkung	des	Subventionsbegriffs	ist	letztlich	mit	
methodischen	und	normativen	Problemen	verbunden.	
Entscheidendes	Kriterium	für	die	Eignung	des	gewählten	
Subventionsbegriffs	ist	das	jeweils	formulierte	Erkennt-
nisziel.	Um	alle	Begünstigungen	umweltschädigender	
wirtschaftlicher	Aktivitäten	zu	erfassen,	liegt	dieser	
Studie	ein	weiterer	Subventionsbegriff	zugrunde	(vgl.	
Textbox	„Was	sind	umweltschädliche	Subventionen?“).	
Auf	diese	Weise	lassen	sich	staatliche	Handlungsdefizite	
und	Fehlentwicklungen	im	Umweltbereich	erkennen.

Bei	der	Erfassung	umweltschädlicher	Subventionen	sind	
verschiedene	Arten	von	Subventionen	zu	berücksich-
tigen.	Tabelle	1	gibt	einen	Überblick,	welche	Subventi-
onen	der	hier	verwendete	Subventionsbegriff	umfasst	
und	grenzt	ihn	gegenüber	anderen	Subventionsbegrif-
fen	ab.	Im	Mittelpunkt	des	Subventionsberichts	der	Bun-
desregierung	stehen	Finanzhilfen	und	Steuervergüns-
tigungen.	Die	vorliegende	Studie	fasst	den	Begriff	der	
Steuervergünstigung	allerdings	breiter	und	berücksich-
tigt	auch	Steuervergünstigungen,	die	nicht	im	Subventi-
onsbericht	der	Bundesregierung	enthalten	sind.

Steuervergünstigungen	sind	laut	Subventionsbericht	
spezielle	steuerliche	Ausnahmen	von	bestehenden	
gesetzlichen	Regelungen,	die	für	die	öffentliche	Hand	zu	
Mindereinnahmen	führen.	Diese	Definition	ist	in	man-

chen	Fällen	zu	eng,	denn	sie	berücksichtigt	nicht,	dass	
eine	Subvention	auch	in	der	Ausklammerung	bestimm-
ter	Aktivitäten	von	der	Besteuerung	bestehen	kann.	So	
wird	z.	B.	der	Verbrauch	von	Kerosin	nicht	im	Rahmen	
der	Energiesteuer	besteuert,	obwohl	die	Energiesteuer	
ihrem	Wesen	nach	eine	Verbrauchsteuer	darstellt	und	
daher	alle	Energieträger	einbezogen	werden	müssten.	
Dies	zeigt,	dass	für	die	Existenz	einer	Steuervergünsti-
gung	nicht	nur	der	Wortlaut	des	Gesetzes	entscheidend	
ist,	sondern	auch	zu	prüfen	ist,	ob	die	Breite	der	Steu-
erbemessungsgrundlage	dem	Ziel	und	der	Begründung	
der	Steuer	entspricht.

Ein	weiteres	Beispiel	ist	die	Energiesteuervergünstigung	
für	Dieselkraftstoff	im	Vergleich	zu	Benzin,	die	der	Sub-
ventionsbericht	ebenfalls	nicht	als	Subvention	ausweist.	
In	diesem	Fall	entsteht	die	Begünstigung	nicht	durch	
die	Ausklammerung	bestimmter	Tatbestände	von	der	
Besteuerung,	sondern	durch	die	Wahl	eines	–	gemessen	
am	Energiegehalt	von	Benzin	und	Dieselkraftstoff	–	zu	
niedrigen	Steuersatzes,	der	zu	Wettbewerbsverzerrun-
gen	führt	und	die	Umwelt	belastet	(vgl.	Abschnitt	2.2.1).

Allerdings	ist	nicht	jede	Steuervergünstigung	auto-
matisch	eine	ungerechtfertigte	Subvention.	Z.	B.	sind	
im	Rahmen	der	Ökosteuer	Steuersatzdifferenzierun-
gen	nach	der	Umweltschädlichkeit	der	Energieträger	
geschaffen	worden,	durch	die	der	Gesetzgeber	gezielt	
ökonomische	Anreize	zugunsten	des	Umwelt-	und	Kli-
maschutzes	schafft.

WassindumweltschädlicheSubventionen?

SubventionensindBegünstigungenderöffentlichenHandanUnternehmen,fürdiekeineodernur
eine geringere als die marktübliche Gegenleistung erfolgt. Darüber hinaus stellen auch Hilfen an 
private Haushalte Subventionen dar, falls sie gezielt bestimmte Konsumweisen begünstigen und 
damitmittelbardasWirtschaftsgeschehenbeeinflussen.BeiderErfassungumweltschädlicherSub-
ventionen sind sowohl Subventionen zu berücksichtigen, die unmittelbar oder potentiell budgetre-
levant sind, als auch Subventionen, die in verdeckter Form auftreten und keine direkte Budgetwir-
kung haben.

Umweltschädlich sind Subventionen dann, wenn sie sich negativ auf die Umweltgüter Klima, Luft, 
Boden,WasserundArtenvielfaltauswirken,umweltbezogeneGesundheitsbelastungenhervorrufen
oderdenRohstoffverbrauchbegünstigen.
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Tabelle 1

Übersicht zu ausgewählten Subventionsbegriffen

Subventionstyp Subventionsbegriff

Bundes-
ministerium 
der Finanzen 
(BMF), Sub-
ventions-
bericht der 
Bundes-
regierung

Organisati-
on für wirt-
schaftliche 
Zusammen-
arbeit und 
Entwicklung 
(OECD)

Umwelt-
bundesamt 
(UBA)

Forum 
ökologisch-
soziale 
Markt-
wirtschaft 
(FÖS)

Institut 
für euro-
päische Um-
welt politik 
(IEEP)

Inter-
nationaler 
Währungs-
fonds (IWF)

Budgetwirksame Subventionen (explizite Subventionen)

Finanzhilfen 
 (zweckgebundene  Zuschüsse, 
Schuldendiensthilfen, Darlehen)

x x x x x x

Steuervergünstigungen x x x x x x

In Anspruch  genommene 
 Bürgschaften und  Garantien

x x x x x

Nicht direkt budgetwirksame Subventionen (implizite Subventionen)

Nicht in Anspruch  genommene 
 Bürgschaften/Garantien

x x x x x

Gezielte Begünstigungen im 
 Rahmen staatlicher Regulierung

x x x x x

Staatliche Bereitstellung 
oderBeschaffungvonGütern,
 Leistungen und Rechten zu 
Preisen,dienichtdenMarkt-
preisen entsprechen

x x x x x

Unvollständige Internalisierung 
von Umweltkosten

(x)* (x)**

*		IEEP	bewertet	Externalitäten	nicht	per	se	als	Subventionen,	erlaubt	aber	deren	Berücksichtigung,	sofern		Quantifizierungen	sinnvoll	möglich	sind	und	
die		Politik	auf	die		anerkannten	Umweltprobleme	nicht	reagiert.

**		Der	IWF	verwendet	bei	der	Betrachtung	von	Subventionen	für	fossile	Energieträger	u.	a.	auch	einen		Subventionsbegriff,	der	die	Internalisierung	von	Umweltkosten	
	berücksichtigt	(IWF	(2013),	S.	1).

Quelle:	Eigene	Darstellung	in	Anlehnung	an	IEEP	(2007),	S.	26f.	und	Withana,	S.	u.	a.	(2012),	S.	6;	Definitionen	für	Subventionen	
	entnommen	aus	BMF	(2013),	OECD	(2005),		Küchler,	S.	und	Meyer,	B.	(2012),	Valsecchi,	C.	u.	a.	(2009)	und	IWF	(2013)

Neben	Finanzhilfen	und	Steuervergünstigungen	können	
auch	Bürgschaften	und	Garantien	umweltschädliche	
Wirkungen	entfalten.	Sie	sind	daher	ebenfalls	bei	der	
Erfassung	umweltschädlicher	Subventionen	zu	berück-
sichtigen.	Auch	implizite	Subventionen,	d.h.	Vergüns-
tigungen,	die	in	verdeckter	Form	auftreten	und	keine	
direkte	Budgetwirkung	haben,	sind	in	die	Betrach-
tung	einzubeziehen.	Dazu	gehören	nicht	in	Anspruch	
genommene	Bürgschaften	und	Garantien,	gezielte	
Begünstigungen	im	Rahmen	staatlicher	Regulierung	
oder	die	staatliche	Bereitstellung	oder	Beschaffung	von	
Gütern,	Leistungen	und	Rechten	zu	Preisen,	die	nicht	
den	Marktpreisen	entsprechen.	Ein	Beispiel	für	eine	
implizite	umweltschädliche	Subvention	ist	die	ermäßig-
te	EEG-Umlage	für	stromintensive	Unternehmen	und	
Schienenbahnen	(besondere	Ausgleichsregelung,	vgl.	
Abschnitt	1.2.11).

Allerdings	sollte	der	Begriff	der	impliziten	Subventio-
nen	nicht	auf	die	unzureichende	Internalisierung	von	
Umweltkosten	ausgeweitet	werden.	Die	mangelnde	
Internalisierung	von	Umweltkosten	geht	zwar	–	eben-
so	wie	umweltschädliche	Subventionen	–	zu	Lasten	
der	Umwelt	und	der	Gesellschaft,	sie	stellt	jedoch	ein	
allgemeines	Problem	unzureichender	Umweltpolitik	dar	
und	ist	nicht	auf	die	gezielte	Begünstigung	Einzelner	zu-
rückzuführen.	Die	Internalisierung	der	Umweltkosten10 
stellt	eine	übergeordnete	Handlungsmaxime	dar,	die	
über	die	Subventionspolitik	hinausgeht	und	ist	daher	
nicht	Gegenstand	dieser	Studie11.

10 vgl.UBA(2007)sowieMaibach,M.u.a.(2007).
11 Bei anderen Fragestellungen kann es jedoch sinnvoll sein, neben den Subventionen 

zusätzlich externe Kosten zu betrachten, beispielsweise wenn es um die Gestaltung 
vonMaßnahmengeht,dieWettbewerbsverzerrungenzwischendenEnergieträgern
abbauen sollen.
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3 Internationale Initiativen 
zum  Abbau  umweltschädlicher Subventionen
Die	potentiellen	finanziellen	und	ökologischen	Vorteile	
durch	einen	internationalen	Abbau	umweltschädlicher	
Subventionen	sind	beträchtlich.	Studien	der	Internati-
onalen	Energieagentur	kommen	zu	dem	Ergebnis,	dass	
die	Subventionen	für	fossile	Energien	2013	weltweit	
548	Mrd.	US-Dollar	betrugen	und	damit	weiterhin	auf	
hohem	Niveau	liegen.	Die	Förderung	für	fossile	Energie-
träger	ist	damit	mehr	als	viereinhalb	Mal	so	hoch	wie	die	
für	erneuerbare	Energien12.	Ein	Auslaufen	der	Subventio-
nen	für	fossile	Energieträger	könnte	die	globalen	CO2-
Emissionen	bis	2020	um	knapp	7	%	senken13.	Dies	macht	
deutlich,	welche	große	Bedeutung	dem	Abbau	umwelt-
schädlicher	Subventionen	für	den	Umwelt-	und	Klima-
schutz	auch	auf	internationaler	Ebene	zukommt.	Hierzu	
gibt	es	bereits	verschiedene	Ansatzpunkte:

 ▸ Das	Kyoto-Protokoll	fordert	explizit	die	Abschaffung	
von	Subventionen,	die	die	Reduktion	von	Treibhaus-
gasen	behindern14.

 ▸ Im	Rahmen	der	G20-Beschlüsse	in	Pittsburgh	im	Sep-
tember	2009	verpflichteten	sich	die	Regierungschefs	
erstmals,	Subventionen	für	fossile	Energieträger,	die	
den	verschwenderischen	Verbrauch	fördern,	mittelfris-
tig	auslaufen	zu	lassen15.	Dieser	Beschluss	wurde	beim	
G20	Gipfel	in	China	im	September	2016	bestätigt.

 ▸ Die	G7	vereinbarte	im	Mai	2016,	die	finanzielle	Unter-
stützung	für	Öl,	Gas	und	Kohle	bis	2025	zu	beenden.

12 IEA (2014), S. 313 und S. 326.
13 IEA (2010). 7 % der globalen CO2-Emissionen entsprechen den gesamten 

 Emissionen von Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien.
14 UNFCCC (2007), Artikel 2, Abschnitt 1, a) v).
15 G20 Leaders (2009).

 ▸ Die	EU	hat	im	Rahmen	der	Strategie	2020	für	die	
„Leitinitiative	ressourcenschonendes	Europa“	die	
Mitgliedsstaaten	aufgefordert,	umweltgefährden-
de	Subventionen	–	außer	für	sozial	benachteiligte	
Bevölkerungskreise	–	bis	2020	auslaufen	zu	lassen.	
Dieses	Ziel	ist	auch	in	der	„Roadmap	to	a	resource	
efficient	Europe“	festgehalten16.

 ▸ Auch	im	Abschlussdokument	der	Rio+20	Konferenz	
im	Jahr	2012	steht	das	Bekenntnis	zum	Abbau	um-
weltschädlicher	und	ineffizienter	Subventionen	für	
fossile	Energieträger	und	für	die	Fischerei17. 

 ▸ Die	von	allen	Mitgliedsstaaten	der	Vereinten	
	Nationen	2015	verabschiedete	Agenda	2030	ent-
hält	17	„Sustainable	Development	Goals“	(SDGs),	
	darunter	auch	unter	Punkt	12	„Verantwortungs	voller	
Konsum“	das	Ziel,	ineffiziente	Subventionen	für	
fossile	Energieträger	abzubauen18.

Für	eine	Umsetzung	der	Forderungen	und	Absichtser-
klärungen	zum	Abbau	umweltschädlicher	Subventio-
nen	fehlen	jedoch	verbindliche	Ziele	und	Fahrpläne.	
Deutschland	sollte	deshalb	nicht	nur	auf	nationaler	
Ebene	beim	Abbau	umweltschädlicher	Subventionen	
mit	gutem	Beispiel	vorangehen,	sondern	auch	parallel	
Initiativen	auf	EU-	und	internationaler	Ebene	ergrei-
fen	oder	unterstützen,	die	den	verbindlichen	Abbau	
umweltschädlicher	Subventionen	zum	Ziel	haben.	Dies	
ist	auch	deshalb	erforderlich,	weil	Regelungen	auf	in-
ternationaler	und	EU-Ebene	den	Abbau	umweltschäd-
licher	Subventionen	auf	nationaler	Ebene	behindern.	
Dies	gilt	beispielsweise	bei	der	Kerosinsteuerbefreiung,	
der	EU-weiten	Mehrwertsteuerbefreiung	für	grenzüber-
schreitende	Flüge,	den	Energiesteuervergünstigungen	
für	sehr	energieintensive	Betriebe	und	der	umweltori-
entierten	Reform	der	EU-Agrarpolitik.	Da	viele	Staaten	
wegen	der	Finanz-	und	Wirtschaftskrise	sehr	hohe	
Budgetdefizite	aufweisen	und	in	den	nächsten	Jahren	
ambitionierte	Konsolidierungsziele	verfolgen,	ist	der	
Zeitpunkt	für	Initiativen	zum	Abbau	umweltschädli-
cher	Subventionen	auf	EU-	und	internationaler	Ebene	
sehr	günstig.

16 EU-KOM(2010),S.19;EU-KOM(2011),S.10.
17 UN (2012), Paragraphen 173 (S. 33) und 225 (S. 43).
18 SDG 12, target 12.c.



11

 Umweltschädliche  Subventionen in Deutschland /// Einleitung

4 Wege zum Abbau umweltschädlicher Subventionen

Sowohl	auf	internationaler	als	auch	auf	nationaler	Ebe-
ne	gibt	es	bereits	erfolgreiche	Beispiele	für	einen	Abbau	
von	umweltschädlichen	Subventionen:

 ▸ In	Deutschland	beschloss	die	Bundesregierung	im	Jahr	
2011	aufgrund	der	angespannten	Haushaltslage	ein	
Sparpaket,	das	u.	a.	eine	Reduzierung	der	allgemeinen	
Strom-	und	Energiesteuerbegünstigung	(vgl.	Abschnitt	
1.2.1)	und	des	Spitzenausgleichs	(vgl.	Abschnitt	1.2.2)	
umfasste.	Das	Subventionsvolumen	für	beide	Begüns-
tigungen	reduzierte	sich	dadurch	deutlich.

 ▸ Die	Regierung	in	Neuseeland	hat	in	den	80er	Jahren	
die	Subventionen	in	der	Landwirtschaft	radikal	ge-
kürzt.	Wenn	auch	nicht	direkt	intendiert,	verringer-
ten	sich	durch	den	Subventionsabbau	die	negativen	
Umweltauswirkungen	insbesondere	auf	die	Flächen-
nutzung	und	den	Düngemitteleinsatz	deutlich19.

 ▸ Die	Niederlande	haben	die	steuerliche	Begünstigung	
des	Pendelns	umweltfreundlicher	gestaltet.	Dadurch	
werden	Fahrten	mit	dem	eigenen	Pkw	deutlich	weni-
ger	attraktiv,	während	die	Nutzung	der	öffentlichen	
Verkehrsmittel	und	des	Fahrrades	bevorzugt	behan-
delt	werden.

19 Bär,H.u.a.(2011),S.27ff.

Die	Beispiele	zeigen,	dass	ein	Abbau	umweltschädlicher	
Subventionen	durchaus	machbar	ist.	Insgesamt	genießt	
der	Abbau	umweltschädlicher	Subventionen	auch	in	
der	Bevölkerung	einen	großen	Rückhalt.	Etwa	75	%	der	
Bevölkerung	in	Deutschland	befürworten	eine	Verschär-
fung	der	Gesetze	und	eine	Rücknahme	umweltschädlicher	
Subventionen	von	der	Regierung20.	In	der	Praxis	gibt	es	
jedoch	zahlreiche	Hemmnisse	und	Bedenken,	die	den	Ab-
bau	umweltschädlicher	Subventionen	behindern.	Daher	
ist	es	sinnvoll,	diese	von	Anfang	an	zu	adressieren	und	bei	
möglichen	Zielkonflikten	nach	Lösungen	zu	suchen.

4.1 Öffentlichkeit umfassend beteiligen 
und Kommunikation verbessern

Bei	der	Ausgestaltung	der	Reformen	gilt	es	verschie-
denste	Interessen	zu	berücksichtigen.	Dabei	ist	es	wich-
tig,	auch	diejenigen	Interessen	einzubeziehen,	denen	
bisher	nicht	hinreichend	durch	Lobbyverbände	Gehör	
verschafft	wird,	z.	B.	die	Umweltinteressen.	Ein	Beispiel	
aus	den	Niederlanden	zeigt,	wie	eine	breite	Beteiligung	
in	der	Praxis	aussehen	kann.	Dort	gründete	die	Regie-
rung	für	den	langfristigen	Umbau	des	Energiesektors	
ein	Netzwerk	zur	Gestaltung	des	Strukturwandels.	
Beteiligt	sind	neben	unterschiedlichen	Akteuren	aus	

20 OECD (2012), S. 99f.
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dem	Energiesektor	auch	die	Wissenschaft,	die	Umwelt-
verbände	und	der	Staat.	Das	Netzwerk	soll	Akzeptanz	
für	den	Umbau	des	Energiesektors	und	für	kurzfristig	
entstehende	Belastungen	z.	B.	durch	einen	Subventions-
abbau	schaffen.	Außerdem	können	sich	die	beteiligten	
Unternehmen	auf	diese	Weise	frühzeitig	auf	die	notwen-
digen	langfristigen	Veränderungen	einstellen21.

Um	die	Akzeptanz	für	konkrete	Reformmaßnahmen	in	
der	breiten	Bevölkerung	zu	erhöhen,	ist	eine	verbesserte	
Kommunikation	zu	umweltschädlichen	Subventionen	
sinnvoll.	Hierzu	gehört	zunächst	eine	transparente	Dar-
stellung	der	bestehenden	umweltschädlichen	Subven-
tionen,	z.	B.	durch	eine	regelmäßige	umweltorientierte	
Subventionsberichterstattung.	Darüber	hinaus	sollten	
die	Vorteile	eines	Abbaus	umweltschädlicher	Subventio-
nen	öffentlichkeitswirksam	kommuniziert	werden.	Dies	
betrifft	die	erzielbaren	Umweltentlastungen	und	die	da-
raus	entstehenden	Vorteile	für	Gesundheit	und	Lebens-
qualität,	ebenso	wie	die	fiskalischen	und	ökonomischen	
Vorteile.	Hilfreich	ist	es	darüber	hinaus,	den	Abbau	
umweltschädlicher	Subventionen	in	eine	Gesamtstrate-
gie	einzubetten,	z.	B.	in	eine	ökologische	Finanzreform	
oder	die	nationale	Nachhaltigkeitsstrategie.

21 Bär, H. u. a. (2011), S. 31 f.

4.2 Den ökologischen Strukturwandel unter-
stützen und wirtschaftliche Härten vermeiden

Durch	den	Abbau	umweltschädlicher	Subventionen	er-
halten	die	Unternehmen	ökonomische	Anreize,	umwelt-
freundlicher	und	ressourcenschonender	zu	produzieren.	
Der	Staat	sollte	die	Unternehmen	bei	diesem	Prozess	hin	
zu	einer	stärker	ökologisch	orientierten	Wirtschaftswei-
se	unterstützen.	Dies	verbessert	nicht	nur	die	Akzeptanz	
in	der	Wirtschaft,	sondern	erhöht	auch	die	positiven	
Umweltwirkungen.	Zugleich	kann	die	Förderung	des	
ökologischen	Strukturwandels	positiv	auf	die	internati-
onale	Wettbewerbsfähigkeit	und	die	Beschäftigung	wir-
ken	(vgl.	Kapitel	1).	Dabei	bietet	es	sich	an,	zur	Finanzie-
rung	der	Fördermaßnahmen	Haushaltsmittel	zu	nutzen,	
die	durch	den	Abbau	umweltschädlicher	Subventionen	
frei	werden.

Zur	Unterstützung	der	Unternehmen	und	des	ökologi-
schen	Strukturwandels	kann	der	Staat	Finanzmittel	
für	Forschung	und	Entwicklung	in	umweltfreundliche	
Techniken	und	Produkte	bereitstellen	und	die	umwelt-
freundliche	Neuorientierung	von	Unternehmen	durch	
Beratungsprogramme	unterstützen.	Maßnahmen	der	
regionalen	Strukturförderung	kommen	in	Betracht,	wenn	
der	Abbau	umweltschädlicher	Subvention	bestimmte	
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Regionen	wirtschaftlich	besonders	stark	trifft,	etwa	beim	
Abbau	der	Steinkohlehilfen.	Sinnvoll	sind	auch	flankie-
rende	Förderprogramme	für	eine	verbesserte	Energie-	
und	Ressourceneffizienz,	die	Kostensteigerungen	durch	
den	Abbau	umweltschädlicher	Subventionen	abfedern.

In	einigen	Fällen	reichen	allerdings	Fördermaßnahmen	
nicht	aus,	um	unzumutbare	wirtschaftliche	Härten	
durch	den	Abbau	umweltschädlicher	Subventionen	zu	
vermeiden.	In	diesen	Fällen	sind	Härtefallregelungen	
sinnvoll.	Sie	sollten	sich	aber	auf	Unternehmen	be-
schränken,	deren	Kosten	durch	den	Subventionsabbau	
stark	steigen	und	die	infolge	des	internationalen	Wett-
bewerbs	keine	Möglichkeit	haben,	die	steigenden	Kosten	
auf	ihre	Kunden	zu	überwälzen	(vgl.	z.	B.	Abschnitt	
1.2.1).	Auch	ein	schrittweiser	Subventionsabbau	kann	
eine	wichtige	Strategie	darstellen,	wirtschaftliche	Här-
ten	für	die	Unternehmen	zu	vermeiden.	Denn	dadurch	
haben	die	Unternehmen	mehr	Zeit,	notwendige	Anpas-
sungen	vorzunehmen.

4.3 Soziale Härten vermeiden

Der	Abbau	von	umweltschädlichen	Subventionen	ist	
nicht	zwangsläufig	mit	negativen	sozialen	Wirkungen	
verbunden.	Im	Gegenteil	profitieren	einkommensstar-
ke	Bevölkerungsgruppen	oft	weit	überdurchschnitt-
lich	von	solchen	Subventionen.	Dies	gilt	z.	B.	für	die	
steuerliche	Begünstigung	von	Dienstwagen	oder	die	
Entfernungspauschale.	Zu	berücksichtigen	ist	auch,	
dass	einkommensschwache	Haushalte	besonders	stark	
unter	Umweltbelastungen	leiden,	etwa	weil	sie	häufig	
an	stark	befahrenen	Straßen	mit	hohen	Lärm-	und	
Luftschadstoffbelastungen	wohnen.	Insofern	kann	der	
Abbau	umweltschädlicher	Subventionen	die	Lebens-
qualität	dieser	Bevölkerungsschichten	überdurch-
schnittlich	verbessern.

Allerdings	ist	nicht	zu	leugnen,	dass	der	Abbau	um-
weltschädlicher	Subventionen	auch	zu	sozialen	Härten	
führen	kann.	In	diesen	Fällen	gilt	es,	dies	durch	eine	ge-
eignete	Gestaltung	der	Reform	und	flankierende	Maßnah-
men	so	weit	wie	möglich	zu	vermeiden.	Daher	enthält	die	
vorliegende	Studie	eine	Reihe	von	Reformvorschlägen,	
die	explizit	auch	soziale	Aspekte	berücksichtigen.

Ein	Beispiel	hierfür	ist	die	vorgeschlagene	Erhöhung	der	
Energiesteuer	für	Kohle	(vgl.	Abschnitt	1.2.6).	Sie	ist	aus	
umweltpolitischer	Sicht	zweifellos	sinnvoll,	kann	aber	
einkommensschwache	Haushalte	mit	Kohleheizungen	

stark	belasten.	Zur	Vermeidung	sozialer	Härten	ist	es	
daher	empfehlenswert,	die	Kohlesteuer	für	Privathaus-
halte	nicht	auf	einen	Schlag,	sondern	schrittweise	zu	
erhöhen	und	mit	einem	Umrüstprogramm	für	die	–	
häufig	alten	und	ineffizienten	–	Heizungsanlagen	zu	
flankieren.	Dabei	sollen	private	Haushalte,	die	ihre	Koh-
leheizung	durch	eine	neue,	umweltfreundliche	Heizung	
ersetzen,	einen	Zuschuss	zu	den	Kosten	der	Umrüstung	
erhalten.	Ein	solches	Reformpaket	könnte	die	Heizkos-
ten	der	betroffenen	Haushalte	mittel-	und	langfristig	
sogar	verringern,	da	eine	effizientere	Heizungsanlage	
erhebliche	Einsparungen	ermöglicht.

Ein	weiteres	Beispiel	ist	die	Reform	der	Entfernungspau-
schale.	Von	ihr	profitieren	besonders	Besserverdienende	
(vgl.	Abschnitt	2.2.2),	jedoch	können	in	Einzelfällen	
auch	soziale	Härten	durch	ihren	Abbau	entstehen.	Um	
dies	zu	verhindern	ist	es	sinnvoll,	Wegekosten	zur	Ar-
beit	künftig	als	außergewöhnliche	Belastungen	steuer-
mindernd	zu	berücksichtigen.	Dadurch	würden	gezielt	
diejenigen	Arbeitnehmer	entlastet,	die	relativ	zu	ihrem	
Einkommen	sehr	hohe	Fahrtkosten	aufwenden	müssen,	
z.	B.	Fernpendler,	die	aus	sozialen	oder	beruflichen	
Gründen	lange	Arbeitswege	in	Kauf	nehmen	müssen.	
Sinnvoll	wäre	–	als	flankierende	Maßnahme	–	außer-
dem	eine	verstärkte	Förderung	des	ÖPNV.

4.4 Gelegenheitsfenster nutzen

Erfahrungsgemäß	lässt	sich	der	Abbau	umweltschädli-
cher	Subventionen	leichter	in	Zeiten	einer	angespannten	
Haushaltslage	umsetzen.	So	war	z.	B.	die	Entlastung	des	
Bundeshaushalts	ein	zentrales	Motiv	für	die	Reduzierung	
der	allgemeinen	Strom-	und	Energiesteuerbegünstigung	
und	des	Spitzenausgleichs.	Zu	den	weiteren	Gelegen-
heitsfenstern,	die	den	Subventionsabbau	begünstigen	
können,	zählen	die	Veränderung	politischer	Prioritäten,	
beispielsweise	durch	einen	Regierungswechsel,	neue	
Finanzierungsbedarfe,	etwa	für	den	Klimaschutz	oder	die	
langfristige	Sicherung	des	Rentensystems,	öffentlicher	
Druck	durch	Umweltkatastrophen	oder	die	Umsetzung	
EU-rechtlicher	Vorgaben22.	Allerdings	ist	es	neben	dem	
Nutzen	von	Gelegenheitsfenstern	zum	Subventionsab-
bau	mindestens	ebenso	wichtig,	einen	langfristigen	und	
systematischen	Abbau	von	umweltschädlichen	Subventi-
onen	in	die	Wege	zu	leiten.

22 Withana,S.u.a.(2012),S.32ff.
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5 Vorgehensweise

Subventionen	begünstigen	wirtschaftliche	Aktivitäten,	
die	die	Umwelt	in	vielfältiger	Weise	beeinträchtigen	
können.	Dieser	Bericht	analysiert,	wie	Subventionen	ne-
gativ	auf	die	Umweltgüter	Klima,	Luft,	Boden,	Wasser,	
Artenvielfalt	und	Landschaft	sowie	auf	menschliche	
Gesundheit	und	Rohstoffverbrauch	wirken.	Damit	nutzt	
er	jene	Bewertungskriterien,	die	auch	der	Umweltver-
träglichkeitsprüfung	zugrunde	liegen.	Der	Bericht	ana-
lysiert	Subventionen	und	ihre	Umweltwirkungen	in	den	
Bereichen	Energiebereitstellung	und	-nutzung,	Verkehr,	
Bau-	und	Wohnungswesen	sowie	im	Bereich	Land-	und	
Forstwirtschaft,	Fischerei,	weil	sie	die	größten	Umwelt-
probleme	verursachen	und	am	stärksten	von	umwelt-
schädlichen	Subventionen	profitieren.	Der	Bericht	
konzentriert	sich	auf	die	wichtigsten	Subventionen	des	
Bundes	und	betrachtet	Förderprogramme	auf	europäi-
scher,	Landes-	und	kommunaler	Ebene	nur	am	Rand.

Die	Analysen	verdeutlichen,	wie	vielfältig	und	vernetzt	
die	Umweltwirkungen	der	Subventionen	sind.	Es	ist	
mitunter	schwierig,	einen	unmittelbaren	Kausalzusam-
menhang	zwischen	Subvention	und	Umweltschaden	

herzustellen.	Weil	die	Effekte	–	da	wegen	der	induzierten	
Verhaltensänderungen	der	Wirtschaftssubjekte	und	der	
Vielzahl	der	Randbedingungen	–	kaum	zu	isolieren	sind,	
ist	es	noch	schwieriger,	die	Wirkungen	der	einzelnen	
Subventionen	auf	ein	bestimmtes	Umweltgut	wie	Klima,	
Luft,	Wasser,	Boden,	Artenvielfalt	und	Landschaft	sowie	
auf	Gesundheit	und	Rohstoffverbrauch	zu	quantifizieren.	
Darüber	hinaus	wirken	die	umweltschädlichen	Subventi-
onen	nur	selten	auf	ein	einzelnes	Umweltgut,	die	Gesund-
heit	oder	den	Rohstoffverbrauch	sondern	beeinträchtigen	
mehrere	Umweltfaktoren	gleichzeitig.	Dies	liegt	an	der	
Komplexität	der	ökologischen	Zusammenhänge	und	der	
Vernetzung	von	Umweltgütern,	menschlicher	Gesundheit	
und	Rohstoffverbrauch.

Beispielsweise	wirkt	die	Entfernungspauschale	ver-
kehrserzeugend,	was	zu	Emissionen	an	klimaschädli-
chem	Kohlendioxid	(CO2),	Luftschadstoffen	und	Lärm	
führt.	Sie	gibt	außerdem	Anreize	zur	zunehmenden	
Zersiedlung	der	Landschaft,	einer	der	Hauptursachen	
für	den	Verlust	an	biologischer	Vielfalt.	Die	Zersiedelung	
der	Landschaft	wiederum	führt	indirekt	zu	weiteren	
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verkehrsbedingten	Umweltbelastungen	etwa,	weil	die	
zurückzulegenden	Fahrtstrecken	länger	werden,	die	
Flächeninanspruchnahme	durch	neue	Verkehrsinfra-
strukturen	zunimmt	und	sich	die	Rahmenbedingungen	
für	den	öffentlichen	Verkehr	verschlechtern.

Angesichts	der	Schwierigkeiten,	den	einzelnen	Sub-
ventionen	die	verschiedenen	Umweltschadenswirkun-
gen	quantitativ	zuzurechnen,	stellt	dieser	Bericht	die	
Wirkungsbeziehungen	zwischen	den	Subventionen	und	
ihren	umweltschädlichen	Auswirkungen	rein	qualitativ	
dar.	Selbstverständlich	werden	die	Subventionen	aber	
soweit	möglich	quantifiziert.	Einheitlicher	Bezugszeit-
raum	ist	dabei	das	Jahr	2012,	damit	eine	möglichst	voll-
ständige	Datengrundlage	zur	Verfügung	steht.	Um	auch	
aktuellen	Entwicklungen	Rechnung	zu	tragen,	sind	in	
diesem	Bericht	jedoch	auch	Subventionen	enthalten,	die	
nach	2012	eingeführt	wurden	(vgl.	1.2.10).

Der	folgende	Hauptteil	der	Studie	dokumentiert	die	
wichtigsten	umweltschädlichen	Subventionen.	Er	ist	
in	die	Kapitel

1 Energiebereitstellung und -nutzung,
2 Verkehr,
3 Bau- und Wohnungswesen sowie
4 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

gegliedert.	Zu	Beginn	jedes	Kapitels	steht	ein	Ab-
schnitt,	der	eine	Übersicht	über	die	negativen	
Wirkungen	der	Subventionen	auf	die	betrachteten	
Umweltgüter,	die	menschliche	Gesundheit	und	den	
Ressourcenverbrauch	gibt.	Die	folgenden	Abschnitte	
stellen	die	wichtigsten	umweltschädlichen	Subventio-
nen	aus	dem	jeweiligen	Bereich	vor.	Teil	IV	beschreibt,	
wie	ein	umweltorientiertes	Subventionscontrolling	zu	
einem	systematischen	Abbau	umweltschädlicher	Sub-
ventionen	und	zu	einer	nachhaltigen	Subventionspoli-
tik	beitragen	kann.	Im	Anhang	sind	die	beschriebenen	
Subventionen	als	Faktenblätter	dargestellt,	um	einen	
schnellen	Überblick	zu	bieten.



II.
Die wichtigsten 
 umweltschädlichen 
 Subventionen



1 Energiebereitstellung und -nutzung  //////////////18
2 Verkehr  /////////////////////////////////////////////////////////////40
3 Bau- und Wohnungswesen  /////////////////////////////50
4 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei  /////////////57
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1 Energiebereitstellung und -nutzung

1.1 Wirkungen auf die Umwelt

Trotz	der	bereits	erreichten	Fortschritte	beim	Aus-
bau	der	erneuerbaren	Energien	beruht	die	deutsche	
Energieversorgung	größtenteils	immer	noch	auf	
fossilen	und	nuklearen	Energieträgern.	Im	Jahr	2015	
entfielen	auf	sie	noch	85	%	des	gesamten	Endenergie-
verbrauchs1.	Dies	verursacht	erhebliche	Umweltbelas-
tungen	und	-gefährdungen.	Bereits	bei	der	Gewinnung	
fossiler	und	nuklearer	Energieträger	entstehen	lang-
fristige,	teilweise	sogar	irreversible	Schäden	in	den	
Abbau-	und	Fördergebieten.	Hierzu	zählen	großflächi-
ge	Landschaftszerstörungen	und	damit	verbundene	
Artenverluste,	Bodensenkungen	und	Bergschäden	
beim	Kohleabbau	unter	Tage,	Beeinträchtigungen	
des	Wasserhaushalts	und	der	Trinkwasserversorgung	
sowie	Staubbelastungen.	Darüber	hinaus	birgt	der	
Transport	fossiler	und	nuklearer	Energieträger	hohe	
Umweltrisiken.	Es	drohen	Boden-,	Gewässer-	und	Küs-
tenverschmutzungen	entlang	der	Verkehrswege	sowie	
gravierende	Schäden	als	Folge	schadhafter	Pipelines,	
Havarien	von	Öltankern	und	Gasexplosionen.

Endenergie	–	z.	B.	elektrischer	Strom,	Wärme,	Brenn-
stoffe	und	Kraftstoffe	–	werden	vor	allem	aus	den	nicht	
erneuerbaren	Primärenergieträgern	Kohle,	Erdöl,	
Erdgas	und	Uran	gewonnen.	Die	mit	der	Energiebereit-
stellung,	-umwandlung	und	-nutzung	verbundenen	
Umweltprobleme	sind	vielfältig.	Bei	der	Verbrennung	
fossiler	Energieträger	zur	Bereitstellung	von	Strom,	
Heizwärme	und	industrieller	Prozesswärme	entstehen	
Luftschadstoffe	–	wie	Schwefeldioxid,	Stickstoffoxide,	
Kohlenmonoxid	oder	Staub.	Luftschadstoffe	beeinträch-
tigen	die	menschliche	Gesundheit,	führen	zur	Versau-
erung	und	Eutrophierung	von	Gewässern	und	Böden,	
schädigen	die	Natur	sowie	Gebäude	und	Kulturgüter,	
z.	B.	Denkmäler.	Außerdem	entstehen	hohe	Emissio-
nen	des	Treibhausgases	CO2,	welches	den	höchsten	
Anteil	am	anthropogenen	Treibhauseffekt	und	damit	
am	globalen	Klimawandel	hat.	Negative	Folgen	des	
Klimawandels	sind	z.	B.	häufigeres	Auftreten	von	Hitze,	
Dürren,	Starkniederschlägen	und	Intensivierung	tro-
pischer	Stürme,	Anstieg	des	Meeresspiegels,	Rückgang	
der	Eis-	und	Schneebedeckung	sowie	Versauerung	der	
Ozeane.	Beeinträchtigungen	des	Klimas	haben	global	
weitreichende,	nachteilige	Wirkungen	auf	Ökosysteme,	

1 BMWi(2016),S.7.

gefährden	die	menschliche	Gesundheit,	bedrohen	die	
biologische	Vielfalt	und	haben	in	vielen	Sektoren	wirt-
schaftliche	Einbußen	zur	Folge,	etwa	in	der	Land-	und	
Forstwirtschaft	oder	im	Tourismus.

Die	meisten	CO2-Emissionen	entstehen	bei	der	Stromer-
zeugung.	Die	Summe	der	allein	bei	der	Stromerzeugung	
und	in	Raffinerien	jährlich	verursachten	Klimakosten	
beträgt	rund	27	Mrd.	Euro.	Allerdings	wird	je	nach	Art	
des	eingesetzten	Energieträgers	unterschiedlich	viel	
CO2	emittiert	(vgl.	Abbildung	1).	Strom	aus	Wasserkraft,	
Windenergie	und	Fotovoltaik	schlägt	in	dieser	Hinsicht	
kaum	zu	Buche,	bei	Strom	aus	Biomasse	entstehen	unter	
Berücksichtigung	von	Vorketten	immerhin	Klimakosten	
von	knapp	1,07	Cent	pro	kWh	–	wobei	Emissionen	in	der	
vorgelagerten	Wertschöpfungsketten	prinzipiell	miter-
fasst	werden.	Deutlich	größer	fallen	die	Klimakosten	bei	
der	Braunkohleverstromung	(8,68	Cent	pro	kWh)	und	
der	Steinkohleverstromung	(7,38	Cent	pro	kWh)	aus.	
Außerdem	sind	die	Umweltkosten	durch	Luftschadstoff-
emissionen	bei	der	Kohleverstromung	weit	höher	als	bei	
der	Stromerzeugung	aus	Wind	oder	Fotovoltaik2.

Die	Kernenergie	weist	aus	Umweltschutzsicht	ebenfalls	
erhebliche	Nachteile	auf.	Sie	kann	hohe	Strahlenbelas-
tungen	und	schwere	Gesundheitsschäden	verursachen.	
Wie	das	Reaktorunglück	in	Fukushima	gezeigt	hat,	be-
steht	im	Kraftwerksbetrieb	das	Risiko	von	Unfällen	mit	
unabsehbaren	Schäden	für	Mensch	und	Umwelt.	Zudem	
ist	die	Frage	der	langfristigen	Endlagerung	radioaktiver	
Abfälle	nach	wie	vor	ungeklärt.

Zu	den	energiebedingten	Umweltbelastungen	tragen	
vor	allem	Energiewirtschaft	und	Industrie	erheblich	bei	
(vgl.	Abbildung	2).	Die	Energiewirtschaft	umfasst	in	der	
Abgrenzung	des	deutschen	Treibhausgasinventars	die	
öffentliche	Stromerzeugung,	die	zentrale	Wärmeerzeu-
gung	–	z.	B.	in	Heizwerken	–,	die	Raffinerien	und	die	
Kokereien.	Die	Energiewirtschaft	ist	in	Deutschland	der	
Sektor	mit	dem	höchsten	Ausstoß	von	Schwefeldioxid	
(54	%)3	und	Kohlendioxid	(38	%)4	im	Jahr	2013.	Die	
Industrie	betreibt	ebenfalls	Kraftwerke	zur	Eigenversor-
gung,	bezieht	jedoch	den	größten	Teil	ihres	Stroms	aus	
Kraftwerken	der	öffentlichen	Versorgung.

2 UBA(2016c),S.35f.;UBA(2013),AnhangB,TabelleB1,S.29.
3 UBA (2016a).
4 UBA (2016).
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Neben	den	genannten	Umweltbelastungen	und	Risiken	
ist	die	gegenwärtige	Energienutzung	auch	deshalb	nicht	
nachhaltig,	weil	Erdöl,	Erdgas,	Kohle	und	Uran	nicht	er-
neuerbar	sind	und	über	kurz	oder	lang	zur	Neige	gehen	
und	Importabhängigkeiten	zementieren.	Der	hohe	Res-
sourcenverbrauch	schränkt	die	Nutzungsmöglichkeiten	
künftiger	Generationen	ein,	denen	die	Rohstoffe	nicht	
mehr	zur	Verfügung	stehen	werden.

Daher	strebt	Deutschland	mit	der	Energiewende	den	
Übergang	zu	einer	nachhaltigen	Energieversorgung	an.	
Im	„Energiekonzept	für	eine	umweltschonende,	zuver-
lässige	und	bezahlbare	Energieversorgung“	vom	28.	
September	2010	hat	die	Bundesregierung	anspruchsvol-
le	Ziele	für	den	Klimaschutz	und	für	die	Verringerung	
des	Energieverbrauchs	festgelegt.	Außerdem	hat	sie	im	
Jahr	2011	den	Atomausstieg	beschlossen.	Die	Treibhaus-

Abbildung 2

Abbildung 2: Emissionen in Deutschland nach Quellgruppen 2014 (in CO2-Äqiuvalenten, 
berücksichtigt CO2, CH4 und N2O)

Quelle:	Eigene	Darstellung	nach	Daten	aus	UBA	(2016)

Abbildung 1

Umweltkosten der Stromerzeugung in Deutschland (in €-Cent2010/kWhel)

Quelle:	UBA	(2016c),	S.	37
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gasemissionen	sollen	bis	2020	um	40	%	und	bis	2050	
um	80–95	%	(jeweils	gegenüber	1990)	sinken.	Zugleich	
soll	der	Primärenergieverbrauch	um	20	%	bis	2020	und	
um	50	%	bis	2050	(jeweils	gegenüber	2008)	zurückge-
hen.	Neben	dem	Ausbau	der	erneuerbaren	Energien	ist	
die	Steigerung	der	Energieeffizienz	die	zweite	Säule	der	
Energiewende.	Im	Klimaschutzplan	2050	sind	zudem	
Sektorziele	festgelegt.	Die	Energiewirtschaft	soll	bis	
2030	Minderungen	zwischen	62	bis	61	%	gegenüber	
1990	erreichen.

Beim	Übergang	zu	einer	nachhaltigen	Energieversor-
gung	sind	bereits	einzelne	Erfolge	zu	verzeichnen.	
Insbesondere	der	Ausbau	der	erneuerbaren	Energien	
geht	zügig	voran:	2015	wurden	schon	14,9	%	des	gesam-
ten	Endenergieverbrauchs	durch	erneuerbare	Energien	
bereitgestellt,	so	dass	156	Mio.	Tonnen	CO2-Äquivalente	
Treibhausgasemissionen	vermieden	werden	konnten.	
Der	Anteil	erneuerbarer	Energien	am	Stromverbrauch	
betrug	2015	sogar	31,6	%5.

Für	den	Klimaschutz	und	zur	Verringerung	anderer	
energiebedingter	Umweltbelastungen	ist	es	wichtig,	
Wettbewerbsverzerrungen	zu	Lasten	der	erneuerbaren	
Energien	zu	beseitigen	und	ökonomische	Anreize	zum	
Energiesparen	zu	geben.	Eine	wichtige	Rolle	spielt	
dabei	der	Abbau	umweltschädlicher	Subventionen.	Alle	
Glieder	der	Wertschöpfungskette	–	von	der	Gewinnung	
über	die	Umwandlung	bis	zur	Nutzung	von	Energie-
trägern	–	sind	Gegenstand	expliziter	oder	impliziter	
Subventionen.	Dies	zeigen	in	den	folgenden	Abschnitten	
zahlreiche	Beispiele.

Subventionen,	die	bei	–	gewerblichen	oder	privaten	–	
Energieverbrauchern	die	Energiekosten	senken,	ver-
ringern	die	ökonomischen	Anreize	zur	sparsamen	und	
effizienten	Nutzung	von	Energie	und	fördern	dadurch	
den	Energieverbrauch.	Beispiele	sind	die	zahlreichen	
Ausnahmen	und	Ermäßigungen	bei	der	Energie-	und	
Stromsteuer	für	Unternehmen	des	Produzierenden	
Gewerbes	sowie	der	Land-	und	Forstwirtschaft	(vgl.	
Abschnitte	1.2.1	bis	1.2.3	und	1.2.6	bis	1.2.8).

Subventionen	im	Energiebereich	sind	außerdem	um-
weltschädlich,	soweit	sie	den	Wettbewerb	zwischen	den	
Energieträgern	zu	Gunsten	relativ	umweltschädlicher	
Energieträger	verzerren	und	auf	diese	Weise	einen	nicht	
nachhaltigen	Energieträgermix	begünstigen.	Dabei	
handelt	es	sich	häufig	um	Subventionen	der	Energie-

5 BMWi(2016),S.7.

träger	Kohle	und	Kernenergie	(vgl.	Abschnitte	1.2.4	bis	
1.2.6,	1.2.16	und	1.2.17).	Erneuerbare	Energien	stehen	
im	Wettbewerb	zur	fossilen	und	nuklearen	Energieer-
zeugung,	die	seit	Jahrzehnten	subventioniert	werden	
und	zudem	Vorteile	durch	die	unzureichende	Internali-
sierung	externer	Umweltkosten	genießen.	Die	dadurch	
entstehende	Verzerrung	des	Wettbewerbs	ist	ein	we-
sentlicher	Grund	dafür,	dass	die	erneuerbaren	Energien	
über	das	Erneuerbare	Energien-Gesetz	gefördert	werden	
müssen.	Subventionen	für	die	Energieerzeugung	führen	
auch	dazu,	dass	sich	die	Preisrelation	zwischen	kon-
kurrierenden	Produkten,	die	mit	wenig	oder	hohem	
Energieeinsatz	produziert	werden,	sich	zugunsten	der	
energieintensiven	Produkte	verschiebt.

Ferner	sei	darauf	hingewiesen,	dass	auch	Subventionen	
im	Verkehrs-	und	Bauwesen	teilweise	negative	Rückwir-
kungen	auf	die	energiebedingten	Umweltbelastungen	
haben	(vgl.	Kapitel	2	und	3).	So	führt	z.	B.	die	indirekte	
Förderung	der	Zersiedelung	durch	die	Entfernungspau-
schale	zu	einem	Wachsen	der	Netzlängen	der	Infrastruk-
turen	pro	Kopf	der	Bevölkerung.	Vor	allem	die	Fern-	und	
Nahwärmenetze	werden	angesichts	abnehmender	
Siedlungsdichte	unrentabel.	Dies	untergräbt	die	künftigen	
Potenziale	der	Kraft-Wärme-Kopplung	und	verringert	die	
Möglichkeiten	der	CO2-Emissionsminderung	mit	Hilfe	ei-
ner	effizienten	Energienutzung.	Zur	langfristigen	Senkung	
der	CO2-Emissionen	ist	also	auch	der	Abbau	umweltschäd-
licher	Subventionen	in	anderen	Bereichen	notwendig.

1.2 Die wichtigsten umweltschädlichen 
Subventionen der Energiebereitstellung 
und -nutzung

1.2.1 Strom- und Energiesteuer-Ermäßigungen 
für das Produzierende Gewerbe und die Land- und 
 Forstwirtschaft
Die	Unternehmen	des	Produzierenden	Gewerbes	
sowie	der	Land-	und	Forstwirtschaft	wurden	im	Jahr	
2012	nur	mit	75	%	der	Regelsteuersätze	für	Strom	und	
Heizstoffe	belastet.	Insgesamt	profitierten	nach	dem	24.	
Subventionsbericht	der	Bundesregierung	rund	17.500	
Unternehmen	von	der	Energiesteuerbegünstigung	und	
knapp	34.000	Unternehmen	von	der	Stromsteuerbe-
günstigung6.	Die	Steuervergünstigung	wurde	einge-
führt,	um	die	internationale	Wettbewerbsfähigkeit	der	
Unternehmen	nicht	zu	gefährden.	Jedoch	befinden	sich	
viele	Unternehmen	im	Kreis	der	Begünstigten,	die	weder	

6 BMF(2013),S.65.
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hohe	spezifische	Energiekosten	aufweisen	noch	stark	
im	internationalen	Wettbewerb	stehen,	wie	auch	die	
vom	BMF	beauftragte	Evaluierung	dieser	Subvention	
feststellt7.	Die	Ausnahmeregelung	hat	zwar	das	Bundes-
verfassungsgericht	bestätigt8	und	die	EU-Kommission	
beihilferechtlich	genehmigt9,	sie	ist	aber	aus	Umwelt-
schutz-	und	Wettbewerbssicht	zu	weitreichend.	Die	
Anreize	zum	energiesparenden	Verhalten	bleiben	wegen	
der	Steuerermäßigung	weit	hinter	denen	in	anderen	
Wirtschaftsbereichen,	wie	dem	Handels-	und	Dienst-
leistungssektor,	und	in	privaten	Haushalten	zurück.	Der	
Handlungsbedarf	ist	aus	Klimaschutzsicht	jedoch	erheb-
lich,	da	die	Industrie	der	größte	Stromabnehmer	ist	und	
von	1993	bis	2015	ihren	Stromverbrauch	überdurch-
schnittlich	um	mehr	als	25	%	gesteigert	hat.

Der	Energieverbrauch	und	die	Treibhausgasemissionen	
des	Produzierenden	Gewerbes	lassen	sich	erheblich	
senken	–	sowohl	mit	Energieeffizienz-	und	Energiespar-
maßnahmen	als	auch	einem	Wechsel	der	Energieträger.	
Bei	der	Verbesserung	der	Energieeffizienz	besteht	ein	
großer	Nachholbedarf,	insbesondere	bei	Querschnitts-
techniken	–	etwa	elektrischen	Antrieben,	Druckluft-
systemen,	Dampferzeugung,	Pumpen	und	Ventilatoren	
sowie	Beleuchtung.	Besonders	wichtig	sind	die	elekt-
rischen	Antriebe,	die	mit	68	%	für	einen	Großteil	des	
Stromverbrauchs	in	der	Industrie	verantwortlich	sind10. 
Hier	bestehen	große	wirtschaftliche	Stromsparmög-
lichkeiten.	Die	Bundesregierung	geht	in	ihrem	Ener-
giekonzept	von	einem	erheblichen	wirtschaftlichen	
Effizienzpotential	in	der	Industrie	aus11.	Studien	zeigen,	
dass	die	wirtschaftlichen	Einsparpotenziale	bis	2020	
bei	rund	5	%	des	Strombedarfs	und	bei	rund	7	%	der	
Brennstoffbedarfs	liegen	(gegenüber	einer	Entwicklung	
ohne	Effizienzfortschritte)	–	mit	entsprechenden	Entlas-
tungen	bei	den	Energiekosten12.	Jedoch	bestehen	in	den	
Industriebetrieben	–	nicht	zuletzt	wegen	der	gewährten	
Steuervergünstigungen	–	zu	geringe	steuerliche	Anreize	
zur	energieeffizienten	Produktion.

Im	Jahr	2012	betrug	die	allgemeine	Steuervergüns-
tigung	für	das	Produzierende	Gewerbe	sowie	für	die	
Land-	und	Forstwirtschaft	insgesamt

 1,178 Mrd. €. 

7 Thöne,M.u.a.(2010),S.224.
8 BVerfG 1 BvR 1748/99 vom 20.4.2004 – Urteil zur „Ökosteuer“.
9 Staatliche Beihilfe Nr. N 449/2001 – Deutschland („Fortführung der ökologischen 

Steuerreformnachdem31.März2002“),ABl.C137vom8.6.2002underneute
GenehmigungdermodifiziertenRegelungenmitSchreibenderEuropäischen
 Kommission vom 13.06.2007 (Staatliche Beihilfe N 775/2006).

10 Wietschel,M.u.a.(2010),S.821.
11 Bundesregierung (2010), S. 14.
12 Fleiter, T. u. a. (2013).

Davon	entfielen	994	Mio.	Euro	auf	die	Stromsteuerver-
günstigung	und	184	Mio.	Euro	auf	die	Energiesteuerver-
günstigung13.

Im	Rahmen	des	Haushaltsbegleitgesetztes	2011	wur-
den	die	Regelungen	zur	Strom-	und	Energiesteuerer-
mäßigung	überarbeitet	und	damit	ein	erster	Schritt	
zur	Reduzierung	der	Ermäßigungen	beschlossen.	Seit	
Januar	2011	zahlen	Unternehmen	des	Produzierenden	
Gewerbes	und	der	Land-	und	Forstwirtschaft	75	%	der	
Regelsteuersätze	anstatt	wie	vorher	60	%.	Dadurch	ist	
das	Subventionsvolumen	von	2010	mit	2,5	Mrd.	Euro	
deutlich	zurückgegangen.	Zu	berücksichtigen	ist	hierbei	
jedoch,	dass	wegen	des	Rückgangs	der	allgemeinen	
Strom-	und	Energiesteuerbegünstigung	mehr	Unterneh-
men	den	Spitzenausgleich	beanspruchen	können	und	
daher	in	diesem	Bereich	das	Subventionsvolumen	stark	
anstieg	(vgl.	Kapitel	1.2.2).

Um	die	steuerlichen	Anreize	zu	energiesparendem	
Verhalten	im	Produzierenden	Gewerbe	sowie	der	Land-	
und	Forstwirtschaft	deutlich	zu	verstärken,	wäre	es	
sinnvoll,	die	Steuervergünstigung	schrittweise	weiter	
abzubauen,	und	die	Steuersätze	vollständig	auf	das	
Niveau	der	anderen	Wirtschaftsbereiche	sowie	des	
Haushaltssektors	anzuheben.	Der	Abbau	der	Steuerver-
günstigung	birgt	allerdings	die	Gefahr,	dass	besonders	
energieintensive	Unternehmen,	die	im	internationalen	
Wettbewerb	stehen,	mit	Energiesteuern	unzumutbar	
belastet	und	in	ihrer	Existenz	gefährdet	würden.	Dies	
ließe	sich	jedoch	mit	einer	Härtefallregelung	vermeiden.	
Härtefallregelungen	gab	es	z.	B.	bis	2012	beim	Emis-
sionshandel	und	beim	„Kohlepfennig“	bis	in	die	90er	
Jahre.	Grundsätzlich	gilt	es	bei	der	Reform	auch	weitere	
Subventionstatbestände	des	Strom-	und	Energiesteuer-
gesetztes	zu	berücksichtigen	und	ein	Gesamtkonzept	für	
eine	umweltgerechte	Gestaltung	zu	entwerfen.

Falls	der	Staat	weiterhin	Energiesteuervergünstigun-
gen	gewährt,	sollten	diese	nur	noch	Betriebe	erhalten,	
die	ein	Energiemanagementsystem	einführen	und	in	
diesem	Rahmen	ein	Energiesparprogramm	erarbeiten.	
Betriebe	sollten	jene	Energiesparmaßnahmen	verpflich-
tend	durchführen,	die	sich	aus	einzelwirtschaftlicher	
Sicht	lohnen.	Auf	diese	Weise	wäre	sichergestellt,	dass	
die	Betriebe	als	Gegenleistung	für	die	Steuerermäßigun-
gen	Energieeinsparungen	und	energieeffiziente	Produk-
tionsweisen	realisieren.

13 BMF(2013),S.225undS.221.
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1.2.2 Spitzenausgleich bei der Ökosteuer für das 
Produzierende Gewerbe
Zusätzlich	zur	allgemeinen	Strom-	und	Energiesteuerer-
mäßigung	um	25	%	der	Regelsätze	(vgl.	Abschnitt	1.2.1)	
erhielten	Unternehmen	des	Produzierenden	Gewerbes	im	
Jahr	2012	90	%	ihrer	verbleibenden	Ökosteuerzahlungen	
erstattet,	die	über	die	mit	einhergehenden	Entlastungen	
bei	den	Rentenversicherungsbeiträgen	hinausgehen14. 
Begünstigt	waren	22.300	Unternehmen	von	der	Strom-	
und	9.500	Unternehmen	von	der	Energiesteuerermä-
ßigung15.	Die	Begünstigung	soll	eine	Gefährdung	der	
internationalen	Wettbewerbsfähigkeit	energieintensiver	
Unternehmen	durch	die	Ökosteuer	vermeiden.

Der	Spitzenausgleich	hatte	im	Jahr	2012	einen		Umfang	von

 2,182 Mrd. € 

und	betrugt	somit	mehr	als	ein	Zehntel	der	gesamten	
Ökosteuereinnahmen	von	jährlich	rund	18	Mrd.	Euro.	
Die	Steuerausfälle	beliefen	sich	2012	auf	2,008	Mrd.	
Euro	bei	der	Stromsteuer	und	174	Mio.	Euro	bei	der	
Energiesteuer16.

Der	Spitzenausgleich	wurde	ab	2011	gekürzt	und	sieht	
derzeitig	eine	Steuerrückerstattung	von	90	%	statt	der	
früheren	95	%	vor.	Die	Steuerrückerstattungen	für	den	
Spitzenausgleich	liegen	2012	deutlich	höher	als	in	den	
vorherigen	Jahren.	Dies	liegt	an	der	parallel	erfolgten	
Kürzung	der	allgemeinen	Steuerbegünstigung	(vgl.	
Abschnitt	1.2.1),	denn	die	Gewährung	des	Spitzen-
ausgleichs	bezieht	sich	auf	die	Mehrbelastung	durch	
die	Ökosteuer	abzüglich	der	Ermäßigungen	durch	die	
allgemeine	Strom-	und	Energiesteuerbegünstigung.	
Fällt	die	allgemeine	Steuerbegünstigung	geringer	aus,	
profitieren	mehr	Unternehmen	von	der	Regelung	zum	
Spitzenausgleich.

Die	beihilferechtliche	Genehmigung	des	Spitzenaus-
gleichs	der	Europäischen	Kommission	lief	Ende	2012	
aus.	Für	eine	Verlängerung	verlangte	die	EU-Kommis-
sion	Gegenleistungen	der	Industrie	bei	Effizienzmaß-
nahmen.	In	Deutschland	wurde	daraufhin	2012	der	
Spitzenausgleich	für	Unternehmen	des	Produzierenden	
Gewerbes	durch	das	Zweite	Gesetz	zur	Änderung	des	
Energiesteuer-	und	des	Stromsteuergesetzes	bis	2022	
neu	geregelt.

14 DieEinnahmenausder„Ökosteuer“fließenzumgrößtenTeilindieRentenkasse.
AufdieseWeisewerdendieBeiträgevonArbeitnehmernundArbeitgeberngesenkt.

15 BMF(2013),S.65.
16 a. a. O., S. 227 und S. 222.

Das	Gesetz	sieht	vor,	dass	der	Spitzenausgleich	nur	
Unternehmen	gewährt	wird,	die	ein	Energie-	oder	
Umweltmanagementsystem	nach	ISO	50	001	oder	EMAS	
einführen.	Für	kleine	und	mittlere	Unternehmen	(KMU)	
sind	auch	„alternative	Systeme	zur	Verbesserung	der	
Energieeffizienz“	erlaubt,	sofern	sie	den	Anforderungen	
der	Energie-Audit-Norm	DIN	EN	16247-1	entsprechen.	
Das	Gesetz	umfasst	zudem	eine	„Effizienzvereinbarung“	
zwischen	Bundesregierung	und	Industrie,	nach	der	sich	
das	Produzierende	Gewerbe	verpflichtet,	die	Energiein-
tensität	jährlich	um	1,3	%	und	ab	2016	um	1,35	%	zu	
reduzieren.	Im	Rahmen	einer	Evaluierung	2017	werden	
weitere	Zielwerte	festgelegt	(jedoch	nicht	unter	1,35	%).	
Schon	durch	Strukturänderungen	in	der	deutschen	
Industrie	und	der	Energiewirtschaft	(Atomausstieg,	Aus-
bau	erneuerbare	Energien,	autonome	Effizienzentwick-
lung)	verringert	sich	die	Energieintensität	erheblich.	
Die	geforderte	jährliche	Reduktion	von	1,3	%	ist	zudem	
weniger,	als	in	der	Vergangenheit	erreicht	wurde	–	im	
Zeitraum	1991	bis	2014	sank	die	Energieintensität	um	
durchschnittlich	1,58	%	pro	Jahr17.

Der	Spitzenausgleich	schwächt	den	Anreiz	zum	energie-
sparenden	Verhalten	in	den	begünstigten	Unternehmen	
des	Produzierenden	Gewerbes	sehr	stark.	Die	aus	dieser	
Regelung	resultierenden	Grenzsteuersätze	betrugen	
2012	für	Strom	nur	7,5	%	des	normalen	Stromsteuersat-
zes.	Konkret	bedeutet	dies,	dass	die	betreffenden	Unter-
nehmen	für	eine	zusätzlich	verbrauchte	Kilowattstunde	
Strom	nicht	mehr	rund	2	Cent,	sondern	nur	noch	0,15	
Cent	Stromsteuer	zahlen	müssen.

Die	Spitzenausgleichsregelung	ist	deshalb	von	Grund	auf	
reformbedürftig.	Aus	Umweltschutzsicht	ist	es	sinnvoll,	
den	Spitzenausgleich	abzuschaffen,	um	den	Anreiz	zur	
Verminderung	des	Energieverbrauchs	und	der	Treibhaus-
gasemissionen	zu	steigern.	Unternehmen,	welche	durch	
die	Abschaffung	dieser	Steuervergünstigung	zu	stark	be-
lastet	würden	und	im	internationalen	Wettbewerb	stehen,	
sollten	durch	die	Härtefallregelung	befreit	werden	(vgl.	
Abschnitt	1.2.1).	Falls	der	Spitzenausgleich	nicht	abge-
schafft	wird,	sollte	der	Staat	in	stärkerem	Maße	Gegen-
leistungen	für	die	Begünstigung	verlangen.	Die	bereits	
beschlossene	Anforderung	eines	Energie-	oder	Umwelt-
managementsystems	ist	ein	erster	Schritt	in	die	richtige	
Richtung.	Jedoch	sollte	der	Gesetzgeber	die	Unternehmen	
zusätzlich	verpflichten,	die	im	Rahmen	des	Manage-
mentsystems	als	wirtschaftlich	rentabel	identifizierten	

17 AGEB (2015), S. 15.
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Energiesparmaßnahmen	verpflichtend	durchzuführen18. 
Auf	diese	Weise	wird	sichergestellt,	dass	Unternehmen	im	
Rahmen	ihrer	individuellen	Möglichkeiten	die	Energieef-
fizienz	erhöhen.

1.2.3 Steuerentlastung für bestimmte 
 energieintensive Prozesse und Verfahren
Seit	2006	sind	aus	Gründen	der	internationalen	Wett-
bewerbsfähigkeit	viele	energieintensive	Prozesse	
vollständig	von	der	Energie-	und	Stromsteuer	befreit.	
Grundsätzlich	sind	Energieerzeugnisse	mit	zweierlei	
Verwendungszweck	(beispielsweise	Energieträger	für	die	
Stahlerzeugung,	die	dort	auch	als	Ausgangsstoff	verwen-
det	werden)	und	für	die	Verwendung	in	mineralogischen	
Verfahren	(z.	B.	in	der	Grundstoff-	und	Baustoffindustrie)	
von	der	Energiebesteuerung	befreit.	Steuerbefreit	sind	
im	Einzelnen	die	Elektrolyse,	chemische	Reduktionsver-
fahren,	Prozesse	der	Metallerzeugung	und	-bearbeitung	
sowie	die	thermische	Abfall-	und	Abluftbehandlung.	
Ebenfalls	befreit	sind	Prozesse	der	Glas-,	Keramik-,	Zie-
gel-,	Zement-	und	Kalkindustrie,	die	Herstellung	weiterer	
Baustoffe	wie	Gips,	Kalksandstein,	Porenbetonerzeug-
nisse	und	Asphalt	sowie	mineralische	Düngemittel.	Die	
Steuerbefreiungen	sind	nach	der	EG-Energiesteuerrichtli-
nie	zulässig,	aber	nicht	zwingend	vorgeschrieben19.

Die	Steuervergünstigungen	belaufen	sich	für	das	Jahr	
2012	auf	insgesamt

 1,333 Mrd. €20. 

Da	bei	den	begünstigten	industriellen	Prozessen	über-
haupt	keine	steuerlichen	Anreize	zum	sparsamen	Um-
gang	mit	Energie	wirken,	sind	die	pauschalen	Befreiun-
gen	für	die	genannten	chemischen,	metallurgischen	und	
mineralogischen	Produktionsverfahren	zu	streichen.	
Daher	sollten	die	regulären	Energiesteuersätze	und	die	
vorgeschlagene	Härtefallregelung	gelten21.	Letztere	sollte	
gezielt	solche	Unternehmen	unterstützen,	die	die	energie-
steuerbedingten	Mehrkosten	wegen	des	hohen	interna-
tionalen	Wettbewerbsdrucks	nicht	überwälzen	können	
und	dadurch	in	wirtschaftliche	Schwierigkeiten	geraten.	
Um	die	Besteuerungslücke	zu	schließen,	sollte	die	EU	den	

18 DieBewertungderWirtschaftlichkeitderEnergiesparmaßnahmensolltenicht
subjektiv den Unternehmen überlassen bleiben, sondern sich nach Kriterien wie 
nachgewiesener Amortisationszeit und Kapitalverzinsung der Investitionen richten.

19 Richtlinie 2003/96/EG des Rates vom 27. Oktober 2003 zur Restrukturierung der 
gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur Besteuerung von Energieerzeugnissen 
und elektrischem Strom, Art. 2, Abs. 4, lit. b).

20 BMF(2013),S.216undS.226.DieSubventionshöhewirdbis2010aufGrundlage
des ermäßigten Steuersatzes für Unternehmen des Produzierenden Gewerbes aus-
gewiesen(12,30€/MWh).WegenderUmstellungderallgemeinenSteuerbegüns-
tigung für Unternehmen des Produzierenden Gewerbes auf ein Steuerentlastungs-
verfahren werden die Subventionen ab 2011 auf Grundlage des Regelsteuersatzes 
(20,50€/MWh)ausgewiesen.DiesführtsystembedingtzueinerSteigerungdes
Subventionsvolumens gegenüber den Vorjahren.

21 Vgl. vorangegangene Abschnitte 1.2.1 und 1.2.2.

Anwendungsbereich	der	EG-Energiesteuerrichtlinie	auf	
die	genannten	chemischen,	metallurgischen	und	minera-
logischen	Produktionsverfahren	und	die	Herstellung	von	
Baugrundstoffen	ausdehnen.

1.2.4 Steinkohlesubventionen
Der	deutsche	Steinkohlenbergbau	war	mit	knapp	
1,3	Mrd.	Euro	im	Jahr	2012	und	einem	Anteil	von	über	
20	%	nach	wie	vor	der	größte	Empfänger	direkter	Fi-
nanzhilfen	des	Bundes.	Darin	enthalten	waren	im	Jahr	
2012	knapp	1,2	Mrd.	Euro	Zuschüsse	für	den	Absatz	
deutscher	Steinkohle	zur	Verstromung,	zum	Absatz	an	
die	Stahlindustrie	und	zum	Ausgleich	der	Belastungen	
infolge	von	Kapazitätsanpassungen	sowie	Anpassungs-
gelder	des	Bundes	für	Arbeitnehmer	des	Steinkohleberg-
baus	in	Höhe	von	nahezu	106	Mio.	Euro22.	In	Nordrhein-
Westfalen	waren	für	2012	zudem	444	Mio.	Euro	an	
Steinkohlenbeihilfen	vorgesehen23,	so	dass	das	Subven-
tionsvolumen	im	Jahr	2012

 1,732 Mrd. € 

betrug	(vgl.	Abbildung	3).	Bei	einer	Fördermenge	von	
10,8	Mio.	Tonnen	an	Steinkohle	waren	im	Jahr	2012	
noch	17.600	Menschen	im	deutschen	Steinkohlebergbau	
beschäftigt24	–	rein	rechnerisch	entfielen	also	2012	auf	
jeden	Arbeitnehmer	98.409	Euro	Subventionen.	Bis	zum	
Jahr	2015	ist	diese	Zahl	deutlich	gesunken	auf	9.600	
Beschäftige	im	Steinkohlebergbau	(ohne	Steinkohle-
kraftwerke).

Im	Jahr	2007	einigten	sich	der	Bund	sowie	die	Länder	
Nordrhein-Westfalen	und	Saarland	mit	der	RAG	AG	und	
der	Industriegewerkschaft	Bergbau,	Chemie,	Energie	
(IG	BCE)	grundsätzlich	darauf,	die	Steinkohlesubventi-
onen	abzubauen	und	den	subventionierten	Steinkohle-
bergbau	bis	Ende	des	Jahres	2018	sozialverträglich	zu	
beenden25.	Von	2009	bis	2018	stellen	der	Bund	mit	rund	
15,6	Mrd.	Euro	und	das	Land	Nordrhein-Westfalen	mit	
rund	3,9	Mrd.	Euro	weitere	Subventionen	bereit	(ohne	
Berücksichtigung	von	Anpassungsgeldleistungen)26. 
Dies	schreibt	das	Steinkohlefinanzierungsgesetz	fest.	
Der	EU-Ministerrat	beschloss	am	10.	Dezember	2010,	
dass	die	Stilllegung	der	Bergwerke	bis	Ende	2018	abge-
schlossen	sein	muss.

Die	Kosten	der	Steinkohleförderung	sind	in	Deutsch-
land	im	Vergleich	zu	den	Gestehungskosten	in	an-

22 BMF(2013),S.111undS.112.
23 LandtagNordrhein-Westfalen(2009),S.68.
24 Gesamtverband Steinkohle e.V. (2015), S. 68.
25 MinisteriumfürWirtschaft,MittelstandundEnergiedesLandesNRWu.a.(2007).
26 BMWi(2007).
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deren	Ländern	so	hoch,	dass	der	Steinkohlebergbau	
in	Deutschland	nur	mit	dauerhaften	Subventionen	
weiter	bestehen	könnte.	Daher	ist	die	Beendigung	der	
Steinkohlesubventionen	schon	aus	ökonomischen	
Gründen	sinnvoll.	Darüber	hinaus	erzeugt	der	Koh-
leabbau	gravierende	Umweltprobleme	und	Folgekos-
ten.	Aus	Kohlebergwerken	entweicht	das	besonders	
klimaschädliche	Treibhausgas	Methan.	Bergehalden	
sind	aufwändig	abzudichten,	um	eine	Gefährdung	
des	Grundwassers	zu	verhindern.	Durch	Bergsenkun-
gen	entstehen	erhebliche	Schäden	an	Gebäuden	und	
Verkehrsanlagen.	Der	sinkende	Boden	verursacht	
Überschwemmungsrisiken,	die	man	mit	Deichbau	und	
Pumpensystemen	dauerhaft	eingrenzen	muss.	Aus	die-
sen	Gründen	entstehen	so	genannte	Ewigkeitslasten.	
Der	Landtag	von	Nordrhein-Westfahlen	geht	davon	
aus,	dass	sich	die	Kosten	für	die	dauerhafte	Polderwas-
serhaltung	zum	Ausgleich	bergbaulicher	Einwirkun-
gen	im	Ruhrgebiet	auf	jährlich	51	Mio.	Euro	(zuzüglich	
Inflation,	Basisjahr	ist	2005)	summieren	werden27. 
Nach	dem	Steinkohlefinanzierungsgesetz28	zur	Finan-
zierung	der	Ewigkeitskosten	durch	die	RAG-Stiftung	

27 LandtagNordrhein-Westfahlen(2010),S.20.
28 Steinkohlefinanzierungsgesetzvom20.12.2007.

müssen	die	Revierländer	und	der	Bund	unter	Umstän-
den	einen	Teil	der	Ewigkeitslasten	übernehmen,	wenn	
das	Stiftungsvermögen	nicht	ausreicht.

Die	Stromerzeugung	durch	Kohle	verursacht	durch	
die	Emission	von	Schadstoffen	erhebliche	Umwelt-	
und	Gesundheitsschäden.	Alleine	die	Gesundheits-
schäden	verursachen	in	der	EU	jedes	Jahr	Milliar-
denkosten29.	In	Deutschland	lagen	die	Umweltkosten	
(Treibhausgase	und	Luftschadstoffe)	der	Stromer-
zeugung	durch	Steinkohlekraftwerke	2014	bei	etwa	
10,6	Mrd.	Euro30.	Obwohl	ein	Ende	der	deutschen	
Steinkohleförderung	zunächst	nur	zu	einer	Substitu-
tion	durch	Kohleimporte	führt,	ist	der	Verzicht	auf	die	
Steinkohlesubventionen	dennoch	ein	wichtiges	Signal	
für	eine	langfristig	klimafreundliche	Energiepolitik.	
Denn	um	die	Klimaziele	der	Bundesregierung31	errei-
chen	zu	können,	ist	langfristig	ein	Ausstieg	aus	der	
Kohleverstromung	notwendig.

29 HEAL (2013), S. 5.
30 BerechnetnachKostensätzengemäßderUBAMethodenkonvention(UBA(2013),

S. 29) und der Daten zur Bruttostromerzeugung nach AGEB (2015a).
31 Das Energiekonzept der Bundesregierung (2010) sieht vor, die Treibhausgas-

emissionen bis 2020 um 40 %, bis 2030 um 55 %, bis 2040 um 70 % und bis 2050 
um 80–95 % (jeweils gegenüber 1990) zu senken.

Abbildung 3

Staatliche Förderung der Steinkohle von 1999 bis 2016

Quelle:	Eigene	Darstellung	nach	Daten	aus	den	Subventionsberichten	des	Bundesministeriums	der	Finanzen

Mio.€

4.500

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bergmannsprämien

Anpassungsgelder

Absatzhilfen



25

 Umweltschädliche  Subventionen in Deutschland /// Energiebereitstellung und -nutzung

1.2.5 Begünstigungen für die Braunkohlewirtschaft
Die	deutsche	Braunkohlewirtschaft	erhält	auf	verschie-
dene	Art	und	Weise	Subventionen.	Da	es	sich	nicht	
um	direkte	Finanzhilfen	oder	Steuervergünstigungen	
handelt,	gehen	diese	Begünstigungen	nicht	aus	dem	
Subventionsbericht	der	Bundesregierung	hervor.	Sie	
sind	schwierig	zu	identifizieren	und	quantifizieren32.

Besonders	bedeutsam	ist	die	Freistellung	des	Braun-
kohletagebaus	von	der	Förderabgabe	für	Bodenschätze.	
Laut	Bundesberggesetz	sind	auf	bergfreie	Bodenschätze	
grundsätzlich	10	%	des	Marktpreises	als	Förderabgabe	
zu	zahlen.	Die	Länder	sind	befugt	diesen	Satz	zeitweilig	
zu	variieren	oder	bestimmte	Rohstoffe	von	der	Förder-
abgabe	zu	befreien,	wovon	auch	in	einzelnen	Ländern	
in	unterschiedlicher	Art	und	Weise	Gebrauch	gemacht	
wird.	Auf	Grundlage	alter	Rechte33	ist	der	Braunkohleta-
gebau	von	dieser	Förderabgabe	gänzlich	ausgenommen.	
In	Deutschland	wurden	2012	185,4	Mio.	Tonnen	Braun-
kohle	gefördert34.	Eine	Förderabgabe	in	Höhe	von	10	%	
des	Preises	von	15,31	€/Tonne35	würde	daher	284	Mio.	
Euro	pro	Jahr	ausmachen.

Eine	weitere	Subvention	besteht	in	der	Nichtheranzie-
hung	der	Braunkohlewirtschaft	zur	Entrichtung	eines	
Wasserentnahmeentgelts.	Wasserentnahmeentgelte	
sind	in	den	meisten	Bundesländern	eingeführt	und	
werden	in	allen	Bundesländern	mit	Braunkohletagebau	
erhoben.	Sie	dienen	u.	a.	dazu,	den	Verursachern	die	
durch	die	Entnahme	des	öffentlichen	Guts	„Wasser“	ent-
stehenden	Umwelt-	und	Ressourcenkosten	in	Rechnung	
zu	stellen36.	Sofern	die	durch	die	Sümpfungen	(Grund-
wasserabsenkungen)	hervorgerufenen	Umweltbeein-
trächtigungen	nicht	mit	Umweltauflagen	vollständig	
kompensierbar	sein	sollten,	bliebe	somit	ein	Bedarf,	
die	Umwelt-	und	Ressourcenkosten	den	Verursachern,	
das	heißt	der	Braunkohlewirtschaft,	anzulasten.	Aber	
die	Bundesländer	Sachsen,	Sachsen-Anhalt,	Branden-
burg	und	Niedersachsen	befreien	die	Entwässerung	
der	Braunkohletagebaue	–	sofern	das	Wasser	nicht	für	
andere	Zwecke	wie	z.	B.	zur	Kühlung	von	Kraftwerken	
genutzt	wird	–	von	diesem	Entgelt	und	subventionie-
ren	insofern	die	Braunkohlewirtschaft.	Einen	Schritt	
zum	Abbau	dieser	umweltschädlichen	Subvention	hat	
Nordrhein-Westfahlen	unternommen:	Im	Gesetz	zur	Än-
derung	des	Wasserentnahmeentgeltes	vom	25.07.2011	

32 Lechtenböhmer, S. u. a. (2004).
33 vgl. § 151 Absatz 2 Nr. 2 BbergG.
34 Statistik der Kohlenwirtschaft e.V. (2016).
35 EigeneBerechnungen,zuGrundegelegtwurdenKostenvon6,1€/MWhth 

 (Bundesregierung(2013),S.45f.)undeinWertvon2,5MWh(gerundet)
für 1 kg Braunkohle (AG Energiebilanzen, Einheitenumrechner).

36 Wasserrahmenrichtlinie,Artikel9.

wurde	die	Ausnahmeregelung	für	Braunkohle	abge-
schafft,	so	dass	nun	auch	der	Braunkohlenabbau	für	die	
Wasserentnahme	mit	einem	Entgelt	belegt	wird.

Die	Subventionierung	der	unentgeltlichen	Wassernut-
zung	beträgt	etwa	20	Mio.	Euro	jährlich37,	falls	man	
die	–	zwischen	den	Bundesländern	differierenden	–	
Wasserentnahmeentgelte	als	Richtwerte	für	Ressourcen-
nutzung	ansetzt.

Mit	dem	Verzicht	auf	die	Erhebung	der	Förderabgabe	
für	Bodenschätze	sowie	der	weitgehenden	Freistellung	
von	den	Wasserentnahmeentgelten	begünstigen	die	
Bundesländer	die	Braunkohle	implizit	durch	die	unent-
geltliche	oder	verbilligte	Nutzung	von	Ressourcen	um	
jährlich	insgesamt

 mindestens 304 Mio. €. 

Braunkohle	ist	bezogen	auf	dessen	Energiegehalt	der	
fossile	Energieträger	mit	der	höchsten	Klima-,	Um-
welt-	und	Gesundheitsbelastung.	Zu	den	gravierenden	
Tagebaufolgen	gehört	die	Zerstörung	des	natürlichen	
Grundwasserhaushalts,	was	mit	Schädigungen	von	
Trinkwasserbrunnen,	Feuchtgebieten	und	deren	Pflan-
zen-	und	Tierarten	verbunden	ist38.	Ein	Beispiel	für	die	
weiträumige	Beeinträchtigung	der	Gewässerqualität	
durch	Tagebaue	ist	derzeitig	an	der	Spree	zu	beobach-
ten.	Der	Braunkohletagebau	in	der	Lausitz	verursacht	
eine	Belastung	der	Spree	mit	Eisenhydroxid	und	Sulfat	
(sogenannte	Verockerung),	beide	Stoffe	sind	in	höheren	
Konzentrationen	schädlich39.	Neben	Folgen	für	Flora	
und	Fauna	ist	durch	die	Braunfärbung	der	Spree	auch	
der	Tourismus	betroffen.	Zudem	führt	der	hohe	Flä-
chenbedarf	des	Braunkohle-Tagebaus	zu	großräumiger	
Zerstörung	der	Landschaft	und	von	Siedlungen.	Eine	
Sanierung	der	Flächen	nach	Beendigung	des	Berg-
baus	ist	außerdem	notwendig,	um	diese	wieder	nutzen	
zu	können.	Hierfür	sind	erhebliche	finanzielle	Mittel	
notwendig.	Für	die	Braunkohlesanierung	der	Altlasten	
aus	DDR-Zeiten	in	der	Lausitz	und	in	Mitteldeutschland	
stellen	Bund	und	Länder	von	2013	bis	2017	1,2	Mrd.	
Euro	bereit	–	alleine	für	die	Gewässernachsorge,	da	die	
bergtechnische	Sanierung	weitestgehend	abgeschlossen	
ist.	Auch	für	die	Jahre	2018	bis	2022	führen	der	Bund	
und	die	Braunkohleländer	die	Braunkohlesanierung	mit	
insgesamt	1,23	Mrd.	Euro	fort40.

37 Lechtenböhmer, S. u. a. (2004), S. 43.
38 Neben den Schäden für den Naturhaushalt verursacht die Absenkung des 

 Grundwasserspiegels einen hohen Energiebedarf. Für 2008 wurden in den 
deutschenBraunkohlerevierenzurBetreibungvonPumpen1098GWhStrom
 benötigt (Deutscher Bundestag (2010), S. 4).

39 Deutscher Bundestag (2012).
40 BMUB(2016).
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Aus	Sicht	des	Umweltschutzes	ist	es	deshalb	notwendig,	
die	implizite	Begünstigung	der	Braunkohle	abzubau-
en.	Dies	würde	langfristig	dazu	beitragen,	den	Anteil	
der	Braunkohle-Verstromung	im	Energieträgermix	zu	
senken	und	damit	den	Schadstoff-	und	CO2-Ausstoß	
sowie	die	weiteren	Umwelt-	und	Gesundheitsfolgen	der	
Braunkohlewirtschaft	zu	mindern.	Für	die	Braunkohle-
gewinnung	ist	die	Förderabgabe	in	Höhe	von	10	%	des	
Marktwertes	zu	erheben.	Hierfür	wäre	eine	Änderung	
des	Bundesberggesetzes	notwendig.	Der	Abgabensatz	
läge	dann	bei	circa	1,53	€/Tonne	Braunkohle.	Für	
den	Braunkohletagebau	sollten	die	Länder	–	wie	in	
Nordrhein-Westfahlen	bereits	umgesetzt	–	auch	Was-
serentnahmeentgelte	erheben.	Neue	und	bestehende	
Braunkohlekraftwerke	und	-tagebaue	sollten	weder	
explizite	noch	implizite	Subventionen	erhalten,	die	dem	
Verursacherprinzip	widersprechen.

Darüber	hinaus	bestehen	weitere	Subventionen	für	die	
Braunkohlewirtschaft,	etwa	durch	Ausnahmeregelun-
gen	im	Energiebereich,	die	ebenfalls	abgebaut	werden	
sollten.	So	ist	der	Braun-	und	Steinkohlenbergbau	
im	Jahr	2012	mit	103	Mio.	Euro	durch	die	besondere	
Ausgleichsregelung	des	EEG	(vgl.	Abschnitt	1.2.11)	
begünstigt41.

Außerdem	sollte	der	Staat	sicherstellen,	dass	die	
Rückstellungen	der	Unternehmen	für	die	Kosten	der	
Rekultivierung	hinreichend	hoch	sind.	Ist	dies	nicht	
der	Fall,	würde	der	Braunkohlebergbau	durch	eine	
implizite	Subvention	begünstigt.	Das	gesunkene	
Börsenstrompreisniveau	und	niedrige	Zinsen	belasten	
außerdem	die	Profitabilität	des	Braunkohlebergbaus	in	
erheblichem	Maße.	Damit	erhöht	sich	tendenziell	das	
Insolvenzrisiko	der	Braunkohlebergbaubetriebe.	Könn-
ten	die	bergbautreibenden	Unternehmen	nicht	für	die	
Rekultivierung	oder	andere	Folgekosten	aufkommen,	
müsste	die	öffentliche	Hand	und	damit	der	Steuerzah-
ler	haften42.

1.2.6 Energiesteuervergünstigungen für Kohle
Kohle	blieb	–	im	Gegensatz	zu	anderen	Heizstoffen	wie	
Heizöl	und	Erdgas	–	in	Deutschland	lange	Zeit	unbe-
steuert.	Nur	für	Kohle,	die	zur	Wärmeerzeugung	dient,	
führte	die	Bundesregierung	wegen	der	europäischen	
Energiesteuerrichtlinie	im	Rahmen	des	Energiesteuer-
gesetzes	seit	dem	1.	August	2006	die	Besteuerung	ein.	
Der	Steuersatz	beträgt	0,33	€/Gigajoule	(GJ)	bezogen	auf	

41 Deutscher Bundestag (2012a), S. 3. Getrennte Darstellung von Braun- und 
 Steinkohle aufgrund der Datenlage nicht möglich.

42 Vgl.DiskussioninWronski,R.u.a.(2016).

den	Heizwert.	Er	entspricht	dem	Mindeststeuersatz	der	
EU-Energiesteuerrichtlinie	für	die	private	Verwendung	
von	Kohle.	Die	Steuereinnahmen	aus	der	Kohlesteuer	
betrugen	–	ohne	Abzug	weiterer	Steuerbegünstigungen	–	
im	Jahr	2012	gut	20	Mio.	Euro.	Dieser	Betrag	entstand	aus	
der	gewerblichen	und	privaten	Verwendung	von	Kohle	
zur	Wärmeerzeugung.	Nach	Abzug	von	Steuerbegüns-
tigungen	für	das	Gewerbe	betrugen	die	tatsächlichen	
Steuereinnahmen	noch	gut	16	Mio.	Euro43.	Die	Kohlesteu-
er	für	private	Haushalte	blieb	aus	sozialen	Gründen	bis	
2010	ausgesetzt.	Seit	Januar	2011	zahlen	auch	private	
Verbraucher	den	Steuersatz	von	0,33	€/GJ.

Der	Steuersatz	von	0,33	€/GJ	spiegelt	die	von	der	
Kohlenutzung	ausgehenden	Umwelt-	und	Gesundheits-
belastungen	durch	Schwefeldioxid,	CO2-Emissionen	
und	Feinstaub	nicht	annähernd	wider.	Die	zu	geringe	
Besteuerung	der	Kohle	ruft	im	Wärmemarkt	Wettbe-
werbsverzerrungen	zu	Lasten	der	emissionsärmeren,	
aber	weit	stärker	besteuerten	Energieträger	Heizöl	und	
Erdgas	hervor.	Dies	bevorzugt	den	Einsatz	der	Kohle,	
obwohl	Kohle	der	umwelt-	und	klimaschädlichste	
fossile	Heizstoff	ist.

Um	eine	solche	Wettbewerbsverzerrung	zu	vermeiden	
und	eine	hohe	umweltschutzorientierte	Lenkungswir-
kung	der	Energiebesteuerung	zu	gewährleisten,	sollte	
sich	der	Steuersatz	für	alle	fossilen	Energieträger	zu	
50	%	am	Energiegehalt	und	zu	50	%	an	der	CO2-Emissi-
onsrelevanz	orientieren.	Als	Referenzgröße	für	die	Höhe	
des	Steuersatzes	im	Wärmemarkt	lässt	sich	der	aktuelle	
Steuersatz	für	leichtes	Heizöl	von	61,35	€/1.000	Liter	
zugrunde	legen.	Nach	dieser	Berechnung	liegt	der	ange-
messene	Steuersatz	für	Kohle	bei	1,98	€/GJ	(entspricht	
0,715	Cent/kWh)	und	damit	sechsmal	höher	als	der	
derzeit	gültige.	Auf	der	Grundlage	dieses	Steuersatzes	
resultiert	für	2012	ein	Subventionsvolumen	für	die	zur	
Wärmeerzeugung	eingesetzte	Kohle	von	gut

 100 Mio. €. 

Zur	Beseitigung	umweltschädlicher	Begünstigungen	
der	Kohle	auf	dem	Wärmemarkt	und	zur	Verbesserung	
der	umweltschutzbezogenen	Lenkungswirkung	ist	die	
Kohlesteuer	schrittweise	auf	den	Steuersatz	von	1,98	€/
GJ	anzuheben.	Er	sollte	sowohl	für	die	betriebliche	als	
auch	die	private	Verwendung	gleichermaßen	gelten.	Zur	
Linderung	sozialer	Härten	ist	die	Erhöhung	der	Kohle-
steuer	für	Privathaushalte	mit	einem	effektiven	Um-
rüstprogramm	für	die	–	häufig	alten	und	ineffizienten	–	

43 Statistisches Bundesamt (2013a), S. 5.
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Heizungsanlagen	zu	flankieren.	Private	Haushalte,	die	
ihre	Kohleheizung	durch	eine	neue,	umweltfreundliche	
Heizung	ersetzen,	sollten	einen	Zuschuss	zu	den	Kosten	
der	Umrüstung	erhalten.

1.2.7 Herstellerprivileg für die Produzenten 
von Energieerzeugnissen
Das	so	genannte	Herstellerprivileg	des	Energiesteuer-
gesetzes	erlaubt	es	Betrieben,	die	Energieerzeugnisse	
produzieren	–	also	z.	B.	Raffinerien,	Gasgewinnungs-	
und	Kohlebetriebe	–,	für	ihre	Produktion	Energieträger	
steuerfrei	zu	verwenden.	Dies	betrifft	sowohl	auf	dem	
eigenen	Betriebsgelände	hergestellte	als	auch	fremdbe-
zogene	Energieerzeugnisse	–	wie	Mineralöle,	Gase	oder	
Kohle.	Die	Bundesregierung	rechnet	im	24.	Subventions-
bericht	mit	Steuerausfällen	für	2012	von

 300 Mio. €44. 

Raffinerie-	und	andere	Prozesse	der	Herstellung	von	
Energieerzeugnissen	sind	häufig	sehr	energie-	und	
emissionsintensiv.	Wegen	des	Herstellerprivilegs	fehlen	
für	solche	Verfahren	steuerliche	Anreize	zur	Steigerung	
der	Energieeffizienz	und	infolgedessen	zur	Verminde-
rung	der	Treibhausgas-	und	Luftschadstoffemissionen.	
Daher	ist	diese	Begünstigung	der	Hersteller	von	Energie-
erzeugnissen	nicht	sachgerecht.	Am	Markt	erhältliche	
Brennstoffe	–	wie	leichtes	Heizöl	oder	Gas	–	sollten	
auch	im	Falle	ihres	Einsatzes	in	Herstellungsbetrieben	
der	regulären	Energiebesteuerung	unterliegen.	Für	die	
Raffinerien,	Gasgewinnungs-	und	Kohlebetriebe	sollten	
insoweit	dieselben	energiesteuerlichen	Regelungen45 
gelten	wie	für	andere	energieintensive	Unternehmen	des	
Produzierenden	Gewerbes.

Im	Gegensatz	dazu	sind	nicht	marktfähige	Stoffe	wie	
Destillations-	und	Konversionsrückstände	aus	Raffi-
nerien	auch	weiterhin	nicht	zu	besteuern.	Ziel	muss	es	
bleiben,	dass	der	Einsatz	solcher	Rückstände	in	geeig-
neten	Anlagen	mit	wirksamer	und	umfassender	Abgas-
reinigung	am	Raffineriestandort	(oder	in	dessen	Nähe)	
erfolgt.	Eine	Besteuerung	würde	Anreize	verstärken,	
diese	Rückstände	unkontrolliert	für	anderweitige,	aus	
Umweltschutzsicht	besonders	schädliche	Nutzungen	–	
etwa	als	Schweröl	–	zu	verwenden.

Zu	berücksichtigen	ist,	dass	das	Herstellerprivileg	
EU-weit	besteht	und	die	europäische	Energiesteuer-
richtlinie	die	Besteuerung	eigenerzeugter	Energieträger	

44 BMF(2013),S.214.
45 Vgl. Reformvorschläge in Abschnitte 1.2.1 und 1.2.2.

ausschließt46.	EU-rechtlich	möglich	ist	derzeit	nur	die	
Besteuerung	zugekaufter	Energieträger.	Eine	steuerliche	
Ungleichbehandlung	eigenerzeugter	und	fremdbezo-
gener	Energieträger	innerhalb	eines	Raffineriebetriebs	
kann	sowohl	positive	als	auch	negative	umwelt-	und	
klimaschutzbezogene	Wirkungen	haben47.	Letztendlich	
überwiegt	die	positive	Anreizwirkung	der	Besteue-
rung	im	Hinblick	auf	den	sparsamen	und	effizienten	
Energieeinsatz.	Daher	ist	–	unter	Berücksichtigung	der	
Energiesteuerrichtlinie	–	auf	kurze	Sicht	zu	fordern,	
fremdbezogene	Energieträger	in	Herstellungsbetrie-
ben	der	regulären	Energiebesteuerung	zu	unterziehen.	
Mittel-	und	langfristig	müssen	jedoch	auch	marktfähige	
eigenerzeugte	Brennstoffe	der	Besteuerung	unterliegen.	
Dazu	ist	eine	Aufhebung	des	Besteuerungsverbots	für	
eigenerzeugte	Energieträger	in	der	EG-Energiesteuer-
richtlinie	anzustreben.

1.2.8 Energiesteuerbefreiung für die nicht-ener-
getische Verwendung fossiler Energieträger
Energieträger,	die	nicht	als	Heiz-	oder	Kraftstoff	die-
nen,	sind	von	der	Energiebesteuerung	ausgenommen	(§	
25	EnergieStG).	Mineralöle	werden	als	Rohstoffe	etwa	
zur	Produktion	von	Kunststoffen,	Lacken,	Lösemitteln	
oder	Düngemitteln	verwendet.	Erdgas	ist	Rohstoff	
in	der	Ammoniakherstellung.	Dazu	kommen	nicht-
energetisch	genutzte	Raffinerieprodukte	–	wie	Bitumen	
und	Schmierstoffe.	Im	Jahr	2012	betrug	das	Gesamtvo-
lumen	der	nicht-energetischen	Energieverwendung	in	
Deutschland	mit	einem	Energieäquivalent	von	knapp	
1.000	Petajoule,	das	waren	7,3	%	des	gesamten	Primär-
energieverbrauchs48.	Setzt	man	als	Referenzmaßstab	
den	Steuersatz	für	leichtes	Heizöl	von	61,35	€/1.000	
Liter	(entspricht	1,69	€/Gigajoule)	oder	den	Steuersatz	
für	Erdgas	von	5,50	€/Megawattstunde	(entspricht	
1,53	€/Gigajoule)	an,	ergibt	sich	ein	Subventionsvolu-
men	von	jährlich	1,65	Mrd.	Euro	oder	1,50	Mrd.	Euro.	
Da	ein	überwiegender	Teil	der	nicht-energetischen	
Verwendung	auf	Öl	entfällt,	beträgt	das	Subventions-
volumen	konservativ	geschätzt

 mindestens 1,57 Mrd. €. 

Die	Steuerbefreiung	für	die	nicht-energetische	Verwen-
dung	fossiler	Rohstoffe	ist	nicht	gerechtfertigt,	weil	auch	
die	stoffliche	Nutzung	endliche	Ressourcen	verbraucht	

46 Richtlinie 2003/96/EG des Rates vom 27. Oktober 2003 zur Restrukturierung der 
gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur Besteuerung von Energieerzeugnissen 
und elektrischem Strom, Art. 21, Abs. 3, Satz 1.

47 DiesteuerlichenAnreizezurenergieeffizientenGestaltungderProduktionsprozesse
wirken aus Klimaschutzsicht grundsätzlich positiv. Die Steuer kann jedoch auch die 
Substitution eines verhältnismäßig klimagerechten Energieträgers (z. B. Erdgas) 
durch einen verhältnismäßig klimaschädlichen Energieträger (z. B. Heizöl) auslösen 
und somit negative Umweltwirkungen haben.

48 AGEB (2015a), S. 9.
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und	im	Verlauf	des	Produktlebenszyklusses	Abfälle	
und	Treibhausgasemissionen	entstehen.	Selbst	bei	der	
Produktion	und	Nutzung	chemischer	und	petrochemi-
scher	Erzeugnisse	bilden	sich	Treibhausgase,	weil	dabei	
Kohlenstoff	oxidiert	und	als	CO2	entweicht.

Es	sind	deshalb	steuerliche	Anreize	zu	schaffen,	um	
fossile	Energieträger	auch	als	Grundstoff	effizienter	ein-
zusetzen	und	durch	erneuerbare	Rohstoffe	zu	ersetzen	
sowie	Abfall	und	Treibhausgasemissionen	zu	vermei-
den.	Nicht-energetisch	genutzte	Energieträger	sind	
gemäß	ihrer	Umwelt-	und	Ressourcenbeanspruchung	zu	
besteuern.	Eine	solche	Regelung	sollte	aus	Gründen	der	
umweltpolitischen	Wirksamkeit	und	der	internationalen	
Wettbewerbsfähigkeit	möglichst	EU-weit	oder	in	einer	
Gruppe	von	Vorreiterstaaten	eingeführt	werden.

1.2.9 Kostenlose Zuteilung von CO2- 
Emissionsberechtigungen
Im	Rahmen	des	europäischen	Emissionshandels	wurden	
in	Deutschland	im	Jahr	2012	rund	416	Mio.	der	jährlichen	
CO2-Emissionsberechtigungen	den	Anlagen	der	Energie-

wirtschaft	und	der	Industrie	kostenlos	zugeteilt49.	Die	
Betreiber	der	am	Emissionshandel	teilnehmenden	Anla-
gen	konnten	somit	weiterhin	im	Rahmen	ihrer	zugeteilten	
Berechtigungen	kostenfrei	CO2	emittieren.	Emissionsbe-
rechtigungen	sind	nur	im	Rahmen	einer	Obergrenze	–	
dem	Cap	–	verfügbar,	können	aber	gehandelt	werden50. 
Dadurch	ergibt	sich	ein	Marktpreis	für	Emissionsberech-
tigungen.	Der	Staat	kann	die	Berechtigungen	entweder	
versteigern	oder	aber	kostenlos	an	die	Anlagenbetreiber	
vergeben,	um	die	Kosten	für	die	Wirtschaft	oder	einzelne	
Sektoren	niedrig	zu	halten.	Durch	die	kostenlose	Zutei-
lung	verzichtet	der	Staat	auf	entsprechende	Einnahmen.	
Die	kostenlose	Vergabe	von	Emissionsrechten	erfüllt	
somit	die	in	Teil	I	Kapitel	2	genannten	Kriterien	einer	im-
pliziten	Subvention	(indirekte	Budgetwirkung,	staatliche	
Bereitstellung	von	Rechten	zu	Preisen,	die	unterhalb	des	
Marktpreises	liegen).

Mit	dem	durchschnittlichen	Preis	pro	Emissionsberech-
tigung	des	Jahres	2012	in	Höhe	von	7,51	€/Tonne	CO2

51 
bewertet,	betrug	das	Subventionsvolumen	der	416	Mio.	
kostenlos	an	deutsche	Anlagenbetreiber	zugeteilten	
Emissionsberechtigungen	im	Jahr	2012	insgesamt

 3,124 Mrd. €. 

Die	Höhe	der	Subvention	liegt	trotz	einer	um	rund	20	
Mio.	Emissionsberechtigungen	höheren52	kostenlosen	
Zuteilung	unter	dem	Wert	des	Jahres	2010,	da	der	Preis	
für	eine	Emissionsberechtigung	im	Jahr	2010	noch	
durchschnittlich	15,40	€/Tonne	CO2	betrug	und	damit	
mehr	als	doppelt	so	hoch	wie	der	Preis	2012	war.

Auch	wenn	die	festgelegte	Emissionsobergrenze	durch	
die	Art	der	Vergabe	der	Berechtigungen	nicht	berührt	
wird,	senkt	die	kostenlose	Zuteilung	den	Anreiz,	Emissi-
onen	zu	vermeiden	oder	zu	reduzieren.	Dies	begünstigt	
den	Einsatz	von	klimaschädlichen	Brennstoffen	oder	
Technologien.	Zudem	besteht	die	Gefahr,	dass	Investiti-
onen	in	emissionsintensive	Verfahren	und	Technologien	
getätigt	werden,	die	eine	lange	Lebensdauer	haben	
und	mit	den	mittel-	bis	langfristigen	deutschen	bzw.	
europäischen	Klimaschutzzielen	nicht	kompatibel	sind	
(sogenannte	Lock-in-Effekte).	Dadurch	erhöhen	sich	die	
künftigen	volkswirtschaftlichen	Kosten	für	die	Errei-
chung	der	Klimaschutzziele.

49 UBA (2013a).
50 Emissionsberechtigungenwerdenz.B.anderEuropeanEnergyExchange

(EEX)  gehandelt.
51 UBA (2013a).
52 Der Anstieg der kostenlosen Zuteilung in 2012 gegenüber 2010 erklärt sich damit, dass 

auch Neuanlagen und Kapazitätserweiterungen einen Anspruch auf kostenlose Zutei-
lung haben können. Dafür wurde (im Rahmen des Caps) eine  Reserve  eingerichtet.



29

 Umweltschädliche  Subventionen in Deutschland /// Energiebereitstellung und -nutzung

Da	die	kostenlose	Zuteilung	für	Industrieanlagen	
zwischen	2008	und	2012	auf	der	Basis	historischer	
Emissionen	erfolgte	(Grandfathering),	die	Emissionen	
der	Industrie	in	diesem	Zeitraum	aber	u.	a.	aufgrund	der	
Wirtschafts-	und	Finanzkrise	zurückgingen,	erhielt	die	
Industrie	–	vor	allem	die	Stahlindustrie,	die	mineralver-
arbeitende	Industrie	und	Raffinerie	–	mehr	Emissions-
berechtigungen	kostenlos	zugeteilt	als	sie	emittierte.	Im	
Jahr	2012	betrug	der	Zuteilungsüberschuss	für	deutsche	
Industrieanlagen	22,2	Mio.	Emissionsberechtigungen,	
was	bewertet	mit	dem	Jahresdurchschnittspreis	einem	
Marktwert	von	rund	167	Mio.	Euro	entsprach.	Kumuliert	
über	die	gesamte	zweite	Handelsperiode	beträgt	der	Zu-
teilungsüberschuss	rund	101,3	Mio.	Emissionsberechti-
gungen53.	Der	Anreiz,	Emissionen	zu	mindern,	war	dem-
zufolge	in	der	zweiten	Handelsperiode	sehr	gering	und	
wirkt	auch	noch	in	die	Gegenwart	und	Zukunft	hinein,	
da	die	überschüssigen	Emissionsberechtigungen	auch	in	
der	laufenden,	dritten	Handelsperiode	(2013–2020)	zur	
Erfüllung	der	Abgabepflicht	genutzt	werden	können.

Während	in	der	ersten	und	zweiten	Handelsperiode	
Emissionsberechtigungen	größtenteils	kostenlos	zugeteilt	
wurden,	ist	in	der	laufenden	Handelsperiode	der	überwie-
gende	Teil	der	Berechtigungen	zur	Versteigerung	vorgese-
hen.	Für	die	Emissionen	aus	der	Stromerzeugung	müssen	
Emissionsberechtigungen	vollständig	am	Markt	erworben	
werden,	um	Mitnahme	effekte,	sogenannte	Windfall	profits	
der	Energieversorgungsunternehmen	zu	vermeiden.	Diese	
kamen	in	der	ersten	und	zweiten	Handelsperiode	zustande,	
weil	viele	Energieversorger	den	CO2-Preis	als	Opportuni-
tätskosten	in	ihre	Produktionskosten	einkalkuliert	und	auf	
die	Strompreise	aufgeschlagen	hatten,	obwohl	sie	Emissi-
onsberechtigungen	kostenlos	erhielten.	Industrieanlagen	
erhalten	zum	Teil	weiterhin	eine	kostenlose	Zuteilung,	
deren	Höhe	sich	allerdings	jedes	Jahr	verringert.	Die	kos-
tenlose	Zuteilung	für	die	Industrie	richtet	sich	überwiegend	
nach	EU-einheitlichen,	produktbezogenen	Benchmarks	auf	
Basis	der	effizientesten	Anlagen	der	jeweiligen	Branche.	
Die	Zuteilung	wird	außerdem	jedes	Jahr	um	einen	sektorü-
bergreifenden	Korrekturfaktor	gekürzt,	der	zwischen	2013	
und	2020	durchschnittlich	11,6	%	beträgt54.	Zudem	soll	der	
Anspruch	auf	kostenlose	Zuteilung	für	Industrieanlagen	
von	80	%	im	Jahr	2013	auf	30	%	im	Jahr	2020	sinken.	Von	
der	letztgenannten	Regel	sind	allerdings	Branchen,	die	als	
Carbon	Leakage-gefährdet55	eingestuft	werden,	ausge-

53 DiesentsprichteinemdurchschnittlichenrechnerischenMarktwertinderzweiten
Handelsperiodevonrund1,4Mrd.Euro,bewertetzuDurchschnittspreisenvonApril
2013immerhinnochrd.400Mio.Euro,vgl.UBA(2013a).

54 UBA (2014), S. 26.
55 Carbon Leakage bezeichnet die Abwanderung der Produktion bei höheren Preisen 

für CO2-Emissionen z. B. durch den Emissionshandel.

nommen.	Dies	soll	vermeiden,	dass	die	Regelungen	des	
Emissionshandels	zu	einer	Verlagerung	der	industriellen	
Produktion	und	der	zugehörigen	Emissionen	von	der	EU	
in	Nicht-EU-Länder	führen.	Da	aktuell	nahezu	alle	dem	
Emissionshandel	unterliegenden	Branchen	als	Carbon	
Leakage-gefährdet	gelten,	ist	diese	Regelung	zur	Abschmel-
zung	der	kostenlosen	Zuteilungen	bislang	aber	wirkungslos	
und	erfasst	auch	Branchen,	die	nicht	wirklich	von	einem	
Carbon-Leakage	bedroht	sind56.	Auch	nach	Überprüfung	
der	sogenannten	Carbon-Leakage-Liste	im	Jahr	2014	gelten	
weiterhin	nahezu	alle	für	den	Emissionshandel	relevanten	
Branchen	als	Carbon-Leakage-gefährdet,	da	bei	der	Über-
prüfung	nach	derselben	Berechnungsmethodik	vorgegan-
gen	und	veraltete	Annahmen,	z.	B.	ein	Preis	in	Höhe	von	30	
Euro	pro	CO2-Zertifikat,	übernommen	wurden.

Dennoch	stellen	die	Zuteilungsregelungen	der	dritten	
Handelsperiode	einen	erheblichen	Fortschritt	dar,	sowohl	
hinsichtlich	der	Reduzierung	der	kostenlosen	Zuteilung	
insgesamt	und	damit	der	Ausdehnung	des	Verursacher-
prinzips	als	auch	durch	die	Zuteilung	auf	Basis	ambiti-
onierter	Benchmarks	mit	entsprechenden	Anreizen	für	
effizientere	und	emissionsärmere	Technologien.

Langfristig	sollten	aber	alle	Emissionsberechtigungen	
versteigert	werden,	da	nur	auf	diese	Weise	dem	Verur-
sacherprinzip	vollständig	Rechnung	getragen	wird	und	
die	Erlöse	daraus	für	Klimaschutzmaßnahmen	verwen-
det	werden	können.

1.2.10 Zuschüsse an stromintensive 
 Unternehmen zum Ausgleich emissionshandels-
bedingter  Strompreiserhöhungen
Seit	2013	besteht	für	EU-Mitgliedsstaaten	die	Möglich-
keit,	Zuschüsse	an	Unternehmen	bestimmter	Branchen	
zum	Ausgleich	von	emissionshandels	bedingten	Strom-
preiserhöhungen	zu	zahlen	(Strom	preiskompensation)57. 
Auf	EU-Ebene	wurden	hierfür	die	besonders	stromin-
tensiven	und	im	internationalen	Wettbewerb	stehenden	
Branchen	identifiziert.	Das	Bundeswirtschaftsminis-
terium	hat	für	die	nationale	Ebene	eine	Richtlinie	zur	
Kompensation	von	indirekten	CO2-Kosten	erarbeitet,	die	
von	der	Europäischen	Kommission	genehmigt	wurde	und	
rückwirkend	seit	Januar	2013	gilt58.	Im	Jahr	2014	wurden	

56 DeBruyn,S.u.a.(2013).
57 Richtlinie 2009/29/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 

23.  April 2009 zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG zwecks Verbesserung 
undAusweitungdesGemeinschaftssystemsfürdenHandelmitTreibhausgas-
emissionszertifikaten.Art.10a.Abs.6.

58 BekanntmachungdesBMWizurÄnderungderRichtliniefürBeihilfenfürUnterneh-
men in Sektoren bzw. Teilsektoren, bei denen angenommen wird, dass angesichts 
dermitdenEU-ETS-ZertifikatenverbundenenKosten,dieaufdenStrompreisabge-
wälzt werden, ein erhebliches Risiko der Verlagerung von CO2-Emissionen besteht 
(Beihilfen für indirekte CO2-Kosten) vom 23. Juli 2013 (BAnz AT 06.08.2013 B2).



30

 Umweltschädliche  Subventionen in Deutschland /// Energiebereitstellung und -nutzung

insgesamt	rund	312	Mio.	Euro	an	340	Unternehmen	als	
Strompreiskompensation	für	das	Jahr	2013	ausgezahlt.	
Die	Finanzierung	erfolgt	aus	dem	Energie-	und	Klima-
fonds	(EKF).	Für	2014	wurden	im	Jahr	2015	aufgrund	des	
geringeren	anzusetzenden	Preises	für	Emissionszertifika-
te	nur	noch	186	Mio.	Euro	ausgezahlt59.

Die	Strompreiskompensation	läuft	der	Wirkungsweise	
des	Emissionshandels	zuwider,	denn	der	Emissionshan-
del	soll	durch	einen	Preis	für	Emissionszertifikate	An-
reize	für	eine	verbesserte	Energieeffizienz	setzen.	Durch	
die	Strompreiskompensation	wird	dieser	Anreiz	deutlich	
gemindert.	Zudem	führt	sie	tendenziell	zu	ungleichen	
Wettbewerbsbedingungen	im	EU-Binnenmarkt,	da	nur	
Staaten	mit	entsprechenden	Haushaltsspielräumen	eine	
Kompensationsregelung	finanzieren	können.	Derzeit	ha-
ben	lediglich	Deutschland,	Großbritannien,	die	Nieder-
lande,	Spanien,	Norwegen,	Flandern	und	Griechenland	
ein	System	zur	Strompreiskompensation	eingeführt.

Deshalb	sollte	die	Begünstigung	durch	die	Strompreis-
kompensation	grundsätzlich	abgeschafft	werden.	So-
lange	jedoch	die	direkten	CO2-Kosten	des	Emissionshan-
dels	zur	Vermeidung	von	Carbon	Leakage	durch	eine	
kostenlose	Zuteilung	ausgeglichen	werden,	ist	es	schwer	
zu	begründen,	warum	es	keine	Kompensation	der	indi-
rekten	CO2-Kosten	geben	soll.	Es	gilt	jedoch	sowohl	für	
die	kostenlose	Zuteilung	von	Emissionszertifikaten	im	
Emissionshandel	wie	für	die	Strompreiskompensation,	
dass	die	Begünstigungen	nur	für	diejenigen	Unterneh-
men	gelten	sollten,	die	tatsächlich	Carbon-Leakage	
gefährdet	sind.	

Für	die	4.	HP	wird	die	Emissionshandelsrichtlinie	wei-
terhin	die	Möglichkeit	einer	Kompensation	für	indirekte	
CO2-Kosten	vorsehen.	Mit	Details	zur	Ausgestaltung	ist	
nicht	vor	Mitte	2017	zu	rechnen.	Es	ist	zu	erwarten,	dass	
mindestens	ein	Teil	der	Regelungen	weiterhin	durch	die	
umsetzenden	Mitgliedstaaten	gestaltet	werden	kann.	
Mit	einer	Fortführung	der	Strompreiskompensation	in	
Deutschland	über	2020	hinaus	ist	daher	zu	rechnen.	
Bei	der	Umsetzung	in	Deutschland	sollte	besonderes	
Augenmerk	darauf	gelegt	werden,	dass	die	individuelle	
Unterstützungsleistung	zumindest	nicht	höher	als	die	
emissionshandelsbedingten	Strompreissteigerungen	
ausfällt	und	nur	diejenigen	Unternehmen	eine	Kompen-
sationszahlung	erhalten,	die	tatsächlich	durch	emissi-
onshandelsbedingte	Strompreissteigerungen	von	Carbon	
Leakage	betroffen	sind.	Um	dies	sicher	zu	stellen,	wäre	

59 UBA (2016b), S. 4.

es	sinnvoll,	das	Kriterium	der	Sektorzugehörigkeit	wie	in	
Großbritannien	durch	eine	individuelle	Nachweispflicht	
zu	ergänzen.	Dort	müssen	die	Unternehmen	individu-
ell	darlegen,	dass	sie	durch	die	indirekten	CO2-Kosten	
aufgrund	ihrer	beihilfefähigen	Produkte	Carbon	Leakage	
gefährdet	sind,	um	von	der	Begünstigung	zu	profitieren60.

1.2.11 Besondere Ausgleichsregelung des EEG für 
stromintensive Unternehmen und Schienenbahnen
Das	Erneuerbare-Energien-Gesetz	(EEG)	fördert	im	Inte-
resse	des	Klima-	und	Umweltschutzes	den	Ausbau	der	
erneuerbaren	Energien.	Ziel	ist	es,	den	Anteil	erneuer-
barer	Energien	am	Bruttostromverbrauch	bis	2025	auf	
40	%	bis	45	%	und	bis	spätestens	2050	auf	mindestens	
80	%	zu	erhöhen61.	Das	EEG	ist	außerordentlich	erfolg-
reich.	So	stieg	der	Anteil	der	erneuerbaren	Energien	am	
Bruttostromverbrauch	in	den	letzten	Jahren	deutlich	von	
6,2	%	in	2000	auf	31,6	%	in	201562.	Die	Finanzierung	
der	EEG-Förderung	erfolgt	über	eine	Umlage	auf	den	
Stromverbrauch.	Die	Höhe	der	EEG-Umlage	wird	jährlich	
neu	festgelegt.	Der	reguläre	Umlagesatz	stieg	von	2010	
bis	2016	von	2,047	Cent/kWh	auf	6,35	Cent/kWh63	und	
wird	in	2017	6,88	Cent/kWh	betragen64.	Stromintensive	
Unternehmen	des	Verarbeitenden	Gewerbes	und	des	
Bergbaus	müssen	nur	eine	stark	ermäßigte	EEG-Umlage	
zahlen,	da	für	sie	die	besondere	Ausgleichsregelung	
(BesAR,	§	40	ff.	EEG)	gilt.	Sie	soll	die	stromintensiven	
Unternehmen	vor	einer	Gefährdung	ihrer	internationa-
len	Wettbewerbsfähigkeit	schützen.

Voraussetzung	für	die	Inanspruchnahme	der	besonde-
ren	Ausgleichsregelung	im	Jahr	2012	war	für	Unterneh-
men	des	Verarbeitenden	Gewerbes	und	des	Bergbaus	
ein	jährlicher	Mindeststrombezug	von	1	GWh	und	eine	
Stromintensität65	von	mindestens	14	%.	Dabei	ist	die	zu	
zahlende	EEG-Umlage	bei	Unternehmen	des	Verarbei-
tenden	Gewerbes	und	des	Bergbaus	nach	ihrem	Strom-
verbrauch	und	der	Stromintensität	gestaffelt	(§	41	EEG)	
(vgl.	Tabelle	2).	Außerdem	müssen	die	Unternehmen	
ab	einem	Stromverbrauch	von	5	Gigawattstunden	ein	
Energiemanagementsystem	einführen.

60 DepartmentforBusinessInnovation&Skills,DepartmentofEnergy&Climate
Change (2013), S. 5f.

61 § 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2014) vom 21. Juli 2014 (BGBl. I 1066).
62 BMWi(2016),S.3.
63 DieGründefürdenAnstiegderEEG-Umlagesindkomplex.WesentlicheTreiber

sind die Zusatzkosten der erneuerbaren Energien, der Rückgang der Börsenstrom-
preise und die Ausnahmeregelungen für die Industrie. Zu den Gründen des Anstiegs 
der EEG-Umlage vgl. https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/
erneuerbare-energien/erneuerbare-energien-gesetz,ZugriffAugust2016.

64 Übertragungsnetzbetreiber (2016), 
https://www.netztransparenz.de/de/EEG-Umlage.htm.

65 Verhältnis der vom Unternehmen zu tragenden Stromkosten zur Bruttowertschöpfung.
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Tabelle 2

Privilegien der BesAR für Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes 
und des  Bergbaus  gemäß EEG 2012

Strombezug und Stromintensität der Unternehmen Zu zahlende EEG-Umlage

Bis1GWh Reguläre EEG-Umlage

1GWhbiseinschließlich10GWhundStromintensitätmindestens14% 10 % der regulären EEG-Umlage

Über10GWhbiseinschließlich100GWhundStromintensitätmindestens14% 1 % der regulären EEG-Umlage

Über100GWhundStromintensitätzwischen14%undunter20% 0,05Cent/kWh

Mindestens100GWhundStromintensitätvonmindestens20%
0,05Cent/kWh(fürgesamtenStrom-
bezug,keineStaffelung)

Schienenbahnen	müssen	bei	einer	Mindestabnahme	
von	10	GWh	für	Fahrstrom	nur	eine	reduzierte	EEG-
Umlage	von	0,05	Cent/kWh	zahlen.	Für	einen	10	%-igen	
Selbstbehalt	muss	die	volle	Umlage	gezahlt	werden	(§	42	
EEG).	Die	Vergünstigung	dient	der	intermodalen	Wettbe-
werbsfähigkeit	der	Schienenbahnen.

Die	Zahl	der	privilegierten	Unternehmen	stieg	in	den	
letzten	Jahren	erheblich,	ebenso	die	privilegierte	Strom-

menge	(vgl.	Abbildung	4).	2013	profitierten	1691	Unter-
nehmen	und	Schienenbahnen	von	der	Begünstigung,	
die	privilegierte	Strommenge	lag	bei	insgesamt	94.181	
GWh	(Stand	April	2013)66.	Zum	Vergleich:	2010	betrug	
die	Anzahl	der	begünstigten	Unternehmen	lediglich	566	
und	die	begünstigte	Strommenge	lag	bei	80.665	GWh.	
Der	große	Zuwachs	bei	der	Zahl	der	begünstigten	Unter-

66 BAFA (2013).

Abbildung 4

Entwicklung der Anzahl der begünstigten Unternehmen und der BesAR 
 Strommenge  zwischen 2005 und 2014

Quelle:	Aktualisierung	nach	Reuster,	L.	und	Nestle,	U.	(2013),	S.	10
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nehmen	im	Jahr	2013	ist	vor	allem	auf	die	EEG-Novelle	
von	2012	zurückzuführen.	Sie	verringerte	die	geforderte	
Stromintensität	von	15	%	auf	14	%	und	den	erforderlichen	
Mindeststrombezug	von	10	GWh	auf	1	GWh.

Die	besondere	Ausgleichsregelung	stellt	eine	geziel-
te	Begünstigung	durch	staatliche	Regulierung	dar	
und	gehört	damit	zu	den	impliziten	Subventionen	
ohne	direkte	Auswirkungen	auf	den	Staatshaushalt.	
Die		Entlastungen	der	stromintensiven	Unternehmen	
und	Schienenbahnen	durch	die	besondere	Ausgleichsre-
gelung	beliefen	sich	im	Jahr	2012	auf

 2,7 Mrd. €67. 

Durch	die	Entlastung	der	Industrie	und	der	Schienenbah-
nen	werden	die	Anreize	zu	einem	effizienten	Stromein-
satz	deutlich	gemindert	und	mögliche	Potentiale	für	
Einsparungen	nicht	genutzt.	Da	die	Finanzierung	des	
EEG	durch	eine	Umlage	erfolgt,	führt	die	Entlastung	der	
Industrie	und	der	Schienenbahnen	zwangsläufig	zu	einer	
höheren	Belastung	der	nicht-privilegierten	Verbraucher68. 
Dies	betrifft	in	erster	Linie	die	privaten	Haushalte,	jedoch	
auch	Unternehmen,	die	unter	den	Schwellenwerten	für	
den	Stromverbrauch	und	die	Stromintensität	liegen.	
Dadurch	kann	es	zu	Wettbewerbsverzerrungen	zwischen	
begünstigten	und	nicht	begünstigten	Unternehmen	kom-
men.	Darüber	hinaus	bedeutet	die	ungleiche	Belastung	
der	Verbraucher	auch	eine	Entsolidarisierung	bei	der	
Finanzierung	der	Energiewende.

Ohne	die	besondere	Ausgleichsregelung	wäre	die	EEG-
Umlage	2012	um	0,63	Cent/kWh69	geringer	gewesen.	
2014	betrug	die	Entlastung	durch	die	besondere	Aus-
gleichsregelung	5,1	Mrd.	Euro70.	Ohne	die	besondere	
Ausgleichsregelung	wäre	die	EEG-Umlage	2014	um	
1,43	Cent/kWh71	geringer	ausgefallen.

Das	Erneuerbare-Energien-Gesetz	wurde	2014	überarbei-
tet,	um	eine	europarechtskonforme	Gestaltung	sicher-
zustellen.	Im	Juli	2014	wurde	das	reformierte	Gesetz	
beschlossen.	Es	beinhaltet	auch	Änderungen	der	BesAR	
und	ermöglicht	nun	Entlastungen	für	219	Branchen.	
Antragsberechtigt	sind	Unternehmen,	deren	Stromkos-
tenanteil	an	der	Bruttowertschöpfung	bestimmte	Grenzen	
überschreitet.	Die	privilegierten	Unternehmen	zahlen	die	
volle	EEG-Umlage	für	die	erste	Gigawattstunde	(Selbstbe-

67 BMWi(2014),S.103.
68 Durch die höhere Belastung der nicht-privilegierten Verbraucher steigen deren 

AnreizefüreineneffizientenStromeinsatz.Jedochführtdiesnichtzueinerkosten-
effizientenVerbesserungderEnergieeffizienz.

69 BMWi(2014),S.103.
70 BMWi(2015),S.76.
71 a. a. O., S. 77.

halt).	Für	den	darüber	hinaus	gehenden	Stromverbrauch	
ist	die	Belastung	auf	15	%	der	EEG-Umlage	begrenzt.	Sie	
ist	jedoch	gedeckelt	(auf	4	%	der	Bruttowertschöpfung	
des	Unternehmens	bei	einer	Stromkostenintensität	von	
weniger	als	20	%	bzw.	0,5	%	bei	einer	Stromkosteninten-
sität	von	mindestens	20	%).	Ungeachtet	dieser	Regelung	
müssen	privilegierte	Unternehmen	für	jede	Kilowattstun-
de	mindestens	0,1	Cent/kWh	an	EEG-Umlage	zahlen,	
Unternehmen	der	Nichteisen-Metallbranche	mindestens	
0,05	Cent/kWh.	Unternehmen,	die	im	Jahr	2014	in	der	
besonderen	Ausgleichsregelung	privilegiert	sind,	künftig	
aber	nicht	mehr	antragsberechtigt	sein	werden,	da	sie	
nicht	mehr	zu	den	prinzipiell	begünstigten	Branchen	
gehören,	zahlen	ab	dem	Jahr	2015	für	die	erste	Gigawatt-
stunde	die	volle	EEG-Umlage	und	im	Übrigen	mindestens	
20	%	der	EEG-Umlage.	Durch	die	Reform	des	EEG	in	2014	
wurde	die	Begünstigung	der	privilegierten	Unternehmen	
nur	in	geringem	Maße	um	300	Mio.	Euro	reduziert	und	
betrug	2015	4,8	Mrd.	Euro72.

Gemessen	an	dem	Ziel	der	BesAR,	die	Wettbewerbsfähig-
keit	des	Wirtschafts-	und	Industriestandortes	Deutsch-
land	zu	erhalten,	ist	die	Branchenliste	zu	großzügig	aus-
gelegt.	Sie	sollte	sich	auf	Branchen	beschränken,	die	keine	
ausreichende	Möglichkeit	besitzen,	gestiegene	Stromkos-
ten	auf	die	Produktpreise	zu	überwälzen.	Als	Grundlage	
bietet	sich	hierbei	die	von	der	Europäischen	Kommission	
festgelegte	Liste	der	Branchen	an,	die	im	Rahmen	des	eu-
ropäischen	Emissionshandels	Anspruch	auf	eine	Strom-
preiskompensation	haben	(vgl.	Abschnitt	1.2.10).

Damit	privilegierte	Unternehmen	einen	angemessenen	
Kostenbeitrag	übernehmen,	sollten	sie	mindestens	in	
Höhe	des	Merit-Order-Effektes	durch	die	EEG-Umlage	
belastet	werden.	In	der	jetzt	gefundenen	Regelung	zur	
BesAR	ist	der	Effekt	berücksichtigt,	indem	die	ermäßigte	
EEG-Umlage	auf	mindestens	15	%	der	regulären	EEG-
Umlage	begrenzt	ist.

Kritisch	zu	beurteilen	sind	hingegen	die	Deckelung	der	
Belastung	und	die	Senkung	der	Mindestumlage	für	die	
NE-Metallbranche.	Negativ	zu	bewerten	ist	außerdem,	
dass	die	privilegierten	Unternehmen	keine	weiteren	
Gegenleistungen	erbringen	müssen.	Sinnvoll	wäre,	sie	
zur	Durchführung	der	im	Rahmen	des	Energie-	bzw.	
Umweltmanagementsystems	identifizierten	wirtschaft-
lichen	Energieeinsparmaßnahmen	zu	verpflichten.	Ab-
nahmestellen	mit	mehr	als	10	GWh	Strombezug	pro	Jahr	
sollten	zudem	die	technischen,	organisatorischen	und	

72 a. a. O., S. 77.
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rechtlichen	Voraussetzungen	zur	Nutzung	von	Lastma-
nagement	am	Strommarkt	erfüllen.

Unternehmen,	die	bisher	durch	die	BesAR	begünstigt	
wurden,	ihren	Status	aber	durch	die	Neuregelung	2014	
verlieren,	sollten	künftig	die	volle	EEG-Umlage	zahlen.	
Eine	dauerhafte	Vergünstigung	von	80	%	der	EEG-
Umlage	ist	selbst	mit	Blick	auf	den	Bestandsschutz	nicht	
zu	rechtfertigen.	Sinnvoll	sind	höchstens	Übergangsre-
gelungen,	um	den	Unternehmen	die	Anpassung	an	die	
höheren	Umlagezahlungen	zu	erleichtern.

1.2.12 Eigenstromprivileg des EEG (Industrie)
Selbst	erzeugter	Strom	war	bis	zur	EEG-Reform	im	Juli	2014	
vollständig	von	der	EEG-Umlage	befreit,	sofern	er	entweder	
nicht	durch	öffentliche	Netze	geleitet	wird	oder	der	Strom	
in	räumlichen	Zusammenhang	zu	der	Stromerzeugungs-
anlage	verbraucht	wird	(§	37	EEG).	Dies	betrifft	vorrangig	
die	industrielle	Eigenstromerzeugung,	gilt	jedoch	gleicher-
maßen	für	den	Eigenstromverbrauch	der	privaten	Haus-
halte.	Das	Eigenstromprivileg	galt	im	Jahr	2012	für	50,3	
TWh,	das	entsprach	knapp	10	%	des	Nettostrombedarfs	in	
Deutschland	in	2012.	Mit	49,2	TWh	entfiel	der	Großteil	der	
Eigenstromerzeugung	auf	die	Industrie,	lediglich	1,2	TWh	
entfielen	auf	die	Eigenstromerzeugung	der	PV73.

Bei	der	Eigenstromerzeugung	der	Industrie	handelt	es	
sich	überwiegend	um	Strom	aus	fossilen	Energieträgern.	
Durch	die	Befreiung	des	eigenerzeugten	Stroms	von	der	
EEG-Umlage	sinkt	der	Anreiz	zum	Stromsparen	bei	den	
begünstigten	Unternehmen.	Dies	ist	im	Hinblick	auf	den	
Klimaschutz	negativ	zu	bewerten.	Außerdem	verzerrt	
die	Regelung	Investitionsentscheidungen	zu	Gunsten	
der	Eigenstromerzeugung.	Auch	ein	übermäßiger	Ein-
satz	von	Anlagen	der	Eigenstromerzeugung	ist	möglich,	
denn	die	Begünstigungen	können	den	Bezug	von	Strom	
am	Strommarkt	in	vielen	Fällen	unattraktiv	machen.	In	
Situationen	mit	viel	Stromerzeugung	aus	erneuerbaren	
Energien	und	niedrigen	Strompreisen	wäre	es	jedoch	für	
den	Klimaschutz	sinnvoll,	wenn	die	fossile	Eigenerzeu-
gung	reduziert	wird	und	nicht	die	Stromerzeugung	von	
erneuerbaren	Energien	(Abregelung).

Das	Eigenstromprivileg	ist	eine	gezielte	Begünstigung	
durch	staatliche	Regulierung	und	stellt	daher	eine	impli-
zite	Subvention	dar.	Die	Entlastungen	der	Industrie	durch	
das	Eigenstromprivileg	beliefen	sich	im	Jahr	2012	auf

 1,6 Mrd. €74. 

73 BMWi(2014),S.34.
74 Bundesregierung (2012), S. 93.

Durch	die	Reform	des	EEG	2012	wurden	die	Regelungen	
für	die	Befreiung	des	Eigenstromprivilegs	eingeschränkt	–	
jedoch	gilt	Bestandsschutz	für	Kraftwerke,	die	vor	Septem-
ber	2011	für	die	Eigenstromerzeugung	gemeldet	wurden.

Im	Rahmen	der	EEG-Reform	2014	wurde	auch	das	
Eigenstromprivileg	neu	geregelt.	Jetzt	beträgt	die	Umlage-
pflicht	für	alle	neuen	Eigenversorger	im	Grundsatz	40	%.	
Dieser	Wert	erhöht	sich	für	alle	Anlagen,	die	weder	eine	
Erneuerbare-Energien-Anlage	noch	eine	hocheffiziente	
KWK-Anlage	sind,	auf	100	%.	Zusätzlich	sind	ein	gleiten-
der	Einstieg	in	die	Umlagepflicht	(30	%	2015;	35	%	2016;	
40	%	2017)	und	eine	Bagatellgrenze	für	EE-	und	KWK-
Anlagen	von	Kleinerzeugern	vorgesehen.

Die	Beteiligung	des	Eigenstromverbrauchs	an	der	EEG-
Umlage	ist	grundsätzlich	zu	begrüßen,	insbesondere	weil	
sie	der	Entsolidarisierung	bei	der	Finanzierung	des	EEG	
entgegengewirkt	und	sich	damit	die	Akzeptanz	der	EE-
Förderung	insgesamt	erhöhen	kann.	Außerdem	ermög-
licht	dies	effizientere	Entscheidungen	über	den	Bau	und	
den	Einsatz	von	fossilen	und	erneuerbaren	Kraftwerken	
am	Strommarkt.	Um	diese	Effekte	zu	stärken	wäre	auch	
eine	höhere	Umlagepflicht	als	40	%	sinnvoll.	Bei	der	Neu-
regelung	der	EEG-Umlage	für	den	Eigenstromverbrauch	
wurde	zudem	der	Bestandsschutz	zu	großzügig	bemessen	
und	verhindert	in	diesem	Zusammenhang	auch	effizien-
tere	Entscheidungen	bzgl.	der	Aufrüstung	von	Anlagen.	
Da	Erhöhungen	bei	der	EEG-Umlage	die	Eigenstromprivi-
legierung	vergrößern,	würde	eine	Belastung	des	Eigen-
stroms	um	zukünftige	und	auch	jüngste	Steigerungen	der	
EEG-Umlage	den	Bestandsschutz	weiterhin	gewährleis-
ten.	Aus	Umwelt-	sowie	Klimaschutzgründen	sollten	sinn-
volle	Maßnahmen	zur	effizienten	Energienutzung	wie	die	
Erzeugung	von	Strom	aus	Abwärme	oder	energiereichen	
Prozess-	oder	Abgasen	(z.	B.	Kuppelgase),	welche	durch	
eine	Neuregelung	der	Befreiung	im	EEG	erschwert	wer-
den,	wenn	notwendig	durch	flankierende	Instrumente	
gefördert	werden.	Hierbei	muss	gewährleistet	sein,	dass	
die	Förderhöhe	die	Umsetzung	sinnvoller	Maßnahmen	
ausreichend	anreizt,	d.	h.	auch	die	durch	den	Wegfall	des	
Befreiungstatbestandes	bei	der	EEG-Umlage	entstehen-
den	Kosten	ausgeglichen	werden.

Einschränkungen	des	Eigenstromprivilegs	könnten	den	
weiteren	Zubau	kleiner	PV-Anlagen	gefährden,	obwohl	
diese	für	die	Erreichung	der	Klimaschutzziele	einen	Beitrag	
leisten	könnten.	Für	eine	sachgerechte	Abstimmung	von	
klimapolitischen	Instrumenten	sollte	ein	sinnvoller	Aus-
bau	von	PV-Anlagen	durch	die	Höhe	der	Förderung	erreicht	
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werden	und	nicht	durch	die	Befreiung	von	Umlagen.	Des-
halb	muss	die	Höhe	der	Vergütung	so	angepasst	werden,	
dass	der	gewünschte	PV-Ausbau	für	kleine	und	mittelgroße	
Anlagen	möglich	ist.	Ähnliches	gilt	für	die	KWK.

1.2.13 Begünstigungen der energieintensiven 
 Industrie bei den Stromnetzentgelten
Die	Stromnetzbetreiber	erheben	für	die	Netznutzung	ein	
Entgelt.	Die	Höhe	des	Entgeltes	kann	regional	sehr	unter-
schiedlich	ausfallen.	Es	wird	auf	Grundlage	der	Netzkos-
ten	durch	Betrieb,	Ausbau	und	Erneuerung	berechnet.	
Für	energieintensive	Unternehmen	sind	Ausnahmerege-
lungen	vorgesehen	(§	19	Absatz	2	Satz	2	Stromnetzent-
geltverordnung),	diese	wurden	seit	der	Einführung	der	
Ausnahmeregelungen	im	Jahr	2005	sukzessive	ausge-
weitet.	Ab	August	2011	wurde	dann	die	vollständige	
Befreiung	von	den	Netznutzungsentgelten	eingeführt,	die	
jedoch	am	6.10.2015	aus	kompetenzrechtlichen	Gründen	
vom	Bundesgerichtshof75	für	nichtig	erklärt	wurde,	der	
damit	eine	gleichlautende	Entscheidung	des	OLG	Düssel-
dorfs	vom	8.5.201376	bestätigte.	Die	vollständige	Befrei-
ung	wurde	mit	der	StromNEV	vom	14.08.2013	zugunsten	
einer	gestaffelten	Absenkung	der	Netzentgelte	ersetzt.	
Jetzt	gilt	für	Abnahmestellen	mit	einer	Benutzungsstun-
denzahl	von	mindestens	7.000	Stunden	im	Jahr	und	
einem	Mindeststromverbrauch	von	10	GWh	eine	gestaf-
felte	Begünstigung.	Diese	beträgt	in	Abhängigkeit	von	
der	Benutzungsstundenzahl	zwischen	mindestens	10	%	
(ab	8.000	Benutzungsstunden)	und	mindestens	20	%	(ab	
7.000	Benutzungsstunden)	des	regulären	Netzentgeltes.	
Das	im	März	2013	eingeleitete	Verfahren	zur	Prüfung	der	
Beihilfeeigenschaft	der	vollständigen	Netzentgeltbefrei-
ung77	ist	mit	der	Neufassung	der	StromNEV	im	August	
2013	gegenstandslos	geworden.	Ein	Verfahren	zur	
Überprüfung	der	gestaffelten	Ermäßigung	wurde	bislang	
nicht	eingeleitet.	Die	Ermäßigung	bzw.	2012	noch	gültige	
Befreiung	der	Industrie	vom	Netznutzungsentgelt	stellt	
eine	gezielte	Begünstigung	durch	staatliche	Regulierung	
dar.	Damit	gehört	sie	zu	den	impliziten	Subventionen	
ohne	direkte	Auswirkungen	auf	den	Staatshaushalt.	
Die	Entlastungen	der	Industrie	durch	reduzierte	Strom-
netzentgelte	beliefen	sich	im	Jahr	2012	auf

 300 Mio. €78. 

Damit	führte	die	Ausnahmeregelung	2012	zu	einem	
durchschnittlichen	Entgelt	für	die	Industrie	von	1,68	
Cent/kWh,	während	Haushaltskunden	6,04	Cent/kWh	

75 Bundesgerichtshof, Beschluss vom 06. Oktober 2015 – EnVR 32/13.
76 OLGDüsseldorf,Beschlussvom08.Mai2013–VI-3Kart178/12(V).
77 EU-KOM(2013).
78 Bundesregierung(2012),S.96;Übertragungsnetzbetreiber(2016),

https://www.netztransparenz.de/de/Umlage-2012.htm.

zahlten	(knapp	ein	Viertel	des	Strompreises)79.	Somit	
besteht	für	die	begünstigten	Unternehmen	ein	deutlich	
geringerer	Anreiz,	Strom	effizient	zu	verwenden.	Da	eine	
Begünstigung	erst	bei	ab	7.000	Volllaststunden	gewährt	
wird,	führt	diese	Regelung	zudem	zu	einem	starken	
Anreiz	für	einen	kontinuierlichen	Stromverbrauch	und	
ausreichend	hohe	Stromverbräuche.	Die	schrittweise	
Ausweitung	der	Subvention	seit	2009	spiegelt	sich	
durch	eine	Zunahme	der	Anträge	wieder	und	beeinflusst	
die	Höhe	der	Subvention	–	zusammen	mit	den	Netzkos-
ten	–	mit.	Im	Jahr	2013	betrug	das	Subventionsvolumen	
bereits	643	Mio.	Euro80.

Seit	August	2011	wird	eine	Sonderumlage	erhoben,	um	
die	entgangenen	Einnahmen	der	Netzbetreiber	aus-
zugleichen.	Über	die	„§19	Umlage“	werden	die	Kosten	
der	Netzentgeltvergünstigungen	vor	allem	auf	Gering-
verbraucher	und	Haushalte	abgewälzt,	da	bei	großen	
Stromverbrauchsmengen	ein	deutlich	niedrigerer	
Umlagesatz	zu	zahlen	ist.	Für	2016	betrug	die	Umlage	
für	Letztverbraucher,	die	unter	1.000.000	kWh	Strom	
bezogen	haben	0,378	Cent/kWh,	während	bei	Großab-
nehmern	für	die	über	1.000.000	kWh	hinausgehende	
Strommenge	reduzierte	Sätze	von	0,050	oder	0,025	
Cent/kWh	gelten81.

Begründet	wird	die	Begünstigung	mit	dem	„gleichmäßi-
gen	sehr	hohen	Stromverbrauch“,	der	„einen	wichtigen	
Beitrag	zur	Netzstabilität“	leistet82.	Im	Zuge	der	Energie-
wende	behindern	Anreize	für	einen	gleichmäßig	hohen	
Strombezug	jedoch	die	Integration	der	fluktuierenden	
erneuerbaren	Energien	in	den	Strommarkt.	Auch	für	eine	
verbesserte	Netzstabilität	bei	zunehmender	fluktuieren-
der	Einspeisung	erneuerbarer	Energien	sind	insbesonde-
re	flexible	Verbraucher	wichtig,	die	ihren	Verbrauch	bei	
geringem	Angebot	kurzfristig	drosseln	können	und	bei	
einem	hohen	Stromangebot	wieder	hochfahren	können83. 
Neben	kontraproduktiven	Anreizen	für	die	Netzstabilität	
und	den	Strommarkt	durch	gleichmäßig	hohen	Strombe-
zug	führen	Begünstigungen	bei	den	Netzentgelten	auch	
zu	geringeren	Anreizen	beim	Stromsparen.

Auch	die	Novelle	der	Stromnetzentgeltverordnung	2013,	
die	die	Unternehmen	wieder	stärker	an	den	Netzkosten	
beteiligen	sollte,	führte	nicht	zu	einem	substanziellen	
Abbau	der	umweltschädlichen	Subvention.	Grundsätz-

79 BMWi(2014),S.59.
80 Bundesregierung (2012), S. 96.
81 Festlegung der §19-Umlage nach Aussagen der Übertragungsnetzbetreiber (2016), 

https://www.netz-transparenz.de/de/umlage_19-2.htm.
82 Deutscher Bundestag (2012b), S. 14.
83 VDE(2012),S.57;BMWi(2014a),Kapitel3und4.3.



35

 Umweltschädliche  Subventionen in Deutschland /// Energiebereitstellung und -nutzung

lich	sollten	Unternehmen	das	volle	Entgelt	für	die	Nut-
zung	der	Stromnetze	zahlen,	um	sich	angemessen	an	
deren	Kosten	zu	beteiligen.	Auf	diese	Weise	bestünden	
auch	stärkere	Anreize	für	Energieeffizienzmaßnahmen.	
Möglichkeiten	für	eine	Begünstigung	sollten	für	die	
Netznutzer	gelten,	die	eine	gesellschaftliche	Leistung	
erbringen,	beispielsweise	durch	Beiträge	zur	Netzstabi-
lität.	Wichtig	ist	hierbei	jedoch,	dass	die	Leistung	über	
den	reinen	Stromverbrauch	hinausgeht	und	tatsächlich	
einen	relevanten	Beitrag	darstellt.	Zudem	sollten	Unter-
nehmen	durch	die	Erbringung	von	Systemdienstleistun-
gen	bzw.	Nutzung	von	Überschüssen	oder	Verringerung	
der	Stromnachfrage	aus	erneuerbaren	Energien	durch	
Lastmanagement	nicht	benachteiligt	werden.	Bestehen	
darüber	hinaus	für	Unternehmen	im	internationalen	
Wettbewerb	nachweislich	unzumutbare	Belastungen,	
sollte	eine	Härtefallregelung	gelten.

1.2.14 Privilegierung von Sondervertragskunden 
bei der Konzessionsabgabe für Strom und Gas
Städte	und	Gemeinden	können	auf	der	Grundlage	von	
Konzessionsverträgen	von	Strom-	und	Gasnetzbetreibern	
für	die	Nutzung84	von	öffentlichem	Raum	ein	Entgelt	–	
die	Konzessionsabgabe	–	verlangen.	Es	stellt	für	die	
Städte	und	Gemeinden	eine	wichtige	Einnahmequelle	
dar.	In	der	Konzessionsabgabenverordnung	von	1992	
sind	die	maximal	zulässigen	Abgabenhöhen	vorge-
schrieben.	Sie	sind	u.	a.	abhängig	von	der	Einwohnerzahl	
der	Gemeinde,	der	Spannungsebene	(bei	Strom),	der	
Verwendungsart	(bei	Gas)	und	dem	Jahresverbrauch.	Für	
Strom	beträgt	die	zulässige	Abgabenhöhe	bis	zu	2,39	
Cent/kWh	(bei	Gemeinden	über	500.000	Einwohner),	für	
Gas	0,93	ct/kWh.	In	der	Praxis	sind	die	Abgabenhöhen	
der	Gemeinden	sehr	unterschiedlich.	Sondervertrags-
kunden85,	die	im	Jahr	mehr	als	30.000	kWh	Strom	ver-
brauchen	und	in	mindestens	zwei	Monaten	eine	Leistung	
über	30	kW	in	Anspruch	nehmen,	müssen	gemäß	Kon-
zessionsabgabenverordnung	deutlich	niedrigere	Abgabe-
sätze	zahlen.	Der	Höchstbetrag	der	Konzessionsabgabe	
für	Strom	beträgt	für	sie	nur	0,11	Cent/kWh.	Die	Konzes-
sionsabgabe	entfällt	unter	gewissen	Voraussetzungen	
sogar	komplett86.	Es	kann	davon	ausgegangen	werden,	
dass	alle	stromintensiven	Unternehmen	vollständig	von	

84 Die Nutzung besteht in der Verlegung und Betrieb von Energieversorgungsleitungen.
85 Sondervertragskunden haben keinen Vertrag nach der allgemeinen Anschluss- und 

VersorgungspflichtbeimGrundversorger.
86 Die Konzessionsabgabe entfällt vollständig, sofern der Durchschnittspreis des 

Sondervertragskunden weniger als der ermittelte Grenzpreis beträgt. Dabei wird 
der Durchschnittspreis des einzelnen Sondervertragskunden inklusive Stromsteuer, 
EEG-undKWKG-Umlagen,ohneUmsatzsteuerundKonzessionsabgabe,jedoch
einschließlich Vergütung nach §10 StromStG berechnet. Das Statistische Bundes-
amt berechnet den Grenzpreis als Durchschnittserlös je Kilowattstunde aus der 
Lieferung von Strom an alle Sondervertragskunden des vorletzten Kalenderjahres 
ohne Umsatzsteuer. Versorgungsunternehmen und Gemeinden könne höhere 
Grenzpreise vereinbaren (§2 Absatz 4 KAV).

der	Konzessionsabgabe	befreit	sind87.	Sondervertrags-
kunden,	die	Gas	beziehen,	zahlen	lediglich	0,03	ct/kWh	
und	ab	einem	Jahresverbrauch	von	5	Mio.	kWh	entfällt	
die	Konzessionsabgabe	komplett.

Begründet	wird	die	Befreiung	(bzw.	die	Reduzierung	
der	Abgabesätze)	für	Strom	damit,	dass	ein	Großteil	der	
Sondervertragskunden	direkt	an	das	Mittelspannungs-	
und	Hochspannungsnetz	angebunden	ist	und	damit	
die	öffentlichen	Verkehrswege	weniger	in	Anspruch	
nimmt	als	der	typische	Haushaltskunde,	der	über	das	
Niederspannungsnetz	angeschlossen	ist88.	Selbst	wenn	
man	dies	in	Rechnung	stellt,	bedeutet	eine	vollständige	
Befreiung	von	der	Konzessionsabgabe	in	jedem	Fall	eine	
Subventionierung	der	betreffenden	Unternehmen,	da	
Verkehrswege	in	Anspruch	genommen	werden.	Darüber	
hinaus	stellt	sich	die	Frage,	ob	der	Höchstbetrag	für	
Sondervertragskunden	adäquat	festgelegt	ist.

Die	Entlastung	der	Wirtschaft	durch	die	Regelung	zur	
Konzessionsabgabe	für	Strom	und	Gas	betrug	2012

 3,9 Mrd. €89. 

Die	Privilegierung	der	Sondervertragskunden	schwächt	
die	Anreize	zur	Steigerung	der	Energieeffizienz	und	
führt	dadurch	zu	negativen	Umwelt-	und	Klimawirkun-
gen.	Dies	gilt	in	besonderem	Maße	für	die	Regelungen,	
die	eine	Befreiung	von	der	Konzessionsabgabe	ermög-
lichen.	Denn	Unternehmen,	die	mit	ihrem	Stromver-
brauch	knapp	unter	dem	Schwellenwert	von	30.000	
kWh	(Strom)	oder	5	Mio.	kWh	(Gas)	pro	Jahr	liegen,	
erhalten	durch	sie	einen	massiven	Anreiz	ihren	Strom-
verbrauch	zu	erhöhen.	Zugleich	gibt	es	für	Unterneh-
men,	die	knapp	über	dem	Schwellenwert	liegen,	keinen	
Anreiz	mehr	ihre	Effizienzpotentiale	auszuschöpfen	und	
dadurch	den	Stromverbrauch	zu	senken90.

Der	Gesetzgeber	sollte	daher	die	Konzessionsabgaben-
verordnung	reformieren.	Künftig	sollte	eine	vollständige	
Befreiung	von	der	Konzessionsabgabe	nicht	mehr	mög-
lich	sein.	Darüber	hinaus	ist	eine	Änderung	der	Kriteri-
en	erforderlich,	die	eine	Begünstigung	ermöglichen,	so	
dass	keine	Anreize	für	einen	erhöhten	Stromverbrauch	
bestehen	und	Effizienzpotentiale	genutzt	werden.	
Genauso	wie	die	Netzentgelte,	sollten	auch	die	Konzessi-
onsabgaben	strommarktkompatibel	ausgestaltet	sein,	so	
dass	z.	B.	Anlagen	für	den	Eigenverbrauch	nicht	gegen	

87 IZES (2009), S. 89.
88 Monopolkommission(2013),S.231.
89 BMWi(2014),S.104.
90 Raue LLP (2013), S. 18.
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den	Strommarkt	betrieben	werden.	Zu	berücksichtigen	
ist	dabei,	dass	die	Konzessionsabgaben	eine	wichtige	
Einnahmequelle	für	die	Kommunen	sind.

1.2.15 Ermäßigte Sätze für Gewerbe und 
 energieintensive Industrie bei der KWK-Umlage
Das	Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz	(KWKG)91	fördert	die	
Stromerzeugung	aus	Kraft-Wärme-Kopplung.	Dabei	wird	
aus	den	Energieträgern	gleichzeitig	Strom	und	Wärme	
erzeugt,	so	dass	der	Wirkungsgrad	deutlich	höher	ist	als	
bei	Kraftwerken,	die	Abwärme	nicht	nutzen.	Ähnlich	wie	
beim	EEG	(vgl.	Abschnitt	1.2.11)	gibt	es	zur	Förderung	von	
KWK	eine	Anschluss-,	Abnahme-	und	Vergütungspflicht	
für	in	das	Netz	eingespeisten	KWK	Strom	(§3	KWKG).	Die	
Kosten	hierfür	werden	auf	die	Verbraucher	umgelegt,	
wobei	drei	Gruppen	von	Letztverbrauchern	unterschieden	
werden.	Für	eine	Strommenge	bis	zu	100.000	kWh	betrug	
die	Umlage	2012	für	alle	Letztverbraucher	0,002	Cent/
kWh	(Kategorie	A).	Für	2012	lag	die	Umlage	für	die	Katego-
rie	A	um	ein	Vielfaches	niedriger	als	in	den	Jahren	zuvor,	
da	aus	der	Jahresabrechnung	2009	noch	nachzuholende	
Abzüge	anfielen.	Im	Vergleich	dazu	beträgt	die	Umlage	
für	2016	0,445	Cent/kWh92.	Strommengen,	die	darüber	
hinausgehen,	werden	2012	mit	maximal	0,05	Cent/kWh	
belastet	(Kategorie	B).	Ein	Unternehmen	des	Produzieren-
den	Gewerbes,	das	außerdem	einen	Stromkostenanteil	von	
mehr	als	4	%	am	Umsatz	hat,	zahlt	maximal	0,025	Cent/
kWh	(Kategorie	C:	energieintensive	Industrie).	In	2016	
galt	eine	Begünstigung	erst	ab	einem	Stromverbrauch	von	
1	GWh	und	betrug	für	Kategorie	B	0,04	Cent/kWh	und	für	
Kategorie	C	0,03	Cent/kWh.	Begründet	wird	die	gestaffelte	
Umlage	damit,	dass	zum	einen	die	im	internationalen	
Wettbewerb	stehenden	Unternehmen	des	Produzieren-
den	Gewerbes	vor	Standortnachteilen	geschützt	werden	
sollten	und	zugleich	aber	auch	die	Haushaltskunden	nicht	
unverhältnismäßig	an	den	Kosten	beteiligt	würden93.	Die	
reduzierten	Sätze	gelten	auch	für	den	schienengebunde-
nen	Verkehr	und	Eisenbahninfrastrukturunternehmen.	
Insgesamt	ist	die	Umlage	seit	2008	deutlich	gesunken,	
durch	die	Ausweitung	der	KWK-Förderung	im	Rahmen	der	
KWKG-Novelle	2012	jedoch	wieder	angestiegen.

Durch	die	reduzierte	KWK-Umlage	für	Unternehmen	mit	
hohem	Stromverbrauch	besteht	eine	gezielte	Begünsti-
gung	durch	staatliche	Regulierung.	Damit	gehören	die	
reduzierten	Umlagen	der	Kategorie	B	und	C	zu	den	impli-
ziten	Subventionen	ohne	direkte	Auswirkungen	auf	den	

91 VollständigerTitel:GesetzfürdieErhaltung,dieModernisierungunddenAusbau
derKraft-Wärme-Kopplung.

92 Übersicht über alle Aufschläge seit 2002 der Übertragungsnetzbetreiber (2016), 
https://www.netztransparenz. de/de/Aufschlaege_Prognosen.htm.

93 Deutscher Bundestag (2002), S. 15.

Staatshaushalt.	Die	Entlastungen	der	Unternehmen	und	
Schienenbahnen	durch	die	geringere	Umlage	nach	dem	
KWKG	beliefen	sich	im	Jahr	2012	auf

 24 Mio. €. 

Enthalten	sind	hierbei	Entlastungen	der	Kategorie	B	
von	4	Mio.	Euro	und	der	Kategorie	C	von	20	Mio.	Euro94. 
Durch	die	geringeren	Kosten	für	Strom	besteht	im	
Vergleich	zu	Haushalten	und	kleinen	Unternehmen	ein	
geringerer	Anreiz	Strom	effizient	einzusetzen.	Daher	
sollten	die	reduzierten	Umlagen	abgeschafft	werden	und	
für	alle	Letztverbraucher	dieselbe	Umlagehöhe	gelten.	
Auf	diese	Weise	würde	die	Umlage	für	Haushalte	und	
kleine	Unternehmen	sinken.

1.2.16 Subventionierung der Kernenergie
Nach	der	Nuklearkatastrophe	von	Fukushima	im	März	
2011	beschloss	der	Bundestag	den	Ausstieg	aus	der	
Kernenergieerzeugung.	Damit	wurde	die	erst	im	Herbst	
2010	beschlossene	Laufzeitverlängerung	der	Kernkraft-
werke	wieder	zurück	genommen.	Durch	das	Dreizehnte	
Gesetz	zur	Änderung	des	Atomgesetzes	wurden	acht	
Kernkraftwerke	abgeschaltet	und	der	Ausstieg	der	übri-
gen	Kraftwerke	bis	spätestens	2022	beschlossen.

Wegen	der	Gesundheits-	und	Umweltbelastungen	aus	
dem	Uranabbau,	der	ungeklärten	Endlagerung	der	Ab-
fälle,	der	Gefahr	schwerer	Störfälle	und	der	möglichen	
Verbreitung	der	militärischen	Nutzung	handelt	es	sich	
bei	der	Kernenergie	um	eine	inhärent	umweltschädliche	
Technik.	Auch	für	den	Klimaschutz	gibt	es	effektivere	
und	effizientere	Möglichkeiten,	die	CO2-Emissionen	
zu	verringern.	So	entstehen	bei	der	nuklearen	Strom-
erzeugung	–	etwa	beim	Abbau	und	der	Anreicherung	
des	Urans	für	Brennelemente	–	mehr	Treibhausgase	als	
bei	der	Nutzung	der	Wind-,	Wasser	und	Solarenergie.	
Knapper	werdende	Uranvorräte	führen	dazu,	dass	der	
Rohstoff	auch	bei	geringem	Erzgehalt	abgebaut	wird	
und	durch	den	erhöhten	Energiebedarf	beim	Abbau	die	
CO2-Emissionen	in	der	Gesamtbilanz	steigen95.

Die	expliziten	und	impliziten	Subventionen	der	Kern-
energie	stärken	deren	Wirtschaftlichkeit	und	führen	
dazu,	dass	sie	überhaupt	einzelwirtschaftlich	rentabel	
ist.	Die	Kernenergie	erhielt	vor	allem	zu	Anfang	ihrer	
Nutzung	für	die	Stromerzeugung	hohe	explizite	Subven-
tionen,	insbesondere	für	die	Forschung.	Insgesamt	flos-

94 Bundesregierung (2012), S. 93.
95 Die Bandbreite der Treibhausgasintensität von Kernenergie ist je nach Studie 

und deren Annahmen zum Erzgehalt sehr groß und bewegt sich zwischen 2 und 
288 gCO2/kWh.DurchsinkendeErzgehalteistjedochzuerwarten,dasssichdie
KlimabilanzderAtomenergieweiterverschlechtert(Wallner,A.(2011),S.2ff.).
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sen	seit	dem	Beginn	der	Förderung	bis	2010	gut	82	Mrd.	
Euro96	an	öffentlichen	Ausgaben	des	Bundes	und	der	
Länder	in	den	Bereich	der	Kernenergie.	Damit	wurde	
die	Kernenergie	insgesamt	deutlich	stärker	gefördert	
als	beispielsweise	die	erneuerbaren	Energien	und	die	
Energieeffizienz,	die	seit	dem	Jahr	1974	nur	gut	6	Mrd.	
Euro	an	Forschungsförderung	erhielten97.

Im	Jahr	2012	standen	mehr	als	360	Mio.	Euro	aus	dem	
Bundeshaushalt	für	die	kerntechnische	Sicherheit	
und	Entsorgung	und	die	Beseitigung	kerntechnischer	
Anlagen	zur	Verfügung98.	Zusätzlich	wird	die	Kernkraft	
in	erheblichem	Umfang	mit	impliziten	Subventionen	
gefördert.	Insbesondere	die	Regelungen	zur	Haftung	bei	
Unfällen	in	Kernkraftwerken	sowie	zu	den	–	von	den	
Kernkraftbetreibern	gebildeten	–	Rückstellungen	stellen	
implizite	Subventionen	in	Milliardenhöhe	dar.

Dem	Verursacherprinzip	folgend,	müsste	der	Verursa-
cher	der	Risiken	aus	der	Kernkraftnutzung	die	volle	
Haftung	übernehmen.	Zwar	haftet	der	Betreiber	eines	
Kernkraftwerks	einschließlich	der	Muttergesellschaft	
bei	einem	Unfall	mit	seinem	gesamten	Vermögen.	
Allerdings	müssen	zur	Deckungsvorsorge	an	liqui-
den	Mitteln	nur	2,5	Mrd.	Euro	verfügbar	sein	(davon	
256	Mio.	Euro	aus	der	Haftpflichtversicherung	des	
Betreibers	und	2,244	Mrd.	Euro	aus	der	Deckungszu-
sage	der	Betreibergemeinschaft).	Über	diesen	Betrag	
hinaus	liegt	keine	Zahlungssicherheit	vor	–	im	Falle	
der	Zahlungsunfähigkeit	des	Betreibers	muss	der	Staat	
für	den	restlichen	Schaden	aufkommen.	Eine	höhere	
Deckungssumme	über	Haftpflichtversicherungen	ist	
unter	ökonomischen	Aspekten	nicht	möglich,	da	die	
Eintrittswahrscheinlichkeit	und	das	Ausmaß	eines	
Störfalls	kaum	kalkulierbar	sind.	Außerdem	sind	die	
möglicherweise	sehr	hohen	Kosten	schwierig	versi-
cherbar.	Schätzungen	zufolge	könnte	ein	nuklearer	
Unfall	einen	Schaden	in	Höhe	von	6.090	Mrd.	Euro	
verursachen99.	Praktisch	sind	nukleare	Katastro-
phenfälle	damit	nicht	versicherbar100.	Der	Betreiber	
trägt	das	Risiko	damit	nur	zu	einem	geringen	Teil,	die	
Kosten	des	verbleibenden	Risikos	übernimmt	der	Staat	
(und	damit	die	Gesellschaft),	der	auf	diese	Weise	die	
Kernenergie	implizit	subventioniert101.	Eine	Quan-
tifizierung	dieser	Subvention	ist	äußerst	schwierig.	

96 Unter Einbeziehung von Steuervergünstigungen und impliziten Subventionen 
errechnetdasFÖSinsgesamtSubventionenbisheutevongut200Mrd.Euro.
(Preisbasisvon2010)(Meyer,B.undKüchler,S.(2010),S.5).

97 DIW(2007),S.53.Preisbasis2006.VordemJahr1974wardieöffentlicheForschungs-
förderungfürerneuerbareEnergienundEnergieeffizienzvernachlässigbargering.

98 BMBF(2014),S.489.
99 Versicherungsforen Leipzig (2011), S. 94 f.
100 a. a. O., S. 103.
101 Hausner und Simon (2006).

Schätzungen	der	Begünstigung	durch	die	begrenzte	
Versicherungspflicht	für	Kernkraftanlagen	schwan-
ken	–	umgerechnet	auf	die	Stromerzeugung	–	zwi-
schen	0,139	€/kWh	und	67,3	€/kWh102.

Hinzu	kommen	Begünstigungen	in	Gestalt	der	Rück-
stellungen	für	die	spätere	Stilllegung	und	Entsorgung	
der	Kernkraftanlagen.	Die	Betreiber	sammeln	die	
Rückstellungen	über	25	Jahre	an	und	reduzieren	dabei	
ihr	zu	versteuerndes	Einkommen.	Ab	dem	26.	Jahr103 
entsteht	der	Betreibergesellschaft	bis	zum	Zeitpunkt	
der	Stilllegung	außerdem	ein	Zinsgewinn104.	Eine	
genaue	Quantifizierung	der	Begünstigung	aus	Rück-
stellungen	ist	zurzeit	nicht	möglich.	Auf	Basis	einer	
vereinfachten	Modellrechnung	schätzt	das	Deutsche	
Institut	für	Wirtschaftsforschung	(DIW)	den	Vorteil	des	
Zinsgewinnes,	der	mit	der	derzeitigen	Rückstellungs-
praxis	verbunden	ist,	auf	jährlich	mindestens	175	Mio.	
Euro105.	Die	Rückstellungen	können	die	Unternehmen	
darüber	hinaus	zur	Finanzierung	von	Unternehmens-
aktivitäten	jedoch	weiter	verwenden.	Dabei	entsteht	
ein	Innenfinanzierungsvorteil,	der	nach	einer	Metho-
dik	des	Forums	Ökologisch-Soziale	Marktwirtschaft	
(FÖS)106	zusammen	mit	dem	Zinseffekt	aus	vergan-
genen	Jahren	auf	ca.	3,38	Mrd.	Euro107	im	Jahr	2010	
geschätzt	werden	kann.

Derzeit	plant	die	Bundesregierung,	einen	Fonds	zur	Fi-
nanzierung	der	atomaren	Zwischen-	und	Endlager	einzu-
richten.	Die	Betreiber	von	Atomkraftwerken	werden	gegen	
Einzahlung	in	den	Fonds	von	der	Pflicht	zur	Zwischen-	
und	Endlagerung	befreit,	hierfür	wird	künftig	der	Bund	
in	der	Verantwortung	stehen.	Falls	die	Entsorgungskosten	
höher	ausfallen	würden	als	derzeitig	geplant,	würden	die	
Steuerzahler	für	die	Kosten	aufkommen	müssen.

Zwar	ist	es	wegen	der	angeführten	Schwierigkeiten	nicht	
möglich,	die	Höhe	der	Subventionierung	der	Kernkraft	
insgesamt	genau	zu	bestimmen.	Bisherige	Schätzungen	
deuten	jedoch	darauf	hin,	dass	ohne	die	hohe	implizite	
Subventionierung	–	insbesondere	die	Begrenzung	der	
Deckungsvorsorge	der	Haftung	–	die	Kernenergie	als	
Energieträger	nicht	konkurrenz	fähig	wäre108.

102 DieMehrkostendurcheine–reinfiktive,dadieSchädenwiebeschriebennicht
versicherbar sind – sachgerechte Versicherungsprämie hängen stark von dem an-
genommenen Zeitraum ab, in der das Geld zur Verfügung gestellt würde (10 bis 100 
Jahre)sowiederAnzahlderversichertenKKWeinzelnoderinnerhalbeinesPools
(Versicherungsforen Leipzig (2011), S. 103).

103 Fürdieersten25JahrebestehtfürdieRückstellungeneineAbzinsungspflicht.
104 Fouquet,D.undvonUexküll,O.(2003);Meyer,B.undKüchler,S.(2010),S.72.
105 DIW(2007),S.39.
106 Meyer,B.u.a.(2009),S.52ff.;Meyer,B.undKüchler,S.(2010),aufGrundlageder

DatenausBundesdrucksache17/5322,S.16;Küchler,S.u.a.(2014),S.22ff.
107 FürdieBerechnungdesInnenfinanzierungsvorteillegtFÖSeinenZinssatzvon3%

bzw.fürdenZinseszinseffekt6,7%zuGrunde.
108 Irrek (2007).
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Seit	2011	wird	eine	Steuer	auf	Kernbrennstoffe	erho-
ben.	Sie	wurde	u.	a.	damit	begründet,	die	Betreiber	von	
Atomkraftwerken	an	den	gesellschaftlichen	Kosten	der	
Atomenergie	zu	beteiligen	und	die	Chancengleichheit	
auf	dem	Strommarkt	zu	verbessern109.	Damit	ist	die	
Steuer	auf	Kernbrennstoffe	ein	Schritt	in	die	richtige	
Richtung.	Jedoch	ist	sie	bis	Dezember	2016	befristet	und	
derzeit	ist	keine	Fortführung	geplant.

1.2.17 Exportkreditgarantien (Hermesdeckungen) 
für Kohlekraftwerke
Die	Exportkreditgarantien	des	Bundes	dienen	dazu,	
mit	Exportgeschäften	verbundene	wirtschaftliche	und	
politische	Risiken	des	Zahlungsausfalls	von	Unterneh-
men	und	Banken	abzusichern.	Dies	umfasst	z.	B.	Risiken	
durch	gesetzgeberische	oder	behördliche	Maßnahmen,	
kriegerische	Ereignisse	oder	den	Konkurs	des	Geschäfts-
partners.	Auf	diese	Weise	fördert	der	Staat	die	deut-
schen	Exportgeschäfte	auf	schwierigen	und	risikorei-
chen	Märkten.	Sie	ermöglichen	sowohl	die	Erschließung	
neuer	Märkte	als	auch	die	Aufrechterhaltung	bestehen-
der	Geschäftsbeziehungen110.

Der	Staat	sichert	durch	die	Exportkreditgarantien	in	der	
Regel	Risiken	ab,	die	privatwirtschaftliche	Versicherun-
gen	nicht	übernehmen	können	oder	nicht	zu	wirtschaft-
lichen	Konditionen	anbieten.	Dabei	trägt	die	Bundes-
regierung	die	haushaltsrechtliche	Verantwortung	und	
entscheidet	in	einem	Interministeriellen	Ausschuss	über	
die	Deckungspolitik	und	die	Übernahme	von	Garan-
tien.	Gewinne	durch	eingenommene	Risikoprämien	
und	Verluste	bei	Zahlungsausfällen	gehen	direkt	in	
den	Bundeshaushalt	ein111.	Insgesamt	betrug	2012	der	
Ermächtigungsrahmen	135	Mrd.	Euro	(2014:	165	Mrd.	
Euro)112.	Dies	ist	der	jährlich	vom	Haushaltsausschuss	
festgelegte	Maximalbetrag,	bis	zu	dem	Exportkredit-
garantien	übernommen	werden	dürfen.	Tatsächlich	
abgesichert	wurden	im	Jahr	2012	deutsche	Exporte	im	
Wert	von	29,1	Mrd.	Euro113.	Mit	der	Durchführung	sind	
die	Unternehmen	Euler	Hermes	Deutschland	AG114	und	
PwC	beauftragt115.

Bei	den	Exportkreditgarantien	handelt	es	sich	um	eine	
Subvention,	da	der	Staat	eine	Versicherungsleistung	ge-
währt,	die	der	Markt	nicht	oder	zumindest	nicht	zu	dem	
betreffenden	Preis	bereitstellt.	Dies	wird	auch	dadurch	

109 Deutscher Bundestag (2010a), S. 5602 und S. 5603.
110 Euler Hermes Deutschland AG (ohne Jahr), S. 4 f.
111 Felbemayr,G.u.a.(2012),S.20.
112 HermesDeutschlandAG(2012),S.2;HermesDeutschlandAG(2014),S.2.
113 Hermes Deutschland AG (2012), S. 10.
114 DaherauchderBegriff„Hermesdeckung“.
115 Felbemayr,G.u.a.(2012),S.20.

deutlich,	dass	etwa	61	%	der	Unternehmen	die	hermes-
gedeckten	Exporte	ohne	die	Bürgschaft	nicht	durchge-
führt	hätten116.	Zusätzliche	Vorteile	ergeben	sich,	da	die	
Unternehmen	mit	der	Zusage	einer	Exportkreditgarantie	
günstigere	Finanzierungsmöglichkeiten	erhalten.

Neben	den	Voraussetzungen	für	eine	Förderung	wie	die	
„risikomäßige	Vertretbarkeit“	und	der	„Förderwürdig-
keit117“	berücksichtigt	die	Bundesregierung	auch	öko-
logische	und	soziale	Auswirkungen	der	Projekte.	Dabei	
finden	die	Regelungen	des	OECD	Common	Approach	für	
die	Umweltprüfung	von	gedeckten	Exportgeschäften	
Anwendung118.	Dennoch	werden	auch	umweltschädli-
che	Techniken	gefördert	wie	die	Energiegewinnung	aus	
Kohle	oder	bis	Juni	2014	aus	Atomkraft119.	Neben	den	
direkten	Umweltwirkungen	durch	beispielsweise	einen	
erhöhten	CO2-Ausstoß	von	Kohlekraftwerken	bestimmen	
die	Kraftwerke	auch	auf	Jahrzehnte	die	Energiever-
sorgung	und	erschweren	dadurch	einen	Umstieg	auf	
erneuerbare	Energien.	Im	Jahr	2012	betrugen	die	Ex-
portkreditgarantien	für	fossile	Energien	443	Mio.	Euro	
und	sind	damit	seit	dem	Jahr	2008	erheblich	gesunken.	
Eine	Quantifizierung	der	umweltschädlichen	Subventi-
onen	durch	Hermes-Deckungen	ist	nicht	möglich.	Zum	
einen	wäre	eine	Prüfung	aller	subventionierten	Exporte	
auf	ihre	Umweltwirkungen	notwendig,	um	den	umwelt-
schädlichen	Anteil	zu	bestimmen.	Zum	anderen	ist	der	
Vorteil	für	Unternehmen	schwer	zu	quantifizieren,	da	
die	Bundesregierung	eine	Versicherungsleistung	ermög-
licht,	für	die	es	keinen	Marktpreis	gibt.

Im	Juni	2014	hat	die	Bundesregierung	entschieden,	grund-
sätzlich	keine	Exportkreditgarantien	für	Anlagen	zur	nu-
klearen	Stromerzeugung	zu	übernehmen.	Im	Hinblick	auf	
das	Ziel	einer	nachhaltigen,	umweltfreundlichen	Energie-
versorgung	sollte	die	Bundesregierung	ebenfalls	Export-
kreditgarantien	für	Kohlekraftwerke	ausschließen120.	Auch	
in	anderen	Bereichen	sind	die	Vorgaben	für	die	Export-
kreditgarantien	aus	Sicht	des	Umweltschutzes	kritisch	zu	
überprüfen.	So	wurden	z.	B.	über	Exportkreditgarantien	
Stallanlagen	für	Legehennen	in	der	Ukraine	gefördert,	die	
weder	deutschen	noch	EU-Vorgaben	entsprechen121.

116 Felbemayr,G.u.a.(2011),S.23.
117 Diese liegt neben einem generellen Exportinteresse z. B. in der Sicherung von 

Arbeitsplätzen, in Erwägungen zur Strukturpolitik oder Zielen der Außenpolitik.
118 Euler Hermes Deutschland AG (2012), S. 2.
119 Von 2001 bis 2009 galten neben den OECD-Umweltleitlinien auch die nationalen 

Hermes-Umweltleitlinien. Diese schlossen Exportförderung von Nukleartechnolo-
gien aus (Deutscher Bundestag (2011), S. 2).

120 Inzwischen schließen auch nationale und internationale Förderbanken die 
Finanzierung von Kohlekraftwerken aus Gründen des Umwelt-, Gesundheits- und 
Klimaschutzes aus oder lassen sie nur noch unter restriktiven Bedingungen zu. 
Sowillz.B.dieEuropäischeInvestitionsbanknurnochKraftwerkemitfinanzieren,
die maximal 550 Gramm Kohlendioxid je Kilowattstunde emittieren. Dies bedeutet 
de facto das Aus für die Finanzierung von Kohlekraftwerken, solange keine – in 
ihren Umweltwirkungen umstrittene – CCS Technik eingesetzt würde.

121 Deutscher Bundestag (2012c), S. 5.
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2 Verkehr

2.1 Wirkungen auf die Umwelt

Die	durch	den	Verkehr	verursachten	Umweltschäden	
sind	vor	allem	auf	die	verkehrsbedingten	Emissionen	
und	die	Flächeninanspruchnahme	zurückzuführen.	
Der	Verkehr	trug	in	Deutschland	im	Jahr	2014	wesent-
lich	zu	Emissionen	von	Kohlendioxid	(18	%)122,	Koh-
lenmonoxid	(27	%),	Stickstoffoxiden	(40	%),	flüchtigen	
Kohlenwasserstoffen	(9	%),	Staub	(15	%),	Feinstaub	
(23	%)123	und	Lärm	bei,	die	vielfältige	Umwelt-	und	Ge-
sundheitsschäden	zur	Folge	haben.	Der	Verkehrssektor	
ist	der	einzige	Sektor,	der	seit	1990	fast	nichts	zur	Emis-
sionsminderung	von	Treibhausgasen	beigetragen	hat:	
Mit	163,6	Mio.	Tonnen	CO2-Äquivalente	liegen	sie	nur	
minimal	unter	dem	Wert	von	1990	(164,3	Mio.	Tonnen).	
Zu	begrüßen	ist	daher,	dass	der	Klimaschutzplan	2050	
verbindliche	Minderungsziele	für	Treibhausgasemissio-
nen	im	Verkehrssektor	von	42–40	%	in	2030	gegenüber	
1990	vorsieht124.

Der	Großteil	der	verkehrsbedingten	CO2-Emissionen	
stammt	aus	dem	Straßenverkehr	ebenso	wie	fast	
sämtliche	Luftschadstoffe	des	Transportsektors.	Der	

122 Berechnungen nach UBA (2016).
123 Berechnungen nach UBA (2016a).
124 BMUB(2016a),S.47ff.

Straßenverkehr	ist	inzwischen	Deutschlands	größ-
ter	Emittent	von	Stickstoffoxiden.	Die	Emissionen	an	
Stickstoffoxiden	und	flüchtigen	Kohlenwasserstoffen	
des	Verkehrs	tragen	wesentlich	zur	Ozonbelastung	in	
bodennahen	Luftschichten	bei.	Stickstoffoxide	sind	
außerdem	in	hohem	Maße	für	die	Versauerung	und	
Eutrophierung	terrestrischer	und	einiger	Gewässer-
Ökosysteme	und	den	nachfolgenden	Verlust	an	Bio-
diversität	mit	verantwortlich.	Die	verkehrsbedingten	
Luftschadstoffemissionen	gefährden	außerdem	in	
erheblichem	Ausmaß	die	menschliche	Gesundheit.	So	
schädigen	erhöhte	Feinstaubkonzentrationen	in	Innen-
städten,	zu	denen	der	Verkehr	maßgeblich	beiträgt,	
die	Gesundheit	der	Menschen	–	etwa	in	Gestalt	ver-
mehrter	Atemwegserkrankungen.	Die	–	u.	a.	durch	den	
Verkehr	verursachte	–	Luftverschmutzung	ist	laut	der	
WHO	der	wichtigste	umweltbedingte	Risikofaktor	für	
die	Gesundheit	in	der	europäischen	Region.	Sie	trägt	
zur	Krankheitslast	durch	Schlaganfall,	Herzkrankheit,	
Lungenkrebs	und	chronische	wie	akute	Atemweger-
krankungen	(einschließlich	Asthma)	bei.125	Darüber	
hinaus	verursacht	der	Verkehr	bedeutende	Lärmproble-
me.	Menschen	können	durch	Lärm	nicht	nur	erheblich	
belästigt	und	in	ihrer	Kommunikation	und	Entspan-

125 WHO(2016),S.20.
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nung	gestört	werden,	mit	steigenden	Lärmbelastun-
gen	wächst	auch	das	Erkrankungsrisiko.	Eine	der	
wichtigsten	Auswirkungen	sind	Schlafstörungen	und	
damit	verbundene	Stressbelastungen.	Bereits	niedrige	
Dauerschallpegel	von	40	dB(A)	in	der	Nacht	lassen	das	
Risiko	für	Herz-Kreislauf-Krankheiten	und	psychische	
Erkrankungen	signifikant	steigen126.

Da	unter	den	derzeitigen	Bedingungen	in	Zukunft	die	
Verkehrsleistung	weiter	wachsen	dürfte,	ist	es	umso	
wichtiger,	dieses	Wachstum	zu	verringern	und	den	An-
teil	emissionsarmer	Verkehrsträger	zu	erhöhen.

Der	Verkehr	trägt	infolge	des	Verkehrswegebaus	auch	
zur	Flächeninanspruchnahme	und	Landschaftszer-
schneidung	bei	(vgl.	Kapitel	3.1).	Die	damit	verbunde-
nen	Habitatbeeinträchtigungen	und	-fragmentierungen	
sind	eine	bedeutende	Ursache	des	fortwährenden	Ver-
lustes	an	Biodiversität127.	Zunehmende	Zersiedlung,	zu	
der	die	Erschließung	der	Landschaft	mit	Verkehrswegen	
beiträgt,	führt	außerdem	zu	einer	Verlagerung	der	Ver-
kehrsleistung	hin	zum	Pkw,	da	das	Angebot	an	Bus-	und	
Bahnverbindungen	in	Gegenden	mit	niedriger	Bevölke-
rungsdichte	zunehmend	unattraktiv	und	teuer	wird128. 
Dieser	Trend	zum	Pkw	zieht	negative	ökologische	
Folgewirkungen	nach	sich.	Die	Verkehrsinfrastruktur	
beeinflusst	so	–	neben	anderen	Faktoren	–	wesentlich	
die	Anteile	der	Verkehrsträger	an	der	Verkehrsleistung	
sowie	das	gesamte	Verkehrsaufkommen129.

Die	Subventionen	im	Verkehrsbereich	tragen	auf	unter-
schiedliche	Weise	zur	Belastung	der	Umwelt	bei.	Die	
Begünstigung	von	Kraftstoffen	oder	Antriebstechniken	
mit	vergleichsweise	schlechten	Umwelteigenschaften	
senkt	deren	Kosten	und	steigert	so	ihren	Anteil	an	der	
gesamten	Verkehrsleistung.	Ein	Beispiel	hierfür	ist	die	
Steuerbegünstigung	von	Dieselkraftstoff	gegenüber	
Ottokraftstoff	(vgl.	Abschnitt	2.2.1).	Auch	bewirken	
subventionsbedingt	niedrige	Kraftstoff-	oder	Nutzungs-
kosten,	dass	nur	geringe	Anreize	für	die	Investition	in	
innovative,	effiziente	Antriebstechniken	oder	zum	Kauf	
verbrauchs-	und	emissionsarmer	Fahrzeuge	bestehen	–	
z.	B.	in	der	Binnenschifffahrt	(vgl.	Abschnitt	2.2.5)	oder	
bei	der	pauschalen	Besteuerung	der	privaten	Nutzung	
der	Dienstwagen	(vgl.	Abschnitt	2.2.7).

126 UBA (2013b), S. 48.
127 BfN(2005);BfN(2011).
128 UBA (2010), S. 10.
129 EEA (2007), S. 12/13. Die Europäische Umweltagentur kommt in dem aktuellen 

Bericht zu Verkehrssubventionen in Europa zu dem Ergebnis, dass insbesondere der 
StraßenverkehrinderEUvonausöffentlichenHaushaltenfinanziertenVerkehrs-
wegenjährlichmiteinemdreistelligenMilliardenbetragprofitiert.

Subventionen	für	umweltschädliche	Verkehrsträger	
erhöhen	deren	Wettbewerbsfähigkeit,	so	dass	ihr	An-
teil	am	gesamten	Verkehrsaufkommen	wächst.	Dies	ist	
beispielsweise	bei	der	steuerlichen	Begünstigung	des	
Luftverkehrs	der	Fall	(vgl.	Abschnitte	2.2.3	und	2.2.4).	
Außerdem	schaffen	Subventionen	Anreize	zur	Steige-
rung	des	Verkehrsaufkommens,	indem	sie	die	Kosten	des	
Verkehrs	insgesamt	senken.	Ein	Beispiel	hierfür	ist	die	
Entfernungspauschale	(vgl.	Abschnitt	2.2.2).	Sie	fördert	
indirekt	den	Ausbau	des	Verkehrsnetzes	und	die	zuneh-
mende	Zersiedlung	mit	der	Folge,	dass	sich	Transportwe-
ge	–	etwa	zwischen	Wohnung	und	Arbeit	–	verlängern	
und	das	Verkehrsaufkommen	weiter	wächst.

2.2 Die wichtigsten umweltschädlichen 
 Subventionen im Verkehrssektor

2.2.1 Energiesteuervergünstigung für  Dieselkraftstoff
Die	niedrigere	Besteuerung	des	Dieselkraftstoffs	
begünstigte	bei	ihrer	Einführung	den	gewerblichen	
Straßengüterverkehr,	denn	zu	dieser	Zeit	gab	es	kaum	
Pkw	mit	Dieselmotoren.	Mittlerweile	beträgt	in	Deutsch-
land	der	Anteil	an	Diesel-Pkw	im	Bestand	jedoch	31,2	%	
im	Jahr	2014130.	Auch	diese	Pkw	nutzen	den	niedrig	
besteuerten	Diesel.	Um	die	ungerechtfertigte	steuerliche	
Vergünstigung	für	Diesel-Pkw	auszugleichen,	unterlie-
gen	diese	zwar	einer	höheren	Kfz-Steuer,	dennoch	hat	
sich	in	Deutschland	der	Anteil	an	Diesel-Pkw	im	Be-
stand	von	14,5	%	im	Jahr	2001	bis	zum	Jahr	2014	mehr	
als	verdoppelt131.

Mit	47,04	Cent/l	liegt	der	Energiesteuersatz	für	Diesel-
kraftstoff	um	18,41	Cent/l	unter	dem	Steuersatz	von	
65,45	Cent/l	für	Benzin.	Unter	Berücksichtigung	der	
Umsatzsteuer	ist	die	steuerliche	Begünstigung	des	
Dieselkraftstoffes	noch	höher	(21,9	Cent/l).	Dies	macht	
auch	Pkw	mit	Dieselmotoren	sehr	attraktiv.

Bei	einem	Dieselkraftstoffverbrauch	von	knapp	40	Mrd.	
Liter	im	Jahr	2012132	ergibt	die	Begünstigung	von	Diesel-
kraftstoff	gegenüber	Ottokraftstoff	einen	jährlichen	
Steuerausfall	von

 7,353 Mrd. €133. 

130 KBA (2014). Es bleibt abzuwarten, wie sich die Neuzulassungen von Diesel-
fahrzeugennachdenDiskussionenüberhoheSchadstoffemissionenmittel-
fristig entwickeln.

131 KBA (2014).
132 Statistisches Bundesamt (2015).
133 Bei der Berechnung der Subventionshöhe wird der derzeitig gültige Steuersatz 

fürBenzinauchfürDieselkraftstoffangesetzt.DieBesteuerungfolgtdamitdem
Prinzip,füreinenLiterKraftstoffdenselbenSteuersatzanzuwenden.DieseSumme
berücksichtigt nicht die zusätzlich entstandenen Umsatzsteuerausfälle.
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Durch	den	bis	heute	jährlich	steigenden	Verbrauch	von	
Dieselkraftstoff	steigt	die	Subventionshöhe	seit	2006	kon-
tinuierlich	an	(vgl.	Abbildung	5).	Aus	Umweltschutzsicht	
ist	die	Energiesteuervergünstigung	für	Dieselkraftstoff	
kritisch	zu	beurteilen,	denn	sie	verringert	den	Anreiz,	
verbrauchsarme	Pkw	zu	kaufen.	Außerdem	belastet	ein	
Diesel-Pkw	(bis	EURO	5)	die	Luft	deutlich	mehr	mit	Stick-
stoffoxidemissionen	als	ein	Benziner.	Mit	der	Einführung	
des	EURO	6	Standards	(EURO	6a	bis	6c)	wird	diese	Dif-
ferenz	verringert.	Verpflichtend	ist	der	EURO	6	Standard	
für	die	Erstzulassung	von	Pkw	jedoch	erst	seit	September	
2015,	so	dass	durch	erhöhte	Stickstoffemissionen	bis	zum	
vollständigen	Austausch	des	Bestandes	noch	erhebliche	
Umweltbelastungen	entstehen.	Eine	weitere	Reduzierung	
wird	durch	die	Limitierung	der	Stickstoffoxidemission	im	
praktischen	Fahrbetrieb	für	neue	Fahrzeugtypen	ab	2017	
und	2020	(so	genannte	real	driving	emissions	–	RDE)134 
erreicht	(Euro	6d-TEMP	und	Euro	6d).	Aber	auch	danach	
wird	es	aller	Voraussicht	nach	noch	einen	nennenswer-
ten	Unterschied	zwischen	den	NOx-Emissionen	aus	Ben-
zin-	und	Dieselmotoren	im	praktischen	Fahrbetrieb	ge-
ben.	Auch	bei	der	Feinstaubbelastung	stellen	Diesel-Pkw,	
die	noch	nicht	über	einen	Partikelfilter	verfügen,	wegen	
der	gesundheitsschädlichen	Wirkung	von	Feinstäuben	
im	Vergleich	zum	Otto-Pkw	ein	wesentlich	höheres	Risiko	
für	die	Gesundheit	dar.	In	den	letzten	Jahren	sind	auch	
immer	mehr	Fahrzeuge	mit	direkteinspritzenden	Ottomo-
toren	neu	zugelassen	worden.	Bei	diesen	ist	der	Grenz-
wert	für	die	Partikelanzahl	bis	2018	noch	10-mal	höher	
als	für	Diesel	Pkw.	Durch	die	zukünftige	Gesetzgebung	
werden	die	Partikelemissionen	aus	direkteinspritzenden	
Ottomotoren	jedoch	angeglichen.	Es	zeichnet	sich	ab,	
dass	diese	auch	mit	Partikelfiltern	ausgestattet	werden.	
Nicht	zuletzt	aus	klimapolitischer	Sicht	ist	die	steuerliche	
Vergünstigung	in	Höhe	von	18,41	Cent/l	nicht	gerechtfer-
tigt,	denn	Dieselkraftstoff	hat	aufgrund	seiner	größeren	
Dichte	einen	höheren	Kohlenstoffgehalt	als	Benzin	und	
erzeugt	bei	der	Verbrennung	pro	Liter	etwa	13	%	höhere	
CO2-Emissionen.

Wegen	dieser	negativen	Auswirkungen	auf	die	Umwelt	
ist	die	Ermäßigung	des	Dieselsteuersatzes	schrittweise	
abzuschaffen	und	der	Dieselsteuersatz	zumindest	auf	
das	Niveau	des	Benzinsteuersatzes	anzuheben135.	Da	
Dieselkraftstoff	einen	höheren	CO2-Ausstoß	verursacht,	
wäre	sogar	ein	Dieselsteuersatz	angemessen,	der	über	

134 Ab2017giltfürneuzugelasseneFahrzeugtypendieAbgasnormEuro6d-TEMP,
 erstmals mit qualitativen RDE-Anforderungen, und ab 2020 die Norm Euro 6d, 
bei der RDE-Faktoren noch einmal verschärft werden.

135 Die Senkung des Energiesteuersatzes für Benzin auf das Niveau des Diesel-
steuersatzes würde den ökonomischen Anreiz zum energiesparenden Fahren und 
zum Kauf verbrauchsarmer Pkw verringern und wäre daher aus Klimaschutzsicht 
negativ zu bewerten.

dem	Steuersatz	für	Benzin	liegt.	Würde	man	die	Ener-
giesteuer	zu	50	%	am	Energiegehalt	und	zu	50	%	an	den	
CO2-Emissionen	bemessen,	so	ergäbe	sich	bei	einem	
Steuersatz	für	Benzin	von	65,45	Cent/l	entsprechend	für	
Diesel	ein	Steuersatz	von	73,28	Cent/l.

Bei	Wegfall	der	Energiesteuervergünstigung	für	Diesel-
kraftstoff	entfiele	der	Grund	für	eine	höhere	Kfz-Besteu-
erung	von	Diesel-Pkw.	Daher	ist	parallel	zur	Anhebung	
der	Energiesteuer	für	Dieselkraftstoff	die	Kfz-Steuer	für	
Diesel-Pkw	auf	die	für	Otto-Pkw	zu	senken.	Im	Ergebnis	
würden	Diesel-und	Otto-Pkw	im	Rahmen	der	Kraftfahr-
zeug-	und	Energiesteuer	nach	einheitlichen	Maßstäben	
besteuert.

Die	Bemessungsgrundlage	zur	Besteuerung	der	Pkw	
im	Rahmen	der	Kfz-Steuer	sollte	künftig	auf	realisti-
schen	CO2-Emissionen	beruhen.	Auf	dem	Prüfstand	
festgestellte	Typprüfwerte	zum	CO2-Ausstoß	von	Pkw	
weichen	erheblich	von	den	tatsächlichen	Werten	im	
Realbetrieb	auf	der	Straße	ab.	Innerhalb	von	wenigen	
Jahren	erhöhte	sich	die	Diskrepanz	deutlich.	Durch	
die	unrealistischen	Verbrauchsangaben	entstanden	
Mindereinnahmen	bei	der	Kfz-Steuer.	Daher	sollte	
die	Kfz-Steuer	in	Zukunft	mindestens	auf	Basis	eines	
realitätsnäheren	Messzyklus	(WLTP/WLTC)	bemessen	
werden.	Aus	dem	gleichen	Grund	empfiehlt	das	UBA	in	
Zukunft	für	die	Ermittlung	der	Luftschadstoffe	RDE-
Messverfahren	zu	nutzen.

Abbildung 5

Energiesteuervergünstigungen für 
 Dieselkraftstoff (2006–2014)

Quelle:	UBA

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

2006 2008 2010 2012 2014

Su
bv
en
ti
on
sh
öh
e
in
M
rd
.€ 6,150

6,633 7,050
7,353

7,757



43

 Umweltschädliche  Subventionen in Deutschland /// Verkehr

2.2.2 Entfernungspauschale
Arbeitnehmerinnen	und	Arbeitnehmer	können	durch	
Inanspruchnahme	der	Entfernungspauschale	Aufwen-
dungen	für	Arbeitswege	im	Rahmen	der	Einkommen-
steuer	als	Werbungskosten	steuerlich	absetzen.	Ihre	
Höhe	beträgt	30	Cent	je	Kilometer	einfacher	Entfernung	
zwischen	Wohn-	und	Arbeitsort.	Dies	senkt	die	Steu-
erlast,	sobald	der	Werbungskosten-Pauschbetrag	von	
1.000	Euro	pro	Jahr	überschritten	ist.	Eine	vergleichbare	
Steuerentlastung	gibt	es	in	den	meisten	anderen	EU-
Ländern	nicht.

Die	Entfernungspauschale	unterstützt	das	Wachstum	
des	Verkehrsaufkommens	sowie	den	Trend	zu	langen	
Arbeitswegen	und	zur	Zersiedlung	der	Landschaft.	Sie	
begünstigt	vor	allem	den	Pkw-Verkehr,	da	das	Angebot	
öffentlicher	Verkehrsmittel	besonders	in	Gegenden	mit	
niedriger	Siedlungsdichte	sehr	eingeschränkt	ist	und	des-
halb	für	viele	Arbeitnehmerinnen	und	Arbeitnehmer	kei-
ne	Alternative	darstellt.	Zwei	Drittel	aller	Berufspendler	
nutzten	im	Jahr	2012	den	Pkw	für	den	Weg	zur	Arbeits-
stelle,	in	ländlichen	Regionen	waren	es	sogar	72	%136. 
Die	Entfernungspauschale	wirkt	damit	dem	Klimaschutz	
entgegen	und	trägt	zur	Belastung	mit	Luftschadstoffen	
und	Lärm	bei.	Die	Flächeninanspruchnahme	infolge	der	
Zersiedlungsprozesse	ist	außerdem	eine	wichtige	Ursache	
für	den	Verlust	an	Biodiversität	und	hat	weitere	umwelt-
schädliche	Wirkungen	(vgl.	Kapitel	3.1).

Die	Steuerausfälle	als	Folge	der	Entfernungspauschale	
betragen	laut	einer	Schätzung	des	BMF	im	Jahr	2012

 5,1 Mrd. €. 

Haushalte	mit	hohen	Einkommen	werden	durch	die	
Entfernungspauschale	tendenziell	weitaus	stärker	be-
günstigt	als	Niedrigeinkommensbezieher.	Denn	erstens	
unterliegen	Haushalte	mit	hohem	Einkommen	einem	
höheren	(Grenz-)Steuersatz	und	zweitens	haben	sie	häu-
fig	auch	andere	Werbungskosten,	so	dass	sie	in	der	Lage	
sind,	mit	den	steuerlich	absetzbaren	Fahrtkosten	über	
die	Werbungskostenpauschale	zu	gelangen.

Im	Jahr	2007	wurde	eine	Regelung	eingeführt,	nach	der	
die	Entfernungspauschale	erst	ab	20	Entfernungskilome-
ter	gewährt	wurde.	Das	Bundesverfassungsgericht	stellte	
jedoch	die	Verfassungswidrigkeit	diese	Regelung	fest,	da	
der	vom	Gesetzgeber	genannte	Grund	der	Haushaltskon-
solidierung	für	eine	verfassungskonforme	Begründung	
der	Neuregelung	nicht	ausreiche.	Daraufhin	nahm	der	

136 Deutscher Bundestag (2015), S. 7.

Bundesgesetzgeber	diese	Regelung	zurück	und	stellte	
die	bis	2007	geltende	Rechtslage	wieder	her.	Eine	andere	
Gestaltung	der	Entfernungspauschale	war	und	ist	jedoch	
auch	nach	dieser	Entscheidung	des	Bundesverfassungsge-
richts	möglich.	Dieses	hat	ausdrücklich	darauf	hingewie-
sen,	dass	eine	Umgestaltung	der	Entfernungspauschale	
unter	umweltpolitischen	Aspekten	den	Begründungsan-
forderungen	der	Verfassung	genügen	könne.

Die	Rücknahme	der	ab	2007	geltenden	Neuregelung	der	
Entfernungspauschale	in	Verbindung	mit	der	Wiederein-
führung	der	Absetzbarkeit	der	Kosten	für	die	Fahrt	zur	
Arbeit	schon	ab	dem	ersten	Kilometer	stellt	aus	Umwelt-
schutzsicht	einen	Rückschritt	dar.	Um	die	Anreize	zu	
umweltbelastendem	Verhalten	zu	beseitigen,	sollte	die	
Entfernungspauschale	vollständig	entfallen.	Eventuell	
entstehende	unzumutbare	Härten	für	Arbeitnehmerinnen	
und	Arbeitnehmer	mit	sehr	hohem	Anteil	der	Wegekos-
ten	am	Einkommen	könnte	der	Gesetzgeber	vermeiden,	
indem	er	Wegekosten	zwischen	Wohn-	und	Arbeitsort	als	
außergewöhnliche	Belastung	bei	der	Einkommensteuer	
steuermindernd	anerkennt.	Diese	Art	der	Härtefallre-
gelung	sollte	greifen,	soweit	die	Aufwendungen	für	den	
Arbeitsweg	–	allein	oder	zusammen	mit	anderen	außer-
gewöhnlichen	Belastungen	–	die	jeweilige	zumutbare	
Belastungsgrenze137	übersteigen.	Dies	würde	gezielt	jene	
Arbeitnehmer	entlasten,	die	relativ	zu	ihrem	Einkommen	
sehr	hohe	Fahrtkosten	aufwenden	müssen,	z.	B.	weil	sie	
aus	sozialen	oder	beruflichen	Gründen	lange	Arbeitswege	
in	Kauf	nehmen	müssen.

Falls	eine	vollständige	Abschaffung	der	Entfernungspau-
schale	und	die	Umstellung	auf	eine	Anerkennung	der	
Wegekosten	als	außergewöhnliche	Belastung	bei	der	Ein-
kommensteuer	politisch	nicht	durchsetzbar	sein	sollten,	
sind	andere	Reformmöglichkeiten	denkbar.	Z.	B.	könnte	
der	Gesetzgeber	den	Kostensatz	von	30	Cent	je	Kilometer	
deutlich	reduzieren	und	einen	Höchstbetrag	für	die	ins-
gesamt	abzugsfähigen	Fahrtkosten	festlegen.

Modellrechnungen	zeigen,	dass	eine	Abschaffung	der	Ent-
fernungspauschale	die	CO2-Emissionen	bis	2030	um	2,6	
Mio.	Tonnen	pro	Jahr	reduzieren	könnte138.	Um	die	Steu-
erlast	insgesamt	nicht	zu	erhöhen,	ließen	sich	parallel	die	
Einkommensteuersätze	senken.	Damit	wären	Bürgerinnen	
und	Bürger	entlastet,	während	die	positiven	Effekte	für	
den	Klimaschutz	größtenteils	erhalten	blieben139.

137 Die zumutbare Belastung richtet sich individuell nach der Höhe der Einkünfte und 
den Familienverhältnissen. Sie liegt derzeit zwischen 1 % und 7 % des Gesamt-
betrags der Einkünfte.

138 Matthes,F.u.a.(2008),S.269ff.
139 Distelkamp,M.u.a.(2004),S.89/90.
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2.2.3 Energiesteuerbefreiung des Kerosins
Im	Gegensatz	zu	den	von	Kraftfahrzeugen	und	der	Bahn	
verwendeten	Kraftstoffen	ist	das	im	gewerblichen	Luft-
verkehr	eingesetzte	Kerosin	von	der	Energiesteuer	be-
freit140.	Dies	widerspricht	dem	Prinzip	der	steuerlichen	
Gleichbehandlung	und	führt	zu	Wettbewerbsverzerrun-
gen.	Außerdem	verursacht	die	Kerosinsteuerbefreiung	
hohe	Umweltbelastungen,	indem	sie	das	Wachstum	des	
Luftverkehrs	fördert	und	die	ökonomischen	Anreize	
verringert,	verbrauchsarme	Flugzeuge	zu	entwickeln	
und	einzusetzen.	Besonders	bedeutsam	ist	der	Abbau	
der	Kerosinsteuerbefreiung	für	den	Klimaschutz.	Die	
Emissionen	des	Luftverkehrs	sind	wegen	der	Emissions-
höhe	erheblich	klimaschädlicher	als	bodennahe	Emis-
sionen141.	Dafür	sind	insbesondere	Wasserdampf	und	
Stickstoffoxide	verantwortlich,	die	–	falls	sie	in	großer	
Höhe	in	die	Atmosphäre	gelangen	–	deutlich	klima-
wirksamer	sind	als	am	Boden.	Die	Luftverkehrsleistung	
wächst	zudem	erheblich	schneller	als	der	emissionsmin-
dernde	technische	Fortschritt	in	der	Luftfahrzeug-	und	
Triebwerksentwicklung.

Grundsätzlich	ist	Kerosin	nach	dem	im	Energiesteuerge-
setz	dafür	vorgesehenen	Steuersatz	in	Höhe	von	65,45	
Cent/l	zu	besteuern142.	Laut	Subventionsbericht	der	Bun-
desregierung	führte	die	Steuerbefreiung	des	Kerosins	
im	Jahr	2012	zu	Steuermindereinnahmen	im	Umfang	
von	500	Mio.	Euro143.	Berücksichtigt	ist	hierbei	nur	der	
Treibstoffverbrauch	für	den	inländischen	Luftverkehr,	
da	derzeit	nur	dieser	nach	dem	Europa-	und	dem	Völ-
kerrecht	besteuert	werden	darf.	Ökonomisch	betrachtet	
stellt	jedoch	auch	die	Energiesteuerbefreiung	von	Kero-
sin,	das	bei	Flügen	zu	ausländischen	Zielen	verwendet	
wird,	eine	Subvention	dar.	Daher	ist	es	sinnvoll,	bei	der	
Berechnung	des	Subventionsvolumens	das	gesamte,	im	
Inland	abgesetzte	Kerosin	für	den	gewerblichen	Luftver-
kehr	zugrunde	zu	legen144.

Insgesamt	verursacht	die	Befreiung	des	Luftverkehrs	
von	der	Energiesteuer	bei	einem	Inlandsabsatz	von	8,66	
Mio.	Tonnen	Kerosin145	für	die	zivile	Luftfahrt	im	Jahr	
2012	einen	Steuerausfall	von

 7,083 Mrd. €. 

140 § 27 (2) EnergieStG.
141 UBA (2012).
142 EnergieStG § 2, Abs. 1, Nr. 3. Der Steuersatz setzt sich aus 50,11 Cent/l 

 Verbrauchsteueranteil und 15,34 Cent/l Ökosteueranteil zusammen.
143 BMF(2013),S.242.
144 Auch bei der praktischen Umsetzung der Kerosinsteuer sollte – analog zur 

BesteuerungvonDieselundBenzin–dieimInlandabgesetztenKraftstoffe
Grundlage der Besteuerung sein. Dies vermeidet eine komplizierte Zurechnung, 
welcher Anteil des Kerosins im Inland und welcher im Ausland verbraucht wurde. 
Bei einheitlichem Vorgehen aller Länder wäre außerdem sichergestellt, dass 
keine  Doppelbesteuerung entsteht.

145 BAFA (2013a).

Lange	galt	ein	EU-weites	Verbot	einer	Kerosinbesteue-
rung.	Die	EU-Energiesteuerrichtlinie	von	2003146	erlaubt	
mittlerweile	jedoch	die	Besteuerung	des	Kerosins	für	
Inlandsflüge	sowie	zwischen	Mitgliedstaaten,	falls	
dafür	bilaterale	Abkommen	vorliegen.	Grundsätzlich	
ist	demnach	auch	eine	EU-weite	Kerosinsteuer	möglich.	
Allerdings	bestehen	von	Seiten	einiger	Mitgliedstaaten	
starke	Widerstände,	so	dass	–	verstärkt	durch	das	Ein-
stimmigkeitsprinzip	in	Steuerfragen	–	die	Einführung	
einer	EU-weiten	Steuer	schwer	durchsetzbar	ist.

Auf	internationaler	Ebene	schränken	das	Chicagoer	
Abkommen	sowie	bilaterale	Abkommen,	z.	B.	das	Open	
Skies	Abkommen,	die	Besteuerung	der	Treibstoffe	im	
Luftverkehr	ein.	Das	Chicagoer	Abkommen	verbietet	je-
doch	nur	die	Besteuerung	des	Kerosins,	das	sich	bereits	
an	Bord	befindet	und	dem	internationalen	Weiterflug	
dient.	Die	Besteuerung	von	Kerosin,	das	für	interna-
tionale	Flüge	an	deutschen	Flughäfen	getankt	wird,	
wäre	also	bei	Änderung	entgegenstehender	bilateraler	
Abkommen	durchaus	möglich.

Trotz	der	bestehenden	Schwierigkeiten	ist	zur	steuerli-
chen	Gleichbehandlung	der	Verkehrsträger	eine	mög-
lichst	weiträumige	–	zumindest	EU-weite	–	Kerosinsteu-
er	anzustreben.	Sollte	sich	der	im	deutschen	Steuerrecht	
für	Kerosin	vorgesehene	Energiesteuersatz	von	65,45	
Cent/l	nicht	realisieren	lassen,	wäre	der	Mindeststeu-
ersatz	der	EG-Energiesteuerrichtlinie	von	30,2	Cent/l	
zu	erheben.	Durch	die	Einführung	einer	Kerosinsteuer	
in	Höhe	von	65,4	Cent/l	könnten	im	Jahr	2020	20	Mio.	
Tonnen	Treibhausgasemissionen	vermieden	werden147.

Die	Besteuerung	des	Kerosins	sollte	zusätzlich	zur	
Einbeziehung	des	Luftverkehrs	in	das	EU-Emissions-
handelssystem	erfolgen.	Während	der	Emissionshandel	
dem	Klimaschutz	dient,	handelt	es	sich	bei	der	Kero-
sinsteuer	primär	um	eine	rein	fiskalisch	begründete	
Verbrauchsteuer.	In	der	Kerosinsteuer	enthalten	ist	
auch	ein	Ökosteuer-Bestandteil.	Es	ist	sinnvoll,	diesen	
ebenfalls	zu	erheben:	Denn	der	EU-Emissionshandel	im	
Luftverkehr	erfolgt	nur	auf	Grundlage	der	CO2-Emissi-
onen	und	berücksichtigt	nicht	die	weiteren	negativen	
Klimawirkungen	des	Luftverkehrs	wie	die	Veränderung	
der	natürlichen	Wolkenbildung.	Darüber	hinaus	leistet	
er	wegen	seiner	auf	den	Klimaschutz	beschränkten	
Zielsetzung	keinen	Beitrag	zur	Internalisierung	externer	
Kosten,	die	durch	die	sonstigen	negativen	Umweltwir-

146 Art. 14, 2003/96/EG.
147 Matthes,F.u.a.(2009),S.85.
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kungen	des	Luftverkehrs	entstehen	(z.	B.	Beeinträchti-
gung	der	Luftqualität	durch	den	Ausstoß	von	Stickstoff-
oxiden	und	Belastungen	durch	Fluglärm).

Ein	erster	Schritt	zur	Besteuerung	des	Luftverkehrs	und	
damit	zur	Angleichung	der	Wettbewerbsbedingungen	
zwischen	den	Verkehrsträgern	war	die	Einführung	der	
Luftverkehrssteuer	zum	01.01.2011.	Differenziert	nach	
Streckenlänge	wurde	2014	pro	Ticket	eine	Steuer	von	
7,50	Euro,	23,43	Euro	oder	42,18	Euro	erhoben.	Die	Höhe	
der	Luftverkehrssteuer	ist	an	die	Versteigerungserlöse	
des	EU-Emissionshandels	gekoppelt.	Die	Sätze	werden	
jährlich	neu	festgelegt,	so	dass	der	Beitrag	des	Luftver-
kehrs	zur	Haushaltskonsolidierung	eine	Mrd.	Euro	nicht	
übersteigt.	Der	Bund	hat	durch	die	Luftverkehrssteuer	im	
Jahr	2014	rund	983	Mio.	Euro148	eingenommen.

2.2.4 Mehrwertsteuerbefreiung für 
 internationale Flüge
Der	grenzüberschreitende	gewerbliche	Luftverkehr	
ist	in	Deutschland	von	der	Mehrwertsteuer	befreit,	
nur	inländische	Flüge	sind	mehrwertsteuerpflichtig.	
Diese	Steuerbefreiung	begünstigt	den	Luftverkehr	
gegenüber	anderen	Verkehrsträgern	und	ist	daher	
abzubauen.	Aus	Umweltschutzsicht	ist	dies	ebenfalls	
dringend	erforderlich,	da	es	sich	bei	dem	Flugzeug	
um	das	klimaschädlichste	Verkehrsmittel	handelt	
(vgl.	Abschnitt	2.2.3).

Die	Subventionierung	des	Luftverkehrs	durch	die	Mehr-
wertsteuerbefreiung	beträgt	im	Jahr	2012

 4,763 Mrd. €149. 

Für	die	Mehrwertsteuerbefreiung	des	internationalen	
Luftverkehrs	ist	eine	EU-weite	Lösung	sinnvoll,	um	
einheitliche	Rahmenbedingungen	für	grenzüberschrei-
tende	Verkehrsträger	zu	schaffen	und	Wettbewerbs-
verzerrungen	durch	Abwanderung	von	Passagieren	zu	
vermeiden.	Möglich	wäre	dies	durch	eine	Reform	der	
EU-Mehrwertsteuerrichtlinie.	Würde	die	Gesetzeslage	
so	verändert,	dass	im	Land	des	Abfluges	die	Mehrwert-
steuer	für	den	gesamten	Flug	erhoben	werden	könnte,	
so	hätte	dies	eine	beträchtliche	ökologische	Lenkungs-
wirkung	bei	geringem	administrativen	Aufwand.	Eine	
Doppelbesteuerung	im	europäischen	Raum	würde	
dadurch	ausgeschlossen.	Angesichts	der	bestehenden	

148 Statistische Bundesamt (2015a).
149 Die Subventionshöhe wird auf Grundlage der Umsatzsteuerzahlungen aus 

 Statistischem Bundesamt (2014) und des Gesamtumsatzes der Luftverkehrs-
unternehmen in Statistischem Bundesamt (2014a), Tabelle 4.1 berechnet. Um 
 komplizierte Zurechnungsverfahren zu vermeiden, werden – anders als beispiels-
weisebeiderBerechnungderMehrwertsteuerimSchienenverkehr–keineUnter-
teilunginverschiedeneüberflogenenationaleLufträumevorgenommen.

rechtlichen	Restriktionen	kommt	kurzfristig	als	second-
best	Lösung	in	Betracht,	die	Mehrwertsteuer	nur	für	den	
innerdeutschen	Anteil	zu	erheben.

2.2.5 Energiesteuerbefreiung der Binnenschifffahrt
Der	in	der	gewerblichen	Binnenschifffahrt	eingesetzte	
Dieselkraftstoff	ist	steuerfrei150.	Auch	die	Haupterwerbs-
fischerei	profitiert	von	dieser	Steuerbefreiung.	Die	För-
derung	der	Binnenschifffahrt	ist	zwar	verkehrspolitisch	
erwünscht,	sollte	jedoch	nicht	unter	Verzicht	auf	eine	
verursachergerechte	Kostenanlastung	und	Anreize	zum	
schadstoffarmen	und	effizienten	Energieeinsatz	erfol-
gen.	Der	heute	für	die	Binnenschifffahrt	in	Deutschland	
erhältliche	Kraftstoff	ist	vergleichbar	mit	Dieselkraft-
stoffen	im	Straßenverkehr.	Die	Emissionen	fördern	die	
Schadstoffbelastung	der	Luft	sowie	die	Versauerung	der	
Böden	und	Gewässer.	Das	Schadstoffemissionsniveau	
von	Binnenschiffen	ist	aktuell	zu	hoch	und	ist	zukünftig	
durch	verschiedene	Maßnahmen	zu	mindern.

Im	Jahr	2012	verursacht	diese	Subvention	Steuermin-
dereinnahmen	in	Höhe	von

 170 Mio. €151. 

Zur	Angleichung	der	Wettbewerbsbedingungen	zwi-
schen	den	Verkehrsträgern	–	insbesondere	zwischen	
Schifffahrt,	Lkw	und	Schienengüterverkehr	–	sollte	
Schiffsdiesel	wie	Dieselkraftstoff	im	gewerblichen	
Straßenverkehr	besteuert	werden	(aktuell	mit	47,04	
Cent/l).	Eine	Besteuerung	des	Kraftstoffes	würde	
Anreize	zur	Erhöhung	der	Energieeffizienz	schaffen.	
Das	europäische	und	das	Völkerrecht	sollten	so	ge-
ändert	werden,	dass	die	Steuerbefreiung	europaweit	
und	vor	allem	für	die	internationale	Rheinschifffahrt	
abgeschafft	wird.	Darüber	hinaus	sind	flankierende	
Maßnahmen	–	wie	Investitionsprämien	für	effizien-
tere,	umweltfreundlichere	Motoren	–	sinnvoll,	um	
Anpassungen	der	Binnenschifffahrt	zu	vereinfachen.	
Seit	dem	Jahr	2007	existiert	beispielsweise	bereits	eine	
finanzielle	Förderung	zur	Modernisierung	der	Binnen-
schifffahrt	durch	Gewährung	von	finanziellen	Anrei-
zen	beim	Kauf	von	emissionsärmeren	Dieselmotoren	
und	Schadstoffminderungsanlagen.	Andere	Möglich-
keiten	Impulse	zur	Verbesserung	der	Umwelteigen-
schaften	von	Binnenschiffen,	insbesondere	hinsicht-
lich	ihrer	Schadstoffemissionen,	zu	setzen,	wären	z.	B.	
gestaffelte	und	an	den	Umwelteigenschaften	orientier-
te	Maut-	oder	Kanalgebühren.

150 §27(1)EnergieStG(vorAugust2006§4Abs.1Nr.4MinöStG).
151 BMF(2013),S.243.



46

 Umweltschädliche  Subventionen in Deutschland /// Verkehr

2.2.6 Energiesteuerbegünstigung von Arbeits-
maschinen und Fahrzeugen, die ausschließlich 
dem Güterumschlag in Seehäfen dienen
Arbeitsmaschinen	und	Fahrzeuge,	die	ausschließlich	
dem	Güterumschlag	in	Seehäfen	dienen,	werden	durch	
eine	Energiesteuerbegünstigung	seit	April	2008	pri-
vilegiert	(§	3a	EnergieStG).	Statt	des	Steuersatzes	für	
Kraftstoffe	wird	lediglich	der	niedrigere	Steuersatz	für	
Heizstoffe	angewendet	(§	2	Absatz	3	EnergieStG).	Diesel	
wird	dadurch	beispielsweise	nicht	mit	rund	47	Cent	pro	
Liter,	sondern	nur	mit	etwa	6,1	Cent	pro	Liter	besteuert.	
Die	Energiesteuerbegünstigung	soll	dem	Abbau	von	
Wettbewerbsnachteilen	der	deutschen	Seehafenbetriebe	
gegenüber	ihren	europäischen	Konkurrenten	dienen.

Nach	dem	Subventionsbericht	der	Bundesregierung	
beträgt	die	Höhe	der	Subvention	im	Jahr	2012

 25 Mio. €152. 

Aus	Sicht	des	Umweltschutzes	ist	die	Energiesteuer-
begünstigung	kontraproduktiv,	da	sie	die	Anreize	für	
eine	effiziente	Energieverwendung	deutlich	schmälert.	
Daher	wäre	es	grundsätzlich	sinnvoll,	die	Energiesteu-
erbegünstigung	aufzuheben	und	den	regulären	Steuer-
satz	anzuwenden.	Allerdings	ist	hierfür	ein	EU-weites	
Vorgehen	zweckmäßig,	um	Wettbewerbsverzerrungen	
zu	vermeiden.	Auch	aus	ökologischen	Gründen	ist	ein	
EU-weites	Vorgehen	zu	empfehlen,	um	Ausweichreak-
tionen	auf	andere	Häfen	und	damit	unter	Umständen	
längere	Transportwege	über	Land	zu	vermeiden.	Zu	
prüfen	ist	zudem,	ob	mittel-	bis	langfristig	eine	Förde-
rung	der	Elektrifizierung	von	Arbeitsmaschinen	und	
Fahrzeugen	aus	ökologischen	Gesichtspunkten	sinnvoll	
ist.	Mögliche	Umweltvorteile	bestehen	durch	vermin-

152 BMF(2013),S.241.

derte	Treibhausgase	und	Schadstoffemissionen	bei	
einer	Stromversorgung	aus	erneuerbaren	Energien,	eine	
geringere	Lärmbelastung	sowie	Energieeffizienzvorteile,	
wenn	Motoren	für	ihre	Betriebsbereitschaft	nicht	mehr	
ununterbrochen	eingeschaltet	sein	müssen.

2.2.7 Pauschale Besteuerung privat 
 genutzter Dienstwagen
Dienstwagen	sind	Firmenwagen,	die	dem	Arbeitneh-
mer	auch	zur	privaten	Nutzung	zur	Verfügung	gestellt	
werden.	Für	die	private	Nutzung	ist	monatlich	im	
Rahmen	der	Einkommensteuer	1	%	des	Listenpreises	
des	Fahrzeugs	bei	Erstzulassung	als	geldwerter	Vorteil	
zu	versteuern.

Diese	niedrige	pauschale	Besteuerung	ist	ein	Anreiz	für	
die	Arbeitgeber,	einen	Teil	des	Gehalts	an	den	Arbeit-
nehmer	in	Form	von	Dienstwagen	auszuzahlen.	Die	
Dienstwagen	prägen	den	Pkw-Bestand	mit,	da	sie	in	der	
Regel	bereits	nach	einer	Haltedauer	von	2,5	bis	3	Jahren	
ausgetauscht	werden	und	in	den	Gebrauchtwagenmarkt	
übergehen.	Von	den	Neuzulassungen	in	Deutschland	
waren	im	Jahr	2013	über	62	%	auf	gewerbliche	Halter	
zugelassen153.	Ein	Teil	dieser	Firmenwagen	dienen	auch	
als	Dienstwagen.	Dienstwagen	waren	bis	vor	einigen	
Jahren	meist	größere	Fahrzeuge	mit	einem	überdurch-
schnittlichen	Kraftstoffverbrauch,	heute	ist	der	Un-
terschied	zwischen	Dienstwagen	und	privaten	Pkw	
deutlich	geringer154.

Sofern	den	Arbeitnehmern	neben	dem	Dienstwagen	
auch	Kraftstoffe	kostenfrei	zur	Verfügung	gestellt	wer-
den,	besteht	der	Anreiz,	häufiger	mit	dem	Dienstwagen	

153 KBA (2014a).
154 UFOPLAN-Forschungsbericht,Veröffentlichunggeplantfür2017.
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zu	fahren	als	dies	mit	einem	privaten	Pkw	der	Fall	wäre.	
Zudem	bestehen	weniger	Anreize,	öffentliche	Verkehrs-
mittel	zu	verwenden.	Das	Dienstwagenprivileg	fördert	
somit	den	Pkw	als	Verkehrsmittel	und	trägt	zu	Umwelt-
belastungen	des	Straßenverkehrs	bei	(vgl.	Kapitel	2.1).

Die	Berechnung	des	Subventionsvolumens	folgt	dem	
Prinzip,	dass	der	geldwerte	Vorteil	durch	die	private	
Nutzung	des	Dienstwagens	voll	besteuert	wird,	d.h.	kein	
ökonomischer	Vorteil	mehr	durch	die	Bereitstellung	
eines	Dienstwagens	im	Vergleich	zu	einem	privaten	Pkw	
besteht.	Die	Differenz	einer	solchen	Besteuerung	zu	den	
jetzigen	Steuereinnahmen	ergibt	die	geschätzte	Subven-
tionshöhe.	Bei	einem	privaten	Nutzungsanteil	von	60	%	
beträgt	das	Subventionsvolumen

 mindestens 3,1 Mrd. €155. 

Ziel	einer	Reform	sollte	sein,	dass	es	für	den	Nutzer	oder	
die	Nutzerin	keinen	ökonomischen	Unterschied	macht,	
ob	ein	Wagen	privat	gehalten	wird	oder	als	Dienstwagen	
zur	Verfügung	steht.	Falls	die	Besteuerung	des	geldwerten	
Vorteils	dieses	Ziel	erreicht,	bestehen	keine	umweltschäd-
lichen	steuerlichen	Anreize	mehr.	Sinnvoll	ist	hierfür	eine	
Besteuerung,	die	sowohl	die	Anschaffungskosten	berück-
sichtigt	als	auch	das	Ausmaß	der	privaten	Nutzung.	Dabei	
sollte	auch	der	geldwerte	Vorteil	durch	die	kostenlose	
Bereitstellung	von	Kraftstoffen	besteuert	werden.	Darüber	
hinaus	sollte	die	Besteuerung	nach	den	CO2-Emissionen	
der	Pkw	gestaffelt	werden.	Dies	würde	ökonomische	
Anreize	für	die	Anschaffung	verbrauchsarmer	Dienstwa-
gen	schaffen	und	die	positiven	Umwelteffekte	durch	die	
Abschaffung	des	Dienstwagenprivilegs	verstärken.

Als	zweitbeste	Reformmöglichkeit	sollte	das	Ausmaß	
der	Subvention	wenigstens	verringert	werden	und	die	
private	Nutzung	monatlich	mit	1,5	%	des	Listenpreises	
bei	der	Einkommenssteuer	berücksichtigt	werden.	Dabei	
sollte	die	Besteuerung	ebenfalls	nach	CO2-Emissionen	
differenziert	werden.

Neben	der	Abschaffung	des	Dienstwagenprivilegs	ist	
eine	generelle,	umweltorientierte	Reform	der	steuerlichen	
Behandlung	von	Dienst-	und	Firmenwagen	notwendig,	
um	auch	auf	Seiten	des	Unternehmens	Anreize	zum	Kauf	
verbrauchs-	und	emissionsarmer	Fahrzeuge	zu	schaf-
fen156.	Dabei	sollte	der	Gesetzgeber	die	Absetzbarkeit	der	

155 DieBerechnungderSubventionshöhefür2012folgtderMethodikausDiekmann,L.
u.a.(2011),159ff.undwirdimJahr2017veröffentlicht.

156 Auch für Firmenwagen, die nicht privat genutzt werden, sollten Anreize zum Kauf 
verbrauchs- und emissionsarmer Fahrzeuge bestehen.

Anschaffungs-	und	Betriebskosten	nach	den	Treibhaus-
gasemissionen	oder	dem	Kraftstoffverbrauch	der	Fahr-
zeuge	staffeln.	So	könnten	z.	B.	die	Anschaffungskosten	
emissionsarmer	Fahrzeuge	(z.	B.	bis	zu	95	g	CO2/km)	in	
vollem	Umfang	steuerlich	absetzbar	sein,	Fahrzeuge,	
deren	CO2-Emissionen	oberhalb	dieses	Schwellenwerts	
liegen,	hingegen	nur	noch	zum	Teil.	Der	absetzbare	
Anteil	der	Kosten	sollte	dabei	nach	steigenden	Emissions-
mengen	eines	Fahrzeugs	gestaffelt	sinken.	Dabei	wäre	es	
sinnvoll,	den	Schwellenwert	im	Lauf	der	Zeit	zu	senken.

2.2.8 Biokraftstoffe
Biokraftstoffe	sind	aus	Biomasse	hergestellte	flüssige	
oder	gasförmige	Kraftstoffe.	Zur	Herstellung	können	
unterschiedliche	nachwachsende	Rohstoffe	wie	Ölpflan-
zen,	Getreide,	Zuckerrüben	oder	Holz,	aber	auch	Abfälle	
dienen.	Derzeit	dominieren	sogenannte	Biokraftstoffe	
der	ersten	Generation	den	Markt,	die	aus	öl-,	stärke-	
oder	zuckerreichen	Ackerfrüchten	gewonnen	werden,	
die	auch	zur	menschlichen	Ernährung	oder	Fütterung	
von	Nutztieren	geeignet	sind.

Die	Wirkungen	von	Biokraftstoffen	auf	Klima	und	Um-
welt	sind	stark	abhängig	von	der	verwendeten	Biomasse	
und	den	Anbaubedingungen.	Der	intensive	Anbau	von	
Raps,	Mais,	Zuckerrüben,	Zuckerrohr,	Soja	und	anderen	
Agrarprodukten,	die	zur	Herstellung	von	Biokraftstoffen	
genutzt	werden,	ist	in	der	Regel	mit	einer	Belastung	von	
Boden,	Wasser	und	Luft	durch	Rückstände	aus	Dünge-	
und	Pflanzenschutzmitteln,	Treibhausgasemissionen	
aus	der	Bodenbearbeitung	sowie	einer	Beeinträchtigung	
der	Artenvielfalt	verbunden	(vgl.	Kapitel	4.1).

Zudem	begünstigt	die	verstärkte	Produktion	von	Biokraft-
stoffen	der	ersten	Generation	die	globale	Ausweitung	der	
Ackerflächen.	Dies	führt	häufig	zur	Umwandlung	von	
wertvollen	naturnahen	Flächen	und	Habitaten,	was	eine	
bedeutsame	Freisetzung	von	Treibhausgasen	und	einen	
erheblichen	Verlust	von	Biodiversität	bewirkt.	Werden	
bisherige	Nutzungsformen	verdrängt,	besteht	die	Gefahr,	
dass	diese	dann	ihrerseits	in	schützenswerte	Flächen	
und	Habitate	vordringen.	Die	EU-Kommission	erkennt	
das	hohe	Risiko	solcher	„indirekten	Landnutzungseffek-
te“	an	und	hat	sie	durch	zwei	Studien	wissenschaftlich	
analysieren	lassen.	Danach	besteht	ein	signifikant	hohes	
Risiko,	dass	durch	den	Einsatz	von	Biokraftstoffen	auf	
Basis	von	Nahrungsmittelpflanzen	im	Rahmen	der	euro-
päischen	Biokraftstoffförderung	keine	Einsparungen	von	
THG	Emissionen	erzielt	werden.	Für	einzelne	Biokraft-
stoffpfade	konnten	sogar	Mehremissionen	gegenüber	dem	
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fossilen	Äquivalent	gezeigt	werden,	d.h.	es	entstanden	
mehr	THG-Emissionen	als	beim	Einsatz	fossiler	Energie-
träger157.	Auch	die	Bundesregierung	erkennt	die	Gefahr	
an,	dass	über	indirekte	Landnutzungsänderungen	„die	
energetische	Nutzung	von	Bioenergie	mittelbar	Treibh-
ausgasemissionen	verursachen	und	ökologisch	wertvolle	
Gebiete	gefährden“	könnten158.

Günstiger	im	Hinblick	auf	ihre	Ökobilanz	sind	die	Bio-
kraftstoffe	der	zweiten	Generation,	z.	B.	die	Nutzung	
verschiedener	Rest-	und	Abfallstoffe,	wobei	sich	Öko-
bilanzen	verschiedener	Stoffe	deutlich	unterscheiden	
und	deren	Beitrag	zur	Gesamtmenge	der	verwendeten	
Biokraftstoffe	derzeit	marginal	ist.	Sollten	künftig	
lignozellulosehaltige	Rohstoffe	wie	Holz	und	Gräser	
für	die	Biokraftstofferzeugung	nutzbar	sein,	könn-
te	das	Rohstoffspektrum	auf	umweltverträglichere	
Einsatzstoffe	erweitert	werden.	Auch	hier	gilt	jedoch,	
dass	für	eine	umweltverträgliche	Nutzung	die	bewirt-
schaftete	Fläche	nicht	beliebig	ausgeweitet	werden	
kann.	Eine	weitere	potentielle	Rohstoffquelle	sind	
Algen,	insbesondere	Mikroalgen	(Phytoplankton).	
Diese	können	im	Vergleich	zu	Energiepflanzen	einen	
höheren	Ertrag	pro	Fläche	erreichen,	einen	geringe-
ren	Frischwasserbedarf	aufweisen	und	müssen	nicht	
zwingend	mit	Nahrungsmitteln	in	Konkurrenz	um	
Flächen	stehen.	Algenbasierte	Kraftstoffe	befinden	
sich	allerdings	als	Biokraftstoff	der	sogenannten	
dritten	Generation	noch	im	Stadium	von	Forschung	
und	Entwicklung.	Eine	Marktreife	ist	derzeit	nicht	
absehbar.	Eine	abschließende	Bewertung	der	Nut-
zungsmöglichkeiten	und	Umweltwirkungen	ist	daher	
noch	nicht	möglich.

Die	Subventionierung	der	Biokraftstoffe	begann	in	
Deutschland	2004	als	Beitrag	zum	Klimaschutz	und	um	
die	ländliche	Entwicklung	durch	neue	Einnahmemög-
lichkeiten	zu	stärken.	Zunächst	erfolgte	die	Förderung	
über	eine	steuerliche	Begünstigung,	die	anfangs	sowohl	
reine	Biokraftstoffe	als	auch	den	biogenen	Anteil	in	Mi-
schungen	mit	fossilen	Energieerzeugnissen,	später	nur	
noch	Biokraftstoffe	in	Reinform,	umfasste.	Die	steuerli-
che	Förderung	lief	im	Jahr	2015	aus.

Seit	2007	stellt	die	Biokraftstoffquote	das	zentrale	För-
derinstrument	dar.	Die	Förderung	erfolgt	durch	die	Fest-
legung	eines	Mindestenergieanteils	der	Biokraftstoffe	an	
der	Gesamtmenge	der	in	Verkehr	gebrachten	Kraftstoffe.	

157 Al-Riffai,P.u.a.(2010);Valin,H.u.a.(2015).
158 Deutscher Bundestag (2013), S. 6.

Sie	betrug	für	die	Jahre	2010	bis	2014	jeweils	6,25	%.	
Für	die	Einhaltung	dieser	Quote	sind	die	Kraftstoffan-
bieter	verantwortlich.	2015	wurde	die	Mengenquote	
durch	eine	Treibhausgasquote	ersetzt.	Dies	bedeutet,	
dass	nicht	mehr	ein	energiebezogener	Mindestanteil	von	
Biokraftstoffen	im	Verhältnis	zur	Gesamtabsatzmenge	
an	Kraftstoffen	vorgeschrieben	wird,	sondern	eine	Treib-
hausgasminderung	durch	den	Einsatz	von	Biokraftstof-
fen.	Der	Referenzwert	wird	hierbei	aus	den	Treibhausga-
semissionen	berechnet,	die	entstehen	würden,	wenn	die	
Gesamtmenge	an	Kraftstoffen	aus	fossilen	Treibstoffen	
bereitgestellt	werden	würde.	Ab	dem	Jahr	2015	müssen	
jährlich	3,5	%	der	durch	den	Verbrauch	von	Kraftstoffen	
emittierten	Treibhausgase	eingespart	werden.	Die	Treib-
hausgasquote	steigt	bis	zum	Jahr	2020	auf	6	%	an.

Für	Biokraftstoffe,	die	der	Erfüllung	der	Quote	dienen	
sollen,	muss	die	Einhaltung	der	Nachhaltigkeitskri-
terien	nachgewiesen	werden,	die	in	der	europäischen	
Richtlinie	für	erneuerbare	Energien	2009/28/EG	und	
der	Kraftstoffqualitätsrichtlinie	2009/70/EG	festgelegt	
sind.	So	dürfen	Biokraftstoffe	u.	a.	nicht	von	Flächen	
stammen,	die	zuvor	bewaldet	oder	artenreiches	Grün-
land	waren.	Auch	die	Drainage	von	Torfböden	für	den	
Anbau	der	Rohstoffe	soll	damit	ausgeschlossen	wer-
den.	Sie	müssen	außerdem	bei	Berücksichtigung	der	
(direkten)	Treibhausgasemissionen	im	Produktionspro-
zess	mindestens	35	%	günstiger	abschneiden	als	der	
fossile	Referenzkraftstoff.	Dieser	Wert	steigt	2017	auf	
50	%	und	für	Neuanlagen	auf	60	%	in	2018.	Die	Nach-
haltigkeitskriterien	wurden	mit	der	Biokraftstoff-Nach-
haltigkeitsverordnung	(Biokraft-NachV)	in	nationales	
Recht	umgesetzt	und	gelten	seit	Januar	2011.	Diese	
Vorschriften	bieten	zwar	einen	guten	Schutz	gegen	
einige	relevante	Umweltrisiken,	die	direkt	von	der	Er-
zeugung	der	Biokraftstoffe	ausgehen,	nicht	jedoch	vor	
mittelbar	verursachten	Folgen	der	Verlagerungs-	und	
Verdrängungseffekte.	Einige	wirtschaftliche	und	sozi-
ale	Folgen	werden	lediglich	berichtet,	die	Ergebnisse	
haben	aber	keinen	Einfluss	auf	die	Quotenzulassung.	
Die	Novelle	der	Erneuerbare-Energien-Richtlinie	von	
2015159	gibt	vor,	dass	der	Anteil	von	Biokraftstoffen	
aus	„landbasierten	Rohstoffen“	bzw.	„Nahrungsmittel-
pflanzen“	höchstens	7	%	des	Energieverbrauches	im	
Verkehrssektor	betragen	darf.

Im	Jahr	2012	wurden	vor	allem	Biokraftstoffe	der	ersten	
Generation	eingesetzt,	die	aus	der	regulären	landwirt-
schaftlichen	Erzeugung	stammen	und	somit	zu	den	dort	

159 RL 2009/28/EU – geändert durch Änderungsdirektive (EU) 2015/1513.
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bestehenden	Umweltproblemen	beitragen	bzw.	diese	
verschärfen.	Daher	stellt	die	Steuervergünstigung	für	
Biokraftstoffe	eine	umweltschädliche	Subvention	dar.	
Auch	für	den	Klimaschutz	ist	die	derzeitige	Förderung	
von	Biokraftstoffen	der	ersten	Generation	kein	geeig-
netes	Instrument.	Denn	sie	ist	im	Vergleich	zu	anderen	
Klimaschutzmaßnahmen	sehr	kostspielig	und	wenig	
effektiv.	So	wird	die	Mindesteinsparung	von	Treibhaus-
gasen	im	Vergleich	zu	fossilen	Treibstoffen,	die	in	der	
Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung	festgelegt	sind,	
von	den	Biokraftstoffen	der	ersten	Generation	überwie-
gend	nur	bei	Nicht-Berücksichtigung	der	mittelbaren	
Treibhausgasemissionen	erreicht160.

Im	Jahr	2012	entgingen	dem	öffentlichen	Haushalt	
Einnahmen	in	Höhe	von	20	Mio.	Euro	durch	die	steuer-
liche	Begünstigung	von	Biokraftstoffen161.	Im	Vergleich	
zu	Steuerausfällen	von	580	Mio.	Euro	im	Jahr	2008	
und	125	Mio.	Euro	in	2010	wird	der	schrittweise	Abbau	
dieser	direkten	Subvention	deutlich.

Durch	die	Umstellung	von	der	Steuerbegünstigung	auf	
die	Biokraftstoffquote	wurden	die	Mehrkosten	der	Bio-
kraftstoffproduktion	auf	die	Kraftstoffproduzenten	und	
insbesondere	auf	die	-konsumenten	verlagert.	Eine	im-
plizite	Subventionierung	bleibt	somit	durch	die	gezielte	
Begünstigung	im	Rahmen	staatlicher	Regulierungen	
bestehen.	Im	Jahr	2012	betrugen	die	durch	die	Quote	
verursachten	Zusatzkosten	für	Kraftstoffproduzenten	
und	-konsumenten	1,027	Mrd.	Euro162.

Damit	beträgt	die	Subventionierung	von	Biokraftstoffen	
durch	den	Staat	über	die	Steuerermäßigung	und	die	
Biokraftstoffquote	im	Jahr	2012	insgesamt

 1,047 Mrd. €. 

Mit	dem	Auslaufen	der	Steuerbegünstigung	für	Bio-
kraftstoffe	ist	ein	erster	Schritt	zum	Abbau	der	umwelt-
schädlichen	Subventionen	für	Biokraftstoffe	erfolgt.	
Darüber	hinaus	ist	die	Umstellung	von	einer	Mengen-
quote	auf	die	THG-Quote	grundsätzlich	zu	begrüßen,	
da	sie	den	Einsatz	solcher	Biokraftstoffe	anreizt,	die	
besonders	viel	THG	gegenüber	dem	fossilen	Referenz-
kraftstoff	einsparen	können.	Damit	und	durch	die	Be-
grenzung	des	Beitrages	konventioneller	Biokraft	stoffe	

160 Öko-Institut/IFEU (2010).
161 BMF(2013),S.220.
162 DieBerechnungenbasierenaufderzurErfüllungderQuotebenötigenMengean

BiokraftstoffensowieAngabenzuPreisdifferenzenlautRauch,A.undThöne,M.
(2012), S. 35. Für Diesel wurde die Jahresquote von 4,4 % und für Benzin von 2,8 % 
zuGrundegelegt.FürdiefehlendeMengezurQuotevon6,25%wurdeebenfalls
Diesel zu Grunde gelegt, da dort die Subvention pro Energieeinheit. geringer ist. 
PreisefürfossileKraftstoffesinddemMineralölwirtschaftsverband,MVWe.V.
(2016), entnommen.

(der	sogenannten	ersten	Generation)	werden	unkriti-
schere	Pfade	wie	die	der	Herstellung	von	Biokraftstof-
fen	aus	biogenen	Rest-	und	Abfallstoffen	attraktiver.	
Ihr	Beitrag	sollte	zusätzlich	in	einer	Unterquote	für	
fortschrittliche	Kraftstoffe	festgelegt	werden.	Das	Ge-
setzgebungsverfahren	hierzu	läuft	derzeit.	Der	Beitrag	
von	Kraftstoffen	auf	Basis	von	Anbaubiomasse	sollte	
sinken.	Mittelfristig	ist	eine	Streichung	oder	Substitu-
tion	der	Biokraftstoffquote	entweder	durch	eine	Quote	
für	den	Anteil	erneuerbarer	Energien	insgesamt	oder	
eine	(technikneutrale)	THG-Mindesteinsparquote	im	
Verkehrsbereich	erforderlich,	die	dann	jeweils	mittels	
erneurbare	Energien-Technologien	zu	erfüllen	ist.

Die	von	der	EU	vorgeschriebene	Treibhausgasquote	
bzw.	der	vorgeschriebene	Mindestanteil	an	erneuerba-
ren	Energien	im	Verkehrssektor	könnte	und	sollte	nicht	
durch	eine	absolute	Zunahme	der	Biokraftstoffmenge,	
sondern	durch	eine	Reduktion	des	Endenergiever-
brauchs	z.	B.	durch	effizientere	Fahrzeuge	und	Ver-
kehrsverlagerung	und	-vermeidung	erreicht	werden.	
Dadurch	würde	der	relative	Anteil	an	Biokraftstoffen	
(und	anderer	erneuerbare	Energien-Techniken)	bei	
stagnierender	absoluter	Menge	automatisch	steigen.	
Darüber	hinaus	ist	die	Erfüllung	des	erneuerbaren	
Energien-Mindestanteils	durch	Elektromobilität	eben-
falls	sinnvoll	und	befindet	sich	in	der	regulatorischen	
Umsetzung	(38.	BImSchV).



50

 Umweltschädliche  Subventionen in Deutschland /// Bau- und Wohnungswesen

3 Bau- und Wohnungswesen

3.1 Wirkungen auf die Umwelt

Eine	zentrale	Herausforderung	besteht	heute	dar-
in,	Lösungen	zu	finden,	die	einerseits	in	Regionen	
mit	Wohnungsknappheit	gezielt	hinreichenden	und	
bezahlbaren	Wohnraum	schaffen	und	andererseits	
möglichst	geringe	negative	Umwelt-	und	Ressourcen-
wirkungen	hervorrufen.	Bautätigkeiten	verursachen	
einen	sehr	hohen	Ressourcenverbrauch.	Sie	haben	
einen	erheblichen	Material-	und	Energieaufwand	zur	
Folge	und	gehen	zu	Lasten	der	begrenzten	natürlichen	
Ressource	Fläche	und	Boden.	Insgesamt	erstreckt	sich	
die	Siedlungs-	und	Verkehrsfläche	im	Jahr	2014	auf	
13,6	%	der	Gesamtfläche	Deutschlands163.	Knapp	die	
Hälfte	dieser	Fläche	ist	versiegelt164.	Für	eine	nach-
haltige	Siedlungsentwicklung	ist	die	Verringerung	der	
Flächenneuinanspruchnahme	ein	elementares	Ziel.	
Trotz	einer	Abnahme	des	Flächenwachstums	von	120	
Hektar	pro	Tag	im	Jahr	1996	auf	63	Hektar	pro	Tag	
im	Jahr	2014165	ist	die	derzeitige	Entwicklung	vom	
Ziel	der	deutschen	Nachhaltigkeitsstrategie	noch	weit	
entfernt,	die	zusätzliche	Flächeninanspruchnahme	für	
Siedlung	und	Verkehr	auf	30	Hektar	pro	Tag	bis	zum	
Jahr	2020	zu	reduzieren.	Der	Sachverständigenrat	für	
Umweltfragen	(SRU)166	und	der	Parlamentarische	Bei-
rat	für	nachhaltige	Entwicklung	(PBNE)167	empfehlen	
außerdem,	langfristig	die	Neuinanspruchnahme	von	
Flächen	zugunsten	der	Wiedernutzung	von	Siedlungs-
brachen	zu	beenden	(Null-Hektar-Ziel).	Einen	Beitrag	
für	eine	vorübergehend	geringere	Flächenneuinan-
spruchnahme	hat	die	Wirtschaftskrise	in	den	Jahren	
2009	und	2010	geleistet,	so	dass	die	Bautätigkeit	und	
die	damit	verbundene	Flächeninanspruchnahme	in	
diesen	Jahren	einen	Tiefpunkt	erreichten.	Im	Gefolge	
der	wirtschaftlichen	Erholung	und	der	Niedrigzinspo-
litik	ist	jedoch	seit	dem	Jahr	2011	eine	Wiederbelebung	
der	Bautätigkeit	sowohl	im	Eigenheimbau	als	auch	im	
Geschosswohnungsbau	zu	beobachten.

Um	das	30-Hektar-Ziel	zu	erreichen	ist	das	Ziel	des	
Flächensparens	bei	allen	staatlichen	Regelungen	
systematisch	zu	berücksichtigen,	die	die	Flächeninan-
spruchnahme	für	Siedlungen	und	Verkehr	beeinflussen.	
Erforderlich	ist	außerdem	die	vorrangige	Nutzung	der	

163 Statistisches Bundesamt (2015b), Tabelle 2.2.
164 Statistische Ämter der Länder (2016), Tabelle 10.10.
165 Statistisches Bundesamt (2015b), Tabelle 3.1.
166 SRU (2005), S. 113.
167 Deutscher Bundestag (2012d), S. 7.

Brachflächen	in	Siedlungsbereichen	gegenüber	Flächen	
im	Außenbereich,	da	dies	erhebliche	Potenziale	zur	Min-
derung	der	Flächeninanspruchnahme	birgt.	Der	Bestand	
an	ungenutzten	Flächen	wird	auf	150.000	Hektar168	bis	
176.000	Hektar169,	d.h.	ca.	20	m²	pro	Einwohner170,	ge-
schätzt.	Im	ländlichen	Raum	und	in	Regionen,	in	denen	
in	Folge	des	demografischen	Wandels	die	Bevölkerung	
schrumpft,	kann	der	Bestand	ungenutzter	oder	nur	teil-
weise	genutzter	Flächen	10	%	bis	30	%	der	innerörtlichen	
Bauflächen	umfassen.

Der	Flächenverbrauch	und	die	zunehmende	Zersied-
lung	führen	direkt	und	indirekt	zu	vielfachen	negativen	
Umweltauswirkungen.	Mit	der	Flächeninanspruchnah-
me	gehen	sowohl	Lebensräume	als	auch	die	begrenzte	
natürliche	Ressource	Boden	für	die	landwirtschaftliche	
Nutzung	verloren.	Folgen	der	Zersiedlung	sind	zudem	
Verkehrserzeugung,	Landschaftszerschneidung	und	
Bodenversiegelung.	Diese	Folgen	tragen	wiederum	ver-
mehrt	zur	Belastung	verschiedener	Umweltgüter	bei	–	
wie	Klima,	Wasser,	Boden,	Luft,	Biodiversität	–	aber	
auch	der	menschlichen	Gesundheit.

Die	Zerstörung	und	die	Zerschneidung	von	Habitaten	als	
Folge	der	Ausdehnung	der	Siedlungs-	und	Verkehrsfläche	
sind	wichtige	Ursachen	für	den	Rückgang	der	biologi-
schen	Vielfalt171.	Die	Versiegelung	schränkt	zudem	die	
natürlichen	Bodenfunktionen	weitgehend	ein	und	beein-
trächtigt	den	Wasserhaushalt.	Denn	das	beschleunigte	
Abfließen	der	Niederschläge	behindert	die	Grundwasser-
neubildung	und	verstärkt	die	Hochwassergefährdung.

Die	zunehmende	Zersiedlung	erzeugt	zusätzlichen	
Verkehr	und	führt	damit	zu	steigenden	Schadstoff-	und	
Lärmemissionen	(vgl.	Kapitel	2.1).	Die	hohe	Verkehrsleis-
tung	ist	auch	die	Ursache	für	den	vergleichsweise	hohen	
Energieverbrauch	in	Räumen	mit	niedriger	Siedlungs-
dichte172.	Wegen	der	stetig	abnehmenden	Siedlungsdichte	
(Nutzer	pro	km²	Siedlungsfläche)	sinkt	außerdem	die	
Rentabilität	der	Nah-	und	Fernwärmenetze	und	damit	
das	Potenzial	für	den	künftigen	Einsatz	der	Kraft-Wärme-
Kopplung,	weil	die	Netzlängen	pro	Einwohner	steigen	
und	sich	die	Pro-Kopf-Kosten	für	den	Bau	und	die	Pflege	
der	Infrastrukturen	erhöhen.	Dadurch	verringern	sich	die	

168 Bundesregierung (2008), S. 145.
169 UBA (2008), S. 9.
170 BBR/BBSR (2013), S. 3.
171 BfN (2005).
172 EEA (2006), S. 29/30.
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mittelfristigen	Handlungsmöglichkeiten	CO2-Emissionen	
zu	vermindern.	Zersiedlung	wirkt	sich	damit	indirekt	
auch	negativ	auf	den	Klimaschutz	aus.

Das	Wachstum	der	Siedlungs-	und	Verkehrsflächen	
geht	größtenteils	zu	Lasten	landwirtschaftlich	ge-
nutzter	Flächen.	Damit	findet	eine	permanente	Land-
nutzungsänderung	statt,	die	nicht	oder	nur	zu	hohen	
Kosten	reversibel	ist.	Der	Verlust	fruchtbarer	Böden	
verringert	die	Potenziale	für	eine	ökologische	land-
wirtschaftliche	Nahrungsmittelproduktion	und	für	die	
umweltgerechte	Produktion	nachwachsender	Rohstof-
fe.	Die	geringe	Nutzung	der	Brachflächen	hat	in	vielen	
Fällen	ebenfalls	nachteilige	Wirkungen	auf	Umwelt-
güter.	Als	Folge	der	ehemaligen	gewerblichen	Nutzung	
weisen	Brachflächen	häufig	einen	hohen	Versiege-
lungsgrad	auf.	Versiegelte	Flächen	verhindern,	dass	
Regenwasser	im	Boden	versickern	kann	und	haben	
deshalb	–	wie	oben	bereits	genannt	–	negative	Folgen	
für	den	Wasserhaushalt.	Darüber	hinaus	sind	Brachen	
oft	durch	Bodenkontaminationen	gekennzeichnet,	
die	im	Falle	einer	Entwicklung	für	gewerbliche	oder	
Wohnbauzwecke	zu	beseitigen	wären.	Die	nachteiligen	
Wirkungen	auf	Umweltgüter	entstehen	insoweit	sowohl	
aus	der	Inanspruchnahme	neuer	Flächen	als	auch	als	
Folge	der	ausbleibenden	Sanierung	der	kontaminierten	
Brachflächen.

Für	den	Bau	der	Siedlungen	und	der	Infrastrukturen	
ist	zudem	ein	erheblicher	Materialbedarf	nötig.	Im	Jahr	
2013	wurden	knapp	535	Mio.	Tonnen	mineralische	

Baustoffe	in	Deutschland	eingesetzt	(dies	entspricht	
einem	Anteil	von	knapp	90	%	an	den	in	Deutschland	
eingesetzten	mineralischen	Rohstoffen)173.	Neben	mi-
neralischen	Rohstoffen	wie	Kalk,	Gipsstein,	Schiefer,	
Kies	oder	Sand	werden	im	Bauwesen	auch	in	erhebli-
chem	Umfang	Metalle	benötigt.	Von	den	3,5	Mio.	Ton-
nen	in	Deutschland	verwendeten	Aluminiums	wurden	
14	%	im	Bauwesen	verwendet,	für	Kupfer	lag	der	Anteil	
bei	15	%174.	Hierdurch	entstehen	auch	hohe	Umwelt-
belastungen.	Die	Nutzbarmachung	der	mineralischen	
Rohstoffvorkommen,	ihr	Abbau	und	ihre	Aufbereitung	
sind	mit	einem	hohen	Naturverbrauch	verbunden.	
Die	Gewinnung	und	Weiterverarbeitung	der	Rohstof-
fe	gehen	mit	Flächenbedarf,	Massebewegungen	im	
erheblichen	Umfang,	Material-	und	einem	erheblichen	
Energieverbrauch	sowie	Schadstoffeinträgen	in	Boden,	
Wasser	und	Luft	einher.	Mit	dem	Bergbau	verändern	
sich	die	Landschaften,	die	Ökosysteme	und	der	Was-
serhaushalt175.

In	Deutschland	wurden	allein	4	Hektar	pro	Tag	in	
den	letzten	Jahren	für	die	Gewinnung	mineralischer	
Rohstoffe	für	die	Bauwirtschaft	denaturiert176.	Der	
Gebäudebestand	und	die	Infrastrukturen	stellen	ein	
beachtliches,	indirektes	Materiallager	dar,	das	Jahr	für	
Jahr	wächst.

173 Berechnet aus Basisdaten in Statistisches Bundesamt (2015c), Tabelle 5.1.
174 WVM(2012),S.7.
175 UBA (2011), S. 164.
176 Eigene Berechnungen nach BGR (2009), S. 86 und DERA (2012), S. 147.
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Die	im	Folgenden	beschriebenen	Subventionen	be-
günstigen	tatsächlich	oder	potenziell	die	Zunahme	der	
Bauaktivitäten	für	Siedlungszwecke,	die	Flächeninan-
spruchnahme	und	die	fortschreitende	Zersiedlung	der	
Landschaft.	Denn	sie	senken	die	Kosten	des	Neubaus	von	
Wohneigentum	(vgl.	Abschnitt	3.2.1	und	3.2.2)	oder	der	
Neuerschließung	der	Industrie-,	Gewerbe-	und	Verkehrs-
flächen	(vgl.	Abschnitt	3.2.4).	Die	staatlichen	Gelder	für	
den	Wohnungsbau	begünstigen	die	Bautätigkeit,	ohne	
dabei	zwischen	der	Wiedernutzung	von	Wohn-	oder	Ge-
werbebrachen	und	der	Neuinanspruchnahme	von	Freiflä-
chen	zu	differenzieren.	Damit	verstärken	sie	generell	den	
Anreiz	zum	Bauen	–	auch	auf	der	„grünen	Wiese“.	Bei	
der	Subventionierung	der	Neuerschließung	von	Gewer-
begebieten	wird	die	Flächenneuinanspruchnahme	sogar	
direkt	gefördert	(vgl.	Abschnitt	3.2.4).	Aus	Umweltschutz-
sicht	sind	Investitionen	in	den	Gebäudebestand	und	
in	die	Nutzung	von	Brachflächen	und	innerstädtische	
Baulücken	für	Siedlungszwecke	vorrangig	zu	fördern.

3.2 Die wichtigsten umweltschädlichen 
 Subventionen im Bau- und Wohnungswesen

3.2.1 Eigenheimzulage
Die	im	Jahr	1995	eingeführte	Eigenheimzulage	stellt	ein	
Instrument	der	Wohneigentumsförderung	dar	–	beson-
ders	in	Hinblick	auf	sozial-	und	familienpolitische	Ziele.	

Hinsichtlich	des	Abbaus	umweltschädlicher	Subventi-
onen	ist	es	ein	Erfolg,	dass	sie	seit	dem	1.	Januar	2006	
nicht	mehr	gilt.	Altfälle	(Bauantrag	oder	Kaufvertrag	
vor	dem	31.	Dezember	2005)	können	allerdings	wei-
terhin	die	volle	Förderung	über	maximal	acht	Jahre	in	
Anspruch	nehmen	(vgl.	Abbildung	6).	Die	Förderung	
beträgt	jährlich	maximal	1.250	Euro	(in	Abhängigkeit	
von	der	Höhe	der	Herstellungs-	oder	Anschaffungs-
kosten),	zuzüglich	800	Euro	Zulage	für	jedes	Kind.	In	
den	Jahren	1996	bis	2000	entfiel	knapp	die	Hälfte	der	
Grundförderungen	auf	den	Neubau.	Mit	der	Kinderzu-
lage	wurde	der	Neubau	sogar	stärker	gefördert	als	der	
Bestandserwerb177.

Der	immer	noch	andauernde	Trend	zum	Eigenheimbau,	
insbesondere	der	Bau	von	Ein-	und	Zweifamilienhäusern,	
ist	zwar	auch	in	ländlichen	Gebieten	rückläufig,	pro	Kopf	
der	Bevölkerung	wird	aber	in	ländlichen	Regionen	immer	
noch	mehr	neu	gebaut	als	in	Ballungsräumen.	Neben	
anderen	Faktoren	fördern	die	oft	günstigen	Grundstücks-
preise	auf	dem	Land	den	Neubau.	Die	Eigenheimzulage	
begünstigte	diese	Entwicklung178.	Eine	Erhöhung	der	Flä-
cheninanspruchnahme	und	des	Verbrauchs	natürlicher	
Ressourcen	sowie	eine	Steigerung	der	verkehrsbedingten	
Umweltbelastungen	sind	die	Folge.	Die	Eigenheimzulage	
ist	mit	dem	Ziel	der	deutschen	Nachhaltigkeitsstrategie	

177 BBR (2002), S. 7 und S. 10. 
178 Sprenger, R.-U. und Triebwetter, U. (2003), S. 44. 

Abbildung 6

Entwicklung der Eigenheimzulage von 2004 bis 2015

Quelle:	Eigene	Darstellung	nach	Daten	aus	den	Subventionsberichten	des	Bundesministeriums	der	Finanzen

Mio.€

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Eigenheimzulage: Grundförderung  
(es gilt eine Einkunftsgrenze)

Kinderzulage



53

 Umweltschädliche  Subventionen in Deutschland /// Bau- und Wohnungswesen

zur	Reduzierung	der	Flächeninanspruchnahme	für	Sied-
lung	und	Verkehr	auf	30	Hektar	pro	Tag	bis	2020	nicht	
vereinbar.	Ihre	Abschaffung	war	deshalb	ein	wichtiger	
Schritt	zu	einer	umweltgerechten	Wohnungspolitik.	Nicht	
zuletzt	angesichts	des	Überangebotes	an	Wohnraum	
in	schrumpfenden	Regionen	und	der	zunehmenden	
Notwendigkeit	beruflicher	Mobilität	ist	die	Eigenheim-
zulage	nicht	mehr	zeitgemäß.	Wegen	der	langfristigen	
demografischen	Entwicklung	(Bevölkerungsrückgang,	
Überalterung)	wird	außerdem	die	Zahl	junger	Menschen,	
die	Wohneigentum	potenziell	stark	nachfragen,	eher	
sinken	als	steigen.

Der	steigenden	Nachfrage	nach	Wohnraum	in	den	seit	
längerem	wirtschaftlich	starken	Regionen	mit	Bevöl-
kerungswachstum	sollte	nicht	mit	einer	bundesweiten	
Förderung	nach	dem	Gießkannenprinzip,	sondern	mit	
gezielten	Maßnahmen	der	sozialen	Wohnraumförde-
rung	auf	regionaler	oder	kommunaler	Ebene	begegnet	
werden	(vgl.	Abschnitt	3.2.3).

Im	Jahr	2012	betrug	die	Eigenheimzulage	–	trotz	ihrer	
Abschaffung	2006	–	immer	noch	insgesamt

 1,366 Mrd. €179. 

Mit	der	Abschaffung	der	Eigenheimzulage	leistete	die	
Bundesregierung	einen	wichtigen	Beitrag	für	eine	
nachhaltige	Entwicklung.	Um	die	Flächeninanspruch-
nahme	als	Folge	des	Wohnungsbaus	zu	verringern,	
sollte	sich	die	künftige	Wohnungspolitik	darauf	
konzentrieren,	den	Wohnungsbestand	sowie	die	In-
nenbereiche	der	Städte,	insbesondere	auch	für	ältere	
Menschen	und	Familien,	attraktiver	zu	machen.	Vor	
allem	ist	die	energetische	Sanierung	der	Altbauten	und	
Nachkriegsbauten	aus	Gründen	des	Klimaschutzes	
dringend	geboten180.

3.2.2 Bausparförderung
Der	Staat	fördert	das	Bausparen	mit	der	Wohnungsbau-
prämie,	der	Arbeitnehmer-Sparzulage	und	dem	Eigen-
heimrentengesetz	(Wohn-Riester).

Die	Wohnungsbauprämie	können	alle	Bausparer	erhal-
ten,	deren	zu	versteuerndes	Jahreseinkommen	25.600	
Euro	(Verheiratete	51.200	Euro)	nicht	überschreitet.	

179 BMF(2013),S.253undS.255.Summesetztsichaus916Mio.Euro
Grundförderungund450Mio.EuroKinderzulagezusammen,siebeinhaltet
die  Förderung für Neu- und Bestandsbauten.

180 Nach dem Energiekonzept der Bundesregierung von 2010 ist eine Verdoppelung 
der energetischen Sanierungsrate von jährlich etwa 1 % auf 2 % erforderlich, um 
bis 2050 einen nahezu klimaneutralen Gebäudebestand zu erhalten. Dieses Ziel ist 
trotz bestehender Förderprogramme noch bei weitem nicht erreicht. 2012 bis 2014 
stehen1,8Mrd.EurozurFinanzierungdesCO2-Gebäudesanierungsprogramms zur 
Verfügung,ab2015sollendieMittelauf2Mrd.Euroaufgestocktwerden.

Die	Förderung	beträgt	8,8	%	der	prämienbegünstigten	
Einzahlungen	in	Höhe	von	maximal	512	Euro	(Verhei-
ratete	1.024	Euro)	pro	Jahr.	Damit	beträgt	die	Woh-
nungsbauprämie	jährlich	bis	zu	45,06	Euro	(oder	90,11	
Euro	für	Verheiratete).

Die	Arbeitnehmer-Sparzulage	dient	der	staatlichen	
Förderung	der	privaten	Vermögensbildung	und	
besteht	aus	zwei	unabhängigen	Förderwegen.	Neben	
der	Beteiligung	am	Produktivvermögen	fördert	der	
Staat	zusätzlich	die	Geldanlage	in	Bausparverträgen.	
Arbeitnehmerinnen	und	Arbeitnehmer,	deren	zu	ver-
steuerndes	Jahreseinkommen	die	Grenze	von	17.900	
Euro	(bei	Verheirateten	35.800	Euro)	nicht	übersteigt,	
können	die	Arbeitnehmer-Sparzulage	erhalten,	falls	
sie	Teile	ihres	Gehalts	–	häufig	in	Kombination	mit	
vermögenswirksamen	Leistungen	des	Arbeitgebers	
auf	ihr	Bausparkonto	überweisen	lassen.	Der	Staat	
gewährt	ihnen	dann	eine	Zulage	von	9	%	der	Einzah-
lungen	in	Höhe	von	maximal	470	Euro,	so	dass	die	
Arbeitnehmer-Sparzulage	für	Bausparer	42,30	Euro	im	
Jahr	erreichen	kann.

Es	ist	fraglich,	ob	die	Wohnungsbauprämie	und	die	
Arbeitnehmer-Sparzulage	für	Bausparverträge	ihren	
eigentlichen	Zweck	effektiv	erfüllen,	die	Bildung	von	
Wohneigentum	zu	fördern.	Denn	es	gibt	erhebliche	
Mitnahmeeffekte.	Potenziell	verstärkt	die	Bauspar-
förderung	jedenfalls	den	Anreiz	zum	Eigenheimbau	
und	damit	auch	zur	Flächeninanspruchnahme.	Sie	ist	
insofern	nicht	mit	dem	30-Hektar-Ziel	der	deutschen	
Nachhaltigkeitsstrategie	vereinbar.	Auch	angesichts	
des	Überangebotes	an	Wohnraum	in	vielen	Regionen,	
der	zunehmenden	Notwendigkeit	beruflicher	Mobilität	
und	der	langfristigen	demografischen	Entwicklung	
sind	die	Wohnungsbauprämie	und	die	Gewährung	der	
Arbeitnehmersparzulage	für	Bausparverträge	nicht	
mehr	zeitgemäß.

Das	Eigenheimrentengesetz,	das	selbst	genutztes	
Wohneigentum	in	die	„Riester-Rente“	ab	dem	Jahr	
2008	einbezieht,	fördert	den	Kauf,	den	Bau	oder	die	
Entschuldung	einer	Wohnung	oder	eines	Hauses	sowie	
den	Erwerb	von	Anteilen	an	Wohngenossenschaften.	
Damit	gibt	die	Eigenheimrente	bundesweit	undifferen-
ziert	neue	Anreize	für	den	Wohnungsbau	und	kann	
somit	zur	weiteren	Zersiedelung	beitragen.	Seit	2014	
wird	auch	der	barrierefreie	Umbau	des	Eigenheims	
gefördert,	Sanierungen	oder	Energiesparmaßnahmen	
sind	hingegen	auch	weiterhin	nicht	förderfähig.
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Nach	Berechnungen	der	Bundesregierung	betrug	die	
Bausparförderung	durch	das	Wohnungsbauprämien-Ge-
setz	385,6	Mio.	Euro181	und	durch	das	Eigenheimrenten-
gesetz	56	Mio.	Euro	im	Jahr	2012182.	Insgesamt	beläuft	
sich	das	Subventionsvolumen	somit	auf

 441,6 Mio. €. 

Darüber	hinaus	gewährt	der	Staat	Subventionen	für	das	
Bausparen	über	die	Arbeitnehmer-Sparzulage.	Insge-
samt	wendeten	Bund	und	Länder	376	Mio.	Euro	für	die	
Arbeitnehmer-Sparzulage	auf,	160	Mio.	Euro	davon	der	
Bund183.	Allerdings	ist	nicht	bekannt,	welchen	Anteil	
das	Bausparen	als	Anlageform	daran	hat,	so	dass	eine	
Quantifizierung	nicht	möglich	ist.	Auch	ist	offen,	in-
wieweit	die	Abschaffung	der	Arbeitnehmer-Sparzulage	
für	Bausparverträge	zu	Steuermehreinnahmen	führen	
würde,	da	Arbeitnehmerinnen	und	Arbeitnehmer	auf	
andere,	weiterhin	geförderte	Formen	der	Vermögensbil-
dung	ausweichen	könnten.

Die	Förderung	der	Vermögensbildung	für	Haushalte	mit	
kleinen	und	mittleren	Einkommen	–	wie	die	Wohnungs-
bauprämie,	die	Arbeitnehmer-Sparzulage	und	die	Eigen-
heimrente	–	sollte	zukünftig	nicht	mehr	das	Bausparen	
begünstigen.	Der	Staat	sollte	keine	regional	undifferen-
zierten	Anreize	für	zusätzlichen	Wohnungsbau	geben.	
Dies	gilt	auch	bei	der	Gestaltung	neuer	Förderungen	
im	Bau-	und	Wohnungswesen.	Vielmehr	sollte	sich	die	
Wohnungsförderung	des	Bundes	und	auch	der	Länder	
in	Zukunft	auf	die	Modernisierung	und	energetische	Sa-
nierung	bestehender	Gebäude	konzentrieren,	und	zwar	
unabhängig	von	Vermögensbildung	und	Eigentumser-
werb,	z.	B.	im	Rahmen	der	KfW-Förderprogramme184.

Das	Instrument	der	Eigenheimrente	sollte	nur	im	
Gebäudebestand	und	bei	der	energetischen	Sanierung	
der	Gebäude	oder	bei	Energiesparmaßnahmen	zum	
Einsatz	kommen.	Denn	gerade	auch	mit	Blick	auf	eine	
langfristig	tragfähige	Altersvorsorge	ist	die	Eigenheim-
förderung	kritisch	zu	hinterfragen,	weil	es	vor	dem	
Hintergrund	des	demografischen	Wandels	und	einer	
langfristig	rückläufigen	Bevölkerungszahl	zweifelhaft	
ist,	ob	Wohneigentum	in	Zukunft	noch	in	jedem	Fall	
eine	sichere,	wertbeständige	Geldanlage	zur	Altersvor-
sorge	sein	wird.	Bei	sinkender	Immobiliennachfrage	

181 BMF(2013),S.162.ImJahr2014wurdenvomFinanzministeriumzusätzliche
Mittelvon30Mio.Eurobewilligt.DererhöhteMittelbedarfergibtsichaus
gegenüber der Veranschlagung und den bisherigen Annahmen gestiegenen 
 Prämienansprüchen (Deutscher Bundestag (2014), S. 1).

182 Deutscher Bundestag (2008), S. 3.
183 BMF(2013),S.258.
184 DieKreditanstaltfürWiederaufbau(KfW)isteinenationaleFörderbankundvergibt

u.a.Kredite,umBestandsimmobilienenergieeffizientzusanieren.

drohen	für	viele	Eigenheime	Wertverluste,	in	einigen	
strukturschwachen	Gebieten	sind	diese	schon	heute	zu	
beobachten.

3.2.3 Soziale Wohnraumförderung
Die	soziale	Wohnraumförderung	hat	das	Ziel,	diejenigen	
Menschen	zu	unterstützen,	die	sich	nicht	aus	eigener	
Kraft	angemessen	mit	Wohnraum	versorgen	können.	Die	
soziale	Wohnraumförderung	ist	damit	nicht	per	se	eine	
umweltschädliche	Subvention	–	es	kommt	vielmehr	auf	
die	Ausgestaltung	an.	Aus	Umweltsicht	ist	es	vor	allem	
dann	problematisch,	wenn	die	Versorgung	mit	Wohn-
raum	überwiegend	durch	Neubauten	realisiert	wird	und	
damit	zu	hohen	Ressourcen-	und	Flächenverbräuchen	
führt	(vgl.	Kapitel	3.1).

Wegen	der	im	Durchschnitt	guten	Versorgung	mit	Woh-
nungen	entwickelte	der	Bund	den	sozialen	Wohnungs-
bau	im	Jahr	2002	mit	dem	Wohnraumförderungsgesetz	
zu	einer	sozialen	Wohnraumförderung	weiter.	Seitdem	
orientiert	sich	die	Förderung	vermehrt	in	Richtung	
Sanierung	des	Wohnungsbestands.	Diese	Entwicklung	
ist	positiv	zu	bewerten	und	sollte	auch	durch	neue	He-
rausforderungen	wie	der	Unterbringung	von	Flüchtlin-
gen	nicht	grundsätzlich	geändert	werden.	Trotz	dieser	
positiven	Entwicklung	flossen	im	Zeitraum	2010	bis	
2013	fast	zwei	Drittel	der	Fördermittel	in	die	Neubauför-
derung185.	Die	soziale	Wohnraumförderung	trug	damit	
zur	erhöhten	Flächeninanspruchnahme	und	den	daraus	
folgenden	Umweltschäden	bei	(vgl.	Kapitel	3.1).

Im	Rahmen	der	Föderalismusreform	wurde	die	Zustän-
digkeit	für	die	Gesetzgebung	zur	sozialen	Wohnraumför-
derung	zum	1.	September	2006	vom	Bund	auf	die	Länder	
übertragen.	Seit	dem	Jahr	2007	beteiligt	sich	der	Bund	
damit	nicht	mehr	direkt	an	der	sozialen	Wohnraumförde-
rung.	Allerdings	steht	den	Ländern	eine	Kompensation	
von	jährlich	518	Mio.	Euro	aus	dem	Bundeshaushalt	
zu186.	Diese	Gelder	müssen	die	Länder	für	die	soziale	
Wohnraumförderung	verwenden.	Aufgrund	der	aktuel-
len	Situation	und	fehlendem	Wohnraum	für	Flüchtlinge	
werden	die	Mittel	in	den	Jahren	2016	bis	2019	zusätzlich	
um	jeweils	500	Mio.	Euro	aufgestockt,	so	dass	aus	dem	
Bundeshaushalt	über	eine	Mrd.	Euro	pro	Jahr	für	die	sozi-
ale	Wohnraumförderung	und	den	sozialen	Wohnungsbau	
zur	Verfügung	stehen.	Nähere	Informationen	zu	den	
genauen	Bedingungen	über	die	Verwendung	der	zusätzli-
chen	Mittel	bestehen	noch	nicht.

185 Deutscher Bundestag (2015a), S. 15.
186 BMF(2013),S.31.
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Im	Jahr	2012	flossen	Bundes-	und	Landesmittel	von	175	
Mio.	Euro	in	die	Bestands-	und	528	Mio.	Euro	in	die	Neu-
bauförderung187.	Damit	betragen	die	umweltschädlichen	
Subventionen

 maximal 528 Mio. €. 

Dieser	Betrag	ist	als	Obergrenze	anzusehen,	da	ein	Teil	
der	Gelder	auch	in	Gebiete	mit	akuter	Wohnungsnot	
geflossen	sein	dürfte,	in	denen	es	keine	Alternative	zum	
Neubau	gab.	Daten	hierzu	liegen	nicht	vor.

Bis	2009	ging	der	Wohnungsbau	in	Deutschland	stark	
zurück	auf	135.000	Wohnungen,	davon	51.000	im	
Geschosswohnungsbau.	Bis	zum	Jahr	2015	haben	die	
jährlichen	Fertigstellungen	im	Wohnungsneubau	um	
54	%	auf	208.000	Wohnungen	jährlich	zugenommen,	wo-
bei	sich	die	Fertigstellungen	von	Geschoßwohnungen	mit	
105.000	mehr	als	verdoppelt	hat.	Daher	ist	zu	vermuten,	
dass	auch	die	soziale	Wohnraumförderung	inzwischen	
wieder	mehr	Neubauten	subventioniert,	denn	sozialer	
Wohnungsbau	findet	meist	im	Rahmen	von	Geschoss-
wohnungsbau	statt.	Insgesamt	ist	jedoch	die	Umorientie-
rung	der	Förderung	zugunsten	des	Wohnungsbestands	
zu	begrüßen.	Diese	Umorientierung	sollte	die	öffentliche	
Hand	weiterführen	und	klare	Prioritäten	bei	der	Wohn-
raumbeschaffung	befolgen.	Hierfür	sollten	erstens	Mög-
lichkeiten	der	Wohnraumschaffung	durch	Sanierung	und	
Ausbau	von	Dachgeschossen	im	Bestand	oder	durch	Auf-
stockungen	erschlossen	werden.	Sind	diese	Möglichkei-
ten	ausgeschöpft,	sollten	zweitens	Baulücken,	Industrie-	
und	Gewerbebrachen	sowie	Konversionsflächen	genutzt	
werden.	Nur	falls	darüber	hinaus	noch	dringender	Bedarf	
an	Wohnraum	besteht,	sollten	drittens	Freiflächen	neu	
erschlossen	werden.	Dabei	sollte	vor	allem	der	flächen-
sparende	Geschosswohnungsbau	zum	Tragen	kommen.	
Um	zielgerechter	vor	allem	diejenigen	zu	unterstützen,	
die	sich	nicht	aus	eigener	Kraft	am	Wohnungsmarkt	
angemessen	versorgen	können,	sollte	sich	die	Förderung	
auch	künftig	vermehrt	auf	die	betroffenen	Haushalte	
konzentrieren	(Subjektförderung),	denn	bei	der	Objekt-
förderung	besteht	oft	das	Problem,	dass	Haushalte	von	
günstigem	Wohnraum	auch	dann	noch	profitieren,	wenn	
ihre	Einkommenssituation	sich	deutlich	gebessert	hat.	
Daher	empfiehlt	das	Umweltbundesamt,	das	Instrument	
des	Wohngeldes	stärker	zu	nutzen.	In	Wachstumsregi-
onen,	in	denen	Engpässe	auf	dem	Wohnungsmarkt	für	
einkommensschwache	Haushalte	bestehen,	sollte	der	
kommunale	Erwerb	von	Belegungsrechten	im	Bestand	
für	bedürftige	Haushalte	ausgeweitet	werden.

187 Deutscher Bundestag (2015a), S. 16.

In	Hochschulstädten	mit	immer	noch	anhaltenden	
Wohnungsengpässen	(Schwarmstädte)	sollte	auch	über	
unkonventionelle	Lösungen	zur	Mobilisierung	von	
mehr	Wohnraum	nachgedacht	werden.	Insbesondere	
die	Ermutigung	von	neuen	Wohnformen	wie	Alt	hilft	
Jung,	Jung	hilft	Alt	oder	generell	von	gemeinschaftli-
chen	Wohnformen	trägt	dazu	bei,	vorhandenen	Wohn-
raum	effizienter	zu	belegen.	So	ließen	sich	beispiels-
weise	pro	Jahr	rund	eine	Mio.	Tonnen	Baumaterialen	
einsparen,	wenn	etwa	1,6	Mio.	Menschen	zusätzlich	
in	gemeinschaftlichen	Wohnformen	wohnen	würden.	
Der	Material-	und	Energieverbrauch	würde	sich	durch	
gemeinsam	genutzte	Haushaltsgeräte	noch	zusätzlich	
verringern188.

Bei	der	Versorgung	von	Flüchtlingen	mit	Wohnraum	
sollten	bestimmte	Grundsätze	zur	Nutzung	von	Bestand-
simmobilien	oder	Umnutzung	von	Gewerbeimmobilien	
berücksichtigt	werden.	Sofern	ein	Neubau	zwingend	
erforderlich	ist,	sollten	Möglichkeiten	zum	Aufrüsten	
und	modularen	Bauen	berücksichtigt		werden189.

3.2.4 Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 
der  regionalen Wirtschaftsstruktur“
Ziel	der	Gemeinschaftsaufgabe	„Verbesserung	der	
regionalen	Wirtschaftsstruktur“	(GRW)	ist	der	Aus-
gleich	der	Standortnachteile	strukturschwacher	
Regionen,	um	diesen	den	Anschluss	an	die	allgemeine	
Wirtschaftsentwicklung	zu	ermöglichen	und	regionale	
Entwicklungsunterschiede	abzubauen.	Besonders	die	
Förderung	von	Investitionen	der	gewerblichen	Wirt-
schaft	zur	Schaffung	und	Sicherung	von	Arbeitsplätzen	
steht	dabei	im	Vordergrund190.	Die	Durchführung	der	
Fördermaßnahmen	ist	Sache	der	Länder.	Der	Bund	
wirkt	jedoch	an	der	Rahmenplanung	und	Finanzierung	
mit.	Bund	und	Länder	stellen	die	Gelder	zu	je	50	%	
bereit.	Hinzu	kommen	Fördergelder	der	EU-Struk-
turfonds191	–	insbesondere	des	Europäischen	Fonds	
für	regionale	Entwicklung	(EFRE).	Für	das	Jahr	2012	
wurden	GRW-Fördergelder	von	1,4	Mrd.	Euro	(inklu-
sive	EFRE)	bewilligt.	Davon	flossen	etwa	drei	Viertel	
in	die	gewerbliche	Wirtschaft	und	ein	Viertel	in	die	
Infrastruktur192.

188 Gsell,M.u.a.(2015).
189 KNBau (2016).
190 Deutscher Bundestag (2006), S. 8/9.
191 Für die Förderperiode 2007 bis 2013 erhält Deutschland für die drei Ziele 

„Konvergenz“,„RegionaleWettbewerbsfähigkeitundBeschäftigung“sowie
„EuropäischeterritorialeZusammenarbeit“26,3Mrd.Euro,dasheißtdurch-
schnittlich3,8Mrd.EuroproJahr(EU-KOM2006).GelderausdenEU-Struk-
turfondsdienenhäufigalsKofinanzierungderGA-Gelder.DengenauenAnteil
der  umweltschädlichen Subventionen an den EU-Strukturfonds-Zahlungen 
inKombinationmitderGRWzubestimmenstehtnochaus.

192 BAFA (2016). 
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Die	Verbesserung	und	der	Ausbau	der	wirtschaftsna-
hen	Infrastruktur	ist	ein	zentraler	Förderbereich	der	
Gemeinschaftsaufgabe.	Dazu	gehört	auch	die	Neuer-
schließung	von	Gewerbeflächen.	Nach	Angaben	des	
Bundesministeriums	für	Wirtschaft	und	Technologie	
(BMWi)	wurden	zwischen	1991	und	2015	37	%	aller	
für	die	Infrastrukturförderung	bewilligten	Gelder	für	
die	Erschließung	von	Industrie-	und	Gewerbegeländen	
verwendet,	während	nur	9	%	in	die	berufliche	Bildung,	
Fortbildung	und	Umschulung	flossen193.	Die	Förder-
kriterien	der	Gemeinschaftsaufgabe	unterstützten	im	
Förderzeitraum	2007	bis	2013	weiterhin	die	Erschlie-
ßung	neuer	Flächen.	Auch	in	dem	seit	August	2016	
gültigen	Koordinierungsrahmen	ist	die	Erschließung	
von	Industrie-	und	Gewerbegebieten	enthalten.	Baukos-
ten	–	beispielsweise	für	die	Errichtung	von	Wegen	und	
Straßen	–	sind	damit	förderfähig.

Die	Subventionierung	der	Neuerschließung	von	Indust-
rie-	und	Gewerbeflächen	als	Maßnahme	der	regionalen	
Strukturpolitik	ist	hinsichtlich	des	immer	noch	hohen	
Zuwachses	an	Siedlungs-	und	Verkehrsfläche	kritisch	zu	
beurteilen.	Gerade	in	den	Regionen,	die	Förderschwer-
punkte	der	EU,	des	Bundes	und	der	Länder	sind,	besteht	
die	Gefahr,	dass	die	Siedlungsfläche	im	Verhältnis	zur	
Bevölkerungsentwicklung	überproportional	wächst.	
Zugleich	ist	die	Nutzungsintensität	neu	erschlossener	Flä-
chen	oft	gering,	und	es	entstehen	wachsende	Leerstände	
in	neu	entwickelten	Industrie-	und	Gewerbegebieten.	
Untersuchungen	des	Gewerbeflächenbestandes	der	neu-
en	Bundesländer	zeigen,	dass	das	vorhandene	Angebot	
den	prognostizierten	Bedarf	an	Gewerbeflächen	über	die	
nächsten	Jahrzehnte	decken	kann194.

Die	Erschließung	neuer	Gewerbeflächen	–	vor	allem	
im	Außenbereich	–	trägt	unmittelbar	zur	Flächeninan-
spruchnahme	und	damit	zur	Beeinträchtigung	verschie-
dener	Umweltgüter	bei	(vgl.	Kapitel	3.1).	Die	unkritische	
Förderung	solcher	Vorhaben	ist	deshalb	mit	den	deut-
schen	Flächeneinsparzielen	unvereinbar.	Die	Neuerschlie-
ßung	für	Gewerbe	zieht	in	der	Regel	auch	den	Ausbau	
von	Verkehrsflächen	nach	sich,	was	–	neben	zusätzlicher	
Flächeninanspruchnahme	–	zu	weiteren	verkehrsbeding-
ten	Umweltbelastungen	führt	(vgl.	Kapitel	2.1).

Wegen	der	Vielzahl	der	förderfähigen	Maßnahmen	ist	
es	nicht	möglich,	den	umweltschädlichen	Anteil	der	
Subvention	an	der	GRW	zu	quantifizieren.	So	sind	z.	B.	

193 BMWi(2016a).
194 Bonny,H.W.undGlaser,J.(2005).

neben	umweltschädlichen	Infrastrukturmaßnahmen	
wie	der	Neuerschließung	von	Gewerbeflächen	–	über	die	
GRW	auch	ökologisch	vorteilhafte	Investitionen	förder-
fähig,	z.	B.	Abwasserreinigungsanlagen.

Instrumente	der	Strukturförderung	–	wie	die	GRW	–	
könnten	wichtige	Impulse	zum	Flächensparen	geben195. 
Bei	konsequenter	Ausrichtung	der	Strukturpolitik	an	
den	Nachhaltigkeitszielen	könnten	die	deutsche	und	
die	EU-Regionalförderung	bedeutende	Instrumente	zur	
Eindämmung	der	zunehmenden	Landschaftszersied-
lung	sein.	Dazu	sind	die	Förderrichtlinien	der	GRW	um	
umweltorientierte	Förderkriterien	zu	ergänzen,	die	dem	
Brachflächenrecycling	gegenüber	der	Neuerschließung	
der	Gewerbeflächen	eindeutig	den	Vorrang	geben.	
Maßnahmen	der	Strukturförderung	sollen	der	Innen-
entwicklung	und	Ertüchtigung	bestehender	Siedlungen	
und	Infrastrukturen	dienen,	zumal	in	strukturschwa-
chen	Regionen	ohnehin	die	dauerhafte	Finanzierung	
der	Instandhaltung	bestehender	öffentlicher	Infrastruk-
turen	stark	gefährdet	ist.	Fördervoraussetzung	sollte	
sein,	dass	der	Antragsteller	zunächst	eine	Bestands-
aufnahme	der	Siedlungsbrachen	und	der	bisherigen	
Industrie-	und	Gewerbestandorte	(Altstandorte)	vorlegt.	
Weitere	Flächenerschließungen	sollten	nur	erfolgen,	
falls	die	verfügbaren	Flächenreserven	ausgeschöpft	wä-
ren	und	Möglichkeiten	für	flächensparende	Bauweisen	
ausgenutzt	werden.

Darüber	hinaus	sollte	die	GRW	weniger	auf	die	Förderung	
von	Baumaßnahmen	abzielen,	sondern	auf	eine	Förde-
rung	von	Humankapital,	Umweltinnovationen	und	die	
Stärkung	regionaler	Wirtschaftskreisläufe.	Wesentlich	für	
eine	Verbesserung	der	regionalen	Wirtschaftsstruktur	ist	
auch	eine	nachhaltige	und	effiziente	Bewirtschaftung	na-
türlicher	Ressourcen	in	der	Region,	um	das	Naturkapital	
zu	erhalten	und	zu	entwickeln.	Eine	zukunftsorientierte	
Ausrichtung	der	GRW	erfordert	insofern	einen	Investi-
tionsbegriff,	der	nicht	allein	Sachkapitalinvestitionen	
umfasst.	Zu	begrüßen	ist	daher,	dass	in	dem	aktuellen	
Koordinierungsrahmen	verstärkt	in	die	Aktivierung	der	
Menschen	vor	Ort	investiert	wird	und	auch	Kooperati-
onsnetzwerke,	Innovationscluster	oder	Schulungen	für	
Unternehmen	förderfähig	sind.

195 vgl. EEA (2006), S. 7.
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4 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

4.1 Wirkungen auf die Umwelt

Mit	knapp	50	%	Anteil	an	der	Gesamtfläche	ist	die	
Landwirtschaft	der	für	die	Flächennutzung	bedeutsams-
te	Wirtschaftssektor	in	Deutschland196.	Eine	extensive	
landwirtschaftliche	Nutzung	erfüllt	mit	der	Offenhaltung	
und	Pflege	der	Kulturlandschaft	wichtige	ökologische	
Funktionen.	Sie	trägt	u.	a.	zum	Erhalt	der	biologischen	
Vielfalt	bei	und	unterstützt	sowohl	den	Schutz	der	Böden	
und	Gewässer	als	auch	die	Grundwasserneubildung.

In	den	letzten	Jahrzehnten	ist	die	landwirtschaftliche	
Flächennutzung	jedoch	von	zunehmender	Intensivie-
rung	und	Spezialisierung	gekennzeichnet.	Die	intensive	
landwirtschaftliche	Produktion	ist	eine	der	wichtigsten	
Ursachen	für	die	Nährstoffüberfrachtung	(Eutrophierung)	
der	Umwelt	(insbesondere	Böden	und	Gewässer),	die	Re-
duzierung	der	Biodiversität	und	die	Beeinträchtigung	der	
natürlichen	Bodenfunktionen197.	Die	Landwirtschaft	ist	
im	Jahr	2014	Hauptverursacher	der	Ammoniak-	(95	%)198,	
Methan-	(58	%)	und	Lachgasemissionen	(79	%)199	(vgl.	

196 Statistisches Bundesamt (2015b), Tabelle 1.2.
197 SRU (2009), S. 10.
198 UBA (2016a).
199 UBA (2016). 

Abbildung	7).	Insgesamt	stammten	im	Jahr	2014	gut	
7	%	aller	Treibhausgasemissionen	aus	landwirtschaft-
lichen	Quellen200.	Bei	Einbeziehung	aller	auch	indirekt	
mit	der	Landwirtschaft	im	Zusammenhang	stehenden	
Emissionen	(z.	B.	Vorleistungen,	Treibstoffverbrauch	und	
Landnutzungsänderungen)	erhöht	sich	dieser	Anteil	auf	
12,9	%201.	Aus	der	Tierhaltung	kommen	in	Deutschland	
nach	diesem	erweiterten	Ansatz	95	Mio.	Tonnen	an	Treib-
hausgasemissionen.	Dies	sind	mehr	als	70	%	der	Treib-
hausgasemissionen	des	landwirtschaftlichen	Sektors	
und	knapp	10	%	der	gesamten	Treibhausgasemissionen	
Deutschlands202.	Auch	auf	EU-Ebene	zeigt	sich	ein	ähn-
liches	Bild:	81	%	der	CO2-Emissionen	der	Landwirtschaft	
sind	auf	die	Tierhaltung	zurückzuführen203.

Eine	besondere	Belastung	der	Umweltgüter	geht	von	
den	in	der	Landwirtschaft	anfallenden	Nährstoff-
überschüssen	und	Schadstoffeinträgen	und	deren	
direkten	und	indirekten	Auswirkungen	auf	die	Bio-
diversität	aus.	Überschüssige	Nährstoffe	gehen	in	die	
Luft	(vor	allem	als	Ammoniak	und	Lachgas)	und	in	die	

200 Damit ist die Landwirtschaft nach der deutschen Berichterstattung mittlerweile der 
zweitstärkste Emittent von Treibhausgasen nach dem Energiesektor mit knapp 85 % 
der Treibhausgasemissionen.

201 UBA (2013f), S. 2.
202 Hirschfeld, J. u. a. (2008). Die Zahlen sind bezogen auf das Jahr 2006. Einberech-

net sind dabei auch indirekte Emissionen, z. B. aus dem Anbau von Futtermitteln. 
WeltweitkommtdieWelternährungsorganisationFAOfürdieTierhaltungaufeinen
Anteil von 18 % an den weltweiten THG-Emissionen (FAO 2006).

203 Leip, A. u. a. (2015).

Abbildung 7

Emissionsquellen von Ammoniak, Methan und Lachgas in 2014

Quelle:	Eigene	Darstellung	nach	Daten	aus	UBA	(2016)	und	UBA	(2016a)
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	Gewässer	(vor	allem	als	Nitrat).	Dies	hat	weit	reichen-
de	negative	Wirkungen	auf	den	Naturhaushalt	zur	
Folge	–	wie	die	Versauerung	und	Eutrophierung	von	
Land-,	Gewässer-	und	Küstenökosystemen	mit	nachfol-
gender	Beeinträchtigung	der	biologischen	Vielfalt	und	
Belastung	des	Grundwassers,	der	Oberflächengewässer	
sowie	der	Meere.	Insbesondere	der	übermäßige	Einsatz	
stickstoffhaltiger	Düngemittel	trägt	hierzu	bei.	Der	
jährliche	Stickstoffüberschuss	in	der	deutschen	Land-
wirtschaft	beträgt	seit	den	neunziger	Jahren	bis	2009	
über	100	kg/ha	(Nationale	Hoftorbilanz)	und	liegt	2012	
bei	98	kg/ha.	Das	Ziel	der	Nachhaltigkeitsstrategie,	den	
Stickstoffüberschuss	im	dreijährigen	Mittel	bis	2010	
auf	unter	80	kg	N/ha	abzusenken,	wurde	stets	deutlich	
verfehlt204.

Auch	der	unverändert	hohe	Absatz	von	Pflanzenschutz-
mitteln	(PSM)	ist	aus	Sicht	des	Umweltschutzes	kritisch	
zu	beurteilen.	Jedes	in	Deutschland	eingesetzte	PSM	
durchläuft	ein	aufwändiges	Zulassungsverfahren	mit	
dem	Ziel,	einen	ausreichenden	Schutz	der	Umwelt	ein-
schließlich	der	Biodiversität	vor	negativen	Auswirkungen	
von	PSM	sicherzustellen.	In	der	Praxis	werden	für	den	
Umweltschutz	unbedingt	erforderliche	Anwendungsbe-
stimmungen	jedoch	nicht	immer	eingehalten.	Insbeson-
dere	gilt	dies	für	Mindestabstände	zu	Gewässern	oder	
benachbarten	Saumbiotopen205.	Zudem	gelten	Ausnah-
men,	die	nach	aktuellem	Stand	des	Wissens	fachlich	
nicht	gerechtfertigt	sind.	So	sind	etwa	Mindestabstände	
zu	Saumbiotopen	in	einem	Großteil	der	Gebiete	Deutsch-
lands	außer	Kraft	gesetzt.	Exemplarische	Gewässerun-
tersuchungen	in	Kleingewässern	der	Agrarlandschaft	
liefern	Hinweise,	dass	im	Ergebnis	Überschreitungen	von	
Umweltqualitätsnormen	und	regulatorisch	akzeptablen	
PSM-Konzentrationen	keine	Seltenheit	sind.	Auch	in	das	
Grundwasser	werden	Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe	
und	ihre	Abbauprodukte	eingetragen206.	Die	vormals	
positive	Entwicklung	hin	zu	einer	Verringerung	der	
Belastungssituation	hat	sich	zuletzt	nicht	fortgesetzt	
bzw.	sogar	verschlechtert207.	Ein	weiteres,	bislang	in	der	
Umweltrisikoprüfung	nicht	ausreichend	berücksichtigtes	
Problem	besteht	in	den	ökologischen	Wirkungen	eines	in-
tensiven	Pflanzenschutzmitteleinsatzes	durch	Störungen	
des	Nahrungsnetzes:	Der	Einsatz	von	Breitband-Herbizi-
den	und	Insektiziden	führt	dazu,	dass	nicht	nur	die	„Un-
kräuter“	und	Schadinsekten	vernichtet	werden,	sondern	
auch	andere	Ackerwildkräuter	und	Insekten.	Die	Kombi-

204 Statistisches Bundesamt (2014b), S. 40.
205 BVL (2016), S. 45.
206 LUNG(2008);LUWG(2010).
207 LAWA(2015).

nation	mehrerer	Produkte	und	der	Einsatz	in	Spritzserien	
führen	dazu,	dass	einer	Vielzahl	der	in	der	Agrarland-
schaft	vorkommenden	Tierarten	–	z.	B.	dem	Rebhuhn	–	
die	Nahrung	und	somit	auch	die	Lebensgrundlage	ent-
zogen	wird.	Im	Ergebnis	droht	ein	Rückgang	oder	sogar	
Verlust	lokaler	Bestände,	wie	auch	die	Bestandstrends	zu	
vielen	typischen	Feldvogelarten	belegen.	Solche	indirek-
ten	Auswirkungen	des	Pflanzenschutzmitteleinsatzes	
können	im	System	der	Intensivlandwirtschaft	nur	durch	
einen	genügend	großen	Anteil	an	Kompensationsflächen	
in	der	Agrarlandschaft	auf	ein	vertretbares	Maß	gesenkt	
werden,	das	heißt	durch	ökologische	Ausgleichsflächen,	
auf	denen	keine	Pflanzenschutzmittel	angewendet	
werden	und	die	als	Lebensraum	für	die	betroffenen	Arten	
geeignet	sind.	Hierzu	gehören	Brachflächen,	aber	auch	
Blühstreifen	und	artenreiche	Ackerraine.	Es	überrascht	
deshalb	nicht,	dass	die	Abnahme	an	Stilllegungsflächen	
durch	zunehmende	Bewirtschaftung	mit	Energiepflan-
zen	sowie	der	sich	anschließende	komplette	Wegfall	der	
obligatorischen	Flächenstilllegung	2007	die	negativen	
Trends	für	einige	Arten	verstärkt	haben208.	Auch	das	
sogenannte	Greening	im	Rahmen	der	Reform	der	GAP	
(vgl.	Abschnitt	4.2.1)	verbessert	in	seiner	derzeitigen	Aus-
gestaltung	den	Schutz	der	Artenvielfalt	auf	den	Äckern	
nicht.	Denn	die	Mindestanforderungen	des	Greenings	
haben	nicht	zu	einem	genügend	großen	Anteil	an	solchen	
ökologischen	Vorrangflächen	geführt,	die	die	Auswirkun-
gen	des	Einsatzes	von	Pflanzenschutzmitteln	kompensie-
ren	könnten209.

Neben	stofflichen	Belastungen	können	Bodenzerstörun-
gen	oder	-beeinträchtigungen	durch	die	landwirtschaft-
liche	Produktion	entstehen.	Sie	treten	vor	allem	durch	
den	Einsatz	schwerer	Maschinen	im	Ackerbau	und	nicht	
standortangepasste	Fruchtfolgegestaltung	auf.

Finanzhilfen	und	Steuervergünstigungen	waren	und	
sind	ein	zentrales	Instrument	der	Agrarpolitik.	Sie	kön-
nen	–	je	nach	Ausgestaltung	–	die	Umweltbelastungen	
aus	der	Landwirtschaft	verstärken	oder	vermindern.	
Preisstützende	und	produktionsgekoppelte	Subventio-
nen	–	die	noch	bis	zum	Jahr	2003	das	zentrale	Instru-
ment	der	EU-Agrarpolitik	waren	–	erhöhen	den	Druck	
auf	Umweltgüter,	indem	sie	Produktionsanreize	setzen	
und	Intensivierungstrends	verstärken	(vgl.	Abschnitte	
4.2.1	und	4.2.5)210.	Eine	solche	Subventionspolitik	för-
dert	den	Anbau	in	Monokulturen,	den	erhöhten	Einsatz	
von	Pflanzenschutz-	und	Düngemitteln	und	die	Bewirt-

208 UBA (2013d).
209 DBV(2015);UBA(2016d).
210 vgl. OECD (2002).
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schaftung	ökologisch	sensitiver	Flächen,	womit	eine	
Steigerung	der	Umweltbelastungen	durch	die	Produk-
tion	einhergeht.	Entkoppelte	Direktzahlungen,	wie	sie	
die	EU-Agrarreform	2003	einführte,	wirken	hingegen	
nicht	direkt	umweltschädlich	(vgl.	Abschnitt	4.2.1).	
Wegen	der	Bindung	der	Zahlung	an	Umweltstandards	
(Cross	Compliance	und	Ökologisierungskomponente)	
können	sie	theoretisch	zur	Verbesserung	der	Umwelt-
qualität	beitragen.	Allerdings	reichen	die	bisherigen	
Regelungen	für	die	Direktzahlungen	nicht	aus,	um	
wichtige	Umweltschutzziele	wie	die	Aufrechterhaltung	
der	Biodiversität	zu	erreichen211.	So	werden	im	Rahmen	
des	Greenings	bislang	vor	allem	solche	Optionen	für	
ökologische	Vorrangflächen	gewählt,	die	nur	einen	
vergleichsweise	geringen	ökologischen	Mehrwert	
schaffen,	wie	z.	B.	Zwischenfrüchte.	Die	ökologisch	
höherwertigen	–	und	deshalb	besser	vergüteten	–	Op-
tionen	Landschaftselemente	und	Puffer-,	Wald-,	und	
Feldrand-Streifen	werden	nur	vergleichsweise	selten	
gewählt,	da	die	Anforderungen	komplexer	sind	und	
Landwirte	Sanktionen	fürchten212.

Neben	produktionsgekoppelten	Subventionen	kann	
auch	die	Subventionierung	landwirtschaftlicher	Pro-
duktionsfaktoren	zur	Schädigung	von	Umweltgütern	
beitragen,	indem	ein	Anreiz	zum	gesteigerten	Einsatz	
der	jeweiligen	Faktoren	entsteht.	Beispiele	hierfür	sind	
der	reduzierte	Energiesteuersatz	für	Agrardiesel	(vgl.	
Abschnitt	4.2.3)	oder	die	Kfz-Steuerbefreiung	für	Zug-
maschinen	(vgl.	Abschnitt	4.2.4).

Die	Beispiele	zeigen,	dass	einige	Agrarsubventionen	
Umweltschäden	durch	die	Landwirtschaft	erheblich	
verstärken.	Ein	vollständiger	Abbau	der	landwirtschaft-
lichen	Subventionen	ist	jedoch	weder	ökonomisch	noch	
aus	Umweltschutzsicht	sinnvoll,	weil	dann	z.	B.	die	
extensive,	meist	traditionelle	Bewirtschaftung	ertrags-
schwacher	Flächen	unrentabel	würde	mit	der	Folge,	
dass	diese	zunehmend	brach	fallen	und	teilweise	wert-
volle	Lebensräume	verloren	gehen	würden213.

Der	Staat	sollte	daher	ökologische	Leistungen	der	Land-
wirtschaft	nach	dem	Prinzip	„öffentliches	Geld	für	öffent-
liche	Güter“	gezielt	honorieren,	etwa	durch	die	Förderung	
von	Agrarumwelt-	und	Klimaschutzmaßnahmen	oder	die	
Förderung	der	Umstellung	auf	den	Ökolandbau.	Außerdem	
sollten	Direktzahlungen	an	die	Einhaltung	anspruchsvol-
ler	Umweltstandards	geknüpft	werden.

211 SRU (2009), S. 16 und 19f.
212 DBV(2015);IfLS(2016).
213 SRU (2013).

4.2 Die wichtigsten umweltschädlichen 
Subventionen bei Land- und Forstwirtschaft 
sowie Fischerei

4.2.1 Agrarförderung der Europäischen Union
Die	gemeinsame	Agrarpolitik	(GAP)	der	Europäischen	
Union	(EU)	bestimmt	im	Wesentlichen	die	wirtschafts-
politischen	Rahmenbedingungen	für	die	deutsche	
Landwirtschaft.	Die	GAP	basiert	auf	zwei	Säulen.	Die	
erste	Säule	bildet	die	Markt-	und	Preispolitik,	die	die	
Preise	für	landwirtschaftliche	Produkte	stabilisieren	
und	die	Einkommen	der	Landwirte	sichern	soll.	Als	
zweite	Säule	der	GAP	sind	Maßnahmen	zur	Förde-
rung	der	ländlichen	Entwicklung	zusammengefasst.	
Sie	sollen	die	Wettbewerbsfähigkeit	der	Landwirt-
schaft	stärken,	die	Umwelt-	und	Lebensqualität	in	
ländlichen	Räumen	verbessern	und	außerlandwirt-
schaftliche	Einkommensmöglichkeiten	eröffnen214. 
Im	Vergleich	zur	ersten	Säule	bietet	die	zweite	Säule	
den	Mitgliedstaaten	bei	der	Gestaltung	wesentlich	
mehr	Spielraum.	Allerdings	werden	die	Maßnahmen	
der	ersten	Säule	von	der	EU	voll	finanziert,	die	der	
zweiten	Säule	unterliegen	einem	nationalen	Kofinan-
zierungsvorbehalt.

Das	zentrale	Instrument	der	ersten	Säule	der	GAP	
waren	lange	Zeit	garantierte	Mindestpreise	für	
landwirtschaftliche	Produkte.	Diese	Politik	führte	zu	
einer	erheblichen	Überproduktion	(Stichworte	„But-
terberge“	oder	„Milchseen“)215.	Um	die	künstlichen	
Produktionsanreize	zu	vermindern	und	den	Markt	zu	
entlasten,	hat	die	EU	seit	Anfang	der	neunziger	Jahre	
(McSharry-Reform	1992)	preisstützende	Maßnahmen	
zunehmend	zugunsten	der	Direktzahlungen	zurück-
gefahren.	Die	Kopplung	der	Direktzahlungen	an	die	
Produktion	blieb	jedoch	im	Grunde	erhalten,	da	die	
Förderung	an	bestimmte	Kulturen/Produkte	geknüpft	
war.	Ökologisch	vorteilhafte	Bewirtschaftungsformen,	
wie	die	extensive	Grünlandnutzung,	waren	dabei	oft	
nicht	förderfähig.

Umweltschützer	hatten	die	erste	Säule	der	GAP	seit	
langem	kritisiert,	da	sie	zu	einer	Steigerung	und	Aus-
dehnung	der	intensiven	Produktion	beitrug,	z.	B.	mit	der	
Förderung	bestimmter	Kulturen	wie	etwa	Mais.	Diese	
Entwicklung	verstärkte	deutlich	den	Druck,	den	die	

214 Ferner werden bestimmte innovative Aktionen im ländlichen Raum gefördert und 
vernetzt (LEADER).

215 NebengarantiertenMindestpreisenzahltedieEUauchAusfuhrerstattungenfür
landwirtschaftlicheProdukte,umaufdeminternationalenMarktwettbewerbs-
fähig zu sein. Auch wenn im Rahmen der GAP die Ausfuhrerstattungen fast völlig 
abgeschafftwurden,führendiehohenSubventioneninnerhalbderEUzueiner
WettbewerbsverzerrungaufdemWeltmarkt.
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Landwirtschaft	auf	die	Umwelt	ausübte	(vgl.	Kapi-
tel	4.1)216.	Die	bisherige	Markt-	und	Preispolitik	hatte	
deshalb	eindeutig	umweltschädliche	Wirkungen.

Erst	die	Luxemburger	Beschlüsse	vom	Juni	2003	refor-
mierten	die	GAP	grundlegend.	So	sind	die	Direktzah-
lungen	seit	dem	Jahr	2005	weitgehend	von	der	Produk-
tion	entkoppelt.	Deutschland	setzte	die	Entkopplung	
zunächst	über	ein	so	genanntes	Kombinationsmodell	
um.	Demnach	setzen	sich	die	Zahlungsansprüche	eines	
Betriebes	aus	der	Höhe	der	in	der	Vergangenheit	erhalte-
nen	Direktzahlungen	(Durchschnitt	der	Jahre	2000	bis	
2002)	und	dem	Umfang	der	beihilfefähigen	Fläche	zu-
sammen217.	Von	2009	bis	2013	ging	das	Kombinations-
modell	schrittweise	in	ein	reines	Regionalmodell	über:	
Alle	Zahlungsansprüche	eines	Betriebes	in	einer	Region	
bestimmen	sich	ausschließlich	nach	der	Betriebsfläche	
(regional	einheitliche	Flächenprämie),	unabhängig	von	
deren	agrarischer	Nutzung.

Die	Direktzahlungen	sind	außerdem	daran	gebunden,	
dass	der	Betrieb	die	Standards	für	Umweltschutz,	
Futtermittel-	und	Lebensmittelsicherheit	sowie	Tierge-
sundheit	und	Tierschutz	einhält	(„Einhaltung	anderwei-
tiger	Verpflichtungen“	–	Cross	Compliance).	Im	Bereich	
Umwelt	bedeutet	dies	im	Wesentlichen	die	Einhaltung	
der	guten	fachlichen	Praxis.	Der	Landwirt	ist	ferner	ver-
pflichtet,	seine	Flächen	in	einem	„guten	landwirtschaft-
lichen	und	ökologischen	Zustand“	zu	halten.	Außerdem	
muss	Dauergrünland	weitgehend	erhalten	bleiben,	das	
heißt,	Landwirte	dürfen	nur	einen	sehr	geringen	Anteil	
in	andere	Nutzungsformen	umwandeln.

216 SRU (2004), S. 173.
217 BMELV(2006),S.11undS.15/16.

Neben	der	Entkopplung	der	Direktzahlungen	von	der	
Produktion	und	der	Cross	Compliance	ist	die	so	genann-
te	obligatorische	Modulation	ein	weiteres	Kernelement	
der	Reform.	Die	obligatorische	Modulation	verpflichtet	
die	Mitgliedstaaten,	Direktzahlungen	an	die	Landwirte	
aus	der	ersten	Säule	zugunsten	der	Förderung	der	länd-
lichen	Entwicklung	(zweite	Säule)	zu	kürzen.	Seit	dem	
Jahr	2007	sinken	so	in	Deutschland	die	Direktzahlun-
gen	der	ersten	Säule	an	die	Landwirte	(Betriebsinhaber),	
die	über	einen	Freibetrag	von	5.000	Euro	hinausgehen,	
jährlich	um	5	%.

Im	Rahmen	der	mittelfristigen	finanziellen	Voraus-
schau	für	die	Jahre	2007	bis	2013	der	GAP	kam	es	
in	Deutschland	zu	einer	Kürzung	der	Gelder	für	die	
ländliche	Entwicklung	der	zweiten	Säule	um	11	%.	
Dies	traf	vor	allem	die	Förderung	der	Umstellung	auf	
den	Ökolandbau.	Obwohl	einzelne	Bundesländer	die	
Ökoförderung	aus	eigenen	Haushaltsmitteln	wieder	
erhöht	haben,	bedeutete	dies	einen	Rückschlag	im	
Hinblick	auf	eine	umweltschutzorientierte	Subventi-
onspolitik.

Im	Jahr	2008	beschloss	der	EU-Rat,	die	Kürzungen	der	
Direktzahlungen	der	ersten	Säule	zugunsten	der	zweiten	
Säule	von	2009	bis	2012	progressiv	um	weitere	5	%	
auf	10	%	zu	erhöhen218.	Deutschland	setzte	allerdings	
gegenüber	der	EU-Kommission	durch,	die	zusätzlichen	
Mittel	nicht	nur	zur	Förderung	des	Klimaschutzes,	der	
Biodiversität,	des	Wassermanagements	und	der	er-
neuerbaren	Energien,	sondern	auch	zur	Förderung	der	
Milchviehhaltung	einzusetzen.

218 Für Betriebe mit Direktzahlungen von über 300.000 Euro sinken die Direkt-
zahlungen um zusätzliche 4 %.
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Die	Reform	von	2003	eröffnete	zudem	die	Möglichkeit,	bis	
zu	10	%	des	Direktzahlungsvolumens	für	die	Förderung	
besonderer	Formen	der	landwirtschaftlichen	Tätigkeit	
und	der	Qualitätsproduktion	einzusetzen.	So	können	die	
Mitgliedstaaten	beispielsweise	besonders	umweltscho-
nende,	extensive	Bewirtschaftungsformen	begünstigen,	
ohne	Gelder	aus	der	zweiten	Säule	und	der	nationalen	
Kofinanzierung	bereitstellen	zu	müssen.	Diese	Regelung	
wendet	Deutschland	allerdings	auch	für	intensiv	wirt-
schaftende	Unternehmen	im	Milchsektor	an.

Mit	der	fortschreitenden	Entkopplung	der	Direktzahlun-
gen	von	der	Produktion	(einschließlich	der	Abschaffung	
der	bisherigen	Tierprämien	und	Integration	der	Gelder	in	
die	Flächenprämie)	haben	diese	immer	weniger	Einfluss	
auf	die	Intensität	der	landwirtschaftlichen	Produktion.	
Sie	sind	deshalb	nicht	per	se	umweltschädlich	wie	die	
früheren,	produktionsgekoppelten	Zahlungen.	Direkt-
zahlungen	sollten	jedoch	nur	gewährt	werden,	wenn	die	
Landwirte	im	Gegenzug	hinreichende	Umweltstandards	
bei	der	landwirtschaftlichen	Produktion	einhalten.	Bei	
allen	Bestrebungen	zur	Entbürokratisierung	ist	daher	
darauf	zu	achten,	die	Umweltstandards	der	Direktzah-
lungen	konsequent	anzuwenden	und	kontinuierlich	
weiter	zu	entwickeln.	Ausnahmeregelungen	zugunsten	
kleinerer	Betriebe	(„neue	de	minimis-Regelungen“)	sind	
aus	Sicht	des	Umweltschutzes	nicht	gerechtfertigt	und	
gefährden	das	Erreichen	der	Umweltziele.

Die	zweite	Säule	der	GAP	ist	aus	Umweltschutzsicht	
positiv	zu	beurteilen.	Agrarumweltprogramme	–	ein-
schließlich	der	Förderung	des	ökologischen	Landbaus	–	
sind	ein	wichtiger	Teil	der	zweiten	Säule.	Die	Einhaltung	
der	guten	fachlichen	Praxis	bildet	dabei	den	Ausgangs-
punkt	für	die	Honorierung	darüber	hinausgehender	
ökologischer	Leistungen.	Maßnahmen	der	zweiten	Säule	
konnten	jedoch	bisher	die	negativen	Umweltwirkungen,	
die	von	der	ersten	Säule	mehr	unterstützt	als	gebremst	
wurden,	insgesamt	nur	mildern,	jedoch	nicht	kompensie-
ren219.	Denn	die	erste	Säule	hat	einen	wesentlich	grö-
ßeren	Einfluss	auf	die	Entwicklung	der	Landwirtschaft	
als	die	zweite	Säule220.	So	steht	für	Preisstützungen	und	
Direktzahlungen	ein	mehrfach	größeres	Finanzvolu-
men	zur	Verfügung	als	für	Maßnahmen	zur	ländlichen	
Entwicklung.	Im	Jahr	2009	verfügte	Deutschland	über	
6,4	Mrd.	Euro221	in	der	ersten,	jedoch	nur	über	1,16	Mrd.	

219 SRU (2009), S. 12.
220 MaßnahmenderzweitenSäulespielenregionalallerdingsdurchauseine

wichtigeRolle(z.B.inertragsschwachenundökologischsensitivenMittel-
gebirgslageninBayern,Baden-WürttembergundSachsen).

221 BMELV(2010),Abbildung9–SaldoausRückflüssenundEinzahlungender
MitgliedstaatenimEGFL.

Euro222	in	der	zweiten	Säule223.	Für	den	Schwerpunkt	Um-
welt	und	Landschaft	in	der	zweiten	Säule	bleiben	dabei	
selbst	mit	Anrechnung	der	nationalen	Beihilfen	durch-
schnittlich	nur	928	Mio.	Euro	pro	Jahr224.	Im	mehrjähri-
gen	Finanzrahmen	für	den	Zeitraum	2014	bis	2020	sind	
für	Deutschland	pro	Jahr	etwa	5	Mrd.	Euro	für	Direktzah-
lungen	und	1,2	Mrd.	Euro	für	die	ländliche	Entwicklung	
veranschlagt225.

Darüber	hinaus	werden	als	Folge	des	Kofinanzierungs-
vorbehalts	für	Maßnahmen	der	zweiten	Säule	Gelder	für	
Agrar-Umweltmaßnahmen	teilweise	nicht	abgerufen,	
weil	die	Länder	die	Kofinanzierung	nicht	aufbringen	
können	oder	wollen.	Das	führt	zu	einem	Mangel	an	Pla-
nungssicherheit	für	die	landwirtschaftlichen	Betriebe	
und	erschwert	die	Durchführung	von	Agrar-Umwelt-
maßnahmen.	Im	Verlauf	des	Jahres	2013	haben	sich	
EU-Kommission,	Ministerrat	und	Europaparlament	auf	
eine	Reform	der	gemeinsamen	Agrarpolitik	geeinigt.	Ein	
Ziel	der	Reform	ist	es,	die	erste	Säule	der	GAP	„grüner“	
zu	gestalten.	Vorgesehen	ist	daher,	30	%	der	Direktzah-
lungen	an	drei	Umweltmaßnahmen	zu	binden226:

 ▸ Betriebe	oberhalb	30	ha	müssen	mindestens	drei	
verschiedene	Feldfrüchte	anbauen,	eine	Frucht	darf	
bis	zu	70	%	der	Ackerfläche	ausmachen;	oberhalb	
20	ha	sind	zwei	Früchte	anzubauen.

 ▸ Dauergrünland	muss	auf	Betriebsebene	(anstatt	wie	
bisher	auf	Landesebene)	erhalten	bleiben	und

 ▸ 5	%	der	Ackerfläche	von	einem	Betrieb	muss	als	
	ökologische	Vorrangfläche	bewirtschaftet	werden.

Zudem	ist	in	Deutschland	eine	stärkere	Förderung	der	
ersten	Hektare	je	Betrieb	vorgesehen.	Damit	reagierte	
die	Kommission	auf	Kritik,	dass	vor	allem	Großbetriebe	
von	den	Direktzahlungen	profitieren.	Weiterhin	sieht	
die	Reform	vor,	Subventionen	nur	noch	an	„aktive“	
Landwirte	zu	zahlen	–	vor	der	Reform	wurden	auch	
Direktzahlungen	für	rekultivierte	Flächen	des	Braun-
kohletagebaus	oder	Flächen	auf	Flughäfen	gezahlt.	Das	

222 DBV (2009), S. 154. Jährlicher Durchschnitt in den Jahren 2007–2013.
223 DieMittelderzweitenSäulewerdenindenJahren2007–2013mitca.5,1Mrd.

EuroannationalenMittelnkofinanziert.DarüberhinausstocktjedesBundesland
einzelneMaßnahmenmiteigenenMittelnauf,umeinzelneThemenfelderverstärkt
zuunterstützen.AufdieseWeisefließenweitere3,2Mrd.EuroalssogenannteTop
Ups in die Förderung des ländlichen Raums. Für die zweite Säule stehen damit in 
derFörderphase2007–2013etwa16,4Mrd.EuroannationalenundEU-Mitteln
bereitfürdieFinanzierungvonMaßnahmenundProjektenzurVerfügung(EU-KOM
2010a),dassinddurchschnittlich2,3Mrd.EuroproJahr.

224 DBV (2009), S. 157. Jährlicher Durchschnitt in den Jahren 2007–2013.
225 BMF(2016).
226 Die restlichen 70 % der Direktzahlungen werden als Basisprämie bezeichnet und 

sind wie bisher an die so genannte Cross Compliance gekoppelt (Einhaltung des 
geltenden Rechts sowie Erhaltung der Flächen in einem guten landwirtschaftlichen 
und guten ökologischen Zustand).
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UBA	empfiehlt	zur	Sicherstellung	des	„Greenings“	der	
europäischen	Landwirtschaft,	die	Umweltmaßnahmen	
als	verpflichtende	Voraussetzung	für	die	gesamten	
Direktzahlungen	einzuführen,	also	nicht	nur	für	die	
30	%	Ökologisierungskomponente.	Dies	bedeutet,	dass	
eine	erfolgreiche	Umsetzung	der	Ökologisierungskom-
ponente	Voraussetzung	wäre,	um	überhaupt	Gelder	aus	
der	ersten	Säule	zu	erhalten227.	Nach	den	derzeitigen	
Beschlüssen	erhalten	jedoch	auch	landwirtschaftliche	
Betriebe	Direktzahlungen,	die	die	Umweltmaßnahmen	
nicht	umsetzen.	Es	besteht	aber	die	Möglichkeit,	bei	
gravierenden	Verstößen	mehr	als	nur	die	30	%	Ökologi-
sierungskomponente	zu	kürzen.

Da	der	umweltschädliche	Anteil	an	der	gesamten	Höhe	
der	EU-Agrarförderung	schwer	zu	erfassen	ist,	wird	die-
se	Subvention	als	nicht	quantifizierbar	angegeben.

Für	eine	wirkungsvolle	Ökologisierungskomponente	
empfiehlt	die	Kommission	Landwirtschaft	am	UBA	
(KLU),	die	Umweltmaßnahmen	wie	folgt	zu	verschärfen:

 ▸ Fruchtartendiversität:	Der	maximale	Anteil	einer	
Kultur	an	den	Ackerflächen	eines	Betriebes	darf	nicht	
mehr	als	45	%	betragen.	Mehrjährige	Kulturen	sollten	
für	jedes	Anbaujahr	getrennt	berechnet	werden.

 ▸ Erhalt	von	Dauergrünland:	Es	sollte	ein	absolutes	
Umbruchverbot	für	Grünland	gelten.

 ▸ Ökologische	Vorrangflächen:	Das	Umweltinteres-
se	sollte	auf	den	Vorrangflächen	im	Vordergrund	
stehen.	Gegenwärtig	werden	jedoch	vorwiegend	
Maßnahmen	wie	der	Zwischenfruchtanbau	und	
Untersaaten	im	Rahmen	der	ökologischen	Vorrang-
flächen	umgesetzt,	die	grundsätzlich	der	guten	fach-
lichen	Praxis	entsprechen	und	daher	nicht	gesondert	
förderfähig	sein	sollten.	Der	Anteil	der	ökologischen	
Vorrangflächen	sollte	bei	jeweils	10	%	der	beihilfefä-
higen	Acker-	und	Grünlandflächen	liegen.	Die	jetzt	
verabschiedeten	5	%	der	Ackerfläche	können	nur	ein	
erster	Einstieg	sein.

Die	schwerwiegenden	Umweltbelastungen	durch	die	
Landwirtschaft	infolge	von	hohen	Stickstoffüberschüs-
sen	und	zu	hohen	Tierbesatzdichten	wurden	bei	der	
GAP-Reform	völlig	ausgeklammert.	Daher	empfiehlt	
das	UBA,	zusätzlich	zu	den	angeführten	Maßnahmen	
Auflagen	zur	Beschränkung	des	Stickstoffsaldos	sowie	

227 UBA (2013e).

Beschränkungen	der	Tierbesatzdichte	aufzunehmen.	
Eine	Halbzeitbewertung	der	reformierten	GAP	war	
ursprünglich	für	2017	vorgesehen.	Diese	Gelegenheit	
sollte	die	EU-Kommission	nutzen,	um	die	angesproche-
nen	Defizite	der	Agrarreform	zu	beseitigen.

Durch	die	unzureichend	ausgestaltete	Ökologisie-
rungskomponente	sind	die	Direktzahlungen	nach	wie	
vor	nicht	ausreichend	gesellschaftlich	gerechtfertigt.	
Landwirte	müssen	im	Gegenzug	auch	weiterhin	kaum	
Leistungen	erbringen,	die	über	die	Mindeststandards	
der	guten	fachlichen	Praxis	hinausgehen.	Von	einer	
effizienten	Verwendung	öffentlicher	Gelder	im	Bereich	
der	Direktzahlungen	ist	man	daher	weit	entfernt.

Deshalb	wäre	es	sinnvoll,	die	von	der	EU	gewährten	
Finanzierungsspielräume	für	eine	nachhaltige	länd-
liche	Entwicklung	im	Rahmen	der	zweiten	Säule	der	
Agrarsubventionen	auszuschöpfen.	Derzeit	werden	in	
Deutschland	nur	4,5	%	der	Gelder	von	der	ersten	in	die	
zweite	Säule	der	Agrarförderung	umverteilt,	möglich	
wären	derzeit	aber	bis	zu	15	%.	Diese	Gelder	stünden	für	
eine	stärkere	Förderung	des	ökologischen	Landbaus	und	
von	Agrarumwelt-	und	Klimaschutzschutzmaßnahmen	
zur	Verfügung.

4.2.2 Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
Agrarstruktur und des Küstenschutzes“
Die	Gemeinschaftsaufgabe	„Verbesserung	der	Agrar-
struktur	und	des	Küstenschutzes“	(GAK)	dient	dazu228:

 ▸ eine	leistungsfähige,	auf	künftige	Anforderungen	aus-
gerichtete	Land-	und	Forstwirtschaft	zu	gewährleisten,

 ▸ die	Wettbewerbsfähigkeit	der	Land-	und	Forstwirtschaft	
im	europäischen	Vergleich	zu	ermöglichen	sowie

 ▸ den	Küstenschutz	zu	verbessern.

Dabei	sind	die	Ziele	des	Umwelt-	und	Tierschutzes	und	
einer	markt-	und	standortangepassten	Landwirtschaft	
zu	beachten.

Der	jährlich	angepasste	GAK-Rahmenplan	stellt	das	zen-
trale	Instrument	zur	Anwendung	der	zweiten	Säule	der	
EU-Agrarpolitik	in	Deutschland	dar,	wie	sie	im	„Nationa-
len	Strategieplan	der	Bundesrepublik	Deutschland	für	die	
Entwicklung	ländlicher	Räume	2007–2013“	beschrieben	
ist.	Die	GAK	dient	als	inhaltliche	und	finanzielle	Grund-

228 vgl. GAK-Gesetz (GAKG), § 2. 
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lage	für	Länderprogramme	sowie	zur	Sicherstellung	der	
obligatorischen	Kofinanzierung	der	jeweiligen	EU-Gel-
der229.	Die	Höhe	der	Kofinanzierung	ist	dabei	abhängig	
von	dem	konkreten	Vorhaben,	der	Region	und	von	dem	
Zuwendungsempfänger230.	Die	GAK	finanziert	sich	zu	60–
80	%	(je	nach	Aufgabe)	aus	dem	Bundeshaushalt	und	zu	
20–40	%	aus	den	Länderhaushalten,	wobei	die	Kofinan-
zierung	der	EU-Mittel	über	den	Bundesanteil	erfolgt231. 
Zusammen	mit	den	Ländermitteln	betragen	die	Gesamt-
mittel	der	GAK	über	eine	Mrd.	Euro	pro	Jahr232.	Zu	den	
Förderbereichen	der	GAK	gehören	u.	a.	„Verbesserung	der	
Ländlichen	Strukturen“,	„Förderung	landwirtschaftlicher	
Unternehmen“,	„Verbesserung	der	Vermarktungsstruktu-
ren“,	„Markt-	und	standortangepasste	Landbewirtschaf-
tung“	und	„Forsten“.

Ursprünglich	zielte	die	Förderung	überwiegend	auf	pro-
duktivitätssteigernde	Maßnahmen.	Dies	trug	zur	Inten-
sivierung	der	Landwirtschaft	bei	und	verstärkte	damit	
die	Umweltbelastungen	durch	die	Landwirtschaft.	Im	
Rahmen	der	Neuausrichtung	der	GAK	nahmen	Bund	
und	Länder	in	den	letzten	Jahren	bereits	wesentliche	
Änderungen	in	den	Zielsetzungen	und	Inhalten	einzel-
ner	Fördertatbestände	vor.	Dadurch	ließen	sich	negative	
Umweltwirkungen	deutlich	abbauen	und	in	ökologisch	
neutrale	bis	positive	Effekte	umwandeln233.	Dennoch	
fördert	die	GAK	weiterhin	auch	Maßnahmen,	die	nach-
teilige	Auswirkungen	auf	die	Umwelt	haben	können234,	
beispielsweise	mit	der	Förderung	bestimmter	wasser-
wirtschaftlicher	und	kulturbautechnischer	Maßnahmen	
oder	des	Aus-	und	Neubaus	von	Kapazitäten	in	der	
Fischereiwirtschaft235	(im	Jahr	2015	werden	hierfür	2,54	
Mio.	Euro	veranschlagt236).

Aus	Umweltschutzsicht	negativ	ist	teilweise	auch	die	
Förderung	der	integrierten	ländlichen	Entwicklung	und	
forstwirtschaftlicher	Maßnahmen	durch	Infrastruktur-
maßnahmen.	Dies	gilt	z.	B.	für	den	Ausbau	land-	und	
forstwirtschaftlicher	Wege	und	die	Asphaltierung	oder	
Betonierung	vorhandener	Wege.	Das	Wachstum	der	
Wegeflächen	beträgt	mehr	als	6	Hektar	pro	Tag,	wovon	
sich	ca.	1,2	Hektar	pro	Tag	direkt	auf	den	Ausbau	der	
Forstwege	im	Rahmen	der	GAK	zurückführen	lassen.	
Für	rund	1.000	km	Wegstrecke	im	Jahr	2006	wurden	
rund	14	Mio.	Euro	verbaut237.	Aber	auch	andere	För-

229 BMELV(2007);BMELV(2011).
230 BMELV(2010a),S.15f.
231 a. a. O., S. 6.
232 BMELV(2015),S.92.
233 Burdick, B. und Lange, U. (2003), S. 49.
234 BMELV(2015).
235 a. a. O., S. 21 und S. 45.
236 a. a. O., S. 108.
237 BMELV(2009),S.69.

derprogramme	bezuschussen	den	land-	und	forstwirt-
schaftlichen	Wegebau,	insbesondere	der	europäische	
Landwirtschaftsfonds	für	die	Entwicklung	des	ländli-
chen	Raums	(ELER).

Die	GAK	ist	deshalb	nach	ökologischen	Kriterien	
kontinuierlich	weiterzuentwickeln.	Der	Abbau	umwelt-
schädlicher	Fördermaßnahmen	schafft	dabei	Finanzie-
rungsspielräume,	die	für	andere,	umweltverträgliche	
Fördermaßnahmen	genutzt	werden	können.

4.2.3 Steuervergütung für Agrardiesel
Der	Bund	vergütet	Dieselkraftstoff	für	die	Land-	und	
Forstwirtschaft	mit	21,48	Cent/l238.	Agrardiesel	erhält	so	
einen	ermäßigten	Steuersatz	in	Höhe	von	25,56	Cent/l	
gegenüber	dem	Regelsteuersatz	in	Höhe	von	47,04	Cent/l.	
Das	Haushaltsbegleitgesetz	2005239	beschränkte	diese	
Steuerentlastung	je	Betrieb	auf	10	000	l	pro	Jahr	und	
zog	von	der	Vergütung	zusätzlich	einen	Pauschbetrag	
(so	genannter	Selbsterhalt)	von	350	Euro	ab.	Das	Gesetz	
zur	Änderung	des	Energiesteuergesetzes	von	2009	setzte	
diese	Beschränkungen	der	Steuerentlastung	für	die	Jahre	
2008	und	2009	aus.	Dadurch	stieg	die	Subventionssum-
me	um	287	Mio.	Euro	pro	Jahr.	Dies	wurde	haushalts-
technisch	erst	in	den	Jahren	2009	und	2010	wirksam.	
Die	Befristung	für	Selbsterhalt	und	Beschränkung	der	
Höchstmenge	wurden	mit	dem	Gesetz	zur	Änderung	des	
Energiesteuer-	und	des	Stromsteuergesetzes	vom	März	
2011	aufgehoben.	Die	Aufhebung	der	Befristung	–	und	
damit	die	Ausweitung	der	Subvention	–	hat	die	EU-Kom-
mission	beihilferechtlich	bis	Ende	2016	genehmigt.

Laut	24.	Subventionsbericht	der	Bundesregierung	soll	
die	Agrardieselvergütung	Wettbewerbsnachteile	der	
deutschen	Landwirtschaft	bei	den	Dieselkraftstoffkos-
ten	mindern.	Die	Subventionierung	der	Treibstoffpreise	
bedeutet	jedoch,	dass	die	Anreize	zum	effizienten	Ein-
satz	des	Kraftstoffs	sinken.	Aus	Umwelt-	und	Klima-
schutzsicht	ist	die	Steuerentlastung	für	Agrardiesel	
deshalb	negativ	zu	bewerten	und	daher	kein	adäquates	
Mittel	zur	Stützung	der	Land-	und	Forstwirtschaft.	Für	
Agrardiesel	sollte	deshalb	der	Regelsteuersatz	gelten.

Im	Jahr	2012	führte	die	Steuerbegünstigung	für	Agrar-
diesel	für	etwa	200	000	Betriebe	zu	Steuerminderein-
nahmen	in	Höhe	von

 430 Mio. €240. 

238 §57EnergieStG(vor01.08.2006:§25bMinöStG).
239 Bundesgesetzblatt,Jahrgang2004,TeilI,Nr.73;Bonn,28.12.2004.
240 BMF(2013),S.60und182.
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Anstatt	durch	eine	Steuerentlastung	für	Agrardiesel	
lässt	sich	die	Wettbewerbsfähigkeit	der	Landwirtschaft	
mit	diesen	Geldern	effizienter	und	umweltgerechter	
stärken.	Die	bei	Abschaffung	dieser	Subvention	entste-
henden	zusätzlichen	Steuereinnahmen	ließen	sich	für	
die	ländliche	Entwicklung	(zweite	Säule)	–	insbesondere	
die	Agrar-Umweltprogramme	–	verwenden	und	könnten	
somit	weitgehend	im	Landwirtschaftssektor	verbleiben.	
Sollte	die	Agrardieselverbilligung	nicht	gänzlich	abge-
schafft	werden,	so	wäre	als	zweitbeste	Lösung	eine	Steu-
ervergünstigung	nach	einem	pauschalierten	Verfahren	
zu	befürworten241.	Dabei	unterstellt	der	Gesetzgeber	
einen	spezifischen	Dieselkraftstoffverbrauch	je	Hektar	
Fläche	und	erstattet	die	Steuer	teilweise	nach	Maßgabe	
der	Landwirtschaftsfläche.	Die	Erstattung	würde	in	
diesem	Fall	wie	eine	pauschale	Flächenprämie	wirken.	
Da	der	tatsächliche	Treibstoffverbrauch	für	die	Steuer-
vergütung	keine	Rolle	mehr	spielen	würde	–	denn	der	
Agrardiesel	würde	in	Höhe	des	Regelsatzes	von	47,04	
Cent/l	besteuert	–	bliebe	der	ökonomische	Anreiz	zum	
Kraftstoffsparen	in	vollem	Umfang	erhalten.

4.2.4 Befreiung landwirtschaftlicher Fahrzeuge 
von der Kraftfahrzeugsteuer
Landwirtschaftliche	Zugmaschinen	sind	von	der	Kfz-
Steuer	befreit242.	Diese	Steuerbefreiung	datiert	aus	dem	
Jahr	1922	und	diente	der	Förderung	der	Motorisierung	
der	Land-	und	Forstwirtschaft.	Diese	Zielsetzung	ist	
mittlerweile	überholt.	Der	Trend	zu	immer	schwereren	
Maschinen	in	der	Landwirtschaft	führt	zur	vermehrten	
Schädigung	landwirtschaftlich	genutzter	Böden	durch	
Verdichtung.	Diese	Schäden	sind	teilweise	irreversibel	
und	schränken	die	natürlichen	Bodenfunktionen	ein.	Da	
die	Steuervergünstigung	diesen	Trend	fördert,	ist	sie	als	
umweltschädlich	einzustufen.	Außerdem	trägt	sie	dazu	
bei,	dass	Betriebe	einen	zu	großen	Maschinenbestand	
besitzen,	anstatt	Rationalisierungspotenziale	–	wie	so	
genannte	Maschinenringe	–	adäquat	zu	nutzen.

Im	Jahr	2012	verursachte	die	Kfz-Steuerbefreiung	für	
etwa	1,2	Mio.	Zugmaschinen	u.ä.	in	der	Landwirtschaft	
dem	Bund	Steuermindereinnahmen	von

 60 Mio. €243. 

Auch	hier	knüpft	die	Förderung	der	Landwirtschaft	
an	der	falschen	Stelle	an.	Alternativ	könnte	man	die	
Gelder	zur	Stärkung	der	ländlichen	Entwicklung	oder	
direkt	zur	Honorierung	ökologischer	Leistungen	nut-

241 vgl.UBA(2004),S.17ff.
242 § 3 Nr. 7 KraftStG.
243 BMF(2013),S.60und180.

zen,	etwa	für	die	Instandhaltung	ökologisch	wertvoller	
Flächen	mittels	extensiver	Nutzung	oder	Landschafts-
pflegeleistungen.

4.2.5 Subventionen für die Branntweinproduktion
Diese	Subvention	soll	der	Absatzsicherung	des	–	
überwiegend	in	kleinen	und	mittleren	Brennereien	
erzeugten	–	Agraralkohols	dienen,	die	wegen	ihrer	
ungünstigen	Produktionsbedingungen	Wettbewerbs-
nachteile	gegenüber	Großbrennereien	in	anderen	
europäischen	Mitgliedstaaten	haben.	Den	deutschen	
Brennereien	soll	damit	ein	angemessenes	Einkommen	
aus	dieser	Tätigkeit	gesichert	werden.	Seit	2000	ist	
der	deutsche	Agraralkoholmarkt	grundsätzlich	libera-
lisiert.	Dennoch	können	größere	landwirtschaftliche	
Brennereien	bis	2013	und	Klein-	und	Obstbrennereien	
bis	2017	beihilfegestützt	Agraralkohol	im	Rahmen	
ihres	Kontingents	erzeugen	und	über	die	Bundesmo-
nopolverwaltung	vermarkten.	Hierfür	hat	die	EU	2010	
eine	letztmalige	Verlängerung	der	beihilferechtlichen	
Ausnahmeregelung	beschlossen.	In	Abhängigkeit	und	
auf	Basis	ihres	ursprünglichen	Produktionsvolumens	
wird	nach	dem	Ausstieg	aus	dem	Branntweinmono-
pol	für	fünf	Betriebsjahre	eine	Ausgleichszahlung	
geleistet.

Die	Produktionsweisen	der	circa	28.000	Brennereien	
sind	sehr	unterschiedlich	und	reichen	von	umwelt-
gerecht	(z.	B.	auf	Basis	von	Streuobstwirtschaft)	bis	
zu	ökologisch	bedenklich	(z.	B.	auf	Basis	intensiven	
Kartoffelanbaus)244.	Da	die	Subvention	an	die	Produkti-
on	gekoppelt	ist,	setzt	sie	Anreize	zur	Intensivierung	der	
Bewirtschaftung.	Im	Jahr	2012	unterstützte	der	Bund	
die	Produktion	von	Agraralkohol	mit

 64,8 Mio. €245. 

Statt	die	Subvention	in	ihrer	bisherigen	Form	weiter-
zuführen,	sollte	der	Staat	künftig	direkte	Hilfen	für	
ökologisch	vorteilhafte	Produktionsverfahren	wie	dem	
Streuobstanbau	gewähren,	wobei	die	Förderhöhe	unab-
hängig	von	den	Produktionsmengen	sein	sollte.

4.2.6 Fischereiförderung der Europäischen Union
Die	Fischerei	ist	einer	der	größten	Belastungsfaktoren	
für	die	Ökosysteme	der	Ozeane.	Etwa	30	%	der	Fischbe-
stände	weltweit	gelten	als	überfischt	und	knapp	60	%	
werden	bis	an	ihre	Grenzen	befischt246.	Großflächige	
Schäden	an	Lebensräumen	werden	vor	allem	durch	

244 Burdick, B. und Lange, U. (2003), S. 41.
245 BMF(2013),S.102.
246 FAO (2016), S. 38.
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grundberührende	Fischereigeräte	wie	Grundschlepp-
netze	verursacht.	Neben	der	Masse	von	ungenutzten,	
wieder	über	Bord	gegebenen	Rückwürfen	kommerziell	
genutzter	Arten	(geschätzt	40	%	des	weltweiten	Fisch-
fangs)	ist	auch	der	Beifang	von	Nichtzielarten	problema-
tisch.	So	verenden	geschätzt	bis	zu	650.000	Robben	und	
Wale	jährlich,	wobei	Stellnetze	für	die	meisten	Beifänge	
verantwortlich	sind247.

Nach	Angaben	der	EU-Kommission	aus	dem	Jahr	2015	
werden	in	Europa	derzeit	52	%	der	regulierten	Bestände	
im	Nordostatlantik	gemäß	dem	größtmöglichen	nach-
haltigen	Dauerertrag	befischt248.	In	Mittel-	und	Schwarz-
meer	gelten	90	%	der	Bestände	als	überfischt.	Die	nicht	
nachhaltige	Nutzung	vieler	Bestände	ist	im	Wesentlichen	
auf	kurzfristiges	Ertragsdenken,	überdimensionierte	
Fangflotten	und	jahrzehntelange	Festlegung	ineffizienter	
Bewirtschaftungsmaßnahmen	zurückzuführen.	Wesent-
lich	waren	im	Nordostatlantik	z.	B.	zu	hohe	Fangquoten	
unter	Missachtung	wissenschaftlicher	Empfehlungen.	
Hinzu	kommen	die	Verwendung	umweltschädlicher	und	
bestandsschädigender	Fangtechniken,	unzureichende	
Kontrolle	der	Fischereiaktivitäten	und	illegale	Fischerei.	
Auch	die	Aquakultur	trägt	in	der	bisherigen	Ausprägung	
zur	Überfischung	der	Weltmeere	bei.	Beispielsweise	
werden	für	ein	Kilo	Lachs	oder	Kabeljau	aus	Aquakultur	
bis	zu	vier	Kilo	wild	gefangener	Fisch	verfüttert.	In	der	
Thunfischmast	werden	ca.	20	Kilogramm	Protein	pro	Kilo	
erwirtschaftetem	Fisch	benötigt.	Durch	den	Fokus	auf	
fleischfressende	Arten	werden	so	weltweit	in	Aquakul-
turen	50	%	des	hergestellten	Fischmehls	aus	Industriefi-
scherei	und	80	%	des	Fischöls	verarbeitet.

Die	Fischereiförderung	hat	einen	nicht	unerheblichen	
Einfluss	auf	Fischereipolitik	und	-management.	Viele	
Subventionen	im	Fischereisektor	sind	fragwürdig,	weil	

247 Read, A. u. a. (2006).
248 EU-KOM(2015).

sie	Überkapazitäten,	Überfischung	und	Umweltschäden	
fördern.	Werden	die	Fangkosten	beispielsweise	durch	
Kraftstoffsubventionen	(vgl.	Kapitel	2.2.5)	oder	Zuschüsse	
für	neue	Fischereifahrzeuge	reduziert,	ermöglichen	welt-
weit	weitere	Subventionen	die	Fischerei	über	die	Grenzen	
der	Wirtschaftlichkeit	fortzusetzen249.	Schätzungen	
zufolge	überstiegen	in	mehreren	EU-Mitgliedsstaaten	die	
Kosten,	die	dem	öffentlichen	Haushalt	durch	die	Fischerei	
entstehen,	den	tatsächlichen	Gesamtwert	der	Fänge250.

Anfangs	wurde	die	Gemeinsamen	Fischereipolitik	
der	EU	(GFP)	durch	Zahlungen	aus	dem	Europäischen	
Landwirtschaftsfonds	unterstützt.	Im	Jahr	1993	schuf	
die	Europäische	Union	einen	eigenen	Fischereifonds	
(seit	dem	Jahr	2003	unter	der	Bezeichnung	Europäischer	
Fischereifonds	(EFF)).	Für	den	Zeitraum	2007	bis	2013	
waren	für	die	deutsche	Fischereiwirtschaft	Subven-
tionen	aus	dem	EFF	in	Höhe	von	insgesamt	132	Mio.	
Euro	vorgesehen.	Tatsächlich	sind	nach	Angaben	der	
EU-Kommission	im	genannten	Zeitraum	Subventionen	
in	Höhe	von	etwa	94	Mio.	Euro	für	deutsche	Projekte	
ausgezahlt	worden251.	Mit	etwa	26	Mio.	Euro	wurden	
z.	B.	in	dem	Zeitraum	Maßnahmen	im	Bereich	„Aqua-
kultur,	Binnenfischerei,	Verarbeitung	und	Vermarktung	
von	Erzeugnissen	der	Fischerei	und	der	Aquakultur“	
unterstützt.	Der	genaue	Zweck	der	subventionierten	Vor-
haben	wird	jedoch	auf	EU-Ebene	nicht	dokumentiert,	so	
dass	sich	der	umweltschädliche	Anteil	dieser	Subventi-
onen	nur	schwer	benennen	lässt.	Einen	kleinen	Einblick	
in	die	Verwendung	der	Subventionen	ermöglicht	die	
Veröffentlichung	der	BLE252,	in	der	nach	neuerem	EU-
Beschluss253	jedoch	nur	Informationen	über	Rechtsper-
sonen	dargestellt	werden	dürfen254.

249 WorldBank(2008).
250 EU-KOM(2009),S.8.
251 EU-KOM(2015a).
252 BLE (2016). 
253 EMFF-VerordnungNr.508/2014.
254 Agrar- und Fischereifonds-Informationen-Gesetz vom 26. November 2008 

(BGBl.IS.2330),daszuletztdurchArtikel1desGesetzesvom20.Mai2015
(BGBl. I S. 725) geändert worden ist.
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In	der	Vergangenheit	waren	die	größten	Nutznießer	
von	EU-Beihilfen	für	den	Schiffsneubau	stets	die	größ-
ten	Fischereifahrzeuge,	die	auf	den	Weltmeeren	im	
Einsatz	sind	und	in	großem	Maßstab	zur	übermäßigen	
Ausbeutung	der	Fischbestände	beitragen.	Als	Reakti-
on	auf	die	negativen	Effekte	der	Fischerei	beinhaltet	
die	2014	in	Kraft	getretene	Reform	der	Gemeinsamen	
Fischereipolitik	der	EU	(GFP)255	Vorgaben	für	eine	
nachhaltige	und	umweltgerechte	Bewirtschaftung	
kommerziell	genutzter	Fischbestände.	Neben	einem	
Rückwurfverbot	und	einem	damit	verbundenen	An-
landegebot	für	quotierte,	kommerziell	genutzte	Arten	
soll	eine	Bewirtschaftung	aller	genutzten	Bestände	
auf	dem	Niveau	des	größtmöglichen	nachhaltigen	
Dauerertrags	bis	2020	realisiert	werden.	Außerdem	
sollen	mit	der	Neuausrichtung	der	GFP	Mitgliedstaaten	
mit	Überkapazitäten	innerhalb	ihrer	Fischereiflotten	
stärker	in	die	Verantwortung	genommen	werden.	Die	
neuen	Vorgaben	der	europäischen	Fischereipolitik	
weisen	somit	in	die	richtige	Richtung,	um	nachhaltige	
Konzepte	zu	unterstützen,	müssen	aber	teilweise	noch	
anspruchsvoller	ausgestaltet	und	dann	tatsächlich	
aktiv	genutzt	werden.

Im	Rahmen	der	GFP-Reform	wurde	im	Mai	2014	ein	
inhaltlich	neu	gestalteter	Fischereifonds	eingerichtet	
(Europäischer	Meeres-	und	Fischereifonds256,	EMFF).	
Bis	2020	stehen	dem	Fischereisektor	EU-Fördermittel	
in	Höhe	von	rund	6,4	Mrd.	Euro257	zur	Verfügung.	
Für	Deutschland	sind	im	EMFF	für	den	Zeitraum	
2014–2020	Fördermittel	in	Höhe	von	jährlich	etwa	30	
Mio.	Euro	vorgesehen.	Die	neue	Ausrichtung	des	Fonds	
soll	europäischen	Unternehmen	bei	der	Umstellung	
auf	nachhaltige	Fischerei	helfen,	Küstengemeinden	
bei	der	Erschließung	neuer	Wirtschaftstätigkeiten	
unterstützen	sowie	Projekte	fördern,	die	neue	Ar-
beitsplätze	schaffen	und	die	Lebensqualität	an	den	
europäischen	Küsten	verbessern.	Im	Einzelnen	werden	
z.	B.	Maßnahmen	zur	Flottenanpassung	mit	dem	Ziel	
eines	ausgewogenen	Verhältnisses	zu	den	verfügbaren	
Fangmöglichkeiten	sowie	die	Kleine	Küstenfischerei	im	
Rahmen	der	nachhaltigen	Fischerei	gefördert.	Für	den	

255 Regulation (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council of 
11December2013ontheCommonFisheriesPolicy,amendingCouncilRegulations
(EC) No 1954/2003 and (EC) No 1224/2009 and repealing Council Regulations (EC) 
No 2371/2002 and (EC) No 639/2004 and Council Decision 2004/585/EC.

256 Verordnung (EU) Nr. 508/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom15.Mai2014überdenEuropäischenMeeres-undFischereifondsundzur
Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 2328/2003, (EG) Nr. 861/2006, (EG) 
Nr. 1198/2006 und (EG) Nr. 791/2007 des Rates und der Verordnung (EU) 
Nr. 1255/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates.

257 Durchführungsbeschluss der Kommission vom 11. Juni 2014 zur Festlegung der 
jährlichenAufschlüsselungderGesamtmittelproMitgliedstaatfürdenEuropä-
ischenMeeres-undFischereifondsimRahmendergeteiltenMittelverwaltungfür
den Zeitraum 2014-2020 (Bekanntgegeben unter Aktenzeichen C(2014)3781), 
2014/372/EU.

Bau	neuer	Fischereifahrzeuge	oder	andere	Initiativen,	
die	zur	Erhöhung	der	Fangkapazität	beitragen	würden,	
werden	keine	Gelder	mehr	bereitgestellt.	Außerdem	
werden	umweltschädliche	Vorhaben	wie	Maßnahmen	
zur	Steigerung	von	Fangkapazität	ausdrücklich	von	
der	Förderung	ausgenommen.	Indem	gezielt	Mittel	
für	Fischereikontrollprogramme	bereitgestellt	werden	
und	im	Gegensatz	zur	vorherigen	Förderperiode	die	
Zulässigkeit	von	Förderanträgen	einzelner	Betreiber	an	
die	Einhaltung	der	geltenden	Vorschriften	im	Rahmen	
der	GFP	gebunden	sind258,	wird	ein	wichtiges	Signal	
für	eine	verantwortungsvolle	und	nachhaltige	Fische-
rei	und	für	die	Unterbindung	von	illegaler	Fischerei	
gesetzt.	Darüber	hinaus	gibt	der	EMFF	auch	die	Ent-
wicklung	einer	ökologisch	nachhaltigen,	aber	ressour-
censchonenden	Aquakultur	als	ein	Ziel	vor.

Eine	abschließende	Bewertung	der	neuen	Vorgaben	im	
Rahmen	des	EMFF,	ihrer	Umsetzung	und	der	Wir-
kung	auf	Ebene	der	Mitgliedsstaaten	ist	zum	jetzigen	
Zeitpunkt	nicht	möglich.	Entsprechend	der	Kategori-
sierung	einer	vom	Europaparlament	vergebenen	Studie	
zur	weltweiten	Fischereisubvention259	aus	dem	Jahr	
2013	lassen	sich	aber	auch	im	EMFF	mehrere	Maß-
nahmen	mit	einem	erhöhten	Risiko	umweltschädlicher	
Wirkung	identifizieren.	Darauf	Bezug	nehmend	wären	
im	operationellen	Programm	Deutschlands	vor	allem	
die	Förderung	des	Ersatzes	oder	der	Modernisierung	
von	Schiffsmotoren	mit	dem	Potenzial	umweltschädli-
cher	Wirkung	zu	identifizieren.	Positiv	hervorzuheben	
sind	die	Bereitstellung	von	Mitteln	für	Datenerhebung	
über	die	Meeresumwelt,	umweltfreundliche	Fanggeräte	
sowie	die	Förderung	von	Bewirtschaftungsmaßnah-
men	in	Natura	2.000	Gebieten.	Die	in	der	GFP	festge-
legte,	erhöhte	Transparenz260	bezüglich	der	aus	dem	
EMFF	bezogenen	Leistungen	sollte	zukünftig	eine	
verbesserte	Bewertung	der	Subventionen	und	ihrer	
Umweltwirkungen	ermöglichen.

4.2.7 Umweltschädliche Mehrwertsteuer-
begünstigungen
Der	reguläre	Satz	der	Mehrwertsteuer	in	Deutschland	
beträgt	19	%,	für	bestimmte	Produktgruppen	gilt	ein	
ermäßigter	Steuersatz	von	7	%261.	Dies	betrifft	in	erster	

258 vgl. Artikel 10 & 11 in Verordnung (EU) Nr. 508/2014 über den Europäischen 
Meeres-undFischereifonds(EMMF).

259 Sumaila, U. u. a. (2013). 
260 Verordnung (EU) Nr. 508/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom15.Mai2014überdenEuropäischenMeeres-undFischereifondsund
zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 2328/2003, (EG) Nr. 861/2006, 
(EG) Nr. 1198/2006 und (EG) Nr. 791/2007 des Rates und der Verordnung (EU) 
Nr. 1255/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates, Art. 119.

261 DieMehrwertsteuerstellteinederwichtigstenEinnahmequellendesStaatesdarund
betrug2012über140Mrd.Euro(StatistischesBundesamt(2013a),S.10).
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Linie	Nahrungsmittel,	aber	auch	Druckerzeugnisse,	
Futtermittel	oder	den	Nahverkehr262.	Die	Mehrwertsteu-
erbegünstigungen	sind	historisch	gewachsen,	teilwei-
se	wurden	auch	in	neuerer	Zeit	reduzierte	Steuersätze	
eingeführt,	so	dass	das	heutige	System	insgesamt	nicht	
kohärent	ist.	Der	Bundesrechnungshof	kritisiert,	dass	
Ermäßigungstatbestände	häufig	sachlich	nicht	begrün-
det	sind	und	zu	Mitnahmeeffekten	und	missbräuch-
licher	Gestaltung	genutzt	würden.	Er	fordert	daher,	
die	Steuerermäßigungen	einzeln	zu	überprüfen	und	
den	Gesamtkatalog	der	Ermäßigungen	grundlegend	
zu	überarbeiten263.	In	seinem	Bericht	vom	30.	Oktober	
2007	bewertet	das	Bundesfinanzministerium	eine	
Vielzahl	der	Regelungen	zum	ermäßigten	Umsatzsteu-
ersatz	als	Regelungen	mit	ausgesprochenem	Subventi-
onscharakter264.

Von	dem	begünstigten	Mehrwertsteuersatz	profitieren	
auch	Produkte,	die	umweltschädliche	Wirkungen	ha-
ben.	Dies	betrifft	z.	B.	Fleisch-	und	Milchprodukte,	deren	
Erzeugung	zu	einer	hohen	Klimabelastung	führt	und	
mit	weiteren	negativen	Umweltwirkungen	durch	Nähr-
stoffüberschüsse	und	Gewässerbelastungen	verbunden	
ist.	Der	Anbau	der	Futtermittel	beansprucht	zudem	
große	Flächen	und	geht	oftmals	mit	den	negativen	
Folgen	durch	intensiven	Ackerbau	einher.	Der	Sachver-
ständigenrat	für	Umweltfragen	empfiehlt	daher,	den	
reduzierten	Mehrwertsteuersatz	auf	tierische	Produkte	
abzuschaffen265.	Die	Verteuerung	tierischer	Nahrungs-
mittel	durch	den	vollen	Mehrwertsteuersatz	kann	die	
Verbraucher	motivieren,	weniger	tierische	Produkte	zu	
konsumieren	und	diese	durch	pflanzliche	Produkte	zu	
substituieren266.	Auch	wissenschaftliche	Beiräte	des	
Bundesministeriums	für	Ernährung	und	Landwirtschaft	
empfehlen,	den	reduzierten	Mehrwertsteuersatz	für	
tierische	Produkte	aufzuheben	und	diese	Maßnahme	
sozialpolitisch	zu	flankieren267.

Feinschmeckerprodukte	wie	Gänseleber,	Froschschen-
kel	und	Schildkrötenfleisch	profitieren	ebenfalls	von	
ermäßigten	Mehrwertsteuersätzen.	Aus	ökologischen	
Gesichtspunkten	sollten	auch	diese	Vergünstigungen	
abgeschafft	werden	–	zumal	sie	für	die	Grundversor-
gung	mit	Nahrungsmitteln	nicht	notwendig	sind,	son-
dern	Luxusgüter	darstellen.

262 DadergrößteAnteilanProduktenmitreduziertemMehrwertsteuersatzauf
 Nahrungsmittel entfällt, wird das Thema in diesem Kapitel diskutiert.

263 Bundesrechnungshof (2010), S. 5f.
264 BMF(2007a),S.13.
265 SRU(2012),S.118;SRU(2015),S.384.
266 UBA (2012a), S. 65.
267 WissenschaftlicherBeiratAgrarpolitik,ErnährungundgesundheitlichenVerbrau-

cherschutzundwissenschaftlicherBeiratfürWaldpolitikbeimBMEL(2016).

Eine	Quantifizierung	der	gesamten	Subventionen	für	
umweltschädliche	Produkte	durch	die	Mehrwertsteuerer-
mäßigung	ist	im	Rahmen	dieses	Berichtes	nicht	möglich.	
Hierzu	wäre	eine	Überprüfung	sämtlicher	Ausnahmen	
im	Hinblick	auf	ihre	Umweltwirkungen	notwendig.	Für	
einzelne	Produktgruppen	liegen	jedoch	Schätzungen	zur	
Höhe	der	Subventionen	durch	die	ermäßigte	Mehrwert-
steuer	vor.	So	belaufen	sich	z.	B.	die	Subventionen	durch	
die	Mehrwertsteuervergünstigung	für	tierische	Produkte	
nach	vorliegenden	Schätzungen	auf	ca.	5,2	Mrd.	Euro268. 
Das	Subventionsvolumen	für	umweltschädliche	Mehr-
wertsteuerbegünstigen	beträgt	daher

 mindestens 5,2 Mrd. €. 

Aus	Umweltschutzgründen	ist	es	grundsätzlich	sinn-
voll,	den	reduzierten	Mehrwertsteuersatz	nicht	auf	um-
weltschädliche	Produkte	anzuwenden.	Beispielsweise	
sollten	tierische	Nahrungsmittel	(Fleisch-	und	Wurst-
waren,	Milchprodukte)	mit	19	%	besteuert	werden,	was	
rechtlich	bereits	umsetzbar	ist.	Zudem	sollte	geprüft	
werden,	ob	weitere	umweltschädliche	Produktgruppen	
aus	dem	ermäßigten	Satz	herausgenommen	werden	kön-
nen.	Dabei	sind	jedoch	auch	sozialpolitische	Ziele	des	
Staates	zu	berücksichtigen	und	zusätzliche	Belastungen	
für	die	Verbaucherinnen	und	Verbraucher	möglichst	zu	
vermeiden.	So	könnte	der	Staat	z.	B.	die	zusätzlichen	
Steuereinnahmen	verwenden,	um	den	reduzierten	
Mehrwertsteuersatz	pauschal	weiter	zu	senken.	Dies	
würde	dazu	führen,	dass	Lebensmittel	auf	pflanzlicher	
Basis,	aber	auch	Druckerzeugnisse	und	der	Nahverkehr,	
geringer	besteuert	würden.	Alleine	durch	eine	Erhebung	
des	allgemeinen	Mehrwertsteuersatzes	auf	tierische	Pro-
dukte	stünden	Mittel	in	Milliardenhöhe	zur	Verfügung,	
so	dass	der	reduzierte	Mehrwertsteuersatz	deutlich	
gesenkt	werden	könnte.

Auch	auf	EU-Ebene	besteht	Reformbedarf,	da	die	gelten-
de	Mehrwertsteuer-Richtlinie	den	rechtlichen	Rahmen	
für	nationale	Regelungen	vorgibt	und	Umweltschutzas-
pekte	ebenfalls	nicht	berücksichtigt.	Insofern	ist	es	sehr	
zu	begrüßen,	dass	die	EU	gegenwärtig	eine	Reform	des	
Mehrwertsteuer-Systems	erarbeitet.	Es	wäre	zu	begrü-
ßen,	wenn	die	Kommission,	wie	2011	angekündigt,	die	
Mehrwertsteuer-Richtlinie	reformieren	und	den	ermäßig-
ten	Mehrwertsteuersatz	künftig	nicht	mehr	für	Güter	und	
Dienstleistungen	zulassen	würde,	die	sich	schädlich	auf	
Umwelt,	Gesundheit	und	Gemeinwohl	auswirken269.

268 Berechnet nach Daten aus wissenschaftlicher Beirat Agrarpolitik, Ernährung und 
gesundheitlichenVerbraucherschutzundwissenschaftlicherBeiratfürWaldpolitik
beimBMEL(2016),S.99.BasiertaufGrundlagederEVS2008,berücksichtigtwurde
hier kein außer Haus Verzehr.

269 EU-KOM(2011a),S.13.
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1 Die umweltschädlichen Subventionen 2012 
und ihre  Wirkungen im Überblick

Im	Jahr	2012	beliefen	sich	die	umweltschädlichen	
Subventionen	in	Deutschland	auf	57 Mrd. Euro (vgl.	
Tabelle	3).	Da	der	Bericht	nur	einen	Überblick	über	
die	wichtigsten	umweltschädlichen	Subventionen	des	
Bundes	gibt	und	Förderprogramme	auf	Landes-	und	
kommunaler	Ebene	fast	nicht	betrachtet,	lag	das	tat-
sächliche	Volumen	umweltschädlicher	Subventionen	
in	Deutschland	noch	höher.	Zudem	war	es	in	einigen	
Fällen	nicht	möglich,	den	umweltschädlichen	Anteil	
der	Subventionen	zu	quantifizieren,	so	dass	das	in	der	
Tabelle	angegebene	Gesamtvolumen	auch	aus	diesem	
Grund	nur	eine	Untergrenze	darstellt.

Betrachtet	man	die	Verteilung	der	analysierten	umwelt-
schädlichen	Subventionen	auf	einzelne	Sektoren,	so	
stand	im	Jahr	2012	der	Verkehr	–	insbesondere	wegen	
der	Steuerbefreiungen	für	den	Luftverkehr	–	mit	28,6	
Mrd.	Euro	an	der	Spitze,	gefolgt	vom	Bereich	Energie	mit	
20,3	Mrd.	Euro.	Dann	folgen	mit	deutlichem	Abstand	die	
Land-	und	Forstwirtschaft,	Fischerei	mit	knapp	5,8	Mrd.	
Euro	sowie	das	Bau-	und	Wohnungswesen	mit	2,3	Mrd.	
Euro.	Einen	Überblick	zu	dem	Subventionsvolumen	der	
einzelnen	Sektoren	in	2012	gibt	Abbildung	8.

Umweltschädliche	Subventionen	belasten	die	öffentli-
chen	Haushalte	auch	indirekt,	denn	es	entstehen	Folge-
kosten	für	den	Staat	durch	die	verursachten	Umwelt-	und	
Gesundheitsschäden.	Hinzu	kommt,	dass	umweltschäd-
liche	Subventionen	den	Wettbewerb	zu	Lasten	umwelt-
freundlicher	Techniken	und	Produkte	verzerren.	Dies	
wiederum	führt	dazu,	dass	der	Staat	in	erhöhtem	Maße	
umweltgerechte	Techniken	und	Produkte	fördern	muss,	
damit	sie	im	Wettbewerb	eine	faire	Chance	haben	und	
sich	im	Markt	durchsetzen	können.	Der	Abbau	umwelt-
schädlicher	Subventionen	entlastet	somit	die	öffentlichen	
Kassen	gleich	in	mehrfacher	Hinsicht.

Die	ermittelten	umweltschädlichen	Subventionen	sind	
jedoch	zum	Teil	aus	rechtlichen	Gründen	nicht	sofort	
und	vollständig	abbaubar,	wie	das	Beispiel	der	Eigen-
heimzulage	zeigt.	Sie	werden	daher	vielfach	noch	auf	
Jahre	hinaus	die	öffentlichen	Haushalte	und	damit	
letztendlich	auch	den	Steuerzahler	in	erheblichem	Maße	
belasten.	Auch	aus	diesem	Grund	ist	es	wichtig,	vor	
Einführung	einer	Subvention	ihre	Sinnhaftigkeit	und	
ihre	langfristigen	Folgen	für	die	öffentlichen	Haushalte	
sorgfältig	zu	prüfen.

Abbildung 8

Aufteilung des Subventionsvolumens nach Sektoren 2012

Quelle:	UBA

*		Eine	Quantifizierung	der	um-
weltschädlichen	Subventionen	
in	der	Land-	und	Forstwirt-
schaft	sowie	der	Fischerei	ist	
in	vielen	Fällen	schwierig,	
so	dass	das	angegebene	Sub-
ventionsvolumen	nur	einen	
Teil	der	umweltschädlichen	
Subventionen	in	diesem	Sektor	
darstellt.

Energiebereitstellung 
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Land- und Forst-
wirtschaft, Fischerei
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Subventionen	können	die	Umwelt	auf	vielfältige	und	kom-
plexe	Weise	schädigen,	weshalb	eine	Quantifizierung	der	
resultierenden	Umweltbelastungen	schwierig	ist.	Hinzu	
kommt,	dass	Wechselwirkungen	zwischen	den	verschiede-
nen	Umweltgütern	bestehen.	Daher	erfasst	dieser	Bericht	
die	Schädigung	der	Umweltgüter	Klima,	Luft,	Wasser,	Bo-
den,	Artenvielfalt	und	Landschaft	durch	Subventionen	nur	
qualitativ,	ebenso	die	entstehenden	negativen	Wirkungen	
auf	die	Gesundheit	und	den	Rohstoffverbrauch.	Tabelle	3	
gibt	einen	Überblick	über	die	negativen	Wirkungen	der	
einzelnen	Subventionen.	Sie	zeigt,	dass	Subventionen	über	
Primär-	und	Sekundäreffekte	alle	betrachteten	Umweltgü-
ter	und	die	menschliche	Gesundheit	belasten	oder	gefähr-
den	bzw.	den	Rohstoffverbrauch	begünstigen1.

Mit	Subventionen	von	20,3	Mrd.	Euro	wird	die	Energie-
bereitstellung und -nutzung	gefördert.	Dies	betrifft	so-
wohl	die	Gewinnung	der	Energieträger	(z.	B.	Braunkohle	

1 PrimäreffektesindUmweltschäden,diedirekteFolgewirkungenderSubvention
sind, das heißt die Subvention begünstigt Aktivitäten, die die Umweltschäden 
unmittelbarauslösen.SekundäreffektesindUmweltschäden,diedieSubvention
indirektüberWirkungskettenauslöst.Dabeihandeltessichumsogenannte
ZweitrundeneffekteoderRückwirkungen,diedieprimärgeschädigtenUmweltgüter
an andere Umweltgüter übertragen.

und	Steinkohle)	als	auch	die	Energieerzeugung	und	den	
Energieverbrauch.	Subventionen,	die	den	Energiepreis	
senken,	verringern	den	Anreiz,	Energie	sparsam	und	
effizient	einzusetzen.	Die	Folgen	sind	ein	höherer	Ener-
gieverbrauch,	verbunden	mit	höheren	energiebedingten	
Umweltbelastungen.	Beispiele	sind	die	Steuerermäßi-
gungen	und	-befreiungen	bei	der	Energie-	und	Strom-
steuer	für	Unternehmen	des	Produzierenden	Gewerbes	
und	der	Landwirtschaft.

Subventionen	im	Energiebereich	sind	auch	umwelt-
schädlich,	falls	sie	den	Wettbewerb	zwischen	den	
Energieträgern	zu	Gunsten	relativ	umweltschädlicher	
Energieträger	verzerren	und	auf	diese	Weise	einen	nicht	
nachhaltigen	Energieträgermix	begünstigen.	Dies	gilt	
für	die	kostenlose	Zuteilung	von	CO2-Emissionsberech-
tigungen	im	Emissionshandel,	die	Begünstigungen	für	
die	Braunkohlewirtschaft,	die	Energiesteuervergüns-
tigung	für	die	Kohle	und	die	expliziten	und	impliziten	
Subventionen	für	die	Kernenergie,	welche	diese	über-
haupt	erst	einzelwirtschaftlich	rentabel	machen.	Diese	
Subventionen	erhöhen	tendenziell	auch	den	Förderbe-
darf	für	die	erneuerbaren	Energien.
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Tabelle 3

Umweltschädliche Subventionen in Deutschland im Jahr 2012

Umweltschädliche Subventionen 
nach Sektor

Mio. € 
(2012)

Negative Wirkungen auf  Umwelt,  Gesundheit und  Rohstoffverbrauch

Klima Luft Wasser Boden

Arten-
vielfalt 

und 
Land-
schaft

Gesund-
heit

Roh-
stoffe

1  Energiebereitstellung 
und  Nutzung 20.347

Strom- und Energiesteuer- 
Ermäßigungen für das Pro-
duzierende Gewerbe und die 
Land-  und Forstwirtschaft

1.178 p p s s s p p

Spitzenausgleich bei 
der  Ökosteuer für das 
 Produzierende Gewerbe

2.182 p p s s s p p

Steuerentlastung für 
 bestimmte energieintensive 
Prozesse und Verfahren

1.333 p p s s s p p

Steinkohlesubventionen 1.732 p p p p s p p

Begünstigungen für 
die  Braunkohlewirtschaft

min. 304 p p p p p p p

Energiesteuervergünstigungen 
für Kohle

100 p p s s s p p

Herstellerprivileg für die Produ-
zenten von Energieerzeugnissen

300 p p s s s p p

Energiesteuerbefreiung für die 
nicht-energetische Verwendung 
fossiler Energieträger

min. 
1.570

s s s s s s p

Kostenfreie Zuteilung der 
 CO2-Emissionsberechtigungen

3.124 p p s s s p p

Zuschüsse an stromintensive 
Unternehmen zum Ausgleich 
emissionshandelsbedingter 
Strompreiserhöhungen

– p p s s s p p

Besondere Ausgleichsregelung 
des EEG für stromintensive Unter-
nehmen und Schienenbahnen

2.700 p p s s s p p

Eigenstromprivileg des EEG 
(Industrie)

1.600 p p s s s p p

Begünstigungen des energie-
intensiven Industrie bei den 
Stromnetzentgelten

300 p p s s s p p

Privilegierung von Sonder-
vertragskunden bei der Kon-
zessionsabgabe für Strom

3.900 p p s s s p p

Ermäßigte Sätze für Gewerbe 
und energieintensive Industrie 
beiderKWK-Umlage

24 p p s s s p p

Subventionierung der Kernenergie n.q. s s s s s p p

Exportkreditgarantien 
 (Hermesdeckungen) für 
 Kohle- und Atomkraftwerke

n.q. p p p p p p p
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Umweltschädliche Subventionen 
nach Sektor

Mio. € 
(2012)

Negative Wirkungen auf  Umwelt,  Gesundheit und  Rohstoffverbrauch

Klima Luft Wasser Boden

Arten-
vielfalt 

und 
Land-
schaft

Gesund-
heit

Roh-
stoffe

2 Verkehr 28.641

Energiesteuervergünstigungen 
fürDieselkraftstoff

7.353 p p s s s p p

Entfernungspauschale 5.100 p p s p p p p

Energiesteuerbefreiung 
des  Kerosins

7.083 p p s s s p p

Mehrwertsteuerbefreiung
für  internationale Flüge

4.763 p p s s s p p

Energiesteuerbefreiung der 
Binnenschifffahrt

170 p p s s s p p

Energiesteuerbegünstigung von 
Arbeitsmaschinen und Fahrzeu-
gen, die ausschließlich dem Gü-
terumschlag in Seehäfen dienen

25 p p s s s p p

Pauschale Besteuerung privat 
genutzter Dienstwagen

Min.
3.100

p p s p p p p

Biokraftstoffe 1.047 p s p p p s s

3 Bau- und Wohnungswesen 2.336

Eigenheimzulage 1.366 s s p p p s p

Bausparförderung 442 s s p p p s p

SozialeWohnraumförderung Max.528 s s p p p s p

Gemeinschaftsaufgabe 
 „Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur“

n.q. s s p p p s p

4  Land- und Forstwirtschaft, 
Fischerei 5.755

Agrarförderung der 
 Europäischen Union

n.q. p s p p p s s

Gemeinschaftsaufgabe 
 „Verbesserung der Agrarstruktur 
und des Küstenschutzes“

n.q. p s p p p s s

Steuervergütung für Agrardiesel 430 p p s s s p p

Befreiung landwirtschaft-
licher Fahrzeuge von der 
 Kraftfahrzeugsteuer

60 s s s p s s s

Subventionen für 
 Branntweinproduktion

65 p s p p p s s

Fischereiförderung der 
 Europäischen Union

n.q. p s p p p s s

UmweltschädlicheMehrwert-
steuerbegünstigungen

Min.
5.200

p s p p p s s

Summe 57.079
n.q.	=	nicht	quantifizierbar	 p	=	Primäreffekte	 s	=	Sekundäreffekte
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Im	Verkehr	trugen	im	Jahr	2012	Subventionen	in	Höhe	
von	28,6	Mrd.	Euro	zur	Belastung	der	Umwelt	bei.	Mit	
rund	11,8	Mrd.	Euro	entfällt	ein	Großteil	der	umwelt-
schädlichen	Verkehrssubventionen	auf	den	Luftver-
kehr.	Quantitativ	sehr	bedeutsam	sind	außerdem	die	
Energiesteuervergünstigung	für	Dieselkraftstoff,	die	
Entfernungspauschale,	das	Dienstwagenprivileg	und	
die	Begünstigungen	der	Biokraftstoffe.	Die	steuer-
liche	Begünstigung	von	Kraftstoffen	verringert	die	
ökonomischen	Anreize,	verbrauchsarme	Fahrzeuge	
anzuschaffen	und	den	Kraftstoffverbrauch	über	Ver-
haltensänderungen	zu	senken,	etwa	durch	ein	anderes	
Fahrverhalten	oder	die	verstärkte	Nutzung	anderer,	
umweltfreundlicher	Verkehrsmittel.	Ein	Beispiel	
hierfür	ist	die	Steuerbegünstigung	von	Dieselkraftstoff	
gegenüber	Ottokraftstoff.	Auch	verringern	subventi-
onsbedingt	niedrige	Kraftstoff-	oder	Nutzungskosten	
die	Anreize	für	Investitionen	in	innovative,	effiziente	
Antriebstechniken	oder	Fahrzeuge.

Die	Begünstigung	umweltschädlicher	Verkehrsträger	
erhöht	deren	Wettbewerbsfähigkeit,	so	dass	ihr	Anteil	
am	gesamten	Verkehrsaufkommen	wächst.	Ein	beson-
ders	prägnantes	Beispiel	dafür	sind	die	steuerlichen	
Begünstigungen	des	Luftverkehrs.	Außerdem	schaffen	
Subventionen	Anreize	zur	Steigerung	des	Verkehrsauf-
kommens,	indem	sie	die	Kosten	des	Verkehrs	insgesamt	
senken.	Dies	ist	z.	B.	bei	der	Entfernungspauschale	der	
Fall,	die	zudem	zur	Zersiedlung	der	Landschaft	beiträgt.	
Auch	die	Subventionierung	von	Biokraftstoffen	hat	viel-
fältige	schädliche	Auswirkungen	auf	die	Umwelt,	etwa	
durch	intensive	landwirtschaftliche	Produktionsver-
fahren	oder	Landnutzungsänderungen	bei	importierten	
Biokraftstoffen.

Der	Sektor	Bau- und Wohnungswesen	weist	im	Jahr	
2012	umweltschädliche	Subventionen	in	Höhe	von	
2,3	Mrd.	Euro	auf.	Die	Subventionen	bezuschussen	den	
Neubau	von	Wohnraum	oder	die	Neuerschließung	von	
Industrie-,	Gewerbe-	und	Verkehrsflächen.	Die	staat-
lichen	Gelder	verstärken	tendenziell	den	Anreiz	zum	
Bauen	und	differenzieren	dabei	meist	nicht	zwischen	
zuvor	genutzten	oder	neu	erschlossenen	Flächen	auf	der	
„grünen	Wiese“.	Solche	Subventionen	begünstigen	eine	
steigende	Flächeninanspruchnahme	für	Siedlung	und	
Verkehr,	die	fortschreitende	Zersiedlung	der	Landschaft,	
steigenden	Energieverbrauch,	wachsende	Verkehrs-
ströme	und	einen	hohen	Rohstoffbedarf.	Den	größten	
Anteil	an	den	Subventionen	verzeichnet	immer	noch	die	
Eigenheimzulage,	die	seit	2006	allerdings	nicht	mehr	
gewährt	wird	und	daher	ausläuft.

Im	Sektor	Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei 
gibt	es	ebenfalls	zahlreiche	umweltschädliche	Subven-
tionen.	Ihre	Quantifizierung	ist	in	vielen	Fällen	sehr	
schwierig,	so	dass	das	in	der	Tabelle	ausgewiesene	
Gesamtvolumen	der	umweltschädlichen	Subventio-
nen	von	5,8	Mrd.	Euro	nur	die	„Spitze	des	Eisberges“	
ausweist.	Besonders	relevant	sind	aus	Umweltsicht	die	
EU-Agrarförderung	und	die	Maßnahmen	im	Rahmen	der	
Gemeinschaftsaufgabe	„Verbesserung	der	Agrarstruktur	
und	des	Küstenschutzes“.

Generell	sind	landwirtschaftliche	Subventionen,	die	
die	Erzeugerpreise	stützen	oder	an	Produktionsmengen	
gekoppelt	sind,	wie	beispielsweise	für	die	Branntwein-
produktion,	als	umweltschädlich	einzustufen.	Denn	sie	
setzen	Anreize	für	eine	gesteigerte	landwirtschaftliche	
Produktion,	verstärken	Intensivierungstrends	und	erhö-
hen	auf	diese	Weise	den	Druck	auf	die	Umwelt.	Jedoch	
können	auch	Subventionen	für	landwirtschaftliche	Pro-
duktionsfaktoren	zur	Schädigung	der	Umwelt	beitragen,	
indem	sie	Anreize	zu	ihrem	gesteigerten	Einsatz	geben.	
Aus	Umwelt-	und	Klimaschutzsicht	schädlich	sind	daher	
der	reduzierte	Energiesteuersatz	für	Agrardiesel	und	die	
Kfz-Steuerbefreiung	für	Zugmaschinen.

Problematisch	sind	auch	Mehrwertsteuervergünstigun-
gen	für	Produkte,	die	umweltschädliche	Wirkungen	
haben.	Dies	betrifft	z.	B.	Fleisch-	und	Milchprodukte,	
deren	Erzeugung	zu	einer	hohen	Klimabelastung	führt	
und	mit	weiteren	negativen	Umweltwirkungen	durch	
Nährstoffüberschüsse	und	Gewässerbelastungen	ver-
bunden	ist.	Die	Subventionen	durch	den	ermäßigten	
Mehrwertsteuersatz	alleine	für	tierische	Produkte	be-
tragen	über	5,2	Mrd.	Euro.	Aus	Umweltsicht	ist	es	sinn-
voll,	für	tierische	Produkte	den	allgemeinen	Mehrwert-
steuersatz	zu	erheben.	Um	eine	höhere	Steuerbelastung	
der	Verbraucherinnen	und	Verbraucher	zu	vermeiden,	
könnte	der	Staat	im	Gegenzug	den	ermäßigten	Mehr-
wertsteuersatz	senken.

Aufschlussreich	ist	auch	eine	vertikale	Betrachtung	
der	Tabelle	3.	Deutlich	über	90	%	der	umweltschädli-
chen	Subventionen	gehen	direkt	zu	Lasten	des	Klimas.	
Damit	einher	geht	in	den	meisten	Fällen	auch	ein	
schädlicher	Primäreffekt	auf	die	Luftqualität	und	die	
Gesundheit.	Es	zeigt	sich	auch,	dass	in	Deutschland	
2012	etwa	30	%	der	umweltschädlichen	Subventionen	
schädliche	Primäreffekte	auf	die	biologische	Vielfalt	
und	die	Landschaft	hat.
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2 Entwicklung der umweltschädlichen Subventionen

Das	Umweltbundesamt	analysierte	zuletzt	in	einer	vor	
zwei	Jahren	erschienenen	Studie	die	umweltschädli-
chen	Subventionen	für	das	Jahr	20102.	Das	Subventi-
onsvolumen	betrug	gut	52	Mrd.	Euro	und	liegt	damit	
deutlich	unter	dem	Wert	für	2012	mit	über	57	Mrd.	
Euro.	Ausschlaggebend	für	das	höhere	Volumen	der	
umweltschädlichen	Subventionen	ist	in	erster	Linie	
die	erstmalige	Quantifizierung	der	umweltschädlichen	
Mehrwertsteuerbegünstigungen,	die	mit	5,2	Mrd.	Euro	
zu	Buche	schlagen.	Durch	eine	verbesserte	Methodik	
zur	Berechnung	des	Dienstwagenprivilegs	hat	sich	die	
Subventionshöhe	ebenfalls	deutlich	verändert	und	
liegt	für	2012	bei	3,1	Mrd.	Euro.	Ein	hoher	Rückgang	
um	gut	3,4	Mrd.	Euro	ist	durch	das	Auslaufen	der	
Eigenheimzulage	bedingt.	Die	politische	Entscheidung	
hierfür	wurde	bereits	im	Jahre	2005	getroffen.	Bei	der	
kostenfreien	Zuteilung	der	CO2-Emissionsberechtigun-
gen	liegt	der	Rückgang	des	Subventionsvolumens	bei	

2 UBA (2014a).

50	%	und	beträgt	2012	gut	3	Mrd.	Euro.	Ausschlag-
gebend	dafür	ist	der	niedrige	Zertifikatspreis,	der	im	
Jahr	2012	ebenfalls	50	%	geringer	ausgefallen	ist	als	
2010.	An	der	Menge	der	kostenlos	zugeteilten	Emis-
sionsberechtigungen	hat	sich	nicht	viel	geändert.	Zu	
berücksichtigen	ist	bei	der	Interpretation	der	Subven-
tionsvolumina	daher,	dass	Veränderungen	in	der	Höhe	
des	Subventionsvolumens	nicht	immer	auf	politische	
Maßnahmen	zurückzuführen	sind.

Eine	Analyse	der	Subventionspolitik	der	letzten	Jahre	
zeigt	eine	sehr	uneinheitliche	Entwicklung.	Einige	um-
weltschädliche	Subventionen	laufen	in	den	nächsten	
Jahren	aus	oder	sie	wurden	abgebaut.	Dazu	gehören	
die	allgemeine	Energiesteuervergünstigung	für	das	
Produzierenden	Gewerbe	und	die	Landwirtschaft,	die	
Steinkohleförderung,	die	Eigenheimzulage	und	die	
Subventionen	für	die	Branntweinproduktion.	Zugleich	
hat	die	Bundesregierung	jedoch	auch	neue	umwelt-
schädliche	Subventionen	eingeführt	oder	bereits	
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bestehende	umweltschädliche	Subventionen	ausgewei-
tet.	Dies	betrifft	z.	B.	die	besondere	Ausgleichsregelung	
des	EEG,	die	Energiesteuerbegünstigung	von	Arbeits-
maschinen	und	Fahrzeugen,	die	ausschließlich	dem	
Güterumschlag	in	Seehäfen	dienen	und	die	Zuschüsse	
an	stromintensive	Unternehmen	zum	Ausgleich	emis-
sionshandelsbedingter	Strompreiserhöhungen.	Ein	sys-
tematischer	Abbau	umweltschädlicher	Subventionen	
ist	daher	nach	wie	vor	nicht	zu	erkennen.

Die	folgenden	Abschnitte	geben	einen	Überblick	zu	
den	wesentlichen	Entwicklungen	der	letzten	Jahre	und	
ihren	Ursachen.

Der	Bereich	Energiebereitstellung und -nutzung 
verzeichnet	seit	dem	Jahr	2006	einen	deutlichen	Anstieg	
der	umweltschädlichen	Subventionen	von	11,6	Mrd.	
Euro	(2006)	auf	20,3	Mrd.	Euro	(2012).

Der	Anstieg	geht	auf	die	neu	hinzugenommenen	und	
stark	angestiegenen	umweltschädlichen	Subventio-
nen	zurück.	Hierbei	schlagen	vor	allem	die	Begünsti-
gungen	bei	der	EEG-Umlage	zu	Buche:	Die	besondere	
Ausgleichsregelung	für	stromintensive	Unternehmen	

und	Schienenbahnen	sowie	das	Eigenstromprivileg	
machten	2010	zusammen	2,2	Mrd.	Euro	aus	(vgl.	
Abbildung	9).	Im	Jahr	2008	betrug	die	Begünstigung	
nur	gut	die	Hälfte	dieser	Summe3.	In	diesem	Zeit-
raum	gab	es	für	die	besondere	Ausgleichsregelung	
keine	relevanten	rechtlichen	Änderungen,	die	Anzahl	
der	begünstigten	Unternehmen	stieg	jedoch	konti-
nuierlich,	ebenso	wie	die	privilegierte	Strommenge	
(mit	Ausnahme	2009).	Da	die	EEG-Umlage	in	diesen	
Jahren	erhöht	wurde,	fielen	auch	die	Begünstigungen	
höher	aus.	Zusätzlich	zu	der	steigenden	EEG-Umlage	
führten	rechtliche	Änderungen	zu	einer	weiteren	
Ausweitung	der	Begünstigungen.	Im	Jahr	2012	betru-
gen	die	Begünstigungen	bei	der	EEG-Umlage	bereits	
4,3	Mrd.	Euro.	Ebenfalls	einen	großen	Anteil	an	den	
Subventionen	im	Energiebereich	hat	mit	3,9	Mrd.	
Euro	die	Privilegierung	von	Sondervertragskunden	
bei	der	Konzessionsabgabe	für	Strom	und	Gas.	Auch	
diese	umweltschädliche	Subvention	ist	in	den	letzten	
Jahren	deutlich	gestiegen.

3 DerBetragvon1,2Mrd.Eurofür2008und0,78Mrd.Eurofür2006warenjedoch
noch nicht in dem Bericht „Umweltschädliche Subventionen in Deutschland“ 
enthalten.

Abbildung 9

Begünstigungen der Wirtschaft durch die EEG-Umlage 
 (besondere  Ausgleichsregelungen und Eigenstromprivileg)

Quelle:	Eigene	Darstellung	nach	Daten	der	Bundesregierung	(2012),	S.	96
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Das	Subventionsvolumen	für	die	kostenlose	Zuteilung	
der	CO2-Emssionsberechtigungen	ist	in	den	vergange-
nen	Jahren	sehr	unterschiedlich	ausgefallen	–	jeweils	
in	Abhängigkeit	von	der	Höhe	der	Zertifikatspreise.	Im	
Jahr	2006	betrug	das	Subventionsvolumen	2,5	Mrd.	
Euro	bei	einem	durchschnittlichen	Zertifikatspreis	von	
5	Euro,	während	es	zwei	Jahre	später	bereits	bei	7,8	
Mrd.	Euro	lag	(durchschnittlicher	Zertifikatspreis	von	
20	Euro).	Im	Jahr	2012	ist	der	Zertifikatspreis	wieder	
deutlich	gesunken	auf	7,51	Euro.	Damit	ist	auch	das	
Subventionsvolumen	auf	3,1	Mrd.	Euro	zurückgegan-
gen	–	obwohl	sogar	20	Mio.	kostenlose	Emissionsbe-
rechtigungen	mehr	ausgegeben	wurden.	Die	Höhe	der	
Subvention	hat	sich	also	deutlich	verringert,	ohne	dass	
sich	an	der	Gestaltung	der	umweltschädlichen	Subven-
tion	etwas	geändert	hat.

Positiv	ist	zu	vermerken,	dass	2011	die	Begünstigungen	
bei	der	Strom-	und	Energiesteuerermäßigung	für	das	
Produzierende	Gewerbe	und	die	Land-	und	Forstwirt-
schaft	sowie	der	Spitzenausgleich	reduziert	wurden.	
Dadurch	ging	das	Subventionsvolumen	2012	um	etwa	
1,1	Mrd.	Euro	zurück.

Im	Verkehr	erhöhte	sich	das	Volumen	der	umwelt-
schädlichen	Subventionen	von	19,6	Mrd.	Euro	(2006)	
auf	28,6	Mrd.	Euro	(2012).	Der	Anstieg	ist	zu	einem	
Teil	darauf	zurückzuführen,	dass	2010	erstmals	die	
Subventionen	für	Biokraftstoffe	quantifiziert	werden	
konnten4	und	das	Dienstwagenprivileg	2012	nach	
einer	verbesserten	Methodik	berechnet	wurde.	In	
jedem	Berichtsjahr	deutlich	gestiegen	ist	die	Ener-
giesteuerbefreiung	für	Dieselkraftstoff,	dies	macht	
jährlich	einen	geringen	dreistelligen	Millionenbetrag	
aus	und	ist	auf	einen	höheren	absoluten	Verbrauch	
von	Dieselkraftstoff	zurückzuführen.	Im	Luftverkehr	
machte	sich	die	Wirtschaftskrise	bemerkbar:	Im	
Jahr	2010	ist	sowohl	die	Energiesteuerbefreiung	des	
Kerosins	als	auch	die	Mehrwertsteuerbefreiung	für	
internationale	Flüge	geringer	ausgefallen.	2012	hat	
sich	diese	Entwicklung	jedoch	wieder	umgekehrt	und	
der	ansteigende	Trend	der	Subventionshöhe	hält	an.	
Im	Vergleich	zu	dem	Jahr	2010	ist	im	Jahr	2012	bei	
keiner	umweltschädlichen	Subvention	im	Verkehr	ein	
Rückgang	zu	verzeichnen.	Im	Gegenteil,	sie	sind	fast	
ausnahmslos	gestiegen.

4 NebendensinkendensteuerlichenBegünstigungenfürBiokraftstoffezahlen
Produzenten und Konsumenten durch eine gesetzlich vorgeschriebene Quote die 
MehrkostenfürdieVerwendungvonBiokraftstoffen,diesebeidenSubventionen
sindfürdasJahr2010mitindasSubventionsvolumeneingeflossen.

Beim	Bau- und Wohnungswesen	sanken	die	umwelt-
schädlichen	Subventionen	deutlich	von	10,3	Mrd.	Euro	
(2006)	auf	2,3	Mrd.	Euro	(2012).	Diese	Entwicklung	ist	
im	Wesentlichen	auf	das	Auslaufen	der	Eigenheimzu-
lage	zurückzuführen,	die	sich	von	2006	bis	2012	um	
etwa	7,9	Mrd.	Euro	verringerte	–	jedoch	auch	2012	trotz	
Abschaffung	noch	immer	1,4	Mrd.	Euro	ausmachte.

Im	Bereich	Land- und Forstwirtschaft sowie 
 Fischerei lag	das	quantifizierbare	Subventionsvolu-
men	2006	bei	321	Mio.	Euro	und	2012	bei	5,8	Mrd.	
Euro.	Der	Anstieg	beruht	in	erster	Linie	darauf,	dass	im	
Jahr	2012	erstmals	die	umweltschädlichen	Mehrwert-
steuerbegünstigungen	für	tierische	Produkte	in	Höhe	
von	5,2	Mrd.	Euro	quantifiziert	wurden.	Nach	wie	vor	
lässt	sich	der	Großteil	der	umweltschädlichen	Subven-
tionen	jedoch	weiterhin	nicht	quantifizieren,	so	dass	
die	umweltschädlichen	Subventionen	im	Agrarbereich	
weit	höher	liegen.

Ein	Teil	des	Anstiegs	beim	ausgewiesenen	Subventions-
volumen	ist	allerdings	auch	auf	die	Agrardieselvergü-
tung	für	Landwirte	zurückzuführen.	Hier	gab	es	einen	
deutlichen	Rückschritt,	weil	der	Gesetzgeber	die	im	
Haushaltsbegleitgesetz	2005	beschlossene	Einschrän-
kung	der	Steuerentlastung	zunächst	aussetzte	und	sie	
mit	dem	Gesetz	zur	Änderung	des	Energiesteuer-	und	
des	Stromsteuergesetzes	vom	März	2011	endgültig	
wieder	aufhob.	Erste	positive	Schritte	sind	dagegen	auf	
europäischer	Ebene	zu	verzeichnen.	Bei	der	Neuausrich-
tung	von	Agrar-	und	Fischereipolitik	werden	Umwelt-
belange	stärker	berücksichtigt	als	in	vorherigen	För-
derperioden.	Allerdings	zeigt	die	nationale	Umsetzung	
insbesondere	für	die	Agrarpolitik,	dass	die	bestehenden	
Regelungen	Umweltprobleme	nicht	ansatzweise	in	aus-
reichendem	Maße	adressieren.

Um	zu	gewährleisten,	dass	künftig	umweltschädliche	
Subventionen	systematisch	abgebaut	werden,	ist	ein	
umweltbezogenes	Controlling	aller	bestehenden	und	
neu	eingeführten	Subventionen	erforderlich.	Die	Me-
thodik	für	ein	solches	Vorgehen	ist	im	Teil	IV	„Wege	zu	
einer	umweltverträglichen	Subventionspolitik“	aus-
führlich	beschrieben.	Außerdem	sollte	ein	verbindlicher	
Fahrplan	zum	Abbau	umweltschädlicher	Subventionen	
erarbeitet	werden.
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1 Grundsätze für eine umweltorientierte Subventionspolitik

Die	lange	Liste	der	umweltschädlichen	Subventionen	
verdeutlicht,	dass	es	sich	nicht	um	Einzelfälle,	sondern	
um	ein	weitreichendes	Problem	handelt,	das	nur	mit	einer	
systematischen	Berücksichtigung	der	verschiedenen	
Umweltschutzaspekte	im	Rahmen	der	Subventionspolitik	
lösbar	ist.	Dies	würde	nicht	nur	die	Umwelt	entlasten,	son-
dern	auch	die	Subventionspolitik	effektiver	und	effizienter	
machen.	Das	Umweltbundesamt	hat	daher	zehn	Grund-
sätze	für	eine	umweltgerechte	Subventionspolitik	erarbei-
tet	(vgl.	Textbox	„Grundsätze	einer	effektiven,	effizienten	
und	umweltgerechten	Subventionspolitik“),	die	sowohl	
bei	der	Reform	bestehender	Subventionen	als	auch	bei	
der	Einführung	neuer	Subventionen	zu	beachten	sind.	Sie	
sind	teilweise	deckungsgleich	mit	den	subventionspoliti-
schen	Leitlinien	der	Bundesregierung1,	spezifizieren	und	
erweitern	sie	jedoch	um	Umweltaspekte.

Viele	Subventionen	existieren	schon	Jahrzehnte	–	zahlreiche	
Steuervergünstigungen	stammen	aus	der	Zeit	vor	1940.	Daher	
sind	die	Ziele	vieler	Subventionen	nicht	mehr	zeitgemäß.	Dies	
verdeutlicht,	wie	wichtig	eine	regelmäßige	Überprüfung	der	
Subventionsbegründung	ist.	Einige	Subventionen	sind	au-
ßerdem	nicht	nur	umweltschädlich,	sondern	verfehlen	auch	
ihre	Hauptziele	oder	erreichen	sie	nur	zu	sehr	hohen	Kosten,	
so	dass	die	betreffenden	Subventionen	allein	schon	deswegen	
reformbedürftig	sind.	Ein	Beispiel	hierfür	ist	die	Energiesteu-
erbegünstigung	für	Dieselkraftstoff,	die	ursprünglich	für	
die	Begünstigung	des	gewerblichen	Straßengüterverkehrs	
konzipiert	war,	jedoch	auch	für	private	Pkw	gilt	(vgl.	2.2.1).	
Daher	ist	es	sinnvoll	zu	prüfen,	ob	alternative	Instrumente	
das	zentrale	Ziel	der	Subvention	besser	oder	kostengünstiger	
erreichen	können,	ohne	dabei	die	zu	Umwelt	belasten.

Die	Erfahrung	zeigt,	dass	es	sehr	schwierig	ist,	einmal	
bestehende	Subventionen	zu	streichen	oder	zu	reformieren.	
Es	existieren	Hemmnisse,	die	in	mangelnder	Transparenz	
und	im	politischen	Prozess	begründet	sind.	Oft	fehlen	
Informationen	über	die	genauen	Wirkungsweisen	und	
Begünstigten	der	Subventionen,	oder	diese	Informationen	
sind	asymmetrisch	auf	die	Akteure	verteilt.	Die	Subventi-
onsempfänger	sind	in	der	Regel	eine	homogene	Gruppe,	
die	oft	gut	informiert	und	organisiert	ist	und	es	versteht,	im	
politischen	Prozess	ihre	Vorteile	zu	wahren.	Die	Subven-
tionsfinanziers	sind	als	Steuerzahler	und	Wähler	eine	
heterogene,	sehr	große	und	somit	schwierig	organisierbare	
Gruppe,	die	sich	für	die	Abschaffung	einer	einzelnen	Sub-
vention	nicht	besonders	stark	interessiert	und	engagiert.	

1 BMF(2015),S.11.

Folglich	ist	es	für	politische	Entscheidungsträger	mit	Blick	
auf	Wahlentscheidungen	oft	vorteilhaft,	Subventionen	
beizubehalten	oder	auszubauen.	Bei	umweltschädlichen	
Subventionen	kommt	hinzu,	dass	die	zusätzlichen	Umwelt-
kosten	zu	Lasten	der	Allgemeinheit	gehen,	also	die	Subven-
tionsempfänger	diese	Kosten	nicht	tragen	müssen.	Daher	
ist	es	klug,	Subventionen	von	vornherein	zu	befristen.

Teilweise	ist	es	auch	sinnvoll,	die	Subventionen	degres-
siv	zu	gestalten,	damit	keine	Gewöhnungseffekte	ein-
treten	und	die	Subventionsempfänger	Anreize	erhalten,	
sich	an	gewandelte	Rahmenbedingungen	anzupassen.	
Auch	eine	Selbstbeteiligung	ist	zu	prüfen,	um	das	
eigenverantwortliche	Handeln	der	Transferempfänger	
zu	stärken.	Entsprechend	den	subventionspolitischen	
Leitlinien	der	Bundesregierung	sollten	neue	Subven-
tionen	vorrangig	als	Finanzhilfe	gewährt	werden	und	
bestehende	Steuervergünstigungen	sollten	möglichst	in	
Finanzhilfen	oder	andere,	den	Staatshaushalt	weniger	
belastende	Maßnahmen,	überführt	werden.

Vielfach	steht	bei	Subventionen	letztlich	das	Ziel	im	Mittel-
punkt,	die	wirtschaftliche	Situation	der	Begünstigten	zu	
verbessern.	Um	dieses	Ziel	zu	erreichen,	werden	teilweise	
jedoch	umweltschädliche	Aktivitäten	begünstigt.	Dies	ist	
nicht	nur	schlecht	für	den	Umweltschutz,	sondern	meist	
auch	ineffizient.	Ein	prominentes	Beispiel	für	eine	solche	
Politik	ist	die	Steuervergütung	für	Agrardiesel	(vgl.	Ab-
schnitt	4.2.3).	In	solchen	Fällen	ist	es	sinnvoll,	die	als	förde-
rungswürdig	identifizierten	Subventionsempfänger	direkt	
mit	Zuwendungen	zu	unterstützen	und	die	Subventionen	
produktions-	bzw.	verbrauchsunabhängig	zu	gewähren.

Teilweise	ist	es	nicht	möglich,	umweltschädliche	Subven-
tionen	sofort	und	in	vollem	Umfang	abzubauen,	weil	dies	
die	internationale	Wettbewerbsfähigkeit	von	Unterneh-
men	gefährden	würde.	Dies	betrifft	z.	B.	die	Strom-	und	
Energiesteuervergünstigungen	für	energieintensive	
Betriebe,	die	stark	im	internationalen	Wettbewerb	stehen.	
In	diesen	Fällen	ist	es	sinnvoll,	dass	die	Unternehmen	als	
Gegenleistung	für	die	Subvention	zumindest	die	einzel-
wirtschaftlich	rentablen	Umweltschutzmaßnahmen	um-
setzen.	Für	eine	effektive	und	effiziente	Subventionspoli-
tik	ist	es	schließlich	auch	notwendig,	die	Konsistenz	mit	
anderen	Subventionen	und	staatlichen	Maßnahmen	zu	
prüfen.	Ein	Beispiel	ist	die	Energiesteuervergünstigung	
für	Dieselkraftstoff,	die	Diesel-Pkw	mit	Blick	auf	die	Be-
triebskosten	sehr	attraktiv	macht	und	damit	die	parallele	
Förderung	der	Elektromobilität	konterkariert.
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Grundsätze einer effektiven, effizienten und umweltgerechten Subventionspolitik

1. Eingehende Prüfung der Subventionsbegründung
In regelmäßigen Abständen ist zu überprüfen, ob die 
Begründung für die Subvention weiterhin stichhaltig 
ist, oder ob der Bedarf einer Subventionierung im 
Zuge laufender – z. B. ökologischer, wirtschaftlicher, 
technischer oder politischer – Veränderungen nicht 
mehrbesteht.AufdieseWeiseunterliegtdieBegrün-
dungdesstaatlichenEingriffseinemwiederkehren-
den Rechtfertigungsdruck.

2. Prüfung alternativer Instrumente
Subventionen sind nur eines von mehreren Instrumen-
ten, um wirtschafts- oder umweltpolitische Ziele zu er-
reichen. Daher ist – neben der Prüfung der Subventi-
onsbegründung – auch festzustellen, ob die gewählte 
SubventionihrZieleffektivundkostengünstigerreicht
oder ob andere Instrumente besser geeignet wären.

3. Befristung
Die Befristung von Subventionen verhindert, dass 
sich die Begünstigten an sie gewöhnen und sorgt da-
für, dass sie sich rechtzeitig an veränderte wirtschaft-
liche Bedingungen anpassen. Befristete Subventio-
nen können auslaufen, ohne dass es einer erneuten 
politischen Entscheidung bedarf. Eine Verlängerung 
der Subvention wäre dann neu zu begründen.

4. Degressive Gestaltung
ImZeitablaufsinkendeSubventionenschaffenbei
den Begünstigten Anreize, allmählich von den Hil-
fen unabhängig zu werden und sich an veränderte 
Bedingungen anzupassen. Degressiv gestaltete Hilfen 
sind z. B. bei der Bewältigung von Krisensituationen 
ineinzelnenBranchenoderbeiderMarkteinführung
neuer Techniken erforderlich. Die Degression macht 
deutlich, dass die Subvention keine Dauerlösung ist, 
und vereinfacht ihren vollständigen Abbau.

5. Eigenbeteiligung des Subventionsempfängers
Falls der Subventionsempfänger keine vollständige 
Förderung erhielte, sondern einen Teil selbst aufbrin-
gen müsste, würde ein Anreiz erhalten bleiben, mit 
den Zuwendungen sparsam umzugehen. Der Begüns-
tigte gewöhnte sich weniger an die staatlichen Hilfen 
und bliebe selbstständiger.

6. Abbau von Steuervergünstigungen, Ersatz 
durch andere Subventionsformen
Steuervergünstigungen sind relativ intransparent, 
schwierigzuquantifizierenundimpolitischenPro-
zessschwierigabzubauen.WegenderProgression
der Steuersätze können bei Einkommensteuerver-
günstigungen auch unerwünschte Verteilungswirkun-
gen und damit Gerechtigkeitsprobleme auftreten. Zur 
Beseitigung dieser Nachteile und aus Gründen der 
Steuervereinfachung sind transparentere Subventi-
onsformen – wie direkte Finanzhilfen – den Steuerver-
günstigungen vorzuziehen.

7. Subjekt- statt Objektförderung
Statt Produktions- oder Konsumweisen (Objekte) zu 
subventionieren,dieumweltschädigendeWirkungen
haben, ist es zielgenauer, die als förderungswürdig 
identifiziertenSubventionsempfänger(Subjekte)mit
Zuwendungen direkt zu unterstützen.

8. Mengenunabhängige Subventionen
Subventionen,dieanMengenanknüpfen,regen
Produktion und Konsum zusätzlich an und fördern so 
deren Umwelt- und Ressourcenverbrauch. Stattdessen 
sollten die Begünstigten pauschale Subventionen er-
halten, die an das Ausmaß ihrer Förderungswürdigkeit 
angepasst sind.

9. Umweltverbessernde Gegenleistung des 
Empfängers,Umweltauflagen
AnBedingungenoderUmweltauflagengeknüpfte
Subventionen sorgen dafür, dass der Begünstigte als 
Gegenleistung für die Förderung umweltschützende 
Aktivitätenbetreibt.AufdieseWeisekannderStaat
negative Anreizwirkungen umweltschädlicher Subven-
tionen vermeiden oder zumindest begrenzen.

10. Konsistenz mit anderen Subventionen 
und staatlichen Maßnahmen
Um Inkonsistenzen zwischen verschiedenen Poli-
tikbereichen–z.B.derUmwelt-undWirtschafts-
politik – zu vermeiden, ist jede Subvention auf ihre 
WechselwirkungenmitanderenSubventionenund
staatlichenMaßnahmenzuüberprüfenundggf.auf
diese abzustimmen.
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2 Umweltbezogenes Subventionscontrolling: 
Der  „Umweltcheck“ für Subventionen

Für	eine	effektive,	effiziente	und	umweltgerechte	
Subventionspolitik	ist	es	entscheidend,	Transparenz	
über	die	ökonomischen,	ökologischen	und	sozialen	
Wirkungen	der	Subventionen	zu	schaffen.	Ein	geeigne-
ter	Weg	ist	eine	systematische,	regelmäßige	Wirkungs-	
und	Erfolgskontrolle	für	alle	Subventionen	durch	ein	
umweltbezogenes	Subventionscontrolling.	Ein	erster	
Schritt	auf	diesem	Weg	stellt	die	im	Jahr	2015	von	der	
Bundesregierung	eingeführte	Nachhaltigkeitsprüfung	
für	Subventionen	dar	(vgl.	Teil	IV	Kapitel	3).

Ein	umweltbezogenes	Subventionscontrolling	hat	
vor		allem	die	Funktion,

 ▸ umweltbelastende	(Neben-)Wirkungen	der	
	Subventionen	aufzuspüren,

 ▸ die	Effektivität	und	Effizienz	umweltschädlicher	
Subventionen	mit	Blick	auf	ihr	jeweiliges	Hauptziel	
zu	überprüfen	und

 ▸ die	Ziele	umweltschädlicher	Subventionen	
	kritisch	zu	prüfen.

Ein	umweltbezogenes	Subventionscontrolling	ist	des-
halb	nicht	nur	für	die	bestehenden,	sondern	auch	für	
alle	neuen	Subventionen	einzuführen.	Neben	der	Ent-
lastung	der	Umwelt	bietet	ein	solches	System	eine	Reihe	
weiterer	Vorteile	(vgl.	Abbildung	10).	Es	ist	nicht	zuletzt	
auch	ein	wichtiger	Hebel,	die	Steuergelder	der	Bürgerin-
nen	und	Bürger	effizient	einzusetzen.

Das	umweltbezogene	Subventionscontrolling	sollte	
drei	Phasen	umfassen2:

1.		Subventionsscreening:	Ziel	dieses	ersten	Arbeits-
schrittes	ist	es,	alle	expliziten	und	impliziten	Sub-
ventionen	zu	identifizieren,	die	möglicherweise	
umweltschädlich	sind,	und	Prioritäten	für	die	weitere	
Analyse	der	Subventionstatbestände	zu	setzen.

2 Der hier vorgestellte Entwurf eines umweltbezogenen Subventionscontrollings ist 
auf Basis des OECD-Vorschlags einer Checkliste zu umweltschädlichen Subven-
tionen (OECD 2005), der Ergebnisse eines abgeschlossenen UFOPLAN-Projekts 
(Sprenger, R.-U. und Rave, T. 2003) und der Ergebnisse des Forschungsprojekts 
„MonitoringberichtzuklimaschädlichenSubventionenundumweltbezogenes
Subventionscontrolling“, FKZ 204 14 106, entstanden. Auch die Europäische 
KommissionerforschtModelleeinesumweltbezogenenSubventionscontrolling
(Valsecchi,C.u.a.(2009);Withana,S.u.a.2012).

Abbildung 10

Vorteile des umweltbezogenen Subventionscontrollings

Quelle:	UBA
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2.		Subventionsprüfung:	In	dieser	Phase	des	Subventi-
onscontrollings	geht	es	darum,	potenziell	umwelt-
schädliche	Subventionen	vertieft	zu	analysieren	–	
sowohl	mit	Blick	auf	ihre	Umweltwirkungen	als	auch	
mit	Blick	auf	die	Frage,	ob	ihr	Hauptziel	noch	zeitge-
mäß	ist	und	die	betreffende	Subvention	dieses	Ziel	
effizient	erreicht.

3.		Subventionssteuerung:	Im	Mittelpunkt	dieser	Phase	
steht	das	Ziel,	konkrete	Vorschläge	für	den	Abbau	
oder	die	Reform	umweltschädlicher	Subventionen	zu	
entwickeln	und	auf	diese	Weise	politische	Entschei-
dungen	für	eine	effektive,	effiziente	und	umweltge-
rechte	Subventionspolitik	vorzubereiten.

Die	nächsten	Abschnitte	erläutern	die	einzelnen	Phasen	
des	Subventionscontrollings.	Sie	konzentrieren	sich	
dabei	auf	die	Beschreibung	der	umweltschutzbezogenen	
Prüf-	und	Analyseschritte.	Das	heißt,	die	Vorgehenswei-
se	bei	der	Analyse	der	Hauptziele	der	Subventionen	und	
der	Effizienz,	die	jeweiligen	Ziele	zu	erreichen,	wird	im	
Folgenden	nicht	im	Einzelnen	dargestellt.

2.1 Erste Phase: Screening umwelt-
schädlicher Subventionen

Als	erster	Schritt	des	Screenings	sind	zunächst	syste-
matisch	alle	potenziell	umweltschädlichen	Subven-
tionen	zu	identifizieren.	Dies	ist	eine	anspruchsvolle	
Aufgabe,	denn	erstens	ist	die	Wirkungsweise	der	
Subventionen	komplex,	und	zweitens	reicht	es	nicht	
aus,	nur	die	expliziten	Subventionen	dem	Screening	zu	

unterwerfen.	Vielmehr	sind	alle	staatlichen	Eingriffe	in	
den	Blick	zu	nehmen,	um	auch	die	impliziten	Subven-
tionen,	also	verdeckte	Begünstigungen,	erfassen	zu	
können	(vgl.	Teil	I,	Kapitel	2).

Aufbauend	auf	dieser	Analyse	sind	in	einem	zweiten	
Schritt	Prioritäten	zwischen	den	ausgewählten	Subven-
tionen	für	die	weiteren	Phasen	des	Subventionscontrol-
lings	(Subventionsprüfung	und	-steuerung)	zu	setzen.	
Dabei	sind	jene	Subventionen	auszuwählen,	deren	Abbau	
oder	Reform	den	größten	Umweltnutzen	verspricht.	Die	
Bildung	von	Prioritäten	ermöglicht	es,	die	für	ein	Sub-
ventionscontrolling	zur	Verfügung	stehenden	zeitlichen	
und	finanziellen	Möglichkeiten	effizient	zu	nutzen.	Das	
Screening	stellt	jedoch	kein	Ausschlussverfahren	dar.	
Langfristig	ist	anzustreben,	alle	bestehenden	und	neu	
einzuführenden	Subventionen	vertieft	zu	überprüfen.

Zur	Identifizierung	potenziell	umweltschädlicher	Sub-
ventionen	und	ihrer	Priorisierung	stehen	im	Screening-
Prozess	folgende	Schlüsselfragen	im	Vordergrund:

1.		Hat	ein	staatlicher	Eingriff	möglicherweise	umwelt-
schädigende	Auswirkungen?

2.		Handelt	es	sich	bei	der	Maßnahme	um	eine	Subvention?

3.		Wie	umweltschädlich	ist	die	Subvention?	Verhindern	
oder	vermindern	andere	politische	Instrumente	po-
tenzielle	Umweltschäden?

4.		Gibt	es	Hindernisse,	die	eine	Reform	der	Subvention	
derzeit	ausschließen?
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Zu 1: Um	potenziell	umweltschädliche	Maßnahmen	gezielt	
zu	erfassen,	sollte	das	Screening	in	einem	ersten	Schritt	
jene	ökonomischen	Aktivitäten	erfassen,	von	denen	zu	
vermuten	ist,	dass	sie	die	Umwelt	besonders	belasten	(vgl.	
Abbildung	11).	Das	kann	beispielsweise	die	energetische	
Nutzung	fossiler	Brennstoffe,	die	intensive	Düngung	im	
Ackerbau	oder	die	Bebauung	freier	Flächen	sein.	Hierbei	
ist	es	sinnvoll,	die	Umweltrelevanz	anhand	fester	Kriterien	
zu	ermitteln.	Das	können	Umweltindikatoren	sein,	etwa	
die	Emission	von	Treibhausgasen,	der	Stickstoffüberschuss	

in	der	Landwirtschaft	oder	die	Zunahme	an	Siedlungs-	
und	Verkehrsfläche.	Steht	die	jeweilige	ökonomische	
Aktivität	mit	politischen	Zielen	–	wie	sie	z.	B.	in	der	Natio-
nalen	Nachhaltigkeitsstrategie	definiert	sind	–	im	Konflikt,	
sind	in	einem	zweiten	Schritt	möglichst	umfassend	die	
staatlichen	Instrumente	zu	identifizieren,	von	denen	zu	
vermuten	ist,	dass	sie	die	jeweilige	ökonomische	Aktivität	
fördern.	Bei	der	Nutzung	fossiler	Brennstoffe	schließt	dies	
beispielsweise	staatliche	Regelungen	zur	Gewinnung,	zum	
Handel	und	zum	Gebrauch	fossiler	Brennstoffe	ein.

Zu 2: Weiterhin	klärt	der	Screening-Prozess,	ob	es	sich	bei	
dem	jeweiligen	Instrument	überhaupt	um	eine	Subvention	
handelt.	Hierbei	ist	entscheidend,	wie	weit	man	den	Sub-
ventionsbegriff	fasst.	Um	bei	der	Subventionsanalyse	alle	
staatlichen	Handlungsdefizite	und	Fehlentwicklungen	im	
Umweltbereich	umfassend	erkennen	zu	können,	empfiehlt	
sich	für	die	Identifizierung	umweltschädlicher	Subventi-
onen	ein	weiter	Subventionsbegriff	(vgl.	Teil	I,	Kapitel	2).	
Handelt	es	sich	hiernach	nicht	um	eine	Subvention,	ist	
das	Instrument	nicht	in	der	Subventionsprüfung,	sondern	
eventuell	in	einem	alternativen	Ansatz	zu	untersuchen.

Zu 3: Handelt	es	sich	um	eine	Subvention,	so	ist	zu	
untersuchen,	ob	es	Faktoren	gibt,	die	vorerst	gegen	die	
intensive	Subventionsprüfung	sprechen.	So	ist	es	z.	B.	
möglich,	dass	andere	Instrumente	(etwa	gesetzlich	
festgelegte	Grenzwerte	oder	Quoten)	die	potenziellen	
Umweltschäden	einer	Subvention	effektiv	begrenzen	
oder	verhindern.	Wäre	dieses	der	Fall,	wäre	die	Prüfung	
der	Subvention	aus	Umweltschutzsicht	nicht	vorrangig3,	
weil	der	Subventionsabbau	keine	oder	nur	eine	geringe	
Verbesserung	der	Umweltsituation	verspräche.

Zu 4: Außerdem	können	Hindernisse	existieren,	die	einen	
Ab-	oder	Umbau	der	Subvention	schwierig	machen.	So	
kann	beispielsweise	die	EU	die	Gestaltung	einer	Subventi-
on	vorgeben	oder	der	Subventionsabbau	mit	EU-Recht	oder	
internationalen	Abkommen	kollidieren.	Ein	Beispiel	hierfür	
sind	die	internationalen	bilateralen	Luftverkehrsabkom-
men,	die	die	Einführung	einer	flächendeckenden	Kerosins-
teuer	behindern.	Dies	kann	dafür	sprechen,	eine	ausführli-
che	Prüfung	der	Subvention	zunächst	zurückzustellen.

Gibt	es	keine	derartigen	Hindernisse	und	ist	eine	
erhebliche	Umweltentlastung	als	Folge	des	Abbaus	der	
Subvention	oder	ihrer	Reform	zu	erwarten,	so	wäre	die	
Subvention	in	jedem	Fall	im	Rahmen	der	Subventions-
prüfung	vertieft	zu	analysieren.

3 Andere Gründe können dennoch dafür sprechen, die Subvention vorrangig zu 
prüfen,z.B.dasZieldereffektivenundeffizientenVerteilungöffentlicherGelder.

Abbildung 11
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 umweltschädlicher Subventionen

Quelle:	UBA
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2.2 Zweite Phase: Umweltbezogene 
 Subventionsprüfung

Die	Kernaufgabe	eines	umweltbezogenen	Subventions-
controllings	ist	es,	Transparenz	mit	einer	intensiven	Sub-
ventionsprüfung	zu	schaffen.	Öffentlichkeit,	Regierung	
und	Parlament	benötigen	eine	gute	Informationsbasis,	
um	–	unabhängig	von	den	Sonderinteressen	der	Begüns-
tigten	–	über	Subventionen	entscheiden	zu	können.	Diese	
Grundlage	schafft	die	Subventionsprüfung	mit	einer	
unabhängigen	fachlichen	Bewertung.	Sie	ist	damit	not-
wendige	Voraussetzung	für	eine	an	Nachhaltigkeitszielen	
orientierten	Subventionssteuerung	(vgl.	Kapitel	4).	Die	
folgenden	Ausführungen	beschreiben	die	wesentlichen	
Grundsätze	und	Elemente	der	Subventionsprüfung.

Ziel	der	Prüfung	ist	es	zu	analysieren,	ob	die	Subvention	
sinnvoll	begründet	ist,	ob	und	wie	sie	ihr	primäres	För-
derziel	erreicht	und	welche	negativen,	umweltschädigen-
den	(Neben-)	Wirkungen	von	ihr	ausgehen.	Ausmaß	und	
Wirkungen	der	Begünstigung	sind	zu	ermitteln	sowie	die	
fiskalischen	Kosten,	die	Begünstigten	und	die	Verant-
wortlichkeiten	offenzulegen.	Wirkte	die	Subvention	
negativ	auf	die	Umwelt,	wäre	darüber	hinaus	zu	prüfen,	
ob	es	Möglichkeiten	gibt,	diese	negativen	Wirkungen	mit	
einer	Umgestaltung	der	Subvention,	der	Wahl	eines	ande-
ren	Instruments	oder	mit	flankierenden	Instrumenten	zu	
vermeiden	oder	zumindest	zu	verringern.

Um	festzustellen,	ob	eine	Subvention	gerechtfertigt	ist,	
ist	zunächst	zu	prüfen,	ob	und	inwieweit	hinsichtlich	
des	verfolgten	Ziels	noch	Förderbedarf	besteht.	Dies	ist	
nicht	immer	klar	zu	beantworten,	weil	der	Gesetzge-
ber	die	Ziele	häufig	unscharf	formuliert	oder	teilweise	
widersprüchliche	Ziele	verfolgt.	Da	viele	Subventionen	
nicht	befristet	sind,	kommt	es	häufig	vor,	dass	der	Staat	
weiterhin	Subventionen	gewährt,	obwohl	das	damit	ver-
folgte	politische	Ziel	längst	erreicht	worden	ist	oder	sich	
herausgestellt	hat,	dass	das	Ziel	mit	diesem	Instrument	
gar	nicht	erreichbar	ist.	Ein	gutes	Beispiel	hierfür	ist	die	
Befreiung	landwirtschaftlicher	Zugmaschinen	von	der	
Kraftfahrzeugsteuer.	Diese	Steuerbefreiung	gilt	unbefris-
tet	und	wurde	ursprünglich	im	Jahr	1922	zur	Förderung	
der	Motorisierung	und	Rationalisierung	der	Land-	und	
Forstwirtschaft	eingeführt.	Dieses	Ziel	ist	längst	erreicht,	
dennoch	gibt	es	die	Subvention	weiterhin.

Besteht	kein	Förderbedarf	mehr,	ist	die	Subvention	nicht	
mehr	gerechtfertigt	und	somit	abzuschaffen.	Ist	die	
Förderung	jedoch	grundsätzlich	ökonomisch	und	poli-
tisch	(weiterhin)	gerechtfertigt,	sind	die	Effektivität	und	

Effizienz	der	Subvention	im	Hinblick	auf	das	Förderziel	
sowie	die	Umweltwirkungen	zu	prüfen.	Die	Untersu-
chung	dieser	zwei	Dimensionen	sollte	vernetzt	ablaufen,	
um	den	Prüfprozess	zu	vereinfachen	und	den	Aufwand	
so	gering	wie	möglich	zu	halten.

Die	Umweltprüfung	der	Subvention	(vgl.	Abbildung	12)	
ermittelt	soweit	wie	möglich,	welche	negativen	Auswir-
kungen	die	Subvention	auf	die	Umwelt	hat.	Die	Umwelt-

Abbildung 12
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Quelle:	UBA
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wirkungen	der	Subvention	sind	systematisch	anhand	
verschiedener	Umweltdimensionen	und	-kriterien	zu	
analysieren.	Voraussetzung	ist	hierbei,	dass	die	betrof-
fenen	Umweltgüter	und	die	Art	der	Wirkungen	bekannt	
sind,	um	anhand	geeigneter	Indikatoren,	wie	sie	etwa	für	
Umweltqualitätsziele	definiert	sind,	den	Umweltschaden	
der	Subvention	zu	schätzen.	Hierbei	können	z.	B.	Bewer-
tungskriterien	zum	Einsatz	kommen,	die	der	Umwelt-
verträglichkeitsprüfung	zugrunde	liegen.	Es	sind	auch	
sektorale	oder	Produktivitätsindikatoren	anwendbar,	wie	
sie	beispielsweise	in	der	deutschen	Nachhaltigkeitsstra-
tegie	zu	finden	sind.	Ist	eine	Quantifizierung	der	Umwelt-
schäden	nicht	möglich,	sollte	eine	möglichst	detaillierte	
qualitative	Beschreibung	der	Umweltwirkung	erfolgen,	
um	adäquate	Informationen	für	die	Subventionssteue-
rung	zur	Verfügung	zu	stellen.	Daraufhin	ist	zu	untersu-
chen,	ob	sich	der	Umweltschaden	vermindern	lässt,	z.	B.	
mit	dem	Einsatz	alternativer	Fördermöglichkeiten,	der	
Umgestaltung	der	Subvention	oder	flankierender	Instru-
mente.	Am	Ende	der	Umweltprüfung	ist	zu	beurteilen,	ob	
der	verbleibende	Umweltschaden	vertretbar	ist.

In	der	Prüfung	der	Wirkungen	auf	das	Förderziel	ist	zu	
untersuchen,	inwieweit	die	Subvention	als	Instrument	
geeignet	ist,	das	Förderziel	zu	erreichen	oder	ob	es	hierfür	
eventuell	sinnvollere	Alternativen	gibt	–	z.	B.	ordnungs-
rechtliche	Instrumente.	Ist	eine	Subvention	das	am	bes-
ten	geeignete	Instrument,	ist	außerdem	zu	prüfen,	welche	
spezielle	Subventionsform	–	z.	B.	Finanzhilfen	–	am	sinn-
vollsten	ist.	Wird	die	Subvention	als	geeignet	befunden,	
so	sind	deren	Effektivität	und	Effizienz	zu	bewerten	–	das	
heißt,	es	ist	zu	untersuchen,	in	welchem	Ausmaß	und	zu	
welchen	Kosten	die	definierten	Ziele	erreichbar	wären.

Subventionen	sind	in	regelmäßigen	zeitlichen	Abstän-
den	in	einer	umweltbezogenen	Subventionsprüfung	zu	
überprüfen,	um	sicher	zu	stellen,	dass	sie	auch	unter	
geänderten	wirtschaftlichen	Rahmenbedingungen	und	
politischen	Zielen	Teil	einer	effizienten	und	effektiven	
staatlichen	Ausgabenpolitik	sind.

2.3 Dritte Phase: Umweltbezogene 
 Subventionssteuerung

Auf	Grundlage	der	aus	der	Subventionsprüfung	gewonne-
nen	Informationen	ist	es	Aufgabe	der	umweltbezogenen	
Subventionssteuerung,	Entscheidungen	für	eine	effekti-
ve,	effiziente	und	umweltgerechte	Subventionspolitik	vor-
zubereiten.	Dies	kann	auf	verschiedene	Weise	geschehen,	
und	zwar	mit	der	Entwicklung	von	Vorschlägen

 ▸ zum	Abbau	umweltschädlicher	Subventionen,

 ▸ zur	Umgestaltung	umweltschädlicher	
	Subventionen	und/oder

 ▸ zum	Einsatz	alternativer	Instrumente.

Besonders	wichtig	ist	es	dabei,	solche	Subventionen	
abzuschaffen	oder	umzugestalten,	die	einer	rationalen,	
umweltgerechten	Subventionspolitik	widersprechen,	
weil	sie	das	Hauptziel	der	Subvention	nur	ungenügend	
erreichen,	ineffizient	sind	oder	den	Zielen	einer	dauer-
haft	umweltgerechten	Entwicklung	widersprechen.

Bei	der	Subventionssteuerung	ist	es	wichtig,	alle	positi-
ven	und	negativen	Aspekte	der	Subventionen	gegenein-
ander	abzuwägen.	Dabei	kann	zwischen	dem	Förderziel	
der	Subvention	und	Umweltzielen	ein	Zielkonflikt	beste-
hen,	der	mit	einer	politischen	Entscheidung	zu	lösen	ist.	
Dabei	sind	Umweltziele	zumindest	gleichgewichtig	zu	
berücksichtigen.

Außerdem	bestehen	Konflikte	zwischen	dem	Förderziel	
und	Umweltzielen	oft	nur	vordergründig.	In	diesen	
Fällen	lassen	sie	sich	bereits	mit	einer	Umgestaltung	der	
Subvention	lösen	oder	zumindest	stark	entschärfen.	Ein	
Beispiel	hierfür	ist	die	Begünstigung	für	Agrardiesel.	
Würde	sie	pauschal	pro	Hektar	Fläche	gezahlt,	hätten	
die	Landwirte	einen	stärkeren	Anreiz	zum	Einspa-
ren	von	Dieselkraftstoff	und	gleichzeitig	würde	sich	
ihre	Einkommenssituation	nicht	verschlechtern	(vgl.	
Abschnitt	4.2.3).	Eine	solche	Umgestaltung	kann	unter	
Umständen	auch	die	Effektivität	und	Effizienz	der	Sub-
vention	erhöhen.

Unter	den	heutigen	ökonomischen	Rahmenbedin-
gungen	verzerren	Subventionen	oft	systematisch	den	
Wettbewerb	zu	Gunsten	umweltschädlicher	Produkte	
und	Produktionsweisen.	Deswegen	kann	es	in	einigen	
Fällen	–	unter	Beachtung	der	Gestaltungsgrundsät-
ze	für	Subventionen	–	notwendig	sein,	nachhaltige	
Produktions-	und	Konsumweisen	gezielt	zu	fördern.	Ein	
umweltorientiertes	Subventionscontrolling	ist	hierbei	in	
zweierlei	Hinsicht	hilfreich.	Erstens	schaffen	die	Gelder,	
die	beim	Abbau	umweltschädlicher	Subventionen	frei	
werden,	finanzielle	Spielräume	für	die	ökologische	
Modernisierung	der	Volkswirtschaft.	Und	zweitens	
geht	in	dem	Maße,	in	dem	der	Staat	umweltschädliche	
Subventionen	abbaut,	auch	der	Bedarf	für	die	staatliche	
Begünstigung	umweltfreundlicher	Produkte	und	Pro-
duktionsweisen	zurück.
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3 Die Nachhaltigkeitsprüfung von Subventionen durch 
die Bundesregierung: ein erster Schritt zu einem umwelt-
bezogenen Subventionscontrolling?

Die	Bundesregierung	veröffentlicht	alle	zwei	Jahre	einen	
Subventionsbericht,	der	die	bestehenden	Finanzhilfen	
und	Steuerbegünstigungen	darstellt.	Im	25.	Subventi-
onsbericht	vom	September	2015	wurden	erstmals	die	er-
fassten	63	Finanzhilfen	und	100	Steuervergünstigungen	
einer	Nachhaltigkeitsprüfung	unterzogen.	Die	Grundlage	
bilden	dabei	Ziele	und	Indikatoren	der	Nationalen	Nach-
haltigkeitsstrategie.

Die	Nachhaltigkeitsprüfung	der	Subventionen	ist	ein	
Fortschritt	hin	zu	mehr	Transparenz	und	daher	zu	
begrüßen.	Sie	ist	jedoch	noch	weit	entfernt	von	einem	
umfassenden	Subventionscontrolling,	das	alle	Umwelt-
wirkungen	der	Subventionen	systematisch	erfasst.	Der-
zeit	fällt	die	Nachhaltigkeitsprüfung	in	der	Praxis	sehr	
unterschiedlich	aus.	Bei	einigen	Subventionen	werden	
unterschiedliche	Aspekte	zu	ökonomischen,	sozialen	
und	ökologischen	Wirkungen	dargestellt,	beispielsweise	
zu	Wirkungen	auf	die	Wettbewerbsfähigkeit	der	Indus-
trie,	Arbeitsplätze	und	Anreize	für	Energieeffizienz.	In	
anderen	Fällen	wird	eine	Subvention	lediglich	auf	ihr	
eigentliches	Ziel	hin	überprüft.	Soll	eine	Subvention	
beispielsweise	der	internationalen	Wettbewerbsfähigkeit	
von	Unternehmen	dienen,	werden	lediglich	ökonomische	
Wirkungen	betrachtet.	Inwiefern	die	Subvention	auch	
ökologische	Wirkungen	verursacht,	wird	nicht	weiter	
thematisiert.	Es	werden	also	nicht	in	allen	Fällen	die	
Nachhaltigkeitsindikatoren	wirklich	umfassend	bewer-
tete.	Außerdem	ist	die	Darstellung	teilweise	so	stark	
verkürzt,	so	dass	nicht	nachvollziehbar	ist,	aus	welchen	
Gründen	sich	eine	Subvention	positiv	auf	einzelne	Indi-
katoren	der	Nachhaltigkeitsstrategie	auswirken	soll.

Daher	ist	es	erforderlich,	die	Methodik	und	das	Ver-
fahren	der	Nachhaltigkeitsprüfung	zu	verbessern.	Von	
zentraler	Bedeutung	sind	dabei	folgende	Punkte:

 ▸ Alle	negativen	Umweltwirkungen	sollten	auf	wis-
senschaftlich	fundierter	Grundlage	ermittelt	und	im	
Subventionsbericht	beschrieben	werden.	Dabei	sollte	
das	BMUB	aufgrund	der	dort	bestehenden	fachlichen	
Expertise	federführend	sein.

 ▸ Das	Förderziel	der	Subvention	sollte	kritisch	hinter-
fragt	und	geprüft	werden,	ob	es	weiterhin	verfolgt	
werden	sollte.	Notwendig	ist	ebenso	die	Analyse	
möglicher	Zielkonflikte	z.	B.	zwischen	ökologischen	
und	ökonomischen	Zielsetzungen.	Außerdem	ist	eine	
Alternativenprüfung	erforderlich,	denn	manchmal	
besteht	die	Möglichkeit,	durch	eine	andere	Gestal-
tung	der	Subvention	negative	Umweltwirkungen	zu	
vermeiden	oder	wenigstens	zu	verringern.

 ▸ Und	schließlich	wäre	es	auch	notwendig,	weitere	
Subventionen	im	Subventionsbericht	der	Bundesre-
gierung	aufzugreifen.	Hierfür	wäre	es	erforderlich,	
den	Subventionsbegriff	der	Bundesregierung	zu	er-
weitern	(vgl.	Teil	I	Kapitel	2).	Derzeit	finden	sich	z.	B.	
weder	das	Dienstwagenprivileg,	die	Entfernungs-
pauschale	noch	die	Kerosinsteuerbefreiung	für	den	
internationalen	Flugverkehr	im	Subventionsbericht	
der	Bundesregierung.

Die	im	Rahmen	einer	methodisch	verbesserten	Nachhal-
tigkeitsprüfung	identifizierten	Möglichkeiten	zur	Reform	
umweltschädlicher	Subventionen	könnten	die	Steuer-	und	
Finanzpolitik	effizienter	und	umweltverträglicher	machen.	
Darüber	hinaus	könnten	erhebliche	Haushaltseinsparun-
gen	und	Steuermehreinnahmen	erzielt	werden,	die	für	
Steuerentlastungen	an	anderer	Stelle	oder	zur	Finanzie-
rung	wichtiger	Zukunftsaufgaben	eingesetzt	werden	könn-
ten.	Daher	gilt	es,	diese	Chance	zu	nutzen	und	die	Reform	
umweltschädlicher	Subventionen	verbindlich	umzusetzen.
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Anhang: 
Faktenblätter der  umweltschädlichen Subventionen

1. Energiebereitstellung und -nutzung

Subvention: Strom- und Energiesteuer-Ermäßigungen für das Produzierende Gewerbe 
 sowie die Land- und Forstwirtschaft

Beschreibung Unternehmen des Produzierenden Gewerbes sowie der Land- und Forstwirtschaft sind im Jahr 
2012nuri.H.v.75%derRegelsteuersätzefürHeizstoffevonderEnergiesteuerbelastet,um
ihreinternationaleWettbewerbsfähigkeitnichtzugefährden.DieseAusnahmeregelungistaus
Umweltschutz-undWettbewerbssichtzuweitreichend.DieAnreizezumenergiesparenden
VerhaltenbleibenweithinterdenenandererWirtschaftssektorenundderprivatenHaushalte
zurück.

Im Rahmen des Sparpaketes 2010 wurden die Regelungen zur Strom- und Energiesteuerermä-
ßigung überarbeitet und damit ein erster Schritt zur Reduzierung der Ermäßigungen beschlos-
sen. Ab Januar 2011 zahlen Unternehmen des Produzierenden Gewerbes und der Land- und 
Forstwirtschaft 75 % der Regelsteuersätze anstatt wie vorher 60 %. Ein weiterer Abbau dieser 
Subvention ist derzeitig jedoch nicht vorgesehen.

Umweltwirkung Der Energieverbrauch und die Treibhausgasemissionen, die das Produzierende Gewerbe sowie 
die Land- und Forstwirtschaft verursachen, lassen sich erheblich senken, z. B. mit Energieträ-
gerwechsel oder energiesparenden Querschnittstechniken. Jedoch bestehen in den Industrie-
betriebensowieinderLand-undForstwirtschaftzugeringesteuerlicheAnreizezurenergieeffi-
zienten Produktion.

Finanzvolumen/ 
Einsparpotenzial

2006:2,163Mrd.€

2008:2,415Mrd.€

2010:2,518Mrd.€(2,2Mrd.€Stromsteuerplus318Mio.€Energiesteuer)

2012:1,178Mrd.€(994Mio.€Stromsteuerplus184Mio.€Energiesteuer)

Konkreter Vorschlag Die Gewährung reduzierter Steuersätze soll weiter abgebaut werden. Bestimmte Unternehmen, 
dieiminternationalenWettbewerbstehenundmitEnergiesteuernunzumutbarbelastetundin
ihrer Existenz gefährdet würden, sollten durch eine Härtefallregelung entlastet werden.

Solange der Staat eine Steuervergünstigung gewährt, sollte er die Steuervergünstigung zu-
mindestandieerfolgreicheEinführungvonEnergiemanagementsystemenknüpfen.Diesstellt
sicher, dass die Betriebe im Gegenzug für die Energiesteuer-Ermäßigungen auch Energieein-
sparungenundenergieeffizienteProduktionsweisenumsetzen.
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Subvention: Spitzenausgleich bei der Ökosteuer für das Produzierende Gewerbe

Beschreibung Unternehmen des Produzierenden Gewerbes erhalten im Jahr 2012 90 % ihrer Ökosteuerzah-
lungen (i.H.v. 75 % der regulären Energiesteuersätze) erstattet, die über die Entlastungen bei 
den Rentenversicherungsbeiträgen hinausgehen. Damit sollen für vergleichsweise energiein-
tensiveUnternehmenerheblicheBelastungendurchdieÖkosteueriminternationalenWettbe-
werb vermieden werden. Die aus dieser Regelung resultierenden Grenzsteuersätze für Strom 
betragen in Bezug auf den Ökosteueranteil nur 7,5 % der regulären Ökosteuersätze.

Ebenso wie bei den allgemeinen Steuerbegünstigungen wurde der Spitzenausgleich ab 2011 
gekürzt und sieht derzeitig eine Rückerstattung von 90 % anstatt 95 % vor.

Umweltwirkung Der Spitzenausgleich schwächt die Anreize zum energiesparenden Verhalten und zur energie-
effizientenProduktionindenbegünstigtenUnternehmensehrstark.DerEnergieverbrauchund
die Treibhausgasemissionen energieintensiver Unternehmen lassen sich noch weiter senken.

Finanzvolumen/ 
Einsparpotenzial

2006:1,94Mrd.€

2008:1,962Mrd.€

2010:1,939Mrd.€(1,766Mrd.€Stromsteuerplus173Mio.€Energiesteuer)

2012:2,182Mrd.€(2,008Mrd.€Stromsteuerplus174Mio.€Energiesteuer)

Konkreter Vorschlag AusUmweltschutzsichtistessinnvoll,denSpitzenausgleichabzuschaffen,umdenAnreiz
zur Verminderung des Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen zu steigern. Zur 
AbfederungunzumutbarerHärtenfürenergieintensiveBetriebeiminternationalenWettbewerb
sollte die vorgeschlagene Härtefallregelung greifen.

Subvention: Steuerentlastung für bestimmte energieintensive Prozesse und Verfahren

Beschreibung Energieerzeugnisse mit zweierlei Verwendungszweck und energieintensive Prozesse, z. B. 
chemische, metallurgische und mineralogische Produktionsverfahren sowie die Herstellung 
vonBaugrundstoffen,sindausGründenderinternationalenWettbewerbsfähigkeitvonder
Energiebesteuerung befreit.

Umweltwirkung Bei den begünstigten Industrieprozessen wirken keinerlei steuerliche Anreize zum sparsamen 
Umgang mit Energie.

Finanzvolumen/ 
Einsparpotenzial

2006–2007:322Mio.€aufJahresbasis

2008:886Mio.€

2010:983Mio.€

2012:1,333Mrd.€

Konkreter Vorschlag  Die pauschalen Steuerbefreiungen für die begünstigten chemischen, metallurgischen und 
mineralogischen Produktionsverfahren sind zu streichen. Es sollten die regulären Energiesteu-
ersätze und die vorgeschlagene Härtefallregelung gelten.

Die EU sollte den Anwendungsbereich der EG-Energiesteuerrichtlinie auch auf die bisher 
 begünstigten Produktionsverfahren ausdehnen.
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Subvention: Steinkohlesubventionen

Beschreibung Der Steinkohleabbau in Deutschland ist international nicht konkurrenzfähig. Der Bund und das 
LandNordrhein-WestfalengewährenumfangreicheZuschüssefürdenAbsatzdeutscherStein-
kohle zur Verstromung, zum Absatz an die Stahlindustrie und zum Ausgleich der Belastungen 
infolge von Kapazitätsanpassungen. Sie sollen im Jahr 2018 auslaufen.

Umweltwirkung BehinderungderEntwicklungeinernachhaltigenEnergieversorgung,Methangasemissionen,
Bergschäden, Überschwemmungsrisiken, Grundwassergefährdung.

Finanzvolumen/ 
Einsparpotenzial

2006:2,285Mrd.€

2008:2,454Mrd.€

2010:1,917Mrd.€

2012:1,732Mrd.€

Konkreter Vorschlag Das Auslaufen der Subvention im Jahr 2018 ist zu begrüßen. Obwohl ein Ende der deutschen 
Steinkohleförderung zunächst nur zu einer Substitution durch Kohleimporte führt, ist der 
Verzicht auf die Steinkohlesubventionen dennoch ein wichtiges Signal für eine langfristig kli-
magerechte Energiepolitik. Denn um die Klimaziele der Bundesregierung erreichen zu können, 
ist langfristig ein Ausstieg aus der Kohleverstromung notwendig.

Subvention: Begünstigungen der Braunkohlewirtschaft

Beschreibung LautBundesberggesetzsindaufbergfreieBodenschätze10%desMarktpreisesalsFörder-
abgabe zu zahlen. Für den Abbau von Braunkohle erheben die Länder diese Abgabe nicht. Die 
meistenbetroffenenBundesländerverzichtetenimJahr2012auchaufdasWasserentnahme-
entgelt für die Entwässerung der Braunkohletagebaue. Diese Subventionen der Braunkohle 
führenzuWettbewerbsverzerrungenimEnergiemarkt.

Umweltwirkung Braunkohle ist der fossile Energieträger mit der höchsten Klima-, Umwelt- und Gesundheits-
belastung. Zu den gravierenden Tagebaufolgen gehören die Schädigung des natürlichen 
Grundwasserhaushalts sowie die großräumige Zerstörung von Landschaft und Siedlungen. Die 
hauptsächlich zur Stromerzeugung eingesetzte Braunkohle ist der fossile Energieträger mit 
den höchsten klimaschädlichen CO2-Emissionenpro Energieeinheit.

Finanzvolumen/ 
Einsparpotenzial

2006:mindestens196Mio.€

2008:mindestens195Mio.€

2010:mindestens279Mio.€

2012:mindestens304Mio.€

Konkreter Vorschlag DieLändersolltendieFörderabgabefürBraunkohleinHöhevon10%desMarktwertes,circa
1,531€/Tonne,einfordern.SiesolltenaußerdemfürdenBraunkohleabbauWasserentnah-
meentgelteerheben.EinenSchrittzumAbbauderSubventionhatNordrhein-Westfahlen2011
unternommen:dieWasserentnahmebeiBraunkohlenabbauwirdmiteinemEntgeltbelegt.
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Subvention: Energiesteuervergünstigungen für Kohle

Beschreibung SeitAugust2006wirdKohlezurWärmeerzeugunginDeutschlandbesteuert.Angesichtsder
umweltschädlichen Eigenschaften von Kohle im Vergleich zu Heizöl und Erdgas liegt der Steu-
ersatz mit 0,33 €/Gigajoule (GJ) deutlich zu niedrig. Bis Ende des Jahres 2010 waren Privat-
haushalte von der Kohlesteuer sogar vollkommen befreit.

Umweltwirkung Kohleistderumwelt-undklimaschädlichstefossileHeizstoff.

Finanzvolumen/ 
Einsparpotenzial

2006–2007:157Mio.€aufJahresbasis

2008:154Mio.€

2010:190Mio.€

2012:100Mio.€

Konkreter Vorschlag Der Kohlesteuersatz sollte schrittweise auf ein dem leichten Heizöl vergleichbares Niveau von 
1,98 €/GJ angehoben werden. Dies würde zu einer gleichmäßigen Besteuerung des Verheizens 
von Kohle im gewerblichen und privaten Bereich führen. Soziale Härten können durch Förder-
programme zur Heizungserneuerung abgefedert werden.

Subvention: Herstellerprivileg für die Produzenten von Energieerzeugnissen

Beschreibung Das so genannte Herstellerprivileg des Energiesteuergesetzes erlaubt es Betrieben, die Ener-
gieerzeugnisseproduzieren,alsoz.B.Raffinerien,Gasgewinnungs-undKohlebetrieben,für
ihreProduktionEnergieträgersteuerfreizuverwenden.Diesbetrifftsowohlaufdemeigenen
BetriebsgeländehergestelltealsauchfremdbezogeneEnergieträgerwieMineralöle,Gaseoder
Kohle.

Umweltwirkung Raffinerie-undandereProzessederHerstellungvonEnergieerzeugnissensindhäufigsehr
energie-undemissionsintensiv.WegendesHerstellerprivilegsfehlenfürsolcheVerfahren
steuerlicheAnreizezurSteigerungderEnergieeffizienzundzurVerminderungderTreibhaus-
gas-undLuftschadstoffemissionen.

Finanzvolumen/ 
Einsparpotenzial

2006:400Mio.€

2008:270Mio.€

2010:300Mio.€

2012:300Mio.€

Konkreter Vorschlag FürdieRaffinerien,Gasgewinnungs-undKohlebetriebesolltendieselbenenergiesteuerlichen
Regelungen gelten wie für andere energieintensive Unternehmen des Produzierenden Gewer-
bes auch. Unter Berücksichtigung der EG-Energiesteuerrichtlinie ist auf kurze Sicht zu fordern, 
fremdbezogene Energieträger in Herstellungsbetrieben der regulären Energiebesteuerung zu 
unterziehen.Mittel-undlangfristigmüssenjedochauchmarktfähigeeigenerzeugteBrennstof-
fe der üblichen Besteuerung unterliegen. Dazu ist eine Aufhebung des Besteuerungsverbots für 
eigenerzeugte Energieträger in der EG-Energiesteuerrichtlinie anzustreben.
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Subvention: Energiesteuerbefreiung für die nicht-energetische Verwendung fossiler Energieträger

Beschreibung Energieträger,dienichtalsHeiz-oderKraftstoffeingesetztwerden,sindvonderEnergiebe-
steuerungausgenommen.DiesbetrifftvorwiegendMineralöle,ErdgasundRaffinerieprodukte,
diediechemischeundpetrochemischeIndustriealsGrundstoffeverwendet.Esfehlensteuerli-
cheAnreize,fossileEnergieträgeralsGrundstoffeeffizientereinzusetzenunddurcherneuerba-
reRohstoffezuersetzen.

Umweltwirkung AuchdiestofflicheNutzungfossilerEnergieerzeugnissebeanspruchtendlicheRessourcenund
lässtimVerlaufderProduktlebenszyklenAbfälleentstehen.SieistauchnichtfreivonCO2-
Emissionen.

Finanzvolumen/ 
Einsparpotenzial

2006:1,6Mrd.€

2008:1,6Mrd.€

2010:1,6Mrd.€

2012:1,57Mrd.€

Konkreter Vorschlag Nicht energetisch genutzte Energieträger sind – möglichst EU-weit – gemäß ihrer Umwelt- und 
Ressourcenbeanspruchung zu besteuern.

Subvention: Kostenlose Zuteilung der CO2-Emissionsberechtigungen

Beschreibung Im Rahmen des europäischen Emissionshandels wurden in Deutschland im Jahr 2012 rund 416 
Mio.derjährlichenCO2-Emissionsberechtigungen kostenlos an Anlagen der Energiewirtschaft 
und der Industrie zugeteilt. Die kostenlose Zuteilung stellt eine Subvention für die Anlagenbe-
treiber dar. Da die Emissionsberechtigungen knapp und zugleich handelbar sind, erhalten sie 
amMarkteinenPreis.FürdieUnternehmenbedeutetdies,dasssieeinenveräußerbarenVer-
mögenswert in Form eines Verschmutzungsrechts vom Staat geschenkt bekommen. Der Staat 
hat durch die kostenlose Vergabe der Emissionsrechte auf erhebliche Einnahmen verzichtet.
Seit der dritten Handelsperiode 2013 werden Emissionsberechtigungen zum überwiegenden 
Teil versteigert. Industrieanlagen erhalten für eine Übergangszeit weiterhin kostenlose Zutei-
lungen, deren Höhe allerdings im Zeitverlauf abnimmt.

Umweltwirkung Auch wenn die festgelegte Emissionsobergrenze durch die Art der Vergabe der Berechtigungen 
nicht berührt wird, senkt die kostenlose Zuteilung den Anreiz, Emissionen zu vermeiden oder zu 
reduzieren.DiesbegünstigtdenEinsatzvonklimaschädlichenBrennstoffenoderTechnologien.
Zudem besteht die Gefahr, dass Investitionen in emissionsintensive Verfahren und Technologien 
getätigt werden, die eine lange Lebensdauer haben und mit den mittel- bis langfristigen deutschen 
bzw.europäischenKlimaschutzzielennichtkompatibelsind(sogenannteLock-in-Effekte).Dadurch
erhöhen sich die künftigen volkswirtschaftlichen Kosten für die Erreichung der Klimaschutzziele.

Finanzvolumen/ 
Einsparpotenzial

2006:2,5Mrd.€(andereBerechnungsmethodik)

2008:7,8Mrd.€(beieinemZertifikatspreisfürEmissionenvon20,00€/TonneCO2)

2010:6,1Mrd.€(beieinemZertifikatspreisfürEmissionenvon15,40€/TonneCO2)

2012:3,124Mrd.€(beieinemZertifikatspreisfürEmissionenvon7,51€/TonneCO2)

Konkreter Vorschlag Auch wenn für die Industrie weiterhin im großen Umfang Emissionsberechtigungen kostenlos 
zugeteilt werden, stellen die Zuteilungsregeln für die dritte Handelsperiode einen erheblichen 
Fortschritt dar. Langfristig sollten alle Emissionsberechtigungen versteigert werden, da nur auf 
dieseWeisedemVerursacherprinzipvollständigRechnunggetragenwirdunddieErlösedaraus
für Klimaschutzmaßnahmen verwendet werden können.
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Subvention: Zuschüsse an stromintensive Unternehmen zum Ausgleich 
 emissionshandels bedingter Strompreiserhöhungen

Beschreibung Seit 2013 erhalten stromintensive Unternehmen zum Ausgleich von emissionshandelsbeding-
ten Strompreiserhöhungen Zuschüsse (Strompreiskompensation).

Umweltwirkung DieStrompreiskompensationläuftderWirkungsweisedesEmissionshandelszuwider,denn
der Emissionshandel soll gerade durch einen Emissionspreis Anreize für eine verbesserte Ener-
gieeffizienzsetzen.DurchdieStrompreiskompensationwirddieserAnreizdeutlichgemindert.

Finanzvolumen/ 
Einsparpotenzial

Subvention erst ab 2013.

Konkreter Vorschlag DieBegünstigungdurchdieStrompreiskompensationsolltegrundsätzlichabgeschafftwerden.
Solange die direkten CO2-Kosten des Emissionshandels zur Vermeidung von Carbon Leakage 
durch eine kostenlose Zuteilung ausgeglichen werden, ist es jedoch schwer zu begründen, 
warum es keine Kompensation der indirekten CO2-Kosten geben soll. Es gilt jedoch sowohl für 
diekostenloseZuteilungvonEmissionszertifikatenimEmissionshandelwiefürdieStrompreis-
kompensation, dass die Begünstigungen nur für diejenigen Unternehmen gelten sollten, die 
tatsächlich Carbon-Leakage gefährdet sind. Die voraussichtlich bis mindestens 2030 existie-
rende nationale Regelung ist zu reformieren. Insbesondere die pauschale Kompensation nach 
Branchen ist reformbedürftig, denn sie spiegelt die tatsächliche Belastung der Unternehmen 
durch indirekte Stromkosten nicht wider. Sie sollte daher durch eine individuelle Nachweis-
pflichtersetztwerden.

Subvention: Besondere Ausgleichsregelung des EEG für stromintensive Unternehmen 
und  Schienenbahnen

Beschreibung Stromintensive Unternehmen und Schienenbahnen zahlen nur eine reduzierte EEG-Umlage. 
FürUnternehmenistdiesenachStrombezugundStromintensitätgestaffelt.DieBegünstigung
wurde mit der Novelle des EEG 2012 ausgeweitet. Die EEG-Reform 2014 ermöglicht eine Entlas-
tung für 219 Branchen. Antragsberechtigt sind Unternehmen, deren Stromkostenanteil an der 
Bruttowertschöpfung bestimmte Grenzen überschreitet.

Umweltwirkung DiereduzierteUmlagesetztgeringereAnreizezueinemeffizientenEnergieeinsatzalsbei
nicht-privilegierten Verbrauchern. Da auch für energieintensive Unternehmen noch Potentiale 
bestehen, den Stromverbrauch und damit bei heutigem Energiemix auch die Treibhausgase zu 
verringern, wirkt die besondere Ausgleichsregelung negativ auf den Klimaschutz.

Finanzvolumen/ 
Einsparpotenzial

2006:485Mio.€

2008:759Mio.€

2010:1,455Mrd.€

2012:2,7Mrd.€
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Konkreter Vorschlag Die Branchenliste ist zu großzügig ausgelegt. Sie sollte sich auf Branchen beschränken, die 
keineausreichendeMöglichkeitbesitzen,gestiegeneStromkostenaufdieProduktpreisezu
überwälzen. Als Grundlage bietet sich hierbei die von der Europäischen Kommission festgeleg-
te Liste der Branchen an, die Anspruch auf eine Strompreiskompensation haben.

KritischzubeurteilensinddieDeckelungderBelastungunddieSenkungderMindestumlage
fürdieNE-Metallbranche.Negativzubewertenistaußerdem,dassdieprivilegiertenUnterneh-
men keine weiteren Gegenleistungen erbringen müssen. Sinnvoll wäre, sie zur Durchführung 
derimRahmendesEnergie-bzw.Umweltmanagementsystemsidentifiziertenwirtschaftlichen
Energieeinsparmaßnahmenzuverpflichten.Abnahmestellenmitmehrals10GWhStrombezug
pro Jahr sollten zudem die technischen, organisatorischen und rechtlichen Voraussetzungen 
zur Nutzung von Lastmanagement am Strommarkt erfüllen.

Unternehmen, die bisher durch die BesAR begünstigt wurden, ihren Status aber durch die 
Neuregelung verlieren, sollten künftig die volle EEG-Umlage zahlen. Eine dauerhafte Vergüns-
tigung von 80 % der EEG-Umlage ist selbst mit Blick auf Bestandsschutz nicht zu rechtfertigen. 
Sinnvoll sind höchstens Übergangsregelungen, um den Unternehmen die Anpassung an die 
höheren Umlagezahlungen zu erleichtern.

Subvention: Eigenstromprivileg des EEG (Industrie)

Beschreibung Selbst erzeugter Strom war bis zur EEG Reform 2014 vollständig von der EEG-Umlage befreit 
(§ 37 EEG). Das Eigenstromprivileg begünstigt vorrangig die industrielle Eigenstromerzeugung, 
gilt jedoch gleichermaßen für den Eigenstromverbrauch der privaten Haushalte.

Im Rahmen der EEG-Reform 2014 wurde das Eigenstromprivileg neu geregelt. Jetzt beträgt die 
UmlagepflichtfüralleneuenEigenversorgerimGrundsatz40%.DieserWerterhöhtsichauf
100%füralleAnlagen,diewedereineErneuerbare-Energien-Anlagenocheinehocheffiziente
KWK-Anlagesind.DerEinstiegindieUmlagepflichtverläuftgleitend(30%2015;35%2016;
40 % 2017) und es gibt eine Bagatellgrenze für Kleinerzeuger.

Umweltwirkung DievollständigeBefreiungvonderEEG-UmlagesetztgeringereAnreizezueinemeffizienten
Energieeinsatz bei Unternehmen und Haushalten, die Eigenstrom erzeugen bzw. verbrauchen. 
Dadurch werden Potentiale zur Treibhausgasminderung nicht ausgeschöpft.

Finanzvolumen/ 
Einsparpotenzial

2006:295Mio.€

2008:414Mio.€

2010:754Mio.€

2012:1,6Mrd.€

Konkreter Vorschlag Die Beteiligung des Eigenstromverbrauchs an der EEG-Umlage ist grundsätzlich zu begrüßen, 
einehöhereUmlagepflichtfürBestandsanlagenwärejedochsinnvoll.

Einschränkungen des Eigenstromprivilegs könnten den weiteren Zubau kleiner PV-Anlagen ge-
fährden, obwohl diese für die Erreichung der Klimaschutzziele einen Beitrag leisten könnten. Für 
eine sachgerechte Abstimmung von klimapolitischen Instrumenten sollte ein sinnvoller Ausbau 
von PV-Anlagen durch die Höhe der Förderung erreicht werden und nicht durch die Befreiung von 
Umlagen. Deshalb muss die Höhe der Vergütung so angepasst werden, dass der gewünschte PV-
AusbaufürkleineundmittelgroßeAnlagenmöglichist.ÄhnlichesgiltfürdieKWK.
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Subvention: Begünstigungen der energieintensiven Industrie bei den Stromnetzentgelten

Beschreibung Die Stromnetzbetreiber erheben für die Netznutzung ein Entgelt, für energieintensive Un-
ternehmen sind Ausnahmeregelungen vorgesehen (§ 19 Absatz 2 Satz 2, StromNEV). Diese 
wurden seit der Einführung der Ausnahmeregelungen im Jahr 2005 sukzessive ausgeweitet. 
Seit 2011 gilt eine Begünstigung ab einem Strombezug von 7.000 Nutzungsstunden pro Jahr, 
seit August 2011 war eine vollständige Befreiung von den Netznutzungsentgelten möglich. 
Diese wurde jedoch vom Bundesgerichtshof für nichtig erklärt. Jetzt werden Abnahmestellen 
mit mindestens 10 % an den Stromnetzentgelten beteiligt.

Umweltwirkung DieBegünstigungenbeidenStromnetzentgeltensetzengeringereAnreizezueinemeffizienten
Energieeinsatz bei energieintensiven Unternehmen. Es bestehen noch Potentiale zur höheren 
EffizienzbeienergieintensivenUnternehmen,PotentialezurMinderungvonTreibhausgasen
werden daher nicht ausgeschöpft.

Finanzvolumen/ 
Einsparpotenzial

2007:34Mio.€

2008:26Mio.€

2010:33Mio.€

2012:300Mio.€

Konkreter Vorschlag Grundsätzlich sollten Unternehmen das volle Entgelt für die Nutzung der Stromnetze zahlen, 
umsichangemessenanderenKostenzubeteiligen.MöglichkeitenfüreineBegünstigung
sollten für die Netznutzer gelten, die eine gesellschaftliche Leistung erbringen, beispielsweise 
durchBeiträgezurNetzstabilität.Wichtigisthierbeijedoch,dassdieLeistungüberdenreinen
Stromverbrauch hinausgeht und tatsächlich einen relevanten Beitrag darstellt. Zudem sollten 
siedurchdieErbringungvonSystemdienstleistungenbzw.NutzungvonÜberschüssenoder
Verringerung der Stromnachfrage aus erneuerbaren Energien durch Lastmanagement nicht be-
nachteiligtwerden.BestehendarüberhinausfürUnternehmeniminternationalenWettbewerb
nachweislich unzumutbare Belastungen, sollte eine Härtefallregelung gelten.

Subvention: Privilegierung von Sondervertragskunden bei der Konzessionsabgabe 
für Strom und Gas

Beschreibung StädteundGemeindenkönnenvonStrom-undGasnetzbetreibernfürdieNutzungvonöffent-
lichem Raum ein Entgelt – die Konzessionsabgabe – verlangen. Sondervertragskunden, die im 
Jahrmehrals30.000kWhundinmindestenszweiMonatenüber30kWStromverbrauchen,
müssen gemäß Konzessionsabgabenverordnung deutlich niedrigere Abgabesätze zahlen. Die 
Konzessionsabgabe entfällt unter gewissen Voraussetzungen sogar komplett. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass alle stromintensiven Unternehmen vollständig von der Konzessi-
onsabgabe befreit sind. Sondervertragskunden, die Gas beziehen, zahlen lediglich 0,03 ct/
kWhundabeinemJahresverbrauchvon5Mio.kWhentfälltdieKonzessionsabgabekomplett.

Umweltwirkung Die Privilegierung der Sondervertragskunden schwächt die Anreize zur Steigerung der Energie-
effizienzundführtdadurchzunegativenUmwelt-undKlimawirkungen.

Finanzvolumen/ 
Einsparpotenzial

2010:3,5Mrd.€

2012:3,9Mrd.€
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Konkreter Vorschlag Der Gesetzgeber sollte die Konzessionsabgabenverordnung reformieren. Künftig sollte eine 
vollständige Befreiung von der Konzessionsabgabe nicht mehr möglich sein. Darüber hinaus 
ist eine Änderung der Kriterien erforderlich, die eine Begünstigung ermöglichen, so dass keine 
AnreizefüreinenerhöhtenStromverbrauchbestehenundEffizienzpotentialegenutztwerden.
Genauso wie die Netzentgelte, sollten auch die Konzessionsabgaben strommarktkompatibel 
ausgestaltet sein, so dass z. B. Anlagen für den Eigenverbrauch nicht gegen den Strommarkt 
betrieben werden.

Subvention: Ermäßigte Sätze für Gewerbe und energieintensive Industrie bei der KWK-Umlage

Beschreibung ÄhnlichwiebeimEEGgibteszurFörderungvonKraft-Wärme-KopplungeineAnschluss-,Ab-
nahme-undVergütungspflichtfürindasNetzeingespeistenKWKStrom(§4KWKG).DieKosten
hierfür werden auf die Verbraucher umgelegt, wobei drei Gruppen von Letztverbrauchern 
unterschieden werden (Kategorien A, B, C). Die reduzierten Sätze gelten auch für den schienen-
gebundenen Verkehr und Eisenbahninfrastrukturunternehmen.

Umweltwirkung Durch die geringeren Kosten für Strom besteht für Unternehmen der Kategorien B und C im Ver-
gleichzuHaushaltenundkleinenUnternehmeneingeringererAnreizStromeffizienteinzusetzen.

Finanzvolumen/ 
Einsparpotenzial

2006:327Mio.€

2008:178Mio.€

2010:103Mio.€

2012:24Mio.€

Konkreter Vorschlag DiereduziertenUmlagensolltenabgeschafftwerdenundfüralleLetztverbrauchersolltediesel-
beUmlagenhöhegelten.AufdieseWeisewürdedieUmlagefürHaushalteundkleineUnterneh-
men sinken.

Subvention: Subventionierung der Kernenergie

Beschreibung Die Kernenergie erhielt vor allem zu Beginn der Nutzung der Kernkraft für die Stromerzeugung 
hohe explizite Subventionen, insbesondere für die Forschung. Die Kernenergie wurde insge-
samt deutlich stärker gefördert als beispielsweise die erneuerbaren Energien und die Ener-
gieeffizienz.DiederzeitigedirektestaatlicheFörderungderKernenergieistvergleichsweise
gering. Ein Großteil kommt weiterhin der Forschung zu Gute. Allerdings wird die Kernkraft auch 
heute noch in erheblichem Umfang durch implizite Subventionen gefördert. Insbesondere 
die derzeitigen Regelungen zur Haftung bei Unfällen in Kernkraftwerken sowie zu den von 
den Kernkraftbetreibern gebildeten Rückstellungen stellen Vorteile mit subventionsähnlicher 
WirkunginMilliardenhöhedar.DasEndederKernenergienutzungbisspätestens2022hatder
BundestagimMärz2011beschlossen.



105105

Umweltschädliche Subventionen in Deutschland /// Anhang

Umweltwirkung WegenderGesundheits-undUmweltbelastungendurchdenUranabbau,derungeklärtenEnd-
lagerung der Abfälle, der Gefahr schwerer Störfälle und der möglichen militärischen Nutzung 
handelt es sich bei der Kernenergie um eine inhärent umweltschädliche Technologie. Auch 
fürdenKlimaschutzgibteseffektivereundeffizientereMöglichkeiten.Soentstehenbeider
nuklearen Stromerzeugung – z. B. beim Abbau und der Anreicherung von Uran für Brennele-
mente–mehrTreibhausgasealsbeiderNutzungvonWind-,WasserundSolarenergie.Knapper
werdendeUranvorräteführendazu,dassderRohstoffauchbeigeringemErzgehaltabgebaut
wird und durch den erhöhten Energiebedarf beim Abbau die CO2-Emissionen in der Gesamtbi-
lanz steigen.

Finanzvolumen/ 
Einsparpotenzial

DerGesamtbetragderumweltschädlichenSubventionenistnichteindeutigquantifizierbar.
Bisherige Schätzungen deuten jedoch darauf hin, dass ohne die hohe implizite Subventionie-
rung – insbesondere die Begrenzung der Deckungsvorsorge der Haftung – die Kernenergie als 
Energieträger nicht konkurrenzfähig wäre.

Konkreter Vorschlag Derzeit plant die Bundesregierung, einen Fonds zur Finanzierung der atomaren Zwischen- und 
Endlager einzurichten. Die Betreiber von Atomkraftwerken werden gegen Einzahlung in den 
FondsvonderPflichtzurZwischen-undEndlagerungbefreit,hierfürwirdkünftigderBundin
der Verantwortung stehen. Falls die Entsorgungskosten höher ausfallen würden als derzeitig 
geplant, würden die Steuerzahler für die Kosten aufkommen müssen.

Subvention: Exportkreditgarantien (Hermesdeckungen) für Kohlekraftwerke

Beschreibung Die Exportkreditgarantien des Bundes dienen dazu, mit Exportgeschäften verbundene wirt-
schaftliche und politische Risiken des Zahlungsausfalls von Unternehmen und Banken abzusi-
chern. Der Staat sichert damit in der Regel Risiken ab, die privatwirtschaftliche Versicherungen 
nicht übernehmen können oder nicht zu wirtschaftlichen Konditionen anbieten.

Umweltwirkung Selbst wenn die Regelungen des OECD Common Approach für die Umweltprüfung von gedeck-
tenExportgeschäftenAnwendungfindet,werdenaucheindeutigumweltschädlicheTechniken
gefördert wie die Energiegewinnung aus Kohle oder bis Juni 2014 aus Atomkraft.

Finanzvolumen/ 
Einsparpotenzial

DerGesamtbetragderumweltschädlichenSubventionenistnichteindeutigquantifizierbar.

Konkreter Vorschlag Im Juni 2014 hat die Bundesregierung entschieden, grundsätzlich keine Exportkreditgarantien 
für Anlagen zur nuklearen Stromerzeugung zu übernehmen. Im Hinblick auf das Ziel einer nach-
haltigen, umweltgerechten Energieversorgung sollte die Bundesregierung ebenfalls Exportkre-
ditgarantien für Kohlekraftwerke ausschließen. Auch in anderen Bereichen sind die Vorgaben 
für die Exportkreditgarantien aus Sicht des Umweltschutzes kritisch zu überprüfen.
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2. Verkehr

Subvention: Energiesteuervergünstigung für Dieselkraftstoff

Beschreibung Mit47,04Cent/lliegtderEnergiesteuersatzfürschwefelfreienDieselkraftstoffum18,41Cent/l
unter dem Steuersatz von 65,45 Cent/l für Benzin. Unter Berücksichtigung der Umsatzsteuer 
ist die unterschiedliche Steuerbelastung noch höher (21,9 Cent/l).

Die niedrigere Besteuerung von Diesel ist ursprünglich ein Instrument zur Begünstigung des 
gewerblichen Straßengüterverkehrs, begünstigt jedoch ebenso den privaten Verbrauch.

Umweltwirkung DieEnergiesteuervergünstigungfürDieselkraftstoffverringertdenAnreiz,verbrauchsarmePkw
zu kaufen. Außerdem belastet ein Diesel-Pkw (bis EURO 5) die Luft deutlich mehr mit Stick-
stoffoxidemissionenalseinBenziner.MitderEinführungdesEURO6Standards(EURO6abis
6c)wirddieseDifferenzverringert.VerpflichtendistderEURO6StandardfürdieErstzulassung
vonPkwjedocherstabSeptember2015,sodassdurcherhöhteStickstoffemissionenbiszum
vollständigen Austausch des Bestandes noch erhebliche Umweltbelastungen entstehen. Eine 
weitereReduzierungwirddurchdieLimitierungderStickstoffoxidemissionimpraktischen
FahrbetriebfürneueFahrzeugtypenab2017und2020(sogenannterealdrivingemissions–
RDE) erreicht. Aber auch danach wird es aller Voraussicht nach noch einen nennenswerten 
Unterschied zwischen den NOx Emissionen aus Benzin- und Dieselmotoren im praktischen 
Fahrbetrieb geben. Auch bei der Feinstaubbelastung stellen Diesel-Pkw, die noch nicht über 
einenPartikelfilterverfügen,wegendergesundheitsschädlichenWirkungvonFeinstäubenim
Vergleich zum Otto-Pkw ein wesentlich höheres Risiko für die Gesundheit dar. Nicht zuletzt aus 
klimapolitischer Sicht ist die steuerliche Vergünstigung problematisch.

Finanzvolumen/ 
Einsparpotenzial

2006:6,15Mrd.€

2008:6,63Mrd.€

2010:7,05Mrd.€

2012:7,353Mrd.€

Konkreter Vorschlag Der Dieselsteuersatz ist zumindest auf das Niveau des Benzinsteuersatzes anzuheben. Gleich-
zeitig ist die Kfz-Steuer zwischen Diesel- und Benzin-Pkw anzugleichen.

Subvention: Entfernungspauschale

Beschreibung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können Aufwendungen für Arbeitswege im Rahmen 
der Einkommensteuer mit einem Kostensatz von 30 Cent je Kilometer einfacher Entfernung 
zwischenWohn-undArbeitsortwieWerbungskostensteuerlichabsetzen.Diessenktdie
Steuerlast,sobaldderWerbungskosten-Pauschbetragüberschrittenist.Die2007eingeführte
Beschränkung dieser Vergünstigung auf Strecken über 20 Kilometer nahm der Bundesgesetz-
geber zurück, nachdem das Bundesverfassungsgericht ihre Verfassungswidrigkeit festgestellt 
hatte, und stellte die bis 2007 geltende Rechtslage wieder her. Eine andere Gestaltung der 
Entfernungspauschale war und ist jedoch auch nach dieser Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts möglich. Dieses hat ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Umgestaltung 
der Entfernungspauschale unter umweltpolitischen Aspekten den Begründungsanforderungen 
der Verfassung genügen könne.
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Umweltwirkung DieEntfernungspauschaleunterstütztdasWachstumdesVerkehrsaufkommenssowieden
Trend zu langen Arbeitswegen und zur Zersiedlung der Landschaft. Sie begünstigt damit vor al-
lemdenPkw,dadasAngebotöffentlicherVerkehrsmittelbesondersinGegendenmitniedriger
Siedlungsdichte sehr eingeschränkt ist und deshalb für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer keine Alternative darstellt. Die Entfernungspauschale wirkt damit dem Klimaschutz 
entgegenundträgtzurBelastungmitLuftschadstoffenundLärmbei.DieFlächeninanspruch-
nahme infolge der Zersiedlungsprozesse ist außerdem eine wichtige Ursache für den Verlust an 
Biodiversität. 

Finanzvolumen/ 
Einsparpotenzial

2006:4,35Mrd.€

2008:4,35Mrd.€

2010:5,0Mrd.€

2012:5,1Mrd.€

Konkreter Vorschlag Um die negativen ökologischen Anreize und Folgen der Entfernungspauschale zu beseitigen, 
sollte sie vollständig entfallen. Der Gesetzgeber könnte unzumutbare Härten für Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer mit sehr langen Arbeitswegen vermeiden, indem er besonders 
hoheWegekostenzwischenWohn-undArbeitsortalsaußergewöhnlicheBelastungbeiderEin-
kommensteuersteuerminderndanerkennt.WärendieseSchrittenichtrealisierbar,könnteder
Gesetzgeber z. B. den Kostensatz von 30 Cent je Kilometer deutlich reduzieren und die Höhe 
der maximal abzugsfähigen Fahrtkosten begrenzen.

Subvention: Energiesteuerbefreiung des Kerosins

Beschreibung ImGegensatzzudenvonKfzundderBahnverwendetenKraftstoffenistdasimgewerblichen
Luftverkehr eingesetzte Kerosin von der Energiesteuer befreit.

Umweltwirkung DieSteuerbefreiungfördertdasWachstumdesLuftverkehrsundverringertdieökonomischen
Anreize, verbrauchsarme Flugzeuge zu entwickeln und einzusetzen. Die Emissionen des Luft-
verkehrs sind wegen der Emissionshöhe erheblich klimaschädlicher als bodennahe Emissio-
nen. Die Luftverkehrsleistung wächst zudem deutlich schneller als der technische Fortschritt 
inderTriebwerksentwicklung.DaherwerdendieabsehbarentechnischenMaßnahmenbei
weitem nicht ausreichen, das heutige Niveau der Emissionen zu halten oder zu reduzieren.

Finanzvolumen/ 
Einsparpotenzial

2006:6,9Mrd.€

2008:7,23Mrd.€

2010:6,92Mrd.€

2012:7,083Mrd.€

Konkreter Vorschlag Grundsätzlich ist Kerosin nach dem im Energiesteuergesetz vorgesehenen Steuersatz von 
654,50 €/1.000 l zu besteuern. Zur steuerlichen Gleichbehandlung der Verkehrsträger ist eine 
möglichst weiträumige – zumindest EU-weite – Kerosinsteuer anzustreben. Hierfür sind jedoch 
europa- und völkerrechtliche Änderungen notwendig.



108108

Umweltschädliche Subventionen in Deutschland /// Anhang

Subvention: Mehrwertsteuerbefreiung für internationale Flüge

Beschreibung DergrenzüberschreitendeLuftverkehristinDeutschlandvonderMehrwertsteuerbefreit,nur
inländischeFlügesindmehrwertsteuerpflichtig.

Umweltwirkung DieSteuerbefreiungfördertdasWachstumdesLuftverkehrs.DieEmissionendesLuftverkehrs
sind wegen der Emissionshöhe erheblich klimaschädlicher als bodennahe Emissionen. Der 
Luftverkehr wächst deutlich schneller als der technische Fortschritt in der Triebwerksentwick-
lung.DaherwerdentechnischeMaßnahmenbeiweitemnichtausreichen,umdasheutige
Niveau der Emissionen zu halten oder zu reduzieren.

Finanzvolumen/ 
Einsparpotenzial

2006:1,56Mrd.€

2008:4,23Mrd.€

2010:3,91Mrd.€

2012:4,763Mrd.€

Konkreter Vorschlag FürdieMehrwertsteuerbefreiungdesinternationalenLuftverkehrsisteineEU-weiteLösung
sinnvoll, um einheitliche Rahmenbedingungen für grenzüberschreitende Verkehrsträger zu 
schaffenundWettbewerbsverzerrungendurchAbwanderungvonPassagierenzuvermeiden.
MöglichwärediesdurcheineReformderEU-Mehrwertsteuerrichtlinie.Angesichtsderbeste-
henden rechtlichen Restriktionen kommt kurzfristig als second-best Lösung in Betracht, die 
MehrwertsteuernurfürdeninnerdeutschenAnteilzuerheben.

Subvention: Energiesteuerbefreiung der Binnenschifffahrt

Beschreibung DerindergewerblichenBinnenschifffahrteingesetzteDieselkraftstoffiststeuerfrei(§27(1)
EnergieStG).

Umweltwirkung DerheutefürdieBinnenschifffahrtinDeutschlanderhältlicheKraftstoffistvergleichbarmit
DieselkraftstoffenimStraßenverkehr.DieEmissionenförderndieSchadstoffbelastungderLuft
sowiedieVersauerungderBödenundGewässer.DasSchadstoffemissionsniveauvonBinnen-
schiffenistaktuellzuhoch.

Finanzvolumen/ 
Einsparpotenzial

2006:129Mio.€

2008:118Mio.€

2010:166Mio.€

2012:170Mio.€

Konkreter Vorschlag ZurAngleichungderWettbewerbsbedingungenzwischendenVerkehrsträgern–insbesondere
zwischenSchifffahrt,LkwundSchienengüterverkehr–sollteSchiffsdieselwieDieselkraftstoff
im gewerblichen Straßenverkehr mit 47,04 Cent/l besteuert werden. Dies würde Anreize zur Er-
höhungderEnergieeffizienzschaffen.DaseuropäischeunddasVölkerrechtsolltensogeändert
werden,dassdieSteuerbefreiungeuropaweitundvorallemfürdieinternationaleRheinschiff-
fahrtabgeschafftwird.DarüberhinaussindflankierendeMaßnahmen–wieInvestitionsprä-
mienfüreffizientere,umweltfreundlichereMotoren–sinnvoll,umAnpassungenderBinnen-
schifffahrtzuvereinfachen.SeitdemJahr2007existiertbeispielsweisebereitseinefinanzielle
FörderungzurModernisierungderBinnenschifffahrtdurchGewährungvonfinanziellenAnrei-
zenbeimKaufvonemissionsärmerenDieselmotorenundSchadstoffminderungsanlagen.
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Subvention: Energiesteuerbefreiung von Arbeitsmaschinen und Fahrzeugen, die ausschließlich 
dem Güterumschlag in Seehäfen dienen

Beschreibung Arbeitsmaschinen und Fahrzeuge, die ausschließlich dem Güterumschlag in Seehäfen dienen, 
werden durch eine Energiesteuerbegünstigung seit April 2008 privilegiert (§ 3a EnergieStG). 
StattdesSteuersatzesfürKraftstoffewirdlediglichderniedrigereSteuersatzfürHeizstoffe
angewendet (§ 2 Absatz 3 EnergieStG). Diesel wird dadurch beispielsweise nicht mit rund 47 
Cent pro Liter, sondern nur mit etwa 6,1 Cent pro Liter besteuert.

Umweltwirkung DieEnergiesteuerbegünstigungistkontraproduktiv,dasiedieAnreizefüreineeffiziente
Energieverwendung bei Arbeitsmaschinen und Fahrzeugen für den Güterumschlag in Seehäfen 
deutlich schmälert.

Finanzvolumen/ 
Einsparpotenzial

2009:25Mio.€

2010:25Mio.€

2012:25Mio.€

Konkreter Vorschlag Es ist grundsätzlich sinnvoll, die Energiesteuerbegünstigung aufzuheben und den regulären 
Energiesteuersatz anzuwenden. Allerdings ist hierfür ein EU-weites Vorgehen zweckmäßig, um 
Wettbewerbsverzerrungenzuvermeiden.AuchausökologischenGründenisteinEU-weites
Vorgehen zu empfehlen, um Ausweichreaktionen auf andere Häfen und damit unter Umständen 
längere Transportwege über Land zu vermeiden. Zu prüfen ist zudem, ob mittel- bis langfristig 
eineFörderungderElektrifizierungvonArbeitsmaschinenundFahrzeugenausökologischen
Gesichtspunkten sinnvoll ist.

Subvention: Pauschale Besteuerung von privat genutzten Dienstwagen

Beschreibung Dienstwagen sind Firmenwagen, die dem Arbeitnehmer auch zur privaten Nutzung zur Verfü-
gung gestellt werden. Für die private Nutzung sind monatlich im Rahmen der Einkommensteuer 
1 % des Listenpreises des Fahrzeugs bei Erstzulassung als geldwerten Vorteil zu versteuern.

Umweltwirkung Diese niedrige pauschale Besteuerung ist ein Anreiz für die Arbeitgeber, einen Teil des Gehalts 
an den Arbeitnehmer in Form von Dienstwagen auszuzahlen. Die Dienstwagen prägen den 
Pkw-Bestand mit, da sie in der Regel bereits nach einer Haltedauer von 2,5 bis 3 Jahren ausge-
tauscht werden. Dienstwagen waren bis vor einigen Jahren meist größere Fahrzeuge mit einem 
überdurchschnittlichenKraftstoffverbrauch,heuteistderUnterschiedzwischenDienstwagen
und privaten Pkw deutlich geringer. Sofern den Arbeitnehmern neben dem Dienstwagen auch 
KraftstoffekostenfreizurVerfügunggestelltwerden,bestehtderAnreiz,häufigermitdem
Dienstwagen zu fahren als dies mit einem privaten Pkw der Fall wäre. Zudem bestehen weniger 
Anreize,öffentlicheVerkehrsmittelzuverwenden.DasDienstwagenprivilegfördertsomitden
Pkw als Verkehrsmittel und trägt zu Umweltbelastungen des Straßenverkehrs bei.

Finanzvolumen/ 
Einsparpotenzial

2006:500Mio.€

2008:500Mio.€

2010:mindestens500Mio.€

2012:mindestens3,1Mrd.€
(verbesserteMethodikzurBerechnungdesSubventionsvolumens)
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Konkreter Vorschlag Ziel einer Reform sollte sein, dass es für den Nutzer oder die Nutzerin keinen ökonomischen 
Unterschiedmacht,obeinWagenprivatgehaltenwirdoderalsDienstwagenzurVerfügung
steht. Falls die Besteuerung des geldwerten Vorteils dieses Ziel erreicht, bestehen keine um-
weltschädlichen steuerlichen Anreize mehr. Sinnvoll ist hierfür eine Besteuerung, die sowohl 
dieAnschaffungskostenberücksichtigtalsauchdasAusmaßderprivatenNutzung.Dabei
sollteauchdergeldwerteVorteildurchdiekostenloseBereitstellungvonKraftstoffenbesteuert
werden. Darüber hinaus sollte die Besteuerung nach den CO2-EmissionenderPkwgestaffelt
werden.DieswürdeökonomischeAnreizefürdieAnschaffungverbrauchsarmerDienstwagen
schaffenunddiepositivenUmwelteffektedurchdieAbschaffungdesDienstwagenprivilegs
verstärken.

Subvention: Biokraftstoffe

Beschreibung DieSubventionierungderBiokraftstoffebeganninDeutschland2004alsBeitragzumKli-
maschutz und um die ländliche Entwicklung durch neue Einnahmemöglichkeiten zu stärken. 
Zunächst erfolgte die Förderung über eine steuerliche Begünstigung, die anfangs sowohl reine 
BiokraftstoffealsauchdenbiogenenAnteilinMischungenmitfossilenEnergieerzeugnissen,
späternurnochBiokraftstoffeinReinform,umfasste.DiesteuerlicheFörderungliefimJahr
2015 aus.

Seit2007stelltdieBiokraftstoffquotedaszentraleFörderinstrumentdar.DieFörderungerfolgt
durchdieFestlegungeinesMindestenergieanteilsderBiokraftstoffeanderGesamtmenge
derinVerkehrgebrachtenKraftstoffe.SiebetrugfürdieJahre2010bis2014jeweils6,25%.
FürdieEinhaltungdieserQuotesinddieKraftstoffanbieterverantwortlich.2015wurdedie
MengenquotedurcheineTreibhausgasquoteersetzt.Diesbedeutet,dassnichtmehrein
energiebezogenerMindestanteilvonBiokraftstoffenimVerhältniszurGesamtabsatzmenge
anKraftstoffenvorgeschriebenwird,sonderneineTreibhausgasminderungdurchdenEinsatz
vonBiokraftstoffen.AbdemJahr2015müssenjährlich3,5%derdurchdenVerbrauchvon
KraftstoffenemittiertenTreibhausgaseeingespartwerden.DieTreibhausgasquotesteigtbis
zum Jahr 2020 auf 6 % an.

Umweltwirkung DieWirkungenvonBiokraftstoffenaufKlimaundUmweltsindstarkabhängigvonderver-
wendetenBiomasseunddenAnbaubedingungen.DerintensiveAnbauvonRaps,Mais,
Zuckerrüben, Zuckerrohr, Soja und anderen Agrarprodukten, die zur Herstellung von Bio-
kraftstoffengenutztwerden,istinderRegelmiteinerBelastungvonBoden,WasserundLuft
durchRückständeausDünge-undPflanzenschutzmitteln,Treibhausgasemissionenausder
Bodenbearbeitung sowie einer Beeinträchtigung der Artenvielfalt verbunden. Zudem begüns-
tigtdieverstärkteProduktionvonBiokraftstoffendererstenGenerationdieglobaleAuswei-
tungderAckerflächen.DiesführthäufigzurUmwandlungvonwertvollennaturnahenFlächen
und Habitaten, was eine bedeutsame Freisetzung von Treibhausgasen und einen erheblichen 
VerlustvonBiodiversitätbewirkt.WerdenbisherigeNutzungsformenverdrängt,bestehtdie
Gefahr, dass diese dann ihrerseits in schützenswerte Flächen und Habitate vordringen. Die 
EU-KommissionerkenntdashoheRisikosolcher„indirektenLandnutzungseffekte“anundhat
siedurchzweiStudienwissenschaftlichanalysierenlassen.Danachbestehteinsignifikant
hohesRisiko,dassdurchdenEinsatzvonBiokraftstoffenaufBasisvonNahrungsmittelpflanzen
imRahmendereuropäischenBiokraftstoffförderungkeineEinsparungenvonTHGEmissionen
erzieltwerden.FüreinzelneBiokraftstoffpfadekonntensogarMehremissionengegenüberdem
fossilen Äquivalent gezeigt werden

GünstigerimHinblickaufihreÖkobilanzsinddieBiokraftstoffederzweitenGeneration,z.B.
dieNutzungverschiedenerRest-undAbfallstoffe,wobeisichÖkobilanzenverschiedenerStoffe
deutlichunterscheidenundderenBeitragzurGesamtmengederverwendetenBiokraftstoffe
derzeitmarginalist.BiokraftstoffederdrittenGenerationkönntendienegativenUmwelt-
wirkungenzukünftigweiterreduzieren.DiesebefindensichallerdingsnochimStadiumvon
ForschungundEntwicklung,eineMarktreifeistderzeitnichtabsehbar.
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Finanzvolumen/ 
Einsparpotenzial

2008: n.q.

2010:1.022Mrd.€

2012:1,047Mrd.€

Konkreter Vorschlag MitdemAuslaufenderSteuerbegünstigungfürBiokraftstoffeisteinersterSchrittzumAbbau
derumweltschädlichenSubventionenfürBiokraftstoffeerfolgt.DarüberhinausistdieUmstel-
lungvoneinerMengenquoteaufdieTHG-Quotegrundsätzlichzubegrüßen,dasiedenEinsatz
solcherBiokraftstoffeanreizt,diebesondersvielTHGgegenüberdemfossilenReferenz-
kraftstoffeinsparenkönnen.DamitunddurchdieBegrenzungdesBeitrageskonventioneller
Biokraftstoffe(dersogenanntenerstenGeneration)werdenunkritischerePfadewiedieder
HerstellungvonBiokraftstoffenausbiogenenRest-undAbfallstoffenattraktiver.IhrBeitrag
solltezusätzlichineinerUnterquotefürfortschrittlicheKraftstoffefestgelegtwerden.DasGe-
setzgebungsverfahrenhierzuläuftderzeit.DerBeitragvonKraftstoffenaufBasisvonAnbaubi-
omassesolltesinken.MittelfristigisteineStreichungoderSubstitutionderBiokraftstoffquote
entweder durch eine Quote für den Anteil erneuerbarer Energien insgesamt oder eine (technik-
neutrale)THG-MindesteinsparquoteimVerkehrsbereicherforderlich,diedannjeweilsmittels
anderer erneuerbare Energien-Technologien zu erfüllen ist.

DievonderEUvorgeschriebeneTreibhausgasquotebzw.dervorgeschriebeneMindestanteil
an erneuerbaren Energien im Verkehrssektor könnte und sollte nicht durch eine absolute 
ZunahmederBiokraftstoffmenge,sonderndurcheineReduktiondesEndenergieverbrauchs
z.B.durcheffizientereFahrzeugeundVerkehrsverlagerungund-vermeidungerreichtwerden.
DadurchwürdederrelativeAnteilanBiokraftstoffen(undanderererneuerbareEnergien-
Techniken)beistagnierenderabsoluterMengeautomatischsteigen.Darüberhinausistdie
ErfüllungdeserneuerbareEnergien-MindestanteilsdurchElektromobilitätebenfallssinnvoll
undbefindetsichinderregulatorischenUmsetzung(38.BImSchV).
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3. Bau- und Wohnungswesen

Subvention: Eigenheimzulage

Beschreibung Die Eigenheimzulage gehörte zu den größten Steuervergünstigungen in Deutschland. Sie wur-
de1995alsInstrumentderWohneigentumsförderung–besondersinHinblickaufsozial-und
familienpolitische Aspekte – eingeführt. Seit dem 1. Januar 2006 gilt sie nicht mehr, Altfälle 
(Bauantrag oder Kaufvertrag vor dem 31. Dezember 2005) können allerdings weiterhin die vol-
le Förderung über maximal acht Jahre in Anspruch nehmen. Die Eigenheimzulage wird so noch 
mindestens bis zum Jahr 2013 gezahlt.

Umweltwirkung Der immer noch andauernde Trend zum Eigenheimbau, insbesondere der Bau von Ein- und 
Zweifamilienhäusern,istzwarauchinländlichenGebietenrückläufig,proKopfderBevölke-
rung wird aber in ländlichen Regionen immer noch mehr neu gebaut als in Ballungsräumen. 
Neben anderen Faktoren fördern die oft günstigen Grundstückspreise auf dem Land den 
Neubau. Die Eigenheimzulage begünstigte diese Entwicklung. Eine Erhöhung der Fläche-
ninanspruchnahme und des Verbrauchs natürlicher Ressourcen sowie eine Steigerung der 
verkehrsbedingten Umweltbelastungen sind die Folge. Die Eigenheimzulage ist mit dem Ziel 
der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie zur Reduzierung der Flächeninanspruchnahme für 
Siedlung und Verkehr auf 30 Hektar pro Tag bis 2020 nicht vereinbar.

Finanzvolumen/ 
Einsparpotenzial

2006:9,244Mrd.€

2008:6,223Mrd.€

2010:4,803Mrd.€

2012:1,366Mrd.€

Konkreter Vorschlag MitderAbschaffungderEigenheimzulageleistetedieBundesregierungeinenwichtigenBei-
trag für eine nachhaltige Entwicklung.

Subvention: Bausparförderung

Beschreibung DerStaatfördertdasBausparenmitderWohnungsbauprämieundderArbeitnehmer-Sparzula-
ge, falls die einzelnen Bausparer bestimmte Einkunftsgrenzen nicht überschreiten.

DieWohnungsbauprämiefürEinzahlungenaufBausparverträgebeträgtjährlichbiszu45,06
Euro (oder 90,11 Euro für Verheiratete). Die Arbeitnehmer-Sparzulage für Bausparverträge 
dient der staatlichen Förderung der privaten Vermögensbildung und kann 42,30 Euro im Jahr 
erreichen.DazumüssendieArbeitnehmerinnenundArbeitnehmerTeileihresGehalts–häufig
in Kombination mit vermögenswirksamen Leistungen des Arbeitgebers – auf ihr Bausparkonto 
überweisenlassen.ZusätzlichfördertdasEigenheimrentengesetz(Wohn-Riester)Altersvorsor-
geverträge,dieinWohneigentuminvestieren.

Umweltwirkung Potenziell verstärken die Bausparförderung und das Eigenheimrentengesetz den Anreiz zum 
Eigenheimbau und damit auch zur Flächeninanspruchnahme. Sie ist insofern nicht mit dem 
30-Hektar-Ziel der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie vereinbar. Auch angesichts des Über-
angebotesanWohnrauminvielenRegionen,derzunehmendenNotwendigkeitberuflicher
MobilitätundderlangfristigendemografischenEntwicklungsinddieWohnungsbauprämieund
die Gewährung der Arbeitnehmersparzulage für Bausparverträge nicht mehr zeitgemäß.
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Finanzvolumen/ 
Einsparpotenzial

2006:500,3Mio.€(nurWohnungsbauprämie)

2008:467,1Mio.€(WohnungsbauprämieundEigenheimrentengesetz)

2010:555,5Mio.€(WohnungsbauprämieundEigenheimrentengesetz)

2012:441,6Mio.€(WohnungsbauprämieundEigenheimrentengesetz)

Konkreter Vorschlag Die Förderung der Vermögensbildung für Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen – 
wiedieWohnungsbauprämie,dieArbeitnehmer-SparzulageunddieEigenheimrente–sollte
zukünftignichtmehrdasBausparenbegünstigen.DerStaatsolltekeineregionalundifferen-
ziertenAnreizefürzusätzlichenWohnungsbaugeben.DiesgiltauchbeiderGestaltungneuer
FörderungenimBau-undWohnungswesen.VielmehrsolltesichdieWohnungsförderungdes
BundesundauchderLänderinZukunftaufdieModernisierungundenergetischeSanierung
bestehender Gebäude beschränken, und zwar unabhängig von Vermögensbildung und Eigen-
tumserwerb,z.B.imRahmenderKfW-Förderprogramme.

Das Instrument der Eigenheimrente sollte nur im Gebäudebestand und bei der energetischen 
Sanierung der Gebäude oder bei Energiesparmaßnahmen zum Einsatz kommen.

Subvention: Soziale Wohnraumförderung

Beschreibung WegenderimDurchschnittgutenVersorgungmitWohnungenentwickeltederBundden
sozialenWohnungsbauimJahr2002mitdemWohnraumförderungsgesetzzueinersozialen
Wohnraumförderungweiter.SeitdemorientiertsichdieFörderungvermehrtinRichtungSanie-
rungdesWohnungsbestands.DieseEntwicklungistpositivzubewertenundsollteauchdurch
neue Herausforderungen wie der Unterbringung von Flüchtlingen nicht grundsätzlich geändert 
werden.

Im Rahmen der Föderalismusreform wurde die Zuständigkeit für die Gesetzgebung zur sozialen 
Wohnraumförderungzum1.September2006vomBundaufdieLänderübertragen.Abdem
Jahr2007beteiligtsichderBunddamitnichtmehrdirektandersozialenWohnraumförderung.
DieLändererhaltendafürvomBundjährlich518Mio.EuroalspauschalefinanzielleKompen-
sation.

Umweltwirkung DiesozialeWohnraumförderungträgtimmernochzurerhöhtenFlächeninanspruchnahmeund
den daraus folgenden Umweltschäden bei.

Finanzvolumen/ 
Einsparpotenzial

2006:588Mio.€

2008:518Mio.€(nurBund)

2010:518Mio.€(nurBund)

2012:maximal528Mio.€(BundundLänder)

Konkreter Vorschlag InsgesamtistdieUmorientierungderFörderungzugunstendesWohnungsbestandszube-
grüßen.DieseUmorientierungsolltedieöffentlicheHandweiterführenundklarePrioritäten
beiderWohnraumbeschaffungbefolgen.HierfürsolltenerstensMöglichkeitenderWohn-
raumschaffungdurchSanierungundAusbauvonDachgeschossenimBestandoderdurch
Aufstockungenerschlossenwerden.SinddieseMöglichkeitenausgeschöpft,solltenzweitens
Baulücken,Industrie-undGewerbebrachensowieKonversionsflächengenutztwerden.Nur
fallsdarüberhinausnochdringenderBedarfanWohnraumbesteht,solltendrittensFreiflächen
neuerschlossenwerden.DabeisolltevorallemderflächensparendeGeschosswohnungsbau
zum Tragen kommen.

Um zielgerechter vor allem diejenigen zu unterstützen, die sich nicht aus eigener Kraft am 
Wohnungsmarktangemessenversorgenkönnen,solltesichdieFörderungauchkünftigver-
mehrtaufdiebetroffenenHaushaltekonzentrieren(Subjektförderung).
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Subvention: Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“

Beschreibung ZielderGemeinschaftsaufgabe„VerbesserungderregionalenWirtschaftsstruktur“(GRW)ist
der Ausgleich der Standortnachteile strukturschwacher Regionen, um diesen den Anschluss 
andieallgemeineWirtschaftsentwicklungzuermöglichenundregionaleEntwicklungsunter-
schiedeabzubauen.BesondersdieFörderungvonInvestitionendergewerblichenWirtschaft
zurSchaffungundSicherungvonArbeitsplätzenstehtdabeiimVordergrund.DieDurchführung
der Fördermaßnahmen ist Sache der Länder. Der Bund wirkt jedoch an der Rahmenplanung 
und Finanzierung mit. Bund und Länder stellen die Gelder zu je 50 % bereit. Hinzu kommen 
 Fördergelder der EU-Strukturfonds – insbesondere des Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung(EFRE).FürdasJahr2012wurdenGRW-Fördergeldervonknapp21,4Mrd.Euro
(inklusiveEFRE)bewilligt.DavonflossenetwadreiViertelindiegewerblicheWirtschaftundein
Viertel in die Infrastruktur.

Umweltwirkung DieSubventionierungderNeuerschließungvonIndustrie-undGewerbeflächenalsMaßnahme
der regionalen Strukturpolitik ist hinsichtlich des immer noch hohen Zuwachses an Siedlungs- 
undVerkehrsflächekritischzubeurteilen.ZugleichistdieNutzungsintensitätneuerschlosse-
ner Flächen oft gering, und es entstehen wachsende Leerstände in neu entwickelten Industrie- 
undGewerbegebieten.DieErschließungneuerGewerbeflächen–vorallemimAußenbereich
– trägt unmittelbar zur Flächeninanspruchnahme und damit zur Beeinträchtigung verschie-
dener Umweltgüter bei. Die unkritische Förderung solcher Vorhaben ist deshalb nicht mit den 
deutschen Flächeneinsparzielen vereinbar. Die Neuerschließung für Gewerbe zieht in der Regel 
auchdenAusbauvonVerkehrsflächennachsich,was–nebenzusätzlicherFlächeninanspruch-
nahme – zu weiteren verkehrsbedingten Umweltbelastungen führt.

Finanzvolumen/ 
Einsparpotenzial

DerumweltschädlicheAnteildergewährtenSubventionenistnichteindeutigquantifizierbar.

Konkreter Vorschlag DieFörderrichtlinienderGRWsindumumweltorientierteFörderkriterienzuergänzen,diedem
BrachflächenrecyclinggegenüberderNeuerschließungderGewerbeflächeneindeutigdenVor-
ranggeben.MaßnahmenderStrukturförderungsollenderInnenentwicklungundErtüchtigung
bestehender Siedlungen und Infrastrukturen dienen, zumal in strukturschwachen Regionen 
ohnehindiedauerhafteFinanzierungderInstandhaltungbestehenderöffentlicherInfrastruk-
turen stark gefährdet ist. Fördervoraussetzung sollte sein, dass der Antragsteller zunächst eine 
Bestandsaufnahme der Siedlungsbrachen und der bisherigen Industrie- und Gewerbestandorte 
(Altstandorte)vorlegt.WeitereFlächenerschließungensolltennurerfolgen,fallsdieverfügba-
renFlächenreservenausgeschöpftwärenundMöglichkeitenfürflächensparendeBauweisen
ausgenutztwerden.DarüberhinaussolltedieGRWwenigeraufdieFörderungvonBaumaß-
nahmen abzielen, sondern auf eine Förderung von Humankapital, Umweltinnovationen und die 
StärkungregionalerWirtschaftskreisläufe.
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4. Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

Subvention: Agrarförderung der Europäischen Union

Beschreibung DiegemeinsameAgrarpolitik(GAP)derEuropäischenUnion(EU)bestimmtimWesentlichen
die politischen Rahmenbedingungen für die deutsche Landwirtschaft. Die GAP basiert auf zwei 
Säulen:DieersteSäulebildetdieMarkt-undEinkommenspolitik,diedieEinkommenlandwirt-
schaftlicherBetriebesichernsoll.AlszweiteSäulederGAPsindMaßnahmenzurFörderungder
ländlichenEntwicklungzusammengefasst.SiesollendieWettbewerbsfähigkeitderLandwirt-
schaft stärken, die Umwelt- und Lebensqualität in ländlichen Räumen verbessern und außer-
landwirtschaftliche Einkommensmöglichkeiten im ländlichen Raum fördern.

Seit dem Jahr 2005 sind die Direktzahlungen der ersten Säule weitgehend von der Produktion 
entkoppelt. Sie sind außerdem an die Einhaltung von Standards in den Bereichen Umwelt, 
Futtermittel- und Lebensmittelsicherheit sowie Tiergesundheit und Tierschutz geknüpft (Cross 
Compliance).DieMaßnahmendererstenSäulewerdenvonderEUvollfinanziert,diederzwei-
tenSäuleunterliegendemgegenübereinemnationalenKofinanzierungsvorbehalt.ImVerlauf
desJahres2013habensichEU-Kommission,MinisterratundEuropaparlamentaufeineReform
der gemeinsamen Agrarpolitik geeinigt. Ein Ziel der Reform ist es, die erste Säule der GAP „grü-
ner“ zu gestalten.

Umweltwirkung MitderEntkopplungderDirektzahlungen(ausdererstenSäule)vonderProduktionhaben
diesekeinenEinflussmehraufderenIntensitätundsinddeshalbnichtperseumweltschädlich
wie die früheren, produktionsgekoppelten Zahlungen. Allerdings sind die umweltbezogenen 
Anforderungen, die an die Gewährung der Direktzahlungen – auch seit 2013 – geknüpft sind, 
nichthinreichend.HinzukommenMängelimVollzug.AusUmweltschutzsichtnegativzu
bewertenistauch,dassalsFolgedesKofinanzierungsvorbehaltsfürMaßnahmenderzweiten
Säule von den Ländern EU-Gelder für Agrar-Umweltmaßnahmen teilweise nicht abgerufen 
werden,weilsiedieKofinanzierungnichtaufbringenkönnenoderwollen.Dasführtz.B.zu
einemMangelanPlanungssicherheitfürdielandwirtschaftlichenBetriebeunderschwertdie
Durchführung von Agrar-Umweltmaßnahmen.

Finanzvolumen/ 
Einsparpotenzial

Für Preisstützungen und Direktzahlungen steht ein mehrfach größeres Finanzvolumen zur 
VerfügungalsfürMaßnahmenzurländlichenEntwicklung.ImmehrjährigenFinanzrahmenfür
denZeitraum2014bis2020sindfürDeutschlandproJahretwa5Mrd.EurofürDirektzahlun-
genund1,2Mrd.EurofürdieländlicheEntwicklungveranschlagt.Ausdenobengenannten
Gründen können die Direktzahlungen nicht als eindeutig umweltschädlich deklariert werden.

Konkreter Vorschlag Die Umweltmaßnahmen sollten für ein deutlicheres „Greening“ der europäischen Landwirt-
schaftverpflichtendeingeführtwerden.Diesbedeutet,dasseineerfolgreicheUmsetzungder
Ökologisierungskomponente Voraussetzung ist, um überhaupt Gelder aus der ersten Säule zu 
erhalten.FüreinewirkungsvolleÖkologisierungskomponentesinddieAuflagenzudemnoch
wie folgt zu erweitern:

 ▸ Fruchtartendiversität: Der maximale Anteil einer Kultur an den Ackerflächen eines Betrie-

besdarfnichtmehrals45%betragen.MehrjährigeKulturenwerdenfürjedesAnbaujahr

getrennt berechnet.

 ▸ Erhalt von Dauergrünland: Das UBA empfiehlt ein absolutes Umbruchverbot für Grünland.

 ▸ Ökologische Vorrangflächen: Sie stellen keine Flächenstilllegung dar, sondern können 

genutzt werden, wobei aber das Umweltinteresse im Vordergrund steht. Der Anteil der 

ökologischen Vorrangflächen sollte bei jeweils 10 % der beihilfefähigen Acker- und Grün-

landflächen liegen. 
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ZusätzlichzudenangeführtenMaßnahmensolltenAuflagenzurBeschränkungdesStickstoff-
saldos sowie Beschränkungen der Tierbesatzdichte aufgenommen werden.

Durch die unzureichend ausgestaltete Ökologisierungskomponente sind die Direktzahlungen 
nachwievornichtausreichendgesellschaftlichgerechtfertigt.VoneinereffizientenVerwen-
dungöffentlicherGelderimBereichderDirektzahlungenistmandaherweitentfernt.Deshalb
wäre es sinnvoll, die von der EU gewährten Finanzierungsspielräume für eine nachhaltige 
ländliche Entwicklung im Rahmen der zweiten Säule der Agrarsubventionen auszuschöpfen. 
Derzeit werden in Deutschland nur 4,5 % der Gelder von der ersten in die zweite Säule der 
Agrarförderung umverteilt, möglich wären derzeit aber bis zu 15 %. Diese Gelder stünden für 
eine stärkere Förderung des ökologischen Landbaus und von Agrarumwelt- und Klimaschutz-
schutzmaßnahmen zur Verfügung.

Subvention: Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“

Beschreibung Die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) 
dient dazu

 ▸ eine leistungsfähige, auf künftige Anforderungen ausgerichtete Land- und Forstwirt-

schaft zu gewährleisten,

 ▸ dieWettbewerbsfähigkeitderLand-undForstwirtschaftimeuropäischenVergleichzu

ermöglichen sowie

 ▸ den Küstenschutz zu verbessern.

Der jährlich angepasste GAK-Rahmenplan stellt das zentrale Instrument zur Anwendung der 
zweiten Säule der EU-Agrarpolitik in Deutschland dar, wie sie im „Nationalen Strategieplan der 
Bundesrepublik Deutschland für die Entwicklung ländlicher Räume 2007–2013“ beschrieben 
ist.ImJahr2012betrugdasFinanzvolumenguteineMrd.Euro.

Umweltwirkung Im Rahmen der Neuausrichtung der GAK nahmen Bund und Länder in den letzten Jahren bereits 
wesentliche Änderungen in den Zielsetzungen und Inhalten einzelner Fördertatbestände vor. 
Dadurch ließen sich negative Umweltwirkungen deutlich abbauen und in ökologisch neutrale 
bispositiveEffekteumwandeln.DennochfördertdieGAKweiterhinauchMaßnahmen,die
nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt haben können, beispielsweise bei der Förderung 
wasserwirtschaftlicherundkulturbautechnischerMaßnahmen.AuchschließendieFörderung
derintegriertenländlichenEntwicklungundforstwirtschaftlicherMaßnahmenInfrastruktur-
maßnahmen–wiedenAusbauland-undforstwirtschaftlicherWegeunddieAsphaltierung
oderBetonierungvorhandenerWege–ein.

Finanzvolumen/ 
Einsparpotenzial

DerumweltschädlicheAnteilistnichteindeutigquantifizierbar.

Konkreter Vorschlag Die GAK ist nach ökologischen Kriterien kontinuierlich weiterzuentwickeln und die Förderung 
umweltschädlicherMaßnahmenabzubauen.
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Subvention: Steuervergütung für Agrardiesel

Beschreibung DieselkraftstofffürdieLand-undForstwirtschaftvergütetderBundmit21,48Cent/l.Agrardie-
sel erhält so einen ermäßigten Steuersatz in Höhe von 25,56 Cent/l gegenüber dem Regelsteu-
ersatz in Höhe von 47,04 Cent/l. Die Beschränkung der Steuerentlastung auf eine Höchstmen-
gesowieeinenSelbstbehaltvon2005wurdeimMärz2011aufgehobenundbeihilferechtlich
bis Ende 2016 von der EU-Kommission genehmigt.

Umweltwirkung DieVerzerrungderTreibstoffpreisebedeutet,dassAnreizezumeffizientenEinsatzvonKraft-
stoffinderLandwirtschaftschwächersindalsinanderenWirtschaftssektorenmitdenentspre-
chenden negativen Auswirkungen für den Klimaschutz und die Luftqualität.

Finanzvolumen/ 
Einsparpotenzial

2006:180Mio.€

2008:135Mio.€

2010:395Mio.€

2012:430Mio.€

Konkreter Vorschlag DieAgrardieselsubventionsollteabgeschafftwerden.Diedabeientstehendenzusätzlichen
Steuereinnahmen ließen sich z. B. für die ländliche Entwicklung (zweite Säule) – insbesondere 
die Agrar-Umweltprogramme – verwenden und könnten somit weitgehend im Landwirtschafts-
sektorverbleiben.SolltedieAgrardieselverbilligungnichtgänzlichabgeschafftwerden,so
ist als zweitbeste Lösung die Vergütung der Steuer nach einem pauschalierten Verfahren zu 
befürworten.DabeiunterstelltderGesetzgebereinenspezifischenDieselkraftstoffverbrauchje
HektarFlächeunderstattetdieSteuerteilweisenachMaßgabederLandwirtschaftsfläche.Die
Erstattung würde in diesem Fall wie eine pauschale Flächenprämie wirken. Da der tatsächliche 
TreibstoffverbrauchfürdieSteuervergütungkeineRollemehrspielenwürde–dennderAgrar-
diesel würde in Höhe des Regelsatzes von 47,04 Cent/l besteuert – bliebe der ökonomische 
AnreizzumKraftstoffspareninvollemUmfangerhalten.

Subvention: Befreiung landwirtschaftlicher Fahrzeuge von der Kraftfahrzeugsteuer

Beschreibung Landwirtschaftliche Zugmaschinen sind von der Kfz-Steuer befreit. Diese Steuerbefreiung 
datiertausdemJahr1922unddientederFörderungderMotorisierungderLand-undForstwirt-
schaft.

Umweltwirkung DieseVergünstigungunterstützteinenüberdimensioniertenMaschinenbesatz.DerTrendzu
immerschwererenMaschineninderLandwirtschaftführtzurvermehrtenSchädigungvon
landwirtschaftlich genutzten Böden durch Verdichtung. Verdichtungsschäden sind teilweise 
irreversibel und schränken die natürlichen Bodenfunktionen ein.

Finanzvolumen/ 
Einsparpotenzial

2006:55Mio.€

2008:55Mio.€

2010:60Mio.€

2012:60Mio.€

Konkreter Vorschlag DieBefreiunglandwirtschaftlicherFahrzeugevonderKraftfahrzeugsteuersollteabgeschafft
werden. Alternativ könnten die Gelder zur Stärkung der ländlichen Entwicklung oder direkt zur 
Honorierung ökologischer Leistungen (z. B. die Instandhaltung ökologisch wertvoller Flächen 
mittelsextensiverNutzungoderdiePflegevonLandschaftselementen)genutztwerden.
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Subvention: Subventionen für Branntweinproduktion

Beschreibung Diese Subvention soll der Absatzsicherung des – überwiegend von kleinen und mittleren Bren-
nereien erzeugten – Agraralkohols dienen, die wegen ihrer ungünstigen Produktionsbedingun-
genWettbewerbsnachteilegegenüberGroßbrennereieninandereneuropäischenMitgliedstaa-
ten haben. Seit 2000 ist der deutsche Agraralkoholmarkt grundsätzlich liberalisiert. Dennoch 
können größere landwirtschaftliche Brennereien bis 2013 und Klein- und Obstbrennereien 
bis 2017 beihilfegestützt Agraralkohol im Rahmen ihres Kontingents erzeugen und über die 
Bundesmonopolverwaltung vermarkten.

Umweltwirkung Die Produktionsweisen der ca. 10.000 einem landwirtschaftlichen Betrieb angeschlossenen 
Brennereien sind sehr unterschiedlich und reichen von umweltgerecht (z. B. auf Basis von 
Streuobstwirtschaft)bisökologischbedenklich(z.B.aufBasisintensivenKartoffelanbaus).
Da diese Subvention an die Produktion gekoppelt ist, setzt sie prinzipiell Anreize zur Intensi-
vierung der Bewirtschaftung.

Finanzvolumen/ 
Einsparpotenzial

2006:86Mio.€

2008:80Mio.€

2010:75Mio.€

2012:64,8Mio.€

Konkreter Vorschlag Statt die Subvention in ihrer bisherigen Form weiterzuführen, sollte der Staat künftig direkte 
Hilfen für ökologisch vorteilhafte Produktionsverfahren wie dem Streuobstanbau gewähren, 
wobei die Förderhöhe unabhängig von den Produktionsmengen sein sollte.

Subvention: Fischereiförderung der Europäischen Union

Beschreibung Seit 1993 wird die Gemeinsame Fischereipolitik der Europäischen Union (GFP) durch einen 
eigenen Fischereifonds subventioniert. Dieser läuft seit dem Jahr 2003 unter der Bezeich-
nungEuropäischerFischereifonds(EFF).ImRahmenderreformiertenGFPwurdeimMai2014
eininhaltlichneugestalteterFischereifondeingerichtet(EuropäischerMeeres-undFischerei-
fonds,EMFF).

Umweltwirkung Nach Angaben der EU-Kommission aus dem Jahr 2015 werden in Europa derzeit 52 % der 
regulierten Bestände im Nordostatlantik gemäß dem größtmöglichen nachhaltigen Dauerertrag 
befischt.InMittel-undSchwarzmeergelten90%derBeständealsüberfischt.Diekrisenhafte
ZuspitzungderFischbestandsgrößenistimWesentlichenaufkurzfristigesErtragsdenken,
überdimensionierteFangflotten,jahrzehntelangeFestlegungzuhoherFangquotenunter
MissachtungwissenschaftlicherEmpfehlungenundumweltschädlicheSubventionierungdes
Fischereisektors zurückzuführen.

Finanzvolumen/ 
Einsparpotenzial

Die bereitgestellten Subventionen für die deutsche Fischereiwirtschaft aus dem EFF betra-
gen (mit Anrechnung der nationalen Beteiligung) im Zeitraum 2007 bis 2013 insgesamt 132 
Mio.Euro.NachAngabenderBundesanstaltfürLandwirtschaftundErnährung(BLE)sindim
genanntenZeitraumjedochlediglichSubventioneninHöhevon94Mio.Eurofürdiedeutsche
Fischereiausgezahltworden.FürDeutschlandsindimEMFFfürdenZeitraum2014–2020
FördermittelinHöhevonjährlichetwa30Mio.Eurovorgesehen.IndenVeröffentlichungen
der BLE wird nur die Bezeichnung des Vorhabens aufgeführt, aus der ein umweltschädlicher 
AnteildieserSubventionnichtzuquantifizierenist.ZusätzlichzudenDirektbeihilfenausdem
Europäischen Fischereifonds und vergleichbaren einzelstaatlichen Beihilferegelungen erhält 
die Fischereiwirtschaft zahlreiche implizite Subventionen.
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Konkreter Vorschlag DieneueAusrichtungdesFondsseitMai2014solleuropäischenUnternehmenbeiderUmstel-
lung auf nachhaltige Fischerei und Aquakultur unterstützen und schlägt damit eine begrüßens-
werte Richtung ein.

EineabschließendeBewertungderneuenVorgabenimRahmendesEMFF,ihrerUmsetzungund
derWirkungaufEbenederMitgliedsstaatenistzumjetzigenZeitpunktnichtmöglich.Positiv
hervorzuhebensinddieBereitstellungvonMittelnfürDatenerhebungüberdieMeeresum-
welt, umweltfreundliche Fanggeräte sowie die Förderung von Bewirtschaftungsmaßnahmen in 
 Natura 2000 Gebieten. Die in der GFP festgelegte, erhöhte Transparenz bezüglich der aus dem 
EMFFbezogenenLeistungensolltezukünftigeineverbesserteBewertungderSubventionen
und ihrer Umweltwirkungen ermöglichen.

Subvention: Umweltschädliche Mehrwertsteuerbegünstigungen

Beschreibung DerreguläreSatzderMehrwertsteuerinDeutschlandbeträgt19%,fürbestimmtePro-
duktgruppengiltaussozial-,kultur-,agrar-undverkehrspolitischenMotiveneinermäßigter
Steuersatzvon7%.DiesbetrifftinersterLinieNahrungsmittel,aberauchDruckerzeugnisse,
FuttermitteloderdenNahverkehr.DieMehrwertsteuerbegünstigungensindhistorischge-
wachsen, teilweise wurden auch in neuerer Zeit reduzierte Steuersätze eingeführt, so dass das 
heutigeSysteminsgesamtnichtkohärentist.

Umweltwirkung VondembegünstigtenMehrwertsteuersatzprofitierenauchProdukte,dieumweltschädliche
Wirkungenhaben.Diesbetrifftz.B.Fleisch-undMilchprodukte,derenErzeugungzueiner
hohenKlimabelastungführtundmitweiterennegativenUmweltwirkungendurchNährstoff-
überschüsse und Gewässerbelastungen verbunden ist. Der Anbau der Futtermittel beansprucht 
zudem große Flächen und geht oftmals mit den negativen Folgen durch intensiven Ackerbau 
einher.AuchFeinschmeckerproduktewieGänseleber,FroschschenkelundSchildkrötenfleisch
profitierenvonermäßigtenMehrwertsteuersätzen.AusökologischenGesichtspunktensollten
dieseVergünstigungenabgeschafftwerden–zumalsiefüreineGrundversorgungmitNah-
rungsmitteln nicht notwendig sind, sondern Luxusgüter darstellen.

Finanzvolumen/ 
Einsparpotenzial

2010: n.q.

2012:mindestens5,2Mrd.€

Konkreter Vorschlag DerreduzierteMehrwertsteuersatzfürumweltschädlicheProdukte,insbesonderefürtierische
Produkte, sollte aufgehoben werden. Dabei sind jedoch auch soziale Aspekte zu berücksichti-
gen, z. B. könnte der Staat die zusätzlichen Steuereinnahmen verwenden, um den reduzierten 
Mehrwertsteuersatzpauschalweiterzusenken.
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